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I. Schwerpunkte und Zusammenfassung 
 
 
1. Einleitung  

Der 29. Tätigkeitsbericht der Landesbeauf-
tragten gibt einen detaillierten Überblick 
über die Arbeit der Behörde im Jahr 2022. 
Sie erhalten in der Einleitung einen Über-
blick über die Breite ihrer Tätigkeit, der im 
Berichtsteil vertieft wird. 

Der gesetzliche Auftrag der Landesbe-
auftragten besteht darin, die Diktatur in der 
SBZ und der DDR aufzuarbeiten, über das 
Wesen und die Gefahren durch Diktatur zu 
informieren und über die Auseinanderset-
zung damit das Verständnis für den Wert 
der Demokratie zu stärken. Dazu gehören 
zuerst sachliche Informationen über die be-
lastete Vergangenheit und die Würdigung 
der Aufarbeitung als ein Beitrag zur Festi-
gung der Demokratie und des Bewusst-
seins über den Wert von Freiheitsrechten. 
2022 haben Menschenrechtsgruppen aus 
Belarus, der Ukraine und Russland, die hier 
seit Jahren aktiv sind, den Friedensnobel-
preis erhalten. Dies war ein wichtiges Zei-
chen der Wertschätzung ihrer mittlerweile 
für sie gefährlichen Arbeit.  
Die russische Propaganda richtet sich - auch 
im Zusammenhang mit dem Krieg gegen 
die Ukraine - gegen die Aufklärung der Ver-
brechen in der Zeit des Stalinismus und des 
Kommunismus und erhebt Stalin zu neuen 
Ehren. Menschenrechtsverbrechen in der 
Zeit der stalinistischen „Säuberungen“ und 
in den GULag werden in Russland relati-
viert. Die Verharmlosung historischer Wirk-
lichkeit wirkt spalterisch und zersetzend 
auch in unsere Öffentlichkeit hinein. Im Os-
ten Deutschlands ist umfassendes Wissen 
um die stalinistischen Verbrechen kaum 
verankert, viel weniger als im ostmitteleuro-
päischen Raum. Die Instrumente von Angst 
und Terror, die in Russland, in Belarus und 
in den besetzten Gebieten der Ukraine ein-
gesetzt werden, lösen bei denen macht-
volle Erinnerungen aus, die selbst oder de-
ren Eltern und Großeltern unter sowjeti-
scher Repression leiden mussten. Der Lan-
desbeauftragten ist es ein wichtiges Anlie-
gen, über die Epoche der kommunistischen 

Diktatur und ihre Folgen die Öffentlichkeit 
vertieft zu informieren. Deshalb hat sie den 
Band „Abgeholt, verschwunden, hinge-
richtet. Politische Verfolgung in Sach-
sen-Anhalt 1945-1953“ herausgegeben, 
der über die Schicksale von Frauen und 
Männern aus Sachsen-Anhalt berichtet. 
Sie hat in Schulen und in der Öffentlichkeit 
Zeitzeugengespräche durchgeführt und mit 
Memorial Deutschland ein zweites Erinne-
rungsschild „Die letzte Adresse“ für Horst 
Avemann in Elbe-Parey angebracht, der 
von einem sowjetischen Militärtribunal 
rechtswidrig zum Tode verurteilt und in 
Moskau hingerichtet worden war. Darüber 
gibt der vorliegende Bericht Auskunft.  
Im Lichte des neuen Auftretens militärisch 
aggressiver und zunehmend repressiver 
Diktaturen in Russland, Belarus und China 
verstärkt sich die Bedeutung von Aufarbei-
tung der politisch belasteten Vergangenheit 
und der Information der Öffentlichkeit. 
Denn bei allen gravierenden Unterschieden 
einen Diktaturen gemeinsame Eigenschaf-
ten: Gleichschaltung von Parlamenten und 
Justiz, Beschränkung von Meinungs-, Pres-
se- und Versammlungsfreiheit, Repression 
gegen Oppositionelle, staatliche Propa-
ganda. Die Diktaturerfahrung im ehemali-
gen sowjetischen Machtbereich wirkt bis 
heute nach. Deshalb hat die Landesbeauf-
tragte im vergangenen Jahr, wie schon in 
den Jahren zuvor, auch in Kooperation mit 
Memorial Deutschland und mit dem Verein 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. in 
Schulprojekten und auf öffentlichen Veran-
staltungen die Menschenrechtslage in der 
Sowjetunion und die Transformation in Ost-
mitteleuropa thematisiert, darüber infor-
miert und diskutiert.  
Die gegenwärtige politische Lage macht 
auf dramatische Weise deutlich, dass die 
Aufarbeitung der Diktaturen insgesamt und 
ganz konkret die Aufarbeitung der Diktatur 
und deren Folgen in der SBZ/DDR und in 
Ostmitteleuropa eine wichtige, langfristige 
und überlebenswichtige Aufgabe bleibt.
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2.  Die Beratung von SED-Verfolgten 
und Opfern der SED-Diktatur in 
2022/2023 

Beratungsarbeit – Anträge auf Rehabilitie-
rung und Entschädigung 
Die Landesbeauftragte berät entsprechend 
§5 (2) AufarbBG LSA Betroffene von politi-
schem Unrecht in der SBZ/ DDR und 
sichert psychosoziale Betreuung.  
Der Beratungsbedarf hält an, auch weil vie-
le Betroffene ihre Anträge auf Rehabilitier-
ung erst mit Beginn der Klärung ihrer Ren-
tenkonten oder mit dem Eintritt in den Ru-
hestand stellen und die geburtenstarken 
Jahrgänge erst noch in diese Lebensphase 
eintreten. Um das Angebot landesweit zu 
ermöglichen, führt die Landesbeauftragte 
weiterhin Sprechtage in den Ober-, Mittel- 
und Grundzentren des Landes durch und 
informiert dazu mittels eines Flyers, Pres-
searbeit, Veranstaltungen und auf ihrer 
Homepage proaktiv. Die Landesbeauftrag-
te informiert regelmäßig die Öffentlichkeit 
über die SED-Unrechtsbereinigungsgeset-
ze und die Beratungsangebote der Behörde. 
Auch im Kalenderjahr 2022 wurden mehr 
als 600 Betroffene persönlich beraten und 
in weiteren ca. 2.500 Kontakten mit Betrof-
fenen gearbeitet. Damit ist die Zahl der 
Kontakte und Beratungen im vergangenen 
Jahr wieder angestiegen, nachdem sie in 
Folge der Corona-Pandemie zunächst zah-
lenmäßig zurückgegangen war. Es bleibt 
aber auch dabei: die Beratungsfälle und 
Beratungsanfragen haben an Komplexität 
zugenommen und erfordern einen hohen 
Aufwand.  
Eines der wichtigsten Anliegen der Landes-
beauftragten ist es, wohnortnah durch Be-
rater für Bürgerinnen und Bürger ansprech-
bar zu sein. Häufig werden im Zusammen-
hang mit den Sprechtagen Anfragen für An-
träge nach den SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetzen bearbeitet sowie Aktenein-
sichtsanträge nach dem Stasi-Unterlagen-
Gesetz gestellt. Die Beratung wird in Ko-
operation mit speziell in Diktatur-Folgen-
Beratung ausgebildeten Mitarbeitern des 
Caritasverbandes für das Bistum Magde-
burg e. V., der Außenstelle des Stasi-
Unterlagen-Archivs in Halle sowie mit finan-
zieller Unterstützung der Bundesstiftung 
Aufarbeitung durchgeführt.  

Die Beratung musste auch im vergangenen 
Jahr unter den einschränkenden Bedingun-
gen der Corona-Pandemie organisiert wer-
den. Die Kontaktvermeidung während der 
Lockdownphasen, die notwendigen Ar-
beitsschutzmaßnahmen in der Behörde 
und die Hygienemaßnahmen in den Rat-
häusern ließen die Durchführung der öf-
fentlichen Beratungstage ohne Anmeldung 
bis auf wenige Ausnahmen auch in 2022 
kaum zu. Dies reduzierte spontane Besu-
che und Kontakte an Sprechtagen. 
Im Jahr 2022 fanden insgesamt 241 
Sprechtage der Landesbeauftragten in 23 
Ober-, Mittel- und Grundzentren statt. Der 
Anteil der Ratsuchenden mit Rehabilitie-
rungsanliegen bei den Sprechtagen lag 
weiterhin bei ca. 50 %, die Tendenz ist stei-
gend.  
Nach der Novellierung der SED-Unrechts-
bereinigungsgesetze sind zunehmend 
komplexer werdende Anfragen aus der Be-
völkerung hinzugekommen. Die Landesbe-
auftragte wird regelmäßig wegen sehr 
schwerwiegender staatlicher Eingriffe an-
gefragt und um Beratung gebeten. Hier ist 
besondere Sorgfalt und Sachkunde vonnö-
ten.  
Verstetigung des Netzwerks für psychoso-
ziale Beratung 
Die Landesbeauftragte baut seit 2014 zur 
Verstärkung der wohnortnahen Hilfe für Be-
troffene ein Netzwerk für psychosoziale Be-
ratung, Therapie und Seelsorge aus. Der 
psychosoziale Beratungsbedarf kann seit 
2018 durch eine zusätzliche Stelle für psy-
chosoziale Beratung besser abgedeckt 
werden. Das Projekt wird in Kooperation 
mit der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg und durch Mittel des Landes umge-
setzt. Innerhalb des Netzwerkes bietet die 
Landesbeauftragte Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen in Form von Fachta-
gen und Online-Veranstaltungen an.  
Ergänzt wird diese Beratungsarbeit seit No-
vember 2022 durch ein temporäres Projekt 
zur Beratung und Begleitung von Zeitzeu-
gen im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Gesundheitliche Langzeitfolgen nach 
SED-Unrecht“.  
Schwerpunkte in der Beratung  
Neben der Beratung für Betroffene, die all-
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gemein von den SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetzen erfasst sind, wie Häftlinge 
oder verfolgte Schüler, haben sich folgende 
Schwerpunkte entwickelt:  
Beratung für ehemalige Heimkinder 
Die Beratung für ehemals in Jugendwerk-
höfen und Spezialheimen der DDR-Jugend-
hilfe eingewiesene Frauen und Männer be-
gann bereits deutlich vor Einführung des 
Heimkinderfonds, wurde aber in den ver-
gangenen Jahren durch die neuen Rehabi-
litierungsmöglichkeiten noch intensiviert.  
Beratung für Opfer der kontaminierten Anti-
D-Prophylaxe 
Seit 2017 bietet die Landesbeauftragte eine 
angeleitete Gruppe für die Opfer der 
kontaminierten Anti-D-Prophylaxe mit der 
Möglichkeit zum persönlichen Austausch 
und Psychoedukation an. Zusätzlich finden 
nach Bedarf Einzelberatungen statt. Die 
Gruppe arbeitet kontinuierlich und entwi-
ckelt sich weiter. 
Beratung für Frauen, die in geschlossene 
Venerologische Stationen zwangseinge-
wiesen worden waren 
Betroffene Frauen werden fortlaufend in 
Einzelberatungen begleitet und bei der Klä-
rung ihrer Biografie und der Vorbereitung 
ihrer Rehabilitierungsanliegen unterstützt.  
Beratung nach Erfahrung von sexualisierter 
Gewalt bzw. sexuellem Missbrauch  
Regelmäßig wird von Betroffenen bei allen 
Beratungsfallkonstellationen auch die Er-
fahrung sexualisierter Gewalt angespro-
chen. Die Aufarbeitung von sexuellem 
Missbrauch und sexualisierter Gewalt in 
staatlichen Einrichtungen der DDR steht 
am Anfang. Die Landesbeauftragte unter-
stützt hier mit Gesprächen und Aufarbei-
tung im Einzelfall.  
Beratung für Frauen und Familien, die den 
Tod ihres früh verstorbenen Kindes anzwei-
feln  
Diese Familien unterstützt die Landesbe-
auftragte seit vielen Jahren bei der Klärung 
ihrer Fragen umfassend. Hierbei ist es 
wichtig, auf entsprechende Aktenbestände 
der Archive zurückgreifen zu können. In je-
dem Fall wird bei der Beratung ergebnisof-
fen mit den Dokumenten und Informationen 

umgegangen und diese werden gemein-
sam mit Spezialisten (Pathologen, Ärzten, 
Ämtern, Bestattern, Friedhofsverwaltun-
gen) ausgewertet und interpretiert. In den 
meisten Fällen konnten die betroffenen 
Frauen nachvollziehen, dass ihr Kind tat-
sächlich verstorben war, und konnten nun 
beginnen, Abschied zu nehmen. Die Lan-
desbeauftragte hatte dazu ein Forschungs-
vorhaben unterstützt, dessen Ergebnisse 
publiziert wurden. Florian Steger: „Wo ist 
mein Kind? Familien auf der Suche nach 
der Wahrheit. Ein Beitrag zur Aufarbeitung“ 
als Sonderband der Studienreihe der Lan-
desbeauftragten erschienen.  
Beratung für Doping-Opfer   
Auch nach dem Auslaufen des Zweiten Do-
pingopfer-Hilfegesetzes am 31.12.2019 
(die Konferenz der Landesbeauftragten 
hatte sich zuvor aufgrund der Dringlichkeit 
für die später beschlossene Verlängerung 
ausgesprochen) unterstützt die Landesbe-
auftragte Betroffene durch Beratung in der 
Behörde und kooperiert dabei auch mit der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.  
3.  SED-Unrechtsbereinigung: Umsetzung 

der gesetzlichen Regelungen und wei-
tere notwendige Anpassungen  

Die monatliche Opferpension für strafrecht-
lich Rehabilitierte erhöhte sich mit der 
Gesetzesänderung im November 2019 um 
10 % auf 330 €.  
Insgesamt erhielten im Jahr 2022 in Sach-
sen-Anhalt 8.223 Frauen und Männer die 
Opferpension nach §17a StrRehaG. Diese 
Personen sind wegen rechtsstaatswidriger 
Freiheitsentziehungen strafrechtlich reha-
bilitiert worden und waren länger als 90 
Tage in Haft gewesen. In Sachsen-Anhalt 
haben im vergangenen Jahr 185 Betroffene 
(285 in 2021) Anträge auf strafrechtliche 
Rehabilitierung gestellt. Insgesamt wurden 
in Sachsen-Anhalt seit 1992 37.983 An-
träge auf strafrechtliche Rehabilitierung ge-
stellt. 13.662 Anträge wurden bewilligt (ein 
Zuwachs von 151 gegenüber den 13.511 
Bewilligungen bis einschließlich 2021). 
13.662 Personen wurden seitdem straf-
rechtlich rehabilitiert und bekamen entspre-
chend Kapitalentschädigungen ausgezahlt. 
Im Verlauf der Rehabilitierungsverfahren im 
Jahr 2022 wurden 175 Anträge (2021: 184) 
auf Opferpension bewilligt, davon 164 Per-
sonen (2021: 157) mit einer Haftzeit von 
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mehr als 180 Tagen. Mit der Novellierung 
der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze im 
Jahr 2019 wurde die Möglichkeit der Zah-
lung der Opferpension ab 90 Tagen Haft 
(bisher 180 Tage Haft) angepasst. In Sach-
sen-Anhalt erhalten 221 Betroffene mit 
einer Haftzeit zwischen 90 und 180 Tagen 
eine Opferpension. Die Landesbeauftragte 
geht nach einem Vergleich mit der Zahl von 
13.662 bewilligten Haftentschädigungen 
nach § 17 Absatz 1 StrRehaG davon aus, 
dass geschätzt ca. 1.000 bis 1.500 seit den 
1990er-Jahren strafrechtlich rehabilitierte 
Anspruchsberechtigte in Sachsen-Anhalt 
von dieser Möglichkeit noch keinen Ge-
brauch gemacht haben. 2.874 Empfänger 
der Opferpension sind bereits verstorben.  
Seit der Novellierung der Rehabilitierungs-
gesetze 2019 ist es für Betroffene von Zer-
setzungsmaßnahmen möglich, eine ver-
waltungsrechtliche Rehabilitierung und 
eine einmalige Zahlung in Höhe von 
1.500 € zu erhalten. Anhand der Stasi-Un-
terlagen kann in der Beratung der Maßnah-
meplan für die Zersetzungsmaßnahmen im 
„Operativen Vorgang“ des MfS rekonstru-
iert werden. Mit diesem Nachweis ist ein er-
folgreiches verwaltungsrechtliches Rehabi-
litierungsverfahren möglich. Neben der fi-
nanziellen Leistung ist die Anerkennung 
der Rechtsstaatswidrigkeit der Maßnahme 
für viele Betroffene eine Genugtuung, weil 
damit die Unrechtserfahrung behördlich be-
stätigt wird. Vielfach sind Betroffenen diese 
neuen Regelungen noch unbekannt. Des-
halb informiert die Landesbeauftragte die 
Öffentlichkeit intensiv darüber. In der Bür-
gerberatung wird mit den Betroffenen der 
mögliche Anspruch geprüft. 
Häufig handelte es sich hierbei um Misch-
tatbestände (mit Beruf/Gesundheit/Vermö-
gen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwRehaG). In 
einer Reihe von Fällen konnte unter Be-
rücksichtigung der Ausschlussklausel in 
§ 2 Abs. 4 Satz 9 VwRehaG die Einmalleis-
tung in Höhe von 1.500 € ausgezahlt wer-
den. 
Die Einrichtung eines Härtefallfonds in 
Sachsen-Anhalt wurde umgesetzt – Er-
leichterung der schwierigen sozialen Lage 
vieler SED-Verfolgter  
Die aktuelle Situation der Inflation und Teu-
erung trifft die meisten SED-Opfer wirt-
schaftlich hart, denn bis heute bewirken die 

Folgen der politischen Repression eine 
wirtschaftlich prekäre Situation für mehr als 
die Hälfte der Betroffenen. Deshalb ist es 
wichtig, dass schnelle finanzielle Unterstüt-
zung für Menschen mit niedrigem Einkom-
men geleistet wird.  
Die Parteien der Regierungskoalition der 8. 
Wahlperiode des Landtags von Sachsen-
Anhalt hatten in ihrem Koalitionsvertrag die 
Schaffung eines Härtefallfonds für die poli-
tisch Verfolgten der SED-Diktatur verein-
bart. Damit soll eine ergänzende Möglich-
keit der Unterstützung für SED-Verfolgte 
geschaffen werden, die besondere soziale 
Härten ausgleicht und individuelle Unter-
stützung gewährt. Der Härtefallfonds konn-
te 2022 erstmalig eingesetzt werden. Dabei 
erhielten 13 Frauen und Männer Unterstüt-
zungsleistungen zwischen 700 und 5.000 €. 
Die Kriterien sehen vor, Unterstützung zur 
Verbesserung von Selbständigkeit, Mobili-
tät und sozialer Teilhabe zu gewähren. Im 
vergangenen Jahr wurde Unterstützung für 
medizinische Behandlungen, bei der An-
schaffung von Kommunikationsmitteln, 
Öfen und E-Bikes gewährt. Die Mittel des 
Fonds wurden vollständig ausgegeben. Für 
2023 liegen schon Anfang März so viele 
Anträge vor, dass damit die vorhandenen 
Mittel fast vollständig ausgeschöpft sind.  
Auch der Deutsche Bundestag hat die 
schwierige soziale Lage vieler SED-Ver-
folgter wahrgenommen und die Bundesre-
gierung aufgefordert, einen „Härtefallfonds 
zur Entschädigung von SED-Opfern zu prü-
fen“ (Drucksache 19/10613). Damit würde 
insbesondere denen geholfen werden kön-
nen, die infolge schwerer Haftbedingungen 
oder ihrer in der Jugend bzw. Adoleszenz 
erfolgten Schädigung, z. B. nach Einwei-
sung in Jugendhäuser oder Spezialheime, 
dauerhaft bei der Teilhabe im Berufsleben 
eingeschränkt waren. Die Bundesbeauf-
tragte für die SED-Opfer hat in ihrem Jah-
resbericht im Juni 2022 dem Deutschen 
Bundestag die Einrichtung eines bundes-
weiten Härtefallfonds empfohlen.  
Novellierung der SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetze (SED-UnBerG) von 2019 
entfaltet Wirkung 
Der Beschluss zur Novellierung der SED-
Unrechtsbereinigungsgesetze, die am 
29. November 2019 in Kraft trat, erweitert 



Tätigkeitsbericht 2022/2023 | 5 
 

 

 

den Kreis derjenigen, die Ansprüche gel-
tend machen können.  
Die Novelle verbesserte die Rehabilitie-
rungsmöglichkeiten für politisch verfolgte 
Schüler und für die Opfer von Zersetzungs-
maßnahmen. Auch ehemalige Heimkinder 
können jetzt mit verbesserter Erfolgs-
aussicht einen Antrag auf strafrechtliche 
Rehabilitierung stellen, wenn die Ein-
weisung mit einer zwangsweisen Umer-
ziehung verbunden war bzw. die Eltern aus 
politischen Gründen inhaftiert waren und 
deshalb ihrer Fürsorgepflicht nicht nach-
kommen konnten. Die Rehabilitierungs-
kammern müssen nun entscheiden, ob bei 
der Einweisung in einen Jugendwerkhof 
entsprechend der neuen gesetzlichen 
Vermutung eine Zwangsmaßnahme vorlag. 
Die Forschung zu den Spezialheimen1 hat 
die dort regelmäßig vorgenommene 
zwangsweise Umerziehung und die syste-
matische Verhinderung der Teilhabe der 
Jugendlichen an Bildung und Ausbildung 
gemäß ihren Fähigkeiten aufgedeckt und 
wissenschaftlich nachgewiesen. Dieser Be-
fund wird in den Beratungen Betroffener 
fortlaufend erhärtet. Die Landesbeauftragte 
begrüßt, dass der Deutsche Bundestag den 
Weg zu einer besseren Rehabilitierung von 
ehemaligen Heimkinder geebnet und damit 
die bereits seit einigen Jahren beim OLG 
Naumburg praktizierte Rechtsprechung 
bestätigt hat. Dies hat im vergangenen Jahr 
auch in Sachsen-Anhalt zu einer Reihe von 
Rehabilitierungen geführt.  
SED-Unrechtsbereinigung – Vorschläge 
für weitere erforderliche Anpassungen 
der gesetzlichen Regelungen  
Die gesetzlichen Regelungen zur Un-
rechtsbereinigung müssen immer wieder 
angepasst werden. Deshalb setzt sich die 
Landesbeauftragte auch zusammen mit 
den Beauftragten der anderen Länder und 
der Bundesopferbeauftragten kontinuierlich 
beim Gesetzgeber für eine Verbesserung 
der Rechtslage für die Rehabilitierung ein. 
Die Fraktion der SPD legte am 28. Februar 
2023 einen Vorschlag zur Anpassung der 
SED-Unrechtsbereinigungsgesetze vor, 
der wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Vorschläge der Opferverbände und der 
Landesbeauftragten aufnimmt. 
                                                           
1 Expertise Laudien/ Sachse (2012) und Ralf Marten: 
Ich nenne es Kindergefängnis. Spezialheime in 
Sachsen-Anhalt und die Einflussnahme der Staatssi-

Soziale Ausgleichsleistungen für Rehabili-
tierte erhöhen 

Die im Vergleich zu den aktuellen Preisstei-
gerungen und der überdurchschnittlich ho-
hen, die angestrebte Höchstmarke von 2 % 
deutlich übertreffenden Inflationsrate gerin-
ge Anhebung der Opferpension und der so-
zialen Ausgleichsleistungen werden von 
Seiten der Opferverbände kritisiert. Gesetz-
lich festgelegt wurde, dass diese Regelun-
gen nach fünf Jahren wieder neu überprüft 
werden sollen (siehe dazu § 8 Absatz 1 
Satz 3 des Beruflichen Rehabilitierungsge-
setzes).  
Auf besonders harsche Kritik stößt bei Be-
troffenen die Koppelung der sozialen Aus-
gleichsleistungen bei Verfolgten Schülern 
an das Familieneinkommen, weil der Ver-
folgungstatbestand und die häufig damit 
verbundene Minderung des eigenen Ein-
kommens ohne finanziellen Ausgleich blei-
ben. Eine dazu an den Landtag gerichtete 
Petition wurde im Januar 2022 zuständig-
keitshalber an den Petitionsausschuss des 
Bundes überwiesen.  
Die Fraktion der SPD im Deutschen Bun-
destag hat dazu am 28. Februar 2023 in ih-
rem Positionspapier Vorschläge formuliert, 
z.B. die Dynamisierung der Opferpension 
und die Entkoppelung der Ausgleichsleis-
tungen vom Familieneinkommen vorge-
schlagen. 

Verkürzung der Verfolgungszeit als Zu-
gangsvoraussetzung für die Ausgleichs-
leistungen nach § 8 BerRehaG und damit 
Anerkennung kurzzeitiger und schwerwie-
gender Eingriffe in Ausbildung und Beruf 
mit langfristigen Folgen 

Im Rahmen des BerRehaG sollte eine Ver-
kürzung der Verfolgungszeit von drei auf 
ein Jahr vollzogen werden. Über drei Jahr-
zehnte nach der erlebten Verfolgung ist es 
unerheblich, wie lange diese Verfolgungs-
zeit war, so sie denn heute noch nachwirkt. 
Ausgleichsleistungen für Betroffene der 
SED-Diktatur helfen diesen, ihre aktuelle 
wirtschaftliche Lage abzumildern. 

cherheit auf die Jugendhilfe der DDR. mit einer Über-
sicht über die 48 Spezialheime an 36 Orten allein in 
Sachsen-Anhalt. 
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Opfern von Maßnahmen der Zwangsaus-
siedlung an der innerdeutschen Grenze Zu-
gang zu einer Anerkennungsleistung eröff-
nen 
Die Opfer von Zwangsaussiedlungsmaß-
nahmen sollten mit einer Leistung in einer 
Weise berücksichtigt werden, die deren 
spezifischem Verfolgungsschicksal und 
den damit verbundenen Schwierigkeiten, 
einen angemessenen Ausgleich für das er-
littene Unrecht zu erhalten, gerecht wird 
und den Verlust der Heimat symbolisch 
würdigt.  
Rehabilitierung von Jugendstrafen  
Die Landesbeauftragte regt eine weitere 
Öffnung der Rehabilitierungsmöglichkeiten 
von Inhaftierten in Jugendhäusern an und 
unterstützt deshalb zwei Forschungsvor-
haben zu den Jugendhäusern Halle und 
Dessau. Im Forschungsvorhaben des Zeit-
Geschichte(n) Vereins stehen die Ge-
schichte der Einrichtung und der Haftalltag 
für die Jugendlichen im Jugendhaus Halle 
im Mittelpunkt. Ein medizingeschichtlich 
und medizinethisch ausgerichtetes For-
schungsvorhaben untersucht die Ernäh-
rung, die medizinische Betreuung und hy-
gienische Versorgung sowie die psycho-
soziale Situation der Jugendlichen. Damit 
soll eine wissenschaftliche Grundlage für 
die Prüfung der strafrechtlichen Rehabili-
tierung von Jugendhaftstrafen zur Verfü-
gung gestellt werden.  
Die Landesbeauftragte möchte dafür sensi-
bilisieren, dass neben der Einweisung in 
Spezialheime in besonderer Weise die Ver-
urteilung Jugendlicher zu Haftstrafen zur 
Verbüßung in einem sogenannten ‚Ju-
gendhaus‘ häufig in einem groben Miss-
verhältnis zur zugrunde liegenden Tat 
stand. Ein entsprechender Beschluss des 
OLG Naumburg1 und anderer OLG dazu 
sind ergangen. In Kooperation mit und im 
Auftrag der Landesbeauftragten wird 
aktuell der Jugendstrafvollzug in Halle und 
die medizinische, soziale und pädagogi-
sche Versorgung Jugendlicher Häftlinge in 
den Jugendhäusern Halle und Dessau wis-
senschaftlich untersucht. Die Landesbeauf-
tragte erhofft sich, dass auf der Grundlage 
der zu erwartenden neuen Erkenntnisse, 
Folgerungen für die Rehabilitierung von 

                                                           
1 OLG Naumburg, Beschluss vom 18.11.2021 - 1 Ws 
(Reh) 14/21. 

Häftlingen aus den Jugendhäusern möglich 
sein werden. 
Verbesserung der Anerkennung gesund-
heitlicher Folgeschäden bei SED-Opfern – 
ein Thema der Landesbeauftragten und der 
Bundesbeauftragten für die SED-Opfer  
Die Problematik der fehlenden Anerken-
nung gesundheitlicher Folgeschäden bei 
SED-Opfern bleibt bestehen. Die Landes-
beauftragte berät Betroffene zu den ge-
sundheitlichen Folgen ihrer Haft und infor-
miert regelmäßig über die anhaltenden 
schweren Folgeschäden. 2022 wurden in 
Sachsen-Anhalt neun Anträge auf Aner-
kennung gesundheitlicher Folgeschäden 
gestellt (insgesamt seit den 1990er-Jahren 
1.314 Anträge), drei Anträge wurden abge-
lehnt, kein Antrag positiv beschieden. Im 
Jahr 2019 wurde ein Antrag positiv be-
schieden. Somit wurde seit 2015 lediglich 
ein Antrag positiv beschieden.  
Die Bundesbeauftragte für die Opfer der 
SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag 
fordert im Blick auf die zurückliegende Wil-
lensbildung im Deutschen Bundestag zur 
Verbesserung der Anerkennung gesund-
heitlicher Folgeschäden in ihrem ersten 
Jahresbericht am 14. Juni 2022 die Einfüh-
rung einer Vermutungsregelung und die 
Vereinfachung der Verwaltungspraxis.  
Die Einführung einer solchen Vermutungs-
regelung wäre eine erhebliche Erleichte-
rung im Verfahren, zumal die Wirkung bei 
der Einführung des SGB XIV für die An-
träge der SED-Verfolgten weiter unklar 
bleibt. Die Landesbeauftragte begrüßt die-
sen Vorschlag und unterstützt die SED-Op-
ferbeauftragte dabei.  
Einen weiteren Beitrag zu einem besseren 
Verständnis und zur Lösung dieses Prob-
lems soll das Forschungsvorhaben im Ver-
bundprojekt „Gesundheitliche Langzeitfol-
gen von SED-Unrecht“ in Magdeburg ins-
besondere zur Frage der Begutachtung 
leisten. Dieses Projekt hat im Sommer 
2021 begonnen. 
Anpassung des Anti-D-Hilfegesetzes und 
Unterstützung für die betroffenen Frauen 
Die Landesbeauftragte berät seit vielen 
Jahren Betroffene der kontaminierten Anti-
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D-Prophylaxe und bietet seit 2018 eine psy-
chosoziale, therapeutisch begleitete Ge-
sprächsgruppe an und hat auch die wissen-
schaftliche Aufarbeitung dieses Themas 
gefördert.  
Die Landesbeauftragte hält für die betroffe-
nen Frauen weiter Beratungsangebote und 
ein Angebot für Gruppengespräche bereit, 
die regelmäßig wahrgenommen werden. 
Die Umsetzung der Forderung der betroffe-
nen Frauen nach einer erneuten Anpas-
sung des Anti-D-Hilfegesetzes ist nicht in 
Sicht. Die Landesbeauftragte hat sich dazu 
erneut an das BMG gewandt und auf die 
Dringlichkeit dieser Sache verwiesen. 
Weitere Vorschläge der SED-Opferbeauf-
tragten, wie die bessere Anerkennung von 
Opfern politischer Haft im ehemaligen kom-
munistischen Ausland, die stärkere Würdi-
gung der Folgen der Haft-Zwangsarbeit 
ehemaliger Häftlinge sowie die Überprü-
fung, ob Betroffene von Doping im Jugend-
alter in das VwRehaG aufgenommen wer-
den können, werden von der Landesbeauf-
tragten unterstützt.  
4. Novellierung Stasi-Unterlagen-Gesetz 

– die Stasi-Akten wurden in das Bun-
desarchiv überführt 

Die Landesbeauftragte arbeitet mit dem 
Stasi-Unterlagen-Archiv, insbesondere mit 
den Außenstellen in Magdeburg und Halle 
in engem Austausch zusammen. Es ist ihr 
ein wichtiges Anliegen, dass die Akten er-
halten bleiben und weiter zugänglich ge-
macht werden und dass die Bildungs- und 
Beratungsarbeit der Stasi-Unterlagen-Ar-
chive in Magdeburg und Halle fortgesetzt 
und intensiviert wird. Die Beratungen über 
den Standort des Archivgebäudes in Sach-
sen-Anhalt dauern an, eine Konkretisierung 
der Pläne steht aus, die avisierte Machbar-
keitsstudie für den Standort Halle liegt bis-
lang nicht vor.  
Um den Übergangsprozess des Stasi-Un-
terlagen-Archivs in das Bundesarchiv zu 
begleiten, hat der Gesetzgeber ein tempo-
räres Begleit- und Beratungsgremium vor-
gesehen. Die Landesbeauftragte wurde 
vom Landtag in direkter Wahl dafür be-
stimmt und von der Staatsministerin für Kul-
tur und Medien ernannt. Sie arbeitet für das 
                                                           
1 Übersichten, nach Jahren, unter: https://www.stasi-
unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/ 
(14.3.2023) 

Land Sachsen-Anhalt im Beratungsgre-
mium beim Bundesarchiv für das Stasi-Un-
terlagen-Archiv mit, das sich im vergange-
nen Jahr konstituiert hat und unter Leitung 
von Frau MdB Katrin Budde zusammentritt. 
Aus Sicht des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Städte Magdeburg und Halle ist zu klä-
ren, wohin die spätere Außenstelle des 
Bundesarchivs (ohne Akten) verlegt wird 
und wie die dann nicht mehr durch das 
Stasi-Unterlagen-Archiv genutzten Gebäu-
de der ehemaligen Bezirksverwaltungen 
des MfS in Magdeburg und Halle als Orte 
der Repression gekennzeichnet, erinnert 
und angemessen genutzt werden. 
Hohe Bedeutung des Stasi-Unterlagen-
Archivs für die Rehabilitierungsverfahren 
Das Stasi-Unterlagen-Archiv ist unverzicht-
bar bei der Bearbeitung der Rehabilitie-
rungsverfahren. Deshalb war es von großer 
Bedeutung, dass dort trotz Pandemie und 
Überführung in die Trägerschaft des Bun-
desarchivs die Auskünfte für die Rehabili-
tierungsbehörden zügig und umfassend er-
folgen können.  
Bedeutung der Auskünfte für Rehabilitie-
rungsverfahren: Ersuchen öffentlicher Stellen 
Im Zusammenhang mit Rehabilitierungs-
verfahren haben bundesweit Landgerichte 
2022 beim Stasi-Unterlagen-Archiv 394 
Auskünfte eingeholt, nach 569 (2021) und 
752 (2020). Rehabilitierungsbehörden stell-
ten im Zusammenhang mit Ersuchen zur 
Wiedergutmachung beim Stasi-Unterla-
gen-Archiv im Jahr 2022: 1.617 Auskunfts-
ersuchen, nach 2.047 (2021), 3.941 (2020) 
und 1.687 (2019).1 In Bezug auf Sachsen-
Anhalt erfolgten 2022 180 (2021: 418; 
2020: 402; 2019: 298; 2018: 327) Aus-
kunftsersuchen im Zusammenhang mit Re-
habilitierungsverfahren. Die Gesamtzahl 
der Auskünfte beim Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv im Bereich „Rehabilitierung, Wieder-
gutmachung, Strafverfolgung“ betrug 2.242 
(2021: 3.033; 2020: 4.840). Bundesweit 
gingen von 1990 bis 2022 522.694 (bis 
2021: 520.452 Ersuchen in diesem Bereich 
ein. 
Die Landesbeauftragte erwartet, dass das 
Stasi-Unterlagen-Archiv auch in Zukunft 

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/
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weiter leistungsfähig ist, um die Ersuchen 
in Bezug auf Rehabilitierung sowie Presse- 
und Forschungsanträge zügig zu bearbei-
ten.  
Akteneinsicht: Nutzung von Archiven 
zur Biografieklärung 
Die Landesbeauftragte arbeitet mit dem 
dem Stasi-Unterlagen-Archiv in Forschung 
und politischer Bildung bei der historischen 
und politischen Aufarbeitung der Tätigkeit 
des Staatssicherheitsdienstes intensiv zu-
sammen. Neue Forschungsanträge und 
Forschungsprojekte beziehen sich dabei 
regelmäßig auf landesbezogene Fragestel-
lungen.  
Zu den Anträgen auf Akteneinsicht 
Die Zahl der Akteneinsichtsanträge von 
Bürgerinnen und Bürgern war 2021 deutlich 
gesunken und hat sich in 2022 auf diesem 
Niveau gehalten. In den beiden Außenstel-
len des Stasi-Unterlagen-Archivs in Magde-
burg und Halle wurden im Jahr 2022 insge-
samt 2.711 (2021: 2.869; 2020: 4.446; 
2019: 7.057; 2018: 5.729; 2017: 6.287) An-
träge auf Einsicht in die Stasi-Akten ge-
stellt, davon waren 1.542 Erstanträge 
(2021: 1.521; 2020: 2.419; 2019: 4.005; 
2018: 3.042; 2017: 3.237). Seit 1990 wur-
den insgesamt 427.294 (in 2021– 424.583) 
Anträge auf Akteneinsicht allein in Sach-
sen-Anhalt gestellt, davon in Halle 182.932 
und in Magdeburg 244.362. 
Die Zahlen der Bürgeranträge auf Akten-
einsicht sind deutlich gesunken, 2021 erst-
malig unter 3.000 Anträgen pro Jahr in 
Sachsen-Anhalt. Es steht zu vermuten, 
dass dieser starke Rückgang pandemiebe-
dingt war, weil viele Personen ihre Anträge 
aufgrund des vorzulegenden Identitäts-
nachweises persönlich stellen müssen. 
Auch haben die Außenstellen die Archiv-
führungen streng einschränken müssen 
(nur sehr kleine Gruppen, nur auf Anmel-
dung), bei denen sonst auch Einsichtsan-
träge gestellt wurden. Zudem konnten 
durch die Landesbeauftragte bei den aus-

gefallenen Beratungstagen in den Rathäu-
sern entsprechend keine Anträge (sonst 
mehrere hundert) entgegengenommen 
werden. Ob es eine Trendumkehr und eine 
Stabilisierung geben wird, bleibt abzuwar-
ten. Es wurde aktuell darüber informiert, 
dass z.B. die Archivführungen nun wieder 
stark nachgefragt werden, bei denen auch 
Akteneinsichtsanträgen gestellt werden 
können. Grundsätzlich gehen die Zahlen 
der Akteneinsichtsanträge in den letzten 
Jahren jedoch naturgemäß zurück. 
Mehr als 400.000 Akteneinsichtsanträge 
seit 1992 in Sachsen-Anhalt zeigen aber 
die große Bedeutung der Öffnung der 
Stasi-Unterlagen für die Bürgerinnen und 
Bürger, die sich durch die Einsicht in ihre 
Stasi-Akten über ihre persönliche Vergan-
genheit infomieren und sich mit ihr ausein-
andersetzen können. 
Es wird wichtig bleiben, dass die Auskünfte 
zügig erfolgen. Teilweise hält die lange 
Wartezeit Bürger davon ab, überhaupt ei-
nen Antrag zu stellen. Auch der Zugang zu 
Informationen über verstorbene Angehö-
rige sollte transparenter gestaltet werden. 
Der Beitrag des Stasi-Unterlagen-Archivs 
zur Klärung von Rehabilitierungsanträgen 
und zur Überprüfung nach Stasi-Unterla-
gen-Gesetz ist weiter unverzichtbar. 
Zusammenarbeit mit Archiven im Land 
Sachsen-Anhalt 
Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt berich-
tet von aktuellen Rechercheanfragen hin-
sichtlich der Aufarbeitung von SED-Un-
recht. Auch andere Archive, wie die von 
Kommunen oder Universitäten und Klini-
ken, spielen bei den Nachforschungen eine 
große Rolle und erfüllen ihren Auftrag. 
Sehr wichtig ist für die Arbeit der Landes-
beauftragten auch die sehr gute Zusam-
menarbeit v. a. mit dem Landesarchiv 
Sachsen-Anhalt, den Universitätsarchiven 
und kommunalen Archiven. Sie tragen re-
gelmäßig zur Klärung von biografischen 
Fragen bei. 
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5.  Aufarbeitung, Information der Öffent-
lichkeit und Bildung 

Informieren, Erinnern und Gedenken – 
Orte der Repression und der Zivilcou-
rage konkret benennen 
Erinnerungs- und Gedenkzeichen und die 
öffentliche Würdigung der Opfer der SED-
Diktatur in der Öffentlichkeit stiften ein Be-
wusstsein für unsere belastete Vergangen-
heit.  
Die Landesbeauftragte wirkte am 15. Sep-
tember 2022 bei der Aufstellung einer sog. 
Dennert-Tanne in Hohegeiß für Heiko Run-
ge mit, der als eines der jüngsten Grenzop-
fer im Dezember 1979 in der Nähe von 
Sorge von Grenzposten erschossen wor-
den war. Die Landesbeauftragte hielt eine 
Gedenkrede. 

 
Einweihung der Dennert-Tanne für Heiko Runge am 
15.9.2022. Manfred Gille, Birgit Neumann-Becker. 

Gemeinsam mit Memorial Deutschland und 
der Gemeinde Elbe-Parey wurde am 24. 
Januar 2023 für den 1950 in Moskau er-
schossenen Horst Avemann mit dem Schild 
im Rahmen des Projektes „Die letzte Ad-
resse“ erinnert. Die Landesbeauftragte 
sprach bei der feierlichen Anbringung die-
ses Gedenkzeichens ein Grußwort. 

 
Birgit Neumann-Becker legt ein Blumengesteck an 
dem Gedenkzeichen „Die letzte Adresse“ für Horst 
Avemann an der Polizeistation in Elbe-Paray nieder. 
Links im Hintergrund: Dieter Dombrowski, der Vorsit-
zender der UOKG.  

Die Landesbeauftragte besuchte die Ge-
denkfeier zur Erinnerung an die Zwangs-
aussiedlung an der innerdeutschen Grenze 
am 26. Mai in Hötensleben und legte ein 
Gebinde nieder. Die Gedenkrede hielt die 
Präsidentin des Bundesverbandes der 
Zwangsausgesiedelten Marie-Luise Tröbs.   

 
Die Präsidentin des Bundesverbandes der Zwangs-
ausgesiedelten Marie-Luise Tröbs bei ihrer Gedenk-
rede in Hötensleben.  

 
Kränze zur Erinnerung an die Opfer der Zwangs-
aussiedungen.  

Mit der seit November 2021 online abrufba-
ren interaktiven Karte „Orte der Repression 
in Sachsen-Anhalt 1945–1989“ dokumen-
tiert die Landesbeauftragte Gefängnisse, 
MfS-Dienststellen, Standorte von sowjeti-
schen Speziallagern, Orte von Todesfällen 
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und Zwangsaussiedlungen an der inner-
deutschen Grenze, Spezialheime und Ar-
beitserziehungslager sowie Standorte von 
Gedenkzeichen an die SED-Diktatur. Dies 
macht gerade auch auf lokaler Ebene die 
jüngste Vergangenheit konkret und nach-

vollziehbar. Das Projekt wurde von Freiwil-
ligen im Sozialen Jahr in der Politik in tech-
nischer Kooperation mit dem Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt (LVermGeo) realisiert und wird 
fortlaufend ergänzt und erweitert. 

 
Die Landesbeauftragte begrüßt den Be-
schluss des Deutschen Bundestages vom 
17.3.2022, ein Mahnmal für die Opfer kom-
munistischer Gewaltherrschaft zu errichten.  
Aufarbeitung des Grenzregimes 
Nationales Naturmonument „Grünes Band 
– Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“ 
Nach dem Beschluss des „Gesetzes über 
die Festsetzung des Nationalen Naturmo-
numents ‚Grünes Band Sachsen-Anhalt – 
Vom Todesstreifen zur Lebenslinie‘“ am 
28. Oktober 2019 besteht nun die Aufgabe, 
das „Grüne Band“ auch als nationales Erin-
nerungsmonument und als Landesvorha-
ben in Kooperation mit den örtlichen Akteu-
ren zu entwickeln. Mit der Landesregierung 
und der Gedenkstättenstiftung ist im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung des Ge-
setzes eine gute und konstruktive Zusam-
menarbeit entstanden. Die Erinnerung an 
das zwischen 1945 und 1989 die Region 
prägende Grenzregime muss hier eine be-
deutsame Rolle spielen. Die Aufarbeitung 
der historischen Ereignisse konkret vor Ort 
steht jedoch noch weitgehend aus.  
Mittlerweile hat die Landesregierung eine 
Reihe von wirksamen weiterführenden 

Schritten initiiert: Die Kartierung der Grenz-
relikte ist beauftragt, die systematische his-
torische Aufarbeitung ist beim Landesamt 
für Denkmalschutz angesiedelt. Beim Lan-
desheimatbund wird mit einem umfassen-
den Projekt die digitale Vernetzung der Ak-
tivitäten an dem 343 km langen ehemaligen 
Grenzgebiet vorbereitet.  
Der Fachbeirat, bei dem die Interessenver-
treter der Kommunen und Gebietskörper-
schaften sowie der Verbände informiert 
werden und miteinander beraten, hat seine 
Arbeit aufgenommen. Die Landesbeauf-
tragte und Landrat a. D. Michael Ziche (Alt-
markkreis Salzwedel) wurden zu gleichbe-
rechtigten Sprechern gewählt und haben in 
dieser Eigenschaft in den zuständigen 
Fachausschüssen des Landtages Bericht 
erstattet. 
Grünes Band: Vorhaben 2022 
Förderungen: Die Landesbeauftragte un-
terstützt und fördert die Errichtung von Ge-
denkzeichen und Erinnerungstafeln am 
Grünen Band, um dort Menschenrechtsver-
letzungen öffentlich zu dokumentieren und 
Gedenkorte zu schaffen. In 2022 wurden 
insgesamt sieben Projekte unterstützt, z.B. 
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die Ausstattung des Grenzmuseum in 
Böckwitz-Zicherie, der Aufbau von Gedenk-
kreuzen und -steinen sowie kulturelle Vor-
haben. Dabei wurden die Mittel für die ent-
sprechenden Zuwendungen deutlich er-
höht. Zur Übersicht aller geförderten Orte: 
s. Kap. 4.2.2., S. 100) 
Gemeinsam mit der Landeszentrale für po-
litische Bildung und der Gedenkstättenstif-
tung hat die Landesbeauftragte im vergan-
genen Jahr den Band: „Grenzschicksale. 
Als das grüne Band noch grau war“ erarbei-
tet, das zur Leipziger Buchmesse er-
scheint. Das Buch enthält ein Geleitwort 
des Ministerpräsidenten und vereint Inter-
views mit 30 Frauen und Männern zu ihren 
Schicksalen und Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der innerdeutschen Grenze. 
Die Herausgeber wollen mit dieser Publika-
tion den breiten gesellschaftlichen Dialog 
unterstützen.  

 
Wanderausstellung „An der  

Grenze erschossen“ 

Die Ausstellung über die Toten an der in-
nerdeutschen Grenze zwischen Sachsen-
Anhalt und Niedersachsen wurde im Som-
mer 2022 in Hohegeiß, Elbingerode und 
Braunlage gezeigt. Die Landesbeauftragte 

eröffnete die Ausstellung in der Evangeli-
schen Kirche in Hohegeiß mit einem Vortrag.  

 
Ausstellungseröffnung in Hohegeiß: Andreas Wid-
lowski, Manfred Gille, Birgit Neumann-Becker, Wolf-
gang Langer (v.l.n.r.). Foto: Dirk Ullrich 

Die Wanderausstellung ermöglicht, sich mit 
dem Grenzregime am Eisernen Vorhang 
zwischen 1949 und 1989 auseinanderzu-
setzen. Sie ist ein Beitrag zur Erinnerungs-
arbeit, der weiterentwickelt wird.  
Die überarbeitete Neuauflage der Publika-
tionen: „Erschossen in Moskau“ und „Abge-
holt und verschwunden“ mit den Biografien 
von Frauen und Männern aus Sachsen-An-
halt, die zwischen 1945 und 1953 von der 
sowjetischen Besatzungsmacht repressiert 
oder hingerichtet wurden, ist im August er-
schienen. Der Band wurde mit einer öffent-
lichen Veranstaltung und einem Zeit-
zeugengespräch im Dezember öffentlich 
vorgestellt.  
Die Landesbeauftragte strebt an, gemein-
sam mit Partnern vor Ort Erinnerungstafeln 
„Die letzte Adresse“ für weitere Betroffene 
anzubringen. 
Aufarbeitung kommunistischer Diktatur – 
die Öffentlichkeit über kommunistische Ge-
waltherrschaft informieren – Gedenkkultur 
unterstützen 
Erschwerend für die Bewältigung der Fol-
gen der Diktatur in der SBZ und DDR ist die 
öffentlich häufig eher diffuse, positive und 
milde Bewertung des gescheiterten Herr-
schaftssystems Sozialismus/Kommunis-
mus sowie der DDR und der Sowjetunion 
und ihres Herrschaftsbereichs.  
Der Landesbeauftragten ist es deshalb 
wichtig, an konkrete Ereignisse und Daten 
der Repression zu erinnern. Dazu gehören 
das Datum des Beginns der Zwangsaus-
siedlung an der innerdeutschen Grenze mit 
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der „Aktion Ungeziefer“ am 26. Mai 1952, der 
Mauerbau am 13. August 1961, der Volks-
aufstand vom 17. Juni 1953, aber auch – um 
die Vor- und Nachkriegsgeschichte einord-
nen zu können – das Datum des Hitler-Stalin-
Paktes vom 23. August 1939 als Europäi-
scher Tag des Gedenkens an die Opfer von 
Stalinismus und Nationalsozialismus.  

 
Geraubte Heimat: Blick in den gefüllten Saal des 
Roncalli-Hauses in Magdeburg 
Die mit der Union der Opferverbände der 
kommunistischen Diktatur veranstaltete bun-
desweite Tagung „Geraubte Heimat“ im Ap-
ril vorigen Jahres in Magdeburg unter Be-
teiligung von Landes- und Bundespolitikern 
diente dazu, über die Zwangsaussiedlungen 
im Grenzbereich zu informieren, über die 
Verbesserung der Anerkennung der Betroffe-
nen zu sprechen und der Opfer zu gedenken.  

 
Zeitzeugengespräch zu den Zwangsaussiedlungen 

 
Marie-Luise Tröbs, MdB Katrin Budde, Evelyn Zupke, Bir-
git Neumann-Becker, Alexandra Titze, Inge Bennewitz, 
Dieter Dombrowski, Elisabeth Freyer, Karl-Heinz Bomberg 

Die Landesbeauftragte trägt durch Veran-
staltungen, öffentliche Diskussionsbeiträge 
und durch Zeitzeugengespräche zur Infor-
mation der Öffentlichkeit bei. Dabei ist es 
ihr wichtig, die allgemeine Öffentlichkeit, 
besonders aber auch Schüler und Studie-
rende zu erreichen, um den nachfolgenden 
Generationen fundierte Informationen über 
die belastete Vergangenheit zur Verfügung 
zu stellen. Im vergangenen Jahr fanden 
eine Reihe von Zeitzeugengesprächen und 
Lesungen mit Lothar Rochau statt, der 
auch überregional sein biografisches Buch 
„Marathon mit Mauern“ vorstellte und über 
sein Leben berichtete. Dieser Band wurde 
von der Landesbeauftragten herausgegeben. 
Darüber hinaus arbeiten die Landesbeauf-
tragte und die Vereinigung der Opfer des 
Stalinismus (VOS) seit 2017 fortlaufend an 
einem Interviewprojekt, bei dem Zeitzeu-
ginnen und Zeitzeugen aus Sachsen-An-
halt über ihre Repressionserfahrungen be-
richten. Die Interviews werden in der Bil-
dungsarbeit eingesetzt.  
Interviewt wurden bisher insgesamt ca. 48 
Frauen und Männer, ehemalige Spezialla-
ger-Häftlinge, politische Häftlinge der DDR, 
verfolgte Schüler und Insassen von Ju-
gendwerkhöfen aus Sachsen-Anhalt. 
Politische Bildung und Information der 
Öffentlichkeit  
Die Landesbeauftragte führte im vergange-
nen Jahr insgesamt drei verschiedene 
Schulprojekte bzw. Schulprojektwochen in 
verschiedenen Schulformen im ganzen 
Land mit 27 Einzelveranstaltungen und 
weiteren Zeitzeugengesprächen durch und 
erreichte damit auch 2022 mehr als 1.100 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrper-
sonen an verschiedenen Orten.  

 
Schülerfeedback der Freien Schule Köthen (Ausriss) 

In den Schulprojektwochen wurden Schü-
lerinnen und Schüler während der Schul-
projektwochen zu Fragen der Menschen-
rechte in der DDR, dem Lagersystem des 
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GULag in der Literatur und der Frage von 
Opposition und Widerstand in der Diktatur 
informiert und mit ihnen diskutiert. 
Die Landesbeauftragte informiert die Öf-
fentlichkeit über die Strukturen und Folge-
wirkungen der SED-Diktatur und ordnet 
diese ein. Sie fördert die kritische Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema in der 
Öffentlichkeit. Sie bietet Betroffenen von 
SED-Verfolgung die Möglichkeit für Begeg-
nung und Austausch wie beim Halle-Forum 
2022 und beim Bundeskongress der Lan-
desbeauftragten in Rostock. 

 
Bundeskongress in Rostock, 20.5.2022 

 
Halle-Forum, 22.9.2022 

Die Landesbeauftragte berichtet weiter 
auch exemplarisch über Vorhaben und Pro-
jekte von Aufarbeitungsinitiativen wie dem 
Forschungsprojekt des Zeitgeschichte(n) 
e.V. in Halle zur Geschichte des Jugend-
hauses Halle (siehe Kap.3.3., S. 79) oder 
des jährlichen Internationalen workcamps 
in Hötensleben (s. Kap. 3.4., S. 82) 
Unterstützung von Forschungsprojek-
ten, Publikationen und Öffentlichkeits-
arbeit 
Die Schwerpunkte der Forschungs-, Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit korrelieren 
mit den Schwerpunkten in der Beratung so-
wie Forschungsprojekten und Publikatio-
nen.  

Eine besondere Rolle spielte im vergange-
nen Jahr die Frage nach den Kulturgutver-
lusten zwischen 1945 und 1989, die mit ei-
ner Fachveranstaltung zur Provenienzfor-
schung bearbeitet wurde. Diese Veranstal-
tung soll als Auftakt zu weiteren Bemühun-
gen in dieser wichtigen Frage dienen. 

  
Fachtag Kulturgutentzug 1945-1990, 20.10.2022 

 
Die Landesbeauftragte im Podiumsgespräch mit Eli-
sabeth Salomon, Ulf Dräger, Bernward Küper und 
Prof. Dr. Gilbert Lupfer  

Die Landesbeauftragte fördert und unter-
stützt ein Forschungs- und Publikationspro-
jekt zur solidarischen Kirche in der DDR, 
das kurz vor der Veröffentlichung steht.  
Zur Frage des von Müttern und Familien 
angezweifelten Todes ihrer früh verstorbe-
nen Säuglinge unterstützt die Landesbe-
auftragte das Forschungsprojekt der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg „Die 
Pädopathologie an der Medizinischen Aka-
demie Magdeburg (MAM) – zum Umgang 
mit Fehl- und Frühgeburten und dem Säug-
lingstod 1959–1989/90“. Sie hatte als Son-
derband in ihrer Studienreihe im März 2020 
das Buch „Wo ist mein Kind? Familien auf 
der Suche nach der Wahrheit. Ein Beitrag 
zur Aufarbeitung“ von Florian Steger und 
Maximilian Schochow publiziert.  
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Die Ausstellung „Hammer·Zirkel·Stachel-
draht. Zwangsarbeit politischer Häftlinge in 
der DDR“, die von der Landesbeauftragten 
in Kooperation mit der Landeszentrale für 
politische Bildung und der UOKG erstellt 
wurde, ist weiter die einzige Ausstellung, in 
der das Thema für ein Bundesland im Über-
blick dargestellt wird. Im vergangenen Jahr 
wurde sie in Kooperation mit dem Forum für 
politisch verfolgte und inhaftierte Frauen 
der SBZ/SED-Diktatur e. V. im Kontext 
mehrerer Zeitzeugengespräche in Schulen 
in Süddeutschland gezeigt.  
Die Landesbeauftragte stellte mehrere For-
schungsanträge beim Bundesbeauftragten 
für die Stasi-Unterlagen, die zur Aufarbei-
tung beitragen. Dazu gehört die Unterstüt-
zung eines Antrages des Zeit-Geschich-
te(n) Vereins Halle zum Jugendhaus Halle 
und zum Einfluss des Ministeriums für 
Staatssicherheit darauf sowie ein Antrag 
zur Erforschung des Aufstandes vom 17. 
Juni 1953 in Sachsen-Anhalt.  
Die Landesbeauftragte meldete sich proak-
tiv in Presse und Medien zu verschiedenen 
aktuellen Themen und Anlässen zu Wort. 
Sie beantwortete Medienanfragen und gab 
zahlreiche Interviews für Presse, Funk und 
Fernsehen. Sie informierte über neue Publi-
kationen oder zu Veranstaltungen und betei-
ligte sich an öffentlichen Diskussionen.  
Partnerschaftliche Zusammenarbeit in 
der Aufarbeitung 
Die Landesbeauftragte arbeitet in abge-
stimmten Kooperationszusammenhängen. 
Das Aufarbeitungsgesetz nimmt diesen As-
pekt konsequent auf und setzt damit den 
politischen Willen zur Aufarbeitung in Sach-
sen-Anhalt um. Die Zusammenarbeit mit 
den Verfolgtenverbänden, den Aufarbei-
tungsinitiativen, mit Universitäten, Bera-
tungsstellen, der Landeszentrale für politi-
sche Bildung und der Gedenkstättenstif-
tung Sachsen-Anhalts, der Bundesstiftung 
Aufarbeitung, mit den Kirchen, den Archi-
ven und mit vielen engagierten Einzelper-
sonen ermöglichte nicht nur die Umsetzung 
einer Reihe von Vorhaben und Aktivitäten, 
sondern gewährleistet seit Jahren auch ein 
kontinuierliches konstruktives und vertrau-
ensvolles Miteinander, in das immer wieder 
auch neue Partner einbezogen werden. 
Dadurch wird auch die Behörde der Lan-
desbeauftragten weiterentwickelt und die 

Partner können ihre jeweiligen Kompeten-
zen gut einbringen.  

 
Treffen mit dem Niedersächsischen Opfernetzwerk 
am 22.6.2022 im Interimsplenarsaal des Niedersäch-
sischen Landtages im Georg-von-Cölln-Haus in Han-
nover, Marie Kollentrott, Hartmut Büttner, Carl-Ger-
hard Winter, Evelyn Zupke, Christiane Quenstedt-
Querin, Birgit Neumann-Becker (v.r.n.l.) 

2021 endete mit dem Übergang des Stasi-
Unterlagen-Archivs in das Bundesarchiv 
die Zusammenarbeit mit dem Bundesbe-
auftragten für Stasi-Unterlagen. Zeitgleich 
begann die Zusammenarbeit mit der Vize-
präsidentin des Bundesarchivs sowie mit 
der Beauftragten für die SED-Opfer beim 
Deutschen Bundestag. 
Der Landesbeauftragten ist es wichtig, 
dass die Opferverbände eine starke 
Stimme für die Betroffenen bleiben und für 
ihre zivilgesellschaftliche Arbeit die volle 
Unterstützung aus dem politischen Raum 
bekommen. Durch ihre Mitwirkung bei der 
Aufarbeitung und durch ihre aktive Arbeit 
als Zeitzeugen leisten sie einen wesentli-
chen Beitrag zur Erinnerungsarbeit in 
Sachsen-Anhalt. Dieser sollte in jeglicher 
Weise weiter unterstützt werden. 

  
Fachgespräch zu Mosambikanischen Vertragsarbei-
tern mit Almuth Berger, Uta Rüchel, Birgit Neumann-
Becker, Christine Schoenmakers, Hans-Joachim Dö-
ring, Anna Kaminsky, Evelyn Zupke, Markus Meckel 
Michael Windfuhr und Adelino Massuvira Joao (v.l. 
n.r.) im Paul-Löbe-Haus im Deutschen Bundestag 
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Die konstruktive, enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Opferverbänden 
und Aufarbeitungsinitiativen geschieht un-
ter anderem beim regelmäßigen Verbände-
treffen, zu dem die Landesbeauftragte in 
ihre Behörde einlädt. Begegnungen finden 
auch beim Bundeskongress der Landesbe-
auftragten und beim Halle-Forum statt, bei 
dem auch die Opferverbände stark vertre-
ten sind.  
Der Arbeitskreis Aufarbeitung führte im ver-
gangenen Jahr seine Arbeit kontinuierlich 
fort.  
Die Landesbeauftragte unterstützt die Auf-
arbeitung und berät die Partner auch durch 
ihre Mitarbeit in Gremien: im Stiftungsrat 
der Gedenkstättenstiftung Sachsen-An-
halts, im Beirat der Stiftung Rechtsstaat, im 
Stiftungsrat der Gedenkstätte Hohen-
schönhausen, im Beratungsgremium für 
die Stasi-Unterlagen im Bundesarchiv, als 
Co-Sprecherin im Fachbeirat Grünes Band 
und des Fachbeirates beim Forschungs-
projekt „Gesundheitliche Langzeitfolgen 
von SED-Unrecht“.  
Zur vertrauensvollen Zusammenarbeit vie-
ler Kooperationspartner gehört auch das 
Halle-Forum, das größte Treffen ehemali-
ger politischer Häftlinge in Sachsen-Anhalt, 
das 2022 zum Thema „Zwischen KSZE-
Prozess und verschärfter Verfolgung. Die 
Bürgerrechtsbewegung im SED-Staat der 
1970er-und 1980er-Jahre“ arbeitete und 
eine große Resonanz fand. 
Die Landesbeauftragte pflegt einen regel-
mäßigen sachorientierten Austausch mit 
den Fraktionen des Landtages, Mitgliedern 
des Bundestages, den Ministerien, Behör-
den, Verbänden, Kirchen und anderen öf-
fentlichen Einrichtungen.  
6.  Perspektiven der Tätigkeit der Lan-

desbeauftragten 
Ausbildungsmodule für Rechtsreferen-
dare  
Im Rahmen eines Austauschgesprächs mit 
Frau Ministerin Weidinger entstand die An-
regung zur Konzeption eines Moduls 
„SED-(Justiz-)Unrecht vermitteln im 
Rechtsreferendariat“. Nach § 5a Absatz 2 
Satz 3, 2. Halbsatz DRiG erfolgt die Ver-
mittlung der Pflichtfächer des juristischen 
Studiums „[…] auch in Auseinandersetzung 
mit dem nationalsozialistischen Unrecht 
und dem Unrecht der SED-Diktatur. […]“. 

Zwei dreitägige Module sind im April in 
Halle und Magdeburg mit jeweils 30 Refe-
rendaren als Pilotprojekt vorgesehen. Die 
Module werden vom Justizprüfungsamt mit 
der Landesbeauftragten, der Landeszent-
rale für politische Bildung, der Gedenkstät-
tenstiftung und dem Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv durchgeführt. 
Das Zukunftszentrum als Chance: Zur 
Transformation und zur Sicherung der 
Freiheitsrechte gehört die Aufarbeitung 
der Diktaturen und ihrer Folgen 
Das Zukunftszentrum für Deutsche Ein-
heit und Europäische Transformation 
kommt nach Halle, so lautet der Beschluss 
der Auswahlkommission des Deutschen 
Bundestages. Transformation ist ein not-
wendiger Prozess in der Zeit nach einer 
Diktatur. Dazu gehören seit 1989 auch: 
Aufarbeitung, Anerkennung und Entschädi-
gung der Opfer, juristische Aufarbeitung 
der Verbrechen, Lustration und schluss-
endlich eine gesellschaftliche Perspektive. 
Das betrifft den gesamten ostmitteleuropä-
ischen Raum. Das Transformationszent-
rum wird dabei viel bewirken. Die Transfor-
mationsprozesse begannen, nachdem die 
Friedliche Revolution die SED-Diktatur be-
endet hatte. Das Zukunftszentrum ist eine 
große Chance für die Stadt Halle, für Sach-
sen-Anhalt und die gesamte mitteldeutsche 
Region. Die Landesbeauftragte hat sich im 
Rahmen der Bewerbung mit einem letter of 
intent (LOI) unterstützend positioniert. Sie 
sieht in der politischen Stadtgeschichte gro-
ßes Potenzial, um vor dem Hintergrund der 
Geschichte und der Diktaturen des 20 Jahr-
hunderts, der Widerstandsbewegungen 
und der -Bürgerrechtsgruppen die Fragen 
von Diktatur, ihren gesellschaftlichen Fol-
gen und deren Bewältigung mit einer brei-
ten zivilgesellschaftlichen Beteiligung 
glaubwürdig zu bearbeiten. Zitat aus dem 
LOI der Landesbeauftragten: „So repräsen-
tieren Halle (Saale), sein Umland und das 
ganze Land Sachsen-Anhalt, die im Herzen 
Deutschlands liegen, auf vielfältige Weise 
die lange nachwirkenden Folgen der SED 
Diktatur; sie waren ein Labor für den Verei-
nigungsprozess, die soziale und ökonomi-
sche Transformation nach 1990 sowie für 
das Zusammenwachsen Deutschlands und 
Europas. Vor diesem Hintergrund ist die 
Landesbeauftragte der Überzeugung, dass 
die Einrichtung eines „Zukunftszentrums für 
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Deutsche Einheit und Europäische Trans-
formation“ in Halle eine gute Entscheidung 
wäre, um einen substanziellen Beitrag zur 
Bewältigung von politischen, gesellschaftli-
chen und ökonomischen Verwerfungen in 
Umbruchsphasen ebenso leisten zu kön-
nen wie zur Weiterführung europäischer 
Transformationsprozesse.“ Das Zukunfts-
zentrum ist eine Chance, die Aushand-
lungsprozesse der politischen Transforma-
tion nach der friedlichen Revolution zu re-
flektieren und zukunftsgerichtet Demokra-
tie-Labore im Zusammenspiel mit vor allem 
unseren ostmitteleuropäischen Nachbarn 
zu gestalten. Die Landesbeauftragte wird 
dieses Vorhaben des Bundes nach Kräften 
unterstützen und sich an der Ausgestaltung 
beteiligen.  
Opfer anerkennen, unterstützen und wert-
schätzen  
Die Wertschätzung ehemals politisch Ver-
folgter in Sachsen-Anhalt durch Anerken-
nung, Entschädigung und öffentliche Auf-
merksamkeit sind für die Betroffenen 
selbst, aber auch für ihre Familien und für 
die politische Kultur in unserem Land uner-
lässlich. Dazu tragen auch die Verbesse-
rungen der Gesetzeslage zu den Anerken-
nungsmöglichkeiten und deren transparen-
ter Vollzug wesentlich bei.  
Die Beratung und Unterstützung für SED-
Verfolgte in der Wahrnehmung ihrer Rechte 
nach den SED-Unrechtsbereinigungsge-
setzen bleibt ein Schwerpunkt in der Arbeit 
der Landesbeauftragten. Sie bietet bei Be-
darf psychosoziale Betreuung an und si-
chert die Qualität der Beratung für die SED-
Verfolgten. 
Der Härtefallfonds zur Unterstützung von 
Betroffenen von SED-Unrecht wird auch in 
2023 umgesetzt werden Er ist schon im 
ersten Jahr ein wichtiges Instrument zur 
punktuellen Unterstützung in finanziellen 
Notlagen Betroffener gewesen. 
Die Landesbeauftragte tritt weiter für eine 
proaktive Würdigung der SED-Verfolgten 
und für die bessere Anerkennung ihrer ge-
sundheitlichen Folgeschäden ein. 
Die Landesbeauftragte fördert und unter-
stützt Zusammenschlüsse und Aktivitäten 
SED-Verfolgter als wichtige zivilgesell-
schaftliche Beiträge. SED-Verfolgte sind 
wichtige Botschafter für Demokratie, die 
aus ihren Diktatur-Erfahrungen heraus 

Zeugnis von Menschenrechtsverletzungen 
geben. Die Landesbeauftragte wird sich 
weiter dafür engagieren, dass die Opferver-
bände gestärkt werden und auch weitere, 
bisher vernachlässigte Opfergruppen, ins-
besondere verfolgte Schülerinnen und 
Schüler, eine Stimme bekommen.  
SED-Verfolgte sind durch staatliche Ein-
griffe in ihren Menschen- und Freiheitsrech-
ten verletzt worden. Deshalb erleben sie ei-
nen engen Zusammenhang zwischen 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einer-
seits und der Qualität und dem Ausgang sie 
betreffender Rehabilitierungsverfahren an-
dererseits.  
Es ist wichtig, dass Gerichte und Verwal-
tungsbehörden SED-Unrecht verstehen 
und nachvollziehen können. Die Stasi-Ak-
ten und Haft-Akten müssen einer histo-
risch-kritischen Betrachtung und Herme-
neutik unterzogen und die Berichte der Be-
troffenen gewürdigt werden. Es ist von ho-
her Bedeutung für die Akzeptanz von De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass die 
vielen Betroffenen und ihre Angehörigen, 
die in der DDR politische Repressionser-
fahrungen machen mussten, heute Wert-
schätzung, Akzeptanz und Gehör in Politik 
und Verwaltung finden.  
Betroffene messen den Rechtsstaat nicht 
zuerst daran, dass eine Entscheidung in ih-
rem Sinne gefällt wird, sondern an der Qua-
lität der sie betreffenden Verfahren und an 
der Begründung von Entscheidungen. Es 
ist deshalb wichtig, dass sich die Betroffe-
nen mit ihren damaligen Repressionserfah-
rungen und den heutigen Belastungen ver-
standen und wertgeschätzt fühlen und nicht 
als bloße „Antragsteller“ behandelt werden.  
Die Landesbeauftragte und ihre Behörde 
werden auch weiterhin eng mit den Opfer-
verbänden und Aufarbeitungsinitiativen zu-
sammenarbeiten und sie bei ihrer Arbeit 
beraten und unterstützen.  

Strukturell unaufgearbeitet: Sexueller Miss-
brauch in Institutionen der DDR 
In Beratungen berichten Betroffene in un-
terschiedlichen Fallkonstellationen von se-
xualisierter Gewalt und Missbrauch in Ein-
richtungen der DDR. Dieses – die Betroffe-
nen beschämende und belastende Thema – 
betrifft vor allem Frauen aber auch Männer.  
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Eine Entschädigungsmöglichkeit oder 
Kompensation ist nach derzeitiger Rechts-
lage nicht möglich. Sachsen-Anhalt hatte 
sich als einziges Bundesland nicht am Er-
gänzenden Hilfesystem (EHS) beteiligt. Se-
xueller Missbrauch in Einrichtungen der 
ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt ist bis-
her überhaupt nicht kompensiert bzw. ent-
schädigt worden.  
Dies ist insofern gravierend, weil die von 
der Unabhängigen Kommission zur Aufar-
beitung sexuellen Missbrauchs in Auftrag 
gegebene Fallstudie zu dem Ergebnis 
kommt, dass insbesondere Jugendwerk-
höfe bzw. Jugendhäuser (Jugendhaft) die 
Eigenschaften von „totaler Institutionen“ er-
füllten1. In einem Kontext der gesellschaftli-
chen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in 
Institutionen, die teilweise schon lange zu-
rückliegen, braucht es eine kraftvolle Initia-
tive, die auch die Betroffenen aus DDR-Ein-
richtungen durch Anerkennung, Herstel-
lung von Öffentlichkeit und Kompensati-
onsleistungen rehabilitiert. Es ist mehr als 
wünschenswert, dass auch in Sachsen-An-
halt nach Wegen der Aufarbeitung gesucht 
wird. Die Landesbeauftragte begleitet Be-
troffene in ihrer psychosozialen Beratung. 
Sie wird am 4. Juli 2023 gemeinsam mit der 
Unabhängigen Kommission zur Aufarbei-
tung sexuellen Kindesmissbrauchs ein 
Fachgespräch zu „Sexueller Kindesmiss-
brauch in der DDR – Fokus Totale Instituti-
onen“ führen und so die öffentliche und 
fachliche Diskussion dazu öffnen.  
Forschen und Dokumentieren 
Die Landesbeauftragte wird auch künftig 
die Strukturen, Methoden und Wirkungs-
weise der Staatssicherheit in Sachsen-An-
halt aufarbeiten und Forschungsprojekte 
dazu unterstützen. Sie wird die Forschung 
in den kommenden Jahren aber weiterhin 
auch auf andere Institutionen und Einrich-
tungen, die Parteien und Massenorganisa-
tionen in Sachsen-Anhalt ausdehnen.  
Die Landesbeauftragte begleitet und unter-
stützt das auf drei Jahre angelegte For-
schungsprojekt zu „Gesundheitlichen 
Langzeitfolgen von DDR-Unrecht“ mit dem 
Ziel, die gesundheitliche Lage Betroffener 
und deren Begutachtung zu verbessern. 

                                                           
1 Sexueller Kindesmissbrauch in Institutionen und 
Familien in der DDR. Fallstudie zu den Anhörungen 
und Dokumenten der Aufarbeitungskommission, 

Die Landesbeauftragte kooperiert weiter 
mit Archiven, Museen und Gedenkstätten 
des Bundes, des Landes, der Kommunen 
und anderer Institutionen für die Bewah-
rung und öffentliche Zugänglichmachung 
von historischen Zeugnissen und Überres-
ten der SED-Diktatur und bei Aufarbei-
tungsprojekten. Sie dokumentiert Erinne-
rungen von Opfern der SED-Diktatur und 
Zeitzeugen in Form von aufgezeichneten 
Interviews, Erinnerungsberichten und an-
deren Dokumenten, bewahrt diese für die 
Nachwelt und stellt sie der Forschung- und 
Bildungsarbeit zur Verfügung. Die Opfer 
der SED-Diktatur leisten als Zeitzeugen ei-
nen wichtigen Beitrag für unser historisches 
Gedächtnis und für unser Demokratiever-
ständnis: Das Aussprechen und Anerken-
nen ihrer elementaren Lebenserfahrungen 
sind eine Voraussetzung für die Aufarbei-
tung und die Überwindung unserer belaste-
ten Vergangenheit. Dies ist keine Selbst-
verständlichkeit. Dass Verhaltensmuster 
und Prägungen der Diktatur auch nach 30 
Jahren Demokratie fortwirken, zeigen die 
aktuellen Diskussionen. Auch in Sachsen-
Anhalt wird an diesen Fragen weiterzuar-
beiten sein. 33 Jahre nach dem Zusam-
menbruch der DDR ist die Sicht auf die 
SED-Diktatur kontrovers und strittig. Der 
politische Auftrag, die SED-Diktatur aufzu-
arbeiten und darüber zu informieren und 
dabei einen möglichst großen Teil der Be-
völkerung zu erreichen, wird von der Lan-
desbeauftragten und ihren Partnern mit 
Verantwortung und Engagement wahrge-
nommen. 
Erinnern und Bilden  
Die Erinnerungskultur und das Gedenken 
an die Opfer kommunistischer Gewaltherr-
schaft müssen in der Öffentlichkeit veran-
kert werden. Die Landesbeauftragte unter-
stützt deshalb weiter lokale bürgerschaftli-
che Aktivitäten, die oft über Jahre hinweg 
beharrlich an ihren Zielen arbeiten, und be-
gleitet die lokalen Diskussions- und Aufar-
beitungsprozesse.  
Die Landesbeauftragte bietet an, Museen 
bei der Darstellung der SED-Diktatur zu be-
raten und zu unterstützen. Sie wird auch 
Kommunen Beratung bei der Errichtung 

2019, URL = https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/-
publikationen/sexueller-kindesmissbrauch-in-institu-
tionen-und-familien-in-der-ddr-214180 (6.3.2023) 
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von Gedenkzeichen für Orte der Repres-
sion in der SBZ/ DDR anbieten.  
Die Landesbeauftragte setzt sich weiter für 
eine öffentliche Erinnerung an alle Todes-
opfer der innerdeutschen Grenze in Sach-
sen-Anhalt mit einem Gedenkzeichen ein. 
Sie wird lokale Initiativen zur Erinnerung an 
die Todesopfer nach ihren Möglichkeiten 
unterstützen. Diese Arbeit trägt dazu bei, 
dass die Opfer des Grenzregimes und die 
Namen der Todesopfer nicht in Vergessen-
heit geraten und sie gewürdigt werden. 
Zur Erinnerung gehören auch historische 
Daten. Die Landesbeauftragte unterstützt 
die Erinnerungsarbeit zum „Europäischen 
Tag des Gedenkens an die Opfer von Sta-
linismus und Nationalsozialismus“. Die Be-
gehung des Gedenktags zur Zwangsaus-
siedlung „Aktion Ungeziefer“ am 26. Mai 
1952 ist ihr ein wichtiges Anliegen. Sie wird 
in Würdigung des Volksaufstandes am 17. 
Juni eine Ausstellung erstellen, die einen 
Überblick über die Erhebungen in Sachsen-
Anhalt bietet. 
Die Landesbeauftragte wird die Bildungsar-
beit in schulischen Projekten und in der Er-
wachsenenbildung fortführen und dazu auf 
der Grundlage der Handreichung für Lehr-
kräfte unter dem Titel „Die DDR ist Ge-
schichte“ gemeinsam mit dem Landesinsti-
tut für Schulqualität und Lehrerbildung Fort-
bildungen anbieten. 
Für das mentale und affektive Verständnis 
der Vergangenheit sind die Beiträge von 

Zeitzeugen sehr wichtig. Deshalb will die 
Landesbeauftragte hierzu in den kommen-
den Jahren verstärkt auch Zeitzeugen in 
der Bildungsarbeit einbinden.   
Die Landesbeauftragte wird die interaktive 
Karte „Orte der Repression in Sachsen-An-
halt 1945–1989“ ergänzen und sukzessive 
erweitern, um auf diese Weise Orte in allen 
Teilen des Landes kenntlich zu machen, 
die mit der Repression in der DDR verbun-
den sind. Damit soll der Bildungsarbeit, 
aber auch der interessierten Öffentlichkeit 
ein über das Internet leicht zugängliches In-
strument zur Verfügung gestellt werden, 
sich über die lokale und regionale Topogra-
phie der SED-Diktatur umfassend zu infor-
mieren.  
Für die Zukunft bleibt es wichtig, dass der 
Landtag und die Landesregierung des Lan-
des Sachsen-Anhalt die Aufarbeitung der 
SED-Diktatur weiterhin auf vielfältige Weise 
unterstützen und fördern, dass sie den von 
SED-Unrecht Betroffenen Gehör schenken 
und die Wertschätzung für deren Anliegen 
ausdrücken und auch dort konstruktiv mit 
nach Lösungen suchen, wo diese auf den 
ersten Blick nicht sichtbar sind.  
Für ihr derartiges Engagement für die Be-
troffenen von SED-Unrecht sei an dieser 
Stelle in besonderer Weise dem Präsiden-
ten des Landtages von Sachsen-Anhalt 
Dr. Gunnar Schellenberger und dem Minis-
terpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt 
Dr. Reiner Haseloff gedankt.
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II. Tätigkeit der Behörde der Landesbeauftragten 
 

1. Bürgerberatung
Die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern 
ist nach § 5 Absatz 2 Nr. 1 und 2 AufarbBG 
eine zentrale Aufgabe der Behörde. Sie 
wird durch den Einsatz personeller, finanzi-
eller und zeitlicher Ressourcen kontinuier-
lich landesweit konzipiert und mit der Cari-
tas als Kooperationspartnern gemeinsam 
durchgeführt. Im Jahr 2022 wurden 241 
Sprechtage an 23 Orten in ganz Sachsen-
Anhalt durchgeführt. 
Zwei Beratungstage 
fanden in Niedersach-
sen statt, elf Sprech-
tage wurden pande-
miebedingt telefonisch 
betreut. Die Arbeit mit 
einer psychosozial- 
und traumatherapeu-
tisch begleiteten Ge-
sprächsgruppe wurde 
fortgesetzt. 
Die Landesbeauf-
tragte hat im vergan-
genen Jahr 2022 wie 
schon im Vorjahr ihr 
Beratungsangebot 
unter den besonderen 
Bedingungen der 
Corona-Vorsorge-
maßnahmen auf-
rechterhalten und da-
bei die Kommunikati-
onswege den örtli-
chen Gegebenheiten 
und der Pandemie 
angepasst. Die Lan-
desbeauftragte hat 
die Öffentlichkeit hin-
sichtlich der Bera-
tungsangebote durch 
Pressemitteilungen 
und ein neues Falt-
blatt, das an Kommu-
nen, Landkreise, Trä-
ger von Beratungsan-
geboten, Einrichtun-
gen des Landes und des Bundes sowie an 
Kirchengemeinden verschickt wurde, proak-
tiv informiert.  
Die Zahl der Beratungsanfragen blieb im 

Kalenderjahr 2022 im Vergleich zu den Vor-
jahren stabil:  
Im Kalenderjahr 2022 wurden von der Lan-
desbeauftragten und dem Kooperations-
partner Caritas ca. 600 Personen beraten 
(2021: 600). Die Beratung geht einher mit 
komplexer gewordenen Fallkonstellationen 
und Problemlagen.  
Eine erhebliche Zahl von Beratungsgesprä-

chen fiel auf den Be-
reich von telefoni-
schen bzw. E-Mail-
Anfragen. Insgesamt 
fanden im Jahr 2022 
ca. 3.100 Beratungs-
kontakte durch die 
LzA und die Caritas 
statt, so dass die Zahl 
der Beratungen ins-
gesamt wieder an-
stieg. Inhaltlich wer-
den an die Landesbe-
auftragte Anfragen zu 
allen relevanten The-
men des SED-Un-
rechts gerichtet. 
Keine Anfragen er-
hielt die Landesbe-
auftragte hinsichtlich 
einer Rehabilitierung 
von Verurteilten nach 
§ 151 StGB DDR we-
gen einvernehmlicher 
homosexueller Hand-
lungen. Die Rehabili-
tierung dieser Perso-
nengruppe wird direkt 
bei den Staatsanwalt-
schaften erledigt. An-
träge wurden dazu in 
geringer Zahl auch in 
Sachsen-Anhalt ge-
stellt. 

Zur Beratungspraxis  

In den meisten Fällen 
kann eine qualifizierte Beratung den Ratsu-
chenden Wege aufzeigen, um ihr Problem 
selbst zu lösen. Eine Reihe Betroffener be-
nötigt eine längere Begleitung, um einen 
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Antrag auf Rehabilitierung und die damit 
verbundenen Folgeanträge zu stellen. Da-
neben kommen Menschen in die Sprech-
stunden, die allgemein einer längerfristigen 
psychosozialen Begleitung und Stabilisie-
rung bedürfen. 
Die Beratung endet nicht automatisch mit 
einer Antragstellung oder einer Antragsbe-
willigung, sondern dann, wenn für den Rat-
suchenden eine befriedigende Lösung ge-
funden wurde, bzw. eine Abgabe an eine 
andere Institution möglich geworden ist. Im 
Rahmen des Kompetenznetzwerkes für 
psychosoziale Beratung, Therapie und 
Seelsorge sollen Ratsuchende gezielt an 
möglichst wohnortnahe fachkundige Stel-
len verwiesen werden können. 
Das von Adrian Gallistl und Prof. Dr. Jörg 
Frommer im Rahmen des Kooperationspro-
jektes „Psychosoziale Beratung“ erarbeitete 
„Magdeburger Beratungskonzept“ dient zur 
Qualitätssicherung der Arbeit und wird wei-
terentwickelt. 
Folgende Fallbeispiele aus dem Berichts-
zeitraum sollen die Fragestellungen der 
Betroffenen und die Möglichkeiten der Re-
habilitierung plastisch darstellen 
Die nachstehenden Beispiele wurden aus 
Gründen des Datenschutzes anonymisiert 
und typisiert.  

Frau S.: Haft im Frauengefängnis  
Frau S. wurde strafrechtlich rehabilitiert. 
Sie nutzt darüber hinaus seit Jahrzehnten 
das Angebot der psychosozialen Stabilisie-
rung und Begleitung. Frau S. kämpft seit 
Jahrzenten mit chronischen Schmerzen, 
Ein- und Durchschlafstörungen, sowie 
Stimmungsschwankungen und Impulsstö-
rungen. Frau S. erlebte bereits in früher 
Kindheit körperlichen und psychischen 
Missbrauch in ihrer Herkunftsfamilie. Im frü-
hen Erwachsenenalter wurde sie aufgrund 
eines unterstellten Fluchtversuches inhaf-
tiert. Den Haftaufenthalt beschreibt sie als 
„grauenvoll“ und „demütigend“. Sie nennt 
fehlende gesundheitliche Versorgung, re-
pressive Verhörmethoden sowie körperli-
chen Missbrauch während der Haftzeit. 
Nach ihrer Freilassung belasteten sie Intru-
sionen, depressive Verstimmungen sowie 
Schlafstörungen. Sie versuchte diese 
Symptome mit dem Konsum von Beruhi-

gungsmitteln zu bekämpfen. Seit mittler-
weile 20 Jahren lebt sie abstinent, wenn-
gleich andere psychische Probleme gleich-
bleibend bis schwerer geworden sind. Die 
Beratung von Frau S. beinhaltet mittler-
weile die Suche nach einem geeigneten Kli-
nikaufenthalt sowie einer ambulanten The-
rapie. Des Weiteren beschäftigen Frau S. in 
der Beratung die Bewältigung ihres Alltags 
sowie die Akzeptanz des Erlebten.  

Frau P.: Betroffene der DDR-Heimerziehung 
Frau P. befindet sich seit Jahren immer 
wieder in Beratung bei der Landesbehörde. 
Sie unterstützte Frau P. bei ihrer strafrecht-
lichen Rehabilitierung und begleitet sie dar-
über hinaus weiterhin psychosozial. Frau P. 
ist mittlerweile strafrechtlich rehabilitiert, 
aktuell belasten sie aber immer noch die 
psychischen Folgeschäden des zweijähri-
gen Aufenthalts im Jugendwerkhof. Frau P. 
hat mehrere stationäre Aufenthalte in psy-
chiatrischen Kliniken vollendet und ist aktu-
ell auf der Suche nach einer ambulanten 
(Trauma-)Therapie. Seit 2010 leidet sie un-
ter Depressionen; ihre Arbeit als Physiothe-
rapeutin musste sie krankheitsbedingt 
2019 beenden, da sie dem Druck und 
Stress nicht mehr standhalten konnte. Kon-
frontationen mit Kolleginnen und Vorgeset-
zen beschrieb sie als „triggernd“ und ließen 
ihr das Gefühl, in die Zeit des Kinderheims 
versetzt zu werden. Sie beschreibt immer 
wieder einen fehlenden Selbstwert, fühlt 
sich selbst als unfähig und minderwertig. 
Dies bezieht sie selbst auf die repressiven 
und missbräuchlichen Erziehungsweisen 
im Jugendwerkhof. Sie beschreibt Kon-
zentrationsprobleme, Misstrauen und 
Angstzustände im Alltag, die es ihr in Teilen 
nicht einmal ermöglichen soziale Kontakte 
aufrechtzuerhalten. Die Schwerpunkte der 
psychosozialen Beratung liegen in einer 
Stabilisierung sowie der Hilfe in den Über-
gang in ein ambulant therapeutisches Set-
ting.  
Frau W.: Betroffene der DDR-Heimerziehung 
Frau W. ist strafrechtlich rehabilitiert für ihre 
Unterbringung als Jugendliche im Jugend-
werkhof. Die Geschwister wurden getrennt, 
alle Kinder der Familie wurden in unter-
schiedliche Jugendwerkhöfe eingewiesen. 
Sie lebt alleine und von Sozialleistungen. 
Zu ihrer Familie hat sie keinen Kontakt und 
pflegt auch sonst kaum soziale Kontakte. 
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Die Zeit im Jugendwerkhof hat sie zu einer 
misstrauischen und zurückgezogenen Per-
son gemacht. Sie klagt weiterhin über 
Angstzustände und schwere depressive 
Phasen in denen sie es teilweise nicht ein-
mal schafft, sich selber zu pflegen. In be-
sonders schweren Phasen berichtet sie 
auch von Suizidgedanken, wenngleich sie 
diese durch die Liebe zu ihrem Haustier 
nicht in die Tat umsetzen möchte. Thera-
peutische Erfahrungen hat sie zumeist ne-
gativ erlebt, den Therapeuten fehlte häufig 
das Verständnis für ihre Erlebnisse. Nicht 
selten fühlt sie sich immer noch abgestem-
pelt als Aufsässige und „Asoziale“. Gerade 
Gruppentherapien kann sie kaum ertragen, 
da sie laut eigener Angaben anderen Men-
schen kaum vertrauen kann. Dies führt sie 
auf die Zeit im Jugendwerkhof zurück, wo 
Erzieherinnen ein denunzierendes Verhal-
ten der Heimkinder untereinander gefördert 
haben. Ihre Symptome bekämpft sie mit Al-
kohol. Die aktuelle Beratung konzentriert 
sich auf die Übermittlung in eine Suchtklinik 
sowie auf die Suche nach einem geeigne-
ten Therapieplatz. Zugleich informiert die 
Behörde beteiligte Fachärzte über das 
Heimsystem der DDR, um das Verständnis 
der Betroffenen gegenüber zu fördern.  
Frau A.: Schädigung durch kontaminierte 
Anti-D-Immunprophylaxe  
Frau A berichtet: Durch die Durchführung 
einer Anti-D-Immunprophylaxe Ende der 
70er-Jahre in der DDR sei sie unmittelbar 
durch ein verseuchtes Serum mit dem He-
patitis-C-Virus infiziert worden. Jahrzehnte-
lang litt sie unter den Folgen. Die Erkran-
kung beeinflusste ihren gesamten Lebens-
weg. Vor ein paar Jahren habe nur eine Le-
bertransplantation ihr Leben gerettet. Mit 
ihrer medizinischen und psychotherapeuti-
schen Nachbetreuung sei sie sehr zufrie-
den, jedoch belasten sie die erforderlichen 
Behördengänge. 
Frau L.: Betroffene der kontaminierten Anti-
D-Prophylaxe 
Frau L. gehört zu den ca. 7.000 Frauen, die 
im Zeitraum zwischen dem 2. August 1978 
und dem 14. März 1979 durch ein mit dem 
Hepatitis-C-Virus kontaminiertes Serum im 
Rahmen der Anti-D Immunprophylaxe infi-
ziert wurden. Der jahrzehntelange chroni-
sche Verlauf der Hepatitis-C-Virusinfektion 
führte zu diversen Folgeerkrankungen bei 

Frau L. Aktuell belasten Frau L. wiederkeh-
rende Infektionen, ein geschwächtes Im-
munsystem sowie Herz-Kreislauf-Be-
schwerden. Diese Erkrankungen lassen 
sich medizinisch als extrahepatische Mani-
festationen in Folge der Grunderkrankung 
einordnen. Frau L. ist seit 2019 Teilnehme-
rin der Gesprächsgruppe der Behörde für 
betroffene Frauen. Zusätzlich zu den kör-
perlichen Einschränkungen belasten Frau 
L. verschiedene psychische Symptome. 
Die wochenlange und zwangsweise veran-
lasste Mutter-Kind-Trennung kurz nach der 
Entbindung auf einer Isolierstation bewirkte 
Traumatisierungen und Angstzustände, die 
bis heute anhalten. Frau L. wartet aktuell 
auf einen Behandlungsplatz in einer psy-
chosomatischen Klinik. Im Rahmen der 
psychosozialen Einzelberatung konnte ge-
meinsam der Klinikaufenthalt geplant wer-
den. In der Übergangszeit nutzt Frau L. re-
gelmäßig das Gesprächsangebot für eine 
Stabilisierung im Alltag, sowie für die Hilfe 
bei der Korrespondenz mit Ämtern und Ärz-
ten.  
Herr M.: adoptiert nach versuchter Repub-
likflucht der Mutter  
Herr M. berichtet von seiner Unterbringung 
in einem Säuglingsheim und einem Kinder-
heim, nachdem seine Mutter wegen ver-
suchter Republikflucht inhaftiert worden 
war. Ihr Kind hatte sie dabei zurückgelas-
sen. Im Kleinkindalter wurde er adoptiert. 
Erst als Jugendlicher habe er davon erfah-
ren. Seitdem möchte er mehr über seine 
Wurzeln erfahren. Das Verhältnis zu seinen 
Pflegeeltern bezeichnet er als innig. Jedes 
Jahr verstärken sich jedoch zu seinem Ge-
burtstag seine Gedanken an die leibliche 
Mutter in einer Mischung aus Sehnsucht 
und Schmerz. Seine Mutter sei 1989 durch 
die Bundesrepublik freigekauft worden. 
Nach Jahrzehnten der Suche habe er seine 
Mutter ausfindig machen können, jedoch 
lehne sie jedweden Kontakt zu ihm ab. Er 
berichtet, er habe begonnen, seine Lebens-
geschichte aufzuschreiben. 

Frau J.: IM in der eigenen Familie 
Frau J. berichtet, bei der Einsicht ihrer 
Stasiakte habe sie festgestellt, dass sie 
dort als IM geführt wurde. Sie berichtet wei-
ter, nicht sie, sondern ihr geschiedener 
Mann sei der IM gewesen und sie sei nur 
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zur Legendenbildung an seiner Stelle be-
nutzt worden. 
Ihr damaliger Mann und andere Stasimitar-
beiter schüchterten sie so sehr ein, dass sie 
zu den ihr bekannt gewordenen Vorgängen 
schwieg. Man habe ihr mit dem Entzug der 
Kinder und Inhaftierung gedroht. Die Stasi 
sei auch nachts mit eigenem Schlüssel in 
die Wohnung gekommen, um sie und die 
Kinder einzuschüchtern. Auch am Tage sei 
die Wohnung geöffnet und betreten wor-
den, entsprechende Veränderungen seien 
wahrnehmbar gewesen. Angst dominierte 
zunehmend ihren Alltag. Zu ihrer Person 
wurde ein operativer Vorgang angelegt. In 
der Folgezeit forderten sie Stasi-Mitarbeiter 
und SED-Vertreter mehrfach auf, die Schei-
dung einzureichen. Bis zum heutigen Tag 
litten sie und auch ihre erwachsenen Kinder 
darunter. Die zersetzenden Maßnahmen 
endeten erst mit dem Ende der DDR.  

1.1. Organisation der Beratung  

1.1.1. Beratungstage und Sprechtage 
in Sachsen-Anhalt  

Unter den Bedingungen der Corona-Pan-
demie und den Lockerungen seit Sommer 
2022 wurden die Beratungen im Berichts-
zeitraum wie folgt realisiert: 
Durchgeführt wurden im Berichtszeitraum: 
• Telefonische Beratungen 
• Auskünfte und Beratungen mittels E-Mail 

oder Briefpost 
• Sprechstunden durch die Landesbeauf-

tragte und Behördenmitarbeiter in Mag-
deburg und Halle (Saale) 

• Monatliche Sprechstunden durch Behör-
denmitarbeiter in den Mittelzentren Burg 
(seit Mai 2019), Oschersleben (seit Mai 
2019) im Wechsel mit Haldensleben, Hal-
berstadt (seit Februar 2020) und Salzwe-
del (seit September 2020) 

 Einzelsprechtage durch Behördenmitar-
beiter in Arendsee, Annaburg, Gardele-
gen, Genthin, Havelberg, Ilsenburg, Je-
ssen, Loburg und Wernigerode 

• Sprechstunden zur Rehabilitierung durch 
Kooperationspartner (s. Kap. 1.6., S. 35) 
in Dessau-Roßlau (seit 2010) und Lu-
therstadt Wittenberg (seit September 
2016); in den Mittelzentren Stendal (seit 
Mitte 2011), Naumburg (ab April 2016; zu-

vor Weißenfels (September 2013 bis Feb-
ruar 2016), Lutherstadt Eisleben (seit Sep-
tember 2015), Bernburg (seit Februar 
2020), Merseburg (seit September 2020) 
und Bitterfeld (seit November 2020). 

• Fortbildungsangebote für die Mitglieder 
des Netzwerks für psychosoziale Bera-
tung 

• Hilfe und Unterstützung durch Dritte und 
für Dritte (Verbände, Vereine) 

1.1.2. Beratung in Niedersachsen 
Das Land Niedersachsen hat als einziges 
westliches Bundesland eine Beratungs-
stelle für SED-Opfer. Die Stelle ist im Nie-
dersächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport angesiedelt: 

Niedersächsisches Ministerium für  
Inneres und Sport  
Referat 61, Klaus Bittner 
Lavesallee 6 (Dienstgebäude Calen-
berger Esplanade 8) 
30169 Hannover 
Tel. 05 11 – 1 20 47 68 
Fax 05 11 – 1 20 99 47 68 

Diese Beratungsstelle arbeitet sehr eng mit 
dem Niedersächsischen Netzwerk für SED- 
und Stasi-Opfer zusammen. Die Landesbe-
auftragte entsendet regelmäßig einen Ver-
treter zu den Netzwerktreffen. 
Im Flächenland Niedersachsen werden re-
gelmäßig jährlich zwei Beratungstage an-
geboten. Diese Beratungen werden von der 
Stelle der Landesbeauftragten aus Sach-
sen-Anhalt unterstützt. Im Jahr 2022 wur-
den am 10.05.2022 im Landkreis Schaum-
burg in Stadthagen und am 20.09.2022 im 
Landkreis Wolfenbüttel in Wolfenbüttel Be-
ratungen durchgeführt. 
Auch für das Jahr 2023 sind zwei Bera-
tungstage in Niedersachsen vorgesehen: 
Am 23.05.2023 im Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg in Lüchow und am 15.11.2023 in 
der Stadt Braunschweig. 
Zum gemeinsamen Netzwerk- und Verbän-
detreffen s. unten Kap. 3.7., S. 91.  
1.2. Schwerpunkte der Bürgerberatung  
Zu den wichtigsten Anliegen Ratsuchender 
gehört weiter die Einsichtnahme in die ei-
genen Unterlagen des Ministeriums für 
Staatssicherheit sowie in die Unterlagen 
verstorbener Angehöriger. Häufig werden 
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dann die Anträge auch direkt in der Bera-
tung ausgefüllt und entgegengenommen.  
Zur Beratung nach den SED-Unrechts-
bereinigungsgesetzen: In diesen Gesprä-
chen wird mit den Beratungssuchenden zu-
nächst der Lebenslauf daraufhin betrach-
tet, ob eine Verfolgung durch das SED-Re-
gime festzustellen ist, die rehabilitierbar ist. 
So kam es auch in den Jahren 2017 bis 
2022 zu einer Bearbeitung von jährlich ca. 
200 Rehabilitierungsfällen, bei denen ohne 
die Beratungsinitiative der Behörde die be-
stehenden Ansprüche auf Wiedergutma-
chung nicht erkannt worden wären. 
In vielen Fällen müssen Beratungen zu 
SED-Unrecht durchgeführt werden, bei de-
nen kein Anspruch auf eine Rehabilitierung 
besteht. Eine staatliche Diskriminierung 
durch die „Organe“ der DDR führt nur dann 
zu einer Rehabilitierung, wenn damit ein 
politischer Strafprozess, eine politische 
Verfolgungszeit, gesundheitliche Folge-
schäden, ein abgebrochener Ausbildungs-
gang oder eine berufliche Schlechterstel-
lung verbunden war. In allen diesen Fällen 
ist die dokumentarische Nachweisführung 
aus den verschiedenen Akten oder die Bei-
bringung von Zeugen Voraussetzung für 
ein erfolgreiches Rehabilitierungsverfah-
ren. Häufig können Anliegen, bei denen es 
z. B. um eine Klärung von Eigentumsfragen 
z.B. in der Landwirtschaft oder um Kultur-
gutverluste geht, heute nicht mehr bereinigt 
werden. Auch Fragen von Konflikten und 
Zurücksetzung, Diebstahl geistigen Eigen-
tums mit politischen Konnotationen können 
häufig nicht geklärt, wohl aber im Bera-
tungsgespräch oder in einem persönlichen 
Schreiben der Landesbeauftragten gewür-
digt werden.  
Die mit der Novellierung der SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze 2019 geschaf-
fenen Möglichkeiten der Anerkennung von 
Zersetzungsmaßnahmen führen in unseren 
Beratungen zu einer intensiveren Ausei-
nandersetzung mit dieser Problematik im 
Zusammenhang mit einer verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierung. 
An dieser Stelle muss auf zwei wesentliche 
Grundsätze des Rehabilitierungsrechtes 
hingewiesen werden, die immer wieder zu 
Fragestellungen bei der Beratung führen: 
• Der immense Umfang von Diskriminie-

rung und Repression in allen Bereichen 

der DDR-Gesellschaft und die damit ver-
bundenen Benachteiligungen sowie 
Verhinderungen beruflicher Besserstel-
lung (durch Verweigerung von Ausbil-
dungsgängen oder Anstellungen) wird 
nicht rehabilitiert. Der Gesetzgeber geht 
davon aus, dass es schier unmöglich ist, 
über 40 Jahre verhinderte Lebensläufe 
und berufliche Karrieren massenhaft zu 
rehabilitieren. 

• DDR-Urteile zu Vergehen, die auch im 
demokratischen Rechtsstaat geahndet 
werden, unterliegen ebenfalls nicht der 
Rehabilitierung durch die SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze. Vorausset-
zung für eine Rehabilitierung nach die-
sen Gesetzen ist immer die politische 
Verfolgung wegen Widerstands gegen 
das SED-Regime. NS-Kriegsverbre-
chen, kriminelle und zivilrechtliche Tat-
bestände, auch wenn sie auf der Basis 
ideologisch-politischer DDR-Rechtsnor-
men geahndet wurden, fallen damit nicht 
unter die Rehabilitierungsgesetze.  

Für die seltenen Fälle, dass auch inoffizielle 
Mitarbeiter des MfS (IM) oder Verantwor-
tungsträger der Diktatur materielle Wieder-
gutmachungsleistungen beanspruchen 
können, weil sie strafrechtlich oder beruf-
lich verfolgt wurden, gelten folgende Krite-
rien: 
• War das Handeln geeignet, andere Bür-

ger zu schädigen? Eine Bejahung die-
ser Frage führt unabhängig von den tat-
sächlichen Auswirkungen des Handelns 
zur Aberkennung materieller Wiedergut-
machungsleistungen.  

• War das Handeln von einer Zwangslage 
diktiert? Die Bejahung dieser Frage 
durch die Rehabilitierungsbehörde kann 
trotz erwiesener Staatsnähe zur Zah-
lung materieller Wiedergutmachungs-
leistungen führen. Voraussetzung ist al-
lerdings der Nachweis des bedrohlichen 
Ausmaßes der Zwangssituation, z. B. 
die Androhung physischer Gewalt ge-
genüber Familienmitgliedern (Zwangs-
adoptionen, Verhaftungen) oder die An-
drohung besonderer physischer Straf-
maßnahmen. 

In diesen Fällen, die in der Vergangenheit 
in enger Abstimmung mit der Rehabilitie-
rungsbehörde im Landesverwaltungsamt 
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begutachtet wurden, ging es meist um ver-
weigerte Wiedergutmachungsleistungen 
aufgrund der vorliegenden Staatsnähe o-
der als Mitarbeiter des MfS. Wenn auch für 
Mitarbeiter des MfS oder andere staats-
nahe berufliche Positionen berufliches oder 
verwaltungsrechtliches Unrecht juristisch 
rehabilitiert wird, so ist doch jede materielle 
Wiedergutmachung an die Prüfung auf 
Staatsnähe und Verantwortung für SED- 
und MfS-Unrecht gebunden. 
1.3. Der Härtefallfonds des Landes 

Sachsen-Anhalt für SED-Verfolgte 
Die Mehrheit der Opfer der SED-Diktatur 
lebt bis heute aufgrund ihrer Verfolgung in 
wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen. 
Repressionsfolgen sind in den unterschied-
lichen Lebensbereichen erkennbar, sei es 
durch eine angespannte finanzielle Situa-
tion vor dem Hintergrund einer gebroche-
nen Berufsbiographie oder durch die Fol-
gen gesundheitlicher Schädigungen, die ih-
ren Ursprung in der politischen Verfolgung 
der Betroffenen haben. 
Um diese Lage abzumildern, unterstützt 
seit Herbst 2022 auch der Härtefallfonds 
des Landes Sachsen-Anhalt Opfer der 
SED-Diktatur, um ihnen Anerkennung und 
Unterstützung zu gewähren. Zugang zum 
Fonds haben Menschen, die entweder 
strafrechtlich, beruflich oder verwaltungs-
rechtlich rehabilitiert sind, ihren Wohnsitz 
im Land Sachsen-Anhalt haben und in ihrer 
wirtschaftlichen Lage in besonderem Maße 
beeinträchtigt sind. Die in der Regel einma-
ligen und zweckgebundenen finanziellen 
Hilfen sollen geeignet sein, ehemals poli-
tisch Verfolgte in aktuellen Notlagen zu un-
terstützen und dazu beitragen, bis heute 
anhaltende Folgen politischer Repression 
zu mildern und die soziale Integration zu 
verbessern.  
Im Berichtszeitraum betrug das Fondsvolu-
men 50.000 Euro. Insgesamt zeigten im 
Zeitraum 2022/23 25 Menschen Interesse 
am Härtefallfonds und beschrieben ihren 
Unterstützungsbedarf. Das Antragsverfah-
ren konnte in 13 Fällen vollständig und er-
folgreich durchgeführt werden. Mit 
49.799,00 Euro wurden 99,6 % des Fonds-
volumens ausgeschöpft. Pro Antragsteller 
werden einmalig Fondsmittel in Höhe von 
maximal 5.000 Euro ausgegeben. Der 

Großteil der Unterstützungen fiel in den Be-
reich der Mobilitätshilfen sowie der Förde-
rung bzw. Erhaltung selbstbestimmten 
Wohnens. So wurden mehrere Antragstel-
lende bei der Anschaffung eines E-Bikes 
unterstützt, da in einem Flächenland wie 
Sachsen-Anhalt Mobilität die gesellschaftli-
che Teilhabe oft erst ermöglicht.  
Im Berichtszeitraum waren alle Antragstel-
ler des Härtefallfonds aus der allgemeinen 
Bürgerberatung hinaus sowohl bei der LzA, 
bei der VOS oder auch in Beratungsge-
sprächen der Gedenkstättenstiftung auf 
den Härtefallfonds aufmerksam gemacht 
worden. Die Bearbeitung der Anträge und 
die Beibringung von notwendigen Unterla-
gen war dadurch weniger aufwändig.  
Schon jetzt ist absehbar, dass die bereitge-
stellten Mittel für den Härtefallfonds im 
Haushaltsjahr 2023 nur für ca. 50% der An-
tragsteller reichen werden.  
Gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll 2023 ver-
stärkt erfolgen und schon jetzt ist sichtbar, 
dass mehr als 30 Jahre nach dem Ende der 
SED-Diktatur die Folgen des Erlebten von 
ehemals politisch Verfolgten noch vorhan-
den sind. Oft ist die wirtschaftliche Lage an-
gespannt, gesundheitliche und/oder sozi-
ale Beeinträchtigung belasten den Lebens-
alltag. Die Unterstützungsmöglichkeiten, 
die mit dem Härtefallfonds gegeben sind, 
stellen ein wichtiges Instrument im Hilfesys-
tem dar, mit dem es möglich ist, auf Notla-
gen punktuell, niederschwellig und in 
höchstem Maße individuell einzugehen.  
Fallbeispiele aus der Arbeit des Härte-
fallfonds: 
Frau S. wurde bis zu ihrem Freikauf durch 
die Bundesregierung wegen mehrfacher 
gemeinschaftlicher Vorbereitung zum un-
gesetzlichen Grenzübertritt im schweren 
Fall zu Unrecht inhaftiert.  
Es erfolgte die strafrechtliche Rehabilitie-
rung sowie die berufliche Rehabilitierung. 
Die Verfolgungszeit dauerte 7 Jahre.  
Frau S. absolvierte nach ihrer Schulzeit 
eine Ausbildung zur Kindergärtnerin, die sie 
1975 erfolgreich beendete. 1978 nahm sie 
erstmalig am Kurssystem für Lehrer und Er-
zieher teil. Im Rahmen des Kurssystems 
sollte sie den Inhalt anschließend den wei-
teren Kolleginnen im Kinderheim vermit-
teln. Nach ihrer Einschätzung diente die 
Weiterbildung dem Zweck der politischen 
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Einflussnahme. Nützliche Kenntnisse für 
die Arbeit mit den Kindern wurden nicht ver-
mittelt. Die so geäußerte Einschätzung zur 
mangelhaften Qualität der Weiterbildungs-
maßnahme wurde von ihrer Vorgesetzten 
gemeldet. Im Zuge dessen musste sie bei 
der Abteilung Volksbildung vorsprechen. 
Im Juli 1978 wurde ihr Dienst im Kinder-
heim durch Kündigung beendet.  
Eine neue Arbeitsstelle nun als Kellnerin 
beendete jedoch nicht die Repressalien. 
Der Qualitätsunterschied der Tätigkeit von 
einer Kindergärtnerin und dieser Beschäfti-
gung mit z.T. alkoholisierten Gästen und di-
versen körperlichen Übergriffen und übler 
Nachrede setzten ihr sehr zu, so dass sie 
den Entschluss fasste gemeinsam mit einer 
Freundin die DDR zu verlassen. 1984 er-
folgte dann die Inhaftierung wegen der Vor-
bereitung zum ungesetzlichen Grenzüber-
tritt. Die Haft verbrachte sie z.T. in Hohe-
neck und im Roten Ochsen in Halle. 
Aktuelle Situation und Gesundheitszu-
stand: 
Frau S. lebt getrennt von ihrem Ehemann 
allein in ihrer Wohnung. Sie leidet an Angst- 
und Zwangsstörungen, verlässt die Woh-
nung nur sehr ungern. Ihre Wohnung ist ihr 
Sicherheitsbereich. Sie hat keine Kinder. 
Das Erlebte in der DDR und vor allem auch 
die Haftzeit beschäftigen Sie noch heute. 
Sie meidet die Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln, da sie dort sehr oft Pani-
kattacken bekommt. Sie leidet unter psychi-
schen Störungen, Schmerzen und Hauter-
krankungen, hervorgerufen durch Dauer-
stress. Sie beschreibt, dass ihre Zwänge ihr 
jedoch Sicherheit und Kontrolle geben.  
Sie ist zu 50% schwerbehindert. 
Begründung und Notwendigkeit der Unter-
stützung: 
Frau S. bezieht die sogenannte „Opfer-
rente“, bekommt Ausgleichsleistungen auf-
grund einer erfolgten beruflichen Rehabili-
tierung und ihre Altersrente.  
Durch ihre Zwangs- und Angststörungen 
kann sie schwer am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen. Sie fährt weder Bus noch 
Bahn meidet große Menschenansammlun-
gen. Auch das Einkaufen fällt ihr schwer.  
Sie hat Freude am Radfahren allein in die 
Natur und gemeinsam mit ihrer Nichte. Die 
Familie ihrer Nichte gibt ihr Halt. Durch die 

zunehmenden körperlichen Einschränkun-
gen fällt ihr jedoch auch das Radfahren 
schwerer. Sie wünscht sich daher ein E-
Bike.  
Damit kann sie zukünftig die eigene Versor-
gung besser organisieren, da sie nun lange 
Strecken zum Einkaufen und auch zum 
Arzt mit dem Rad zurücklegen kann.  
Durch ein Handicap an der rechten Hand 
sollte das Rad nicht zu schwer sein. Auch 
sind ihr die Fahrsicherheit wichtig, da sie 
eine Grundnervosität hat und eine ge-
wohnte Fahrweise nicht ändern kann. Dies 
sind Kriterien, die es zu berücksichtigen 
gilt.  
Entscheidungsempfehlung: 
Das Votum fand Zustimmung bei den Bei-
ratsmitgliedern des Härtefallfonds. Der An-
trag wurde positiv beschieden.  
Frau S. war überglücklich und konnte es 
kaum fassen, dass die Beratung, Bearbei-
tung des Antrages und Bewilligung so nie-
derschwellig und reibungslos erfolgte und 
bedankte sich recht herzlich bei allen Betei-
ligten. 
Ein weiteres Beispiel aus der Arbeit des 
Härtefallfonds: 
Herr S. wurde in den 80er Jahren wegen 
ungesetzlichen Grenzübertritts zu 10 Mo-
naten verurteilt und drei Jahre später we-
gen Widerstands gegen die Staatsgewalt 
und staatliche Maßnahmen zu einem Jahr 
und 10 Monaten verurteilt. Beide Strafen, 
insgesamt 28 angefangene Monate, wur-
den Anfang der 90er Jahre vollumfänglich 
rehabilitiert.  
Bereits nach der ersten Haftentlassung 
stellte Herr S. einen Ausreiseantrag. Seine 
Arbeit als Maler konnte er nach der ersten 
Haftentlassung nicht lange fortführen. Da er 
weiterhin Kontakt zu „feindlich eingestellten 
Jugendlichen“ hatte, wurde er entlassen.  
Später wurde ihm eine Arbeitsstelle als La-
gerist zugewiesen und er musste schwere 
Kisten tragen.  
Durch eine Plakataktion, in der er seinen 
Wunsch auf Ausreise erneut deutlich 
machte, wurde er ein zweites Mal inhaftiert 
und verurteilt. Er musste als Zwangsarbei-
ter im Chemiekombinat Bitterfeld arbeiten, 
erkrankte später an einer seltenen Krebs-
art, die er auf die fehlenden Arbeitsschutz-
bedingungen dort zurückführt. Der kausale 
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Zusammenhang konnte nicht bestätigt wer-
den. Ein Antrag auf gesundheitliche Folge-
schäden wurde abgelehnt.  
Aktuelle Situation und Gesundheitszu-
stand: 
Herr S. lebt in einem kleinen Haus Bj. 1923 
ohne Heizung. Den Einbau einer Heizung 
konnte er sich bisher nicht leisten. Sein klei-
nes Haus ist sein Rückzugspunkt, in dem 
er zur Ruhe kommen kann. 
Herr S. ist als Maler tätig nach der Kleinun-
ternehmerregelung und bezieht als Ein-
kommen nicht mehr als 18.500 € brutto pro 
Jahr.  
Im Gespräch, in dem er hingewiesen wurde 
auf die berufliche Rehabilitierung, die er be-
antragen sollte, machte er einen deprimier-
ten und schwermütigen Eindruck. Er habe 
keine Kraft mehr für derartige Verfahren. Er 
wird es jedoch überdenken und sich ggf. in 
der Behörde hierfür Hilfe holen. 
Begründung und Notwendigkeit der Unter-
stützung: 
Herr S. bezieht die sogenannte „Opfer-
rente“ sowie sein Einkommen als Kleinun-
ternehmer. Er bewohnt ein Haus ohne Hei-
zung, in dem es in einigen Räumen einen 
Ofen gibt, jedoch nicht in der Küche. In ei-
nigen Zimmern befindet sich bereits ein 
Holzofen. Es wäre für ihn eine große Er-
leichterung, wenn er auch in der Küche ei-
nen Ofen hätte, auf dem er auch kochen 
kann. Da er insgesamt sein Haus mit Holz 
heizt, wäre es ebenfalls eine große Erleich-
terung, wenn er eine Kettensäge incl. 
Schutzausrüstung bekommen könnte, da-
mit er seinen Holzvorrat für kältere Jahres-
zeiten selbst organisieren kann. 
Entscheidungsempfehlung: 
Das Votum fand Zustimmung bei den Bei-
ratsmitgliedern des Härtefallfonds. Der An-
trag wurde positiv beschieden. 
Seinem Wunsch auf eine Holzlieferung für 
ein Jahr konnte hierbei jedoch nicht ent-
sprochen werden, da dies einer Über-
nahme von laufenden Kosten für eine be-
grenzte Zeit gleichzusetzen wäre. Es fehlt 
die Nachhaltigkeit. 

1.4. Beratungsnetzwerk in Sachsen-Anhalt  
Tätigkeitsbericht zum Projekt „Netzwerk für 
psychosoziale Beratung und Therapie Be-
troffener von SED-Unrecht“ (Landesbeauf-
tragte in Kooperation mit der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg) 
1.4.1. Kooperationsprojekt für psycho-

soziale Beratung und Therapie Be-
troffener von SED-Unrecht mit der 
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg  

Bereits seit 2010 besteht eine Kooperation 
zwischen der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt und der Universitätsklinik 
Magdeburg, Klinik für psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie. Seit 2014 
wurde diese Zusammenarbeit zu einem ge-
meinsamen Projekt ausgebaut, das psy-
chosoziale Beratung für Menschen anbie-
tet, die Opfer politischer Gewalt und von 
SED-Unrecht in der ehemaligen DDR ge-
worden sind. Hierbei liegt der Beratungs-
schwerpunkt bei DDR-Heimkindern, Be-
troffenen von DDR-Zwangsdoping und be-
troffenen Frauen der kontaminierten Anti-
D-Immunprophylaxe. 
Neben dem weiterhin bestehenden nied-
rigschwelligen und kostenfreien Angebot 
der psychosozialen Beratung für diese Be-
troffenen richtet sich das Projekt auch auf 
die Vernetzung der im Bereich tätigen 
Fachkräfte. Das Projekt „Netzwerk für psy-
chosoziale Beratung Betroffener von SED-
Unrecht“ wurde nach Emeritierung von 
Prof. Frommer mit Herrn Prof. Dr. Florian 
Junne weitergeführt.  
Die Weiterführung war vom 1.1.2022 bis 
31.12.2022 befristet und wurde seit dem 
01.04.2022 mit Alina Degener, M. Sc. Klini-
sche Psychologin, realisiert und soll auch 
vom 01.01.2023 befristet bis zum 
31.12.2023 mit ihr weitergeführt werden. 
Das psychosoziale Gruppenangebot für 
Betroffene konnte auch 2022 weitergeführt 
werden. Dieses wurde von Januar 2022 bis 
Juli 2022 erneut durch zunächst Aylin 
Kurucelik (M.Sc.-Psych.) und im 2. Halbjahr 
mit Sandra Lösecke (M.Sc.-Psych.) auf Ho-
norarbasis realisiert. Ab Juli 2022 über-
nahm Alina Degener (M.Sc.-Psych.) an-
stelle von Aylin Kurucelik die Co-Leitung 
der Gruppe.  
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In Kooperation mit der Universitätsklinik für 
Psychosomatik und Psychotherapie Mag-
deburg hat die Landesbeauftragte im Jahr 
2022 im Rahmen des Projekts „Psychoso-
ziale Begleitberatung von Probandinnen 
und Probanden der Magdeburger Teilpro-
jekte des Länderübergreifenden For-
schungsverbundes Gesundheitliche Lang-
zeitfolgen von SED-Unrecht“ ihre Arbeit um 
eine zeitzeugenfokussierte Beratungsmög-
lichkeit erweitert. Die Stelle wurde mit Eli-
sabeth Vajna, M.Sc. Psychologin, vom 
1.11.2022 befristet zum 31.12.2022 besetzt 
und soll vom 1.1.2023 befristet bis zum 
31.12.2023 mit ihr weitergeführt werden. 
1.4.2. Projektarbeit – Das „Magdebur-

ger Modell“ 
Auch im vergangenen Jahr konnte in Ko-
operation mit der Klinik für Psychosomatik 
und Psychotherapie die Beratungsarbeit 
fachlich weiterentwickelt werden.  
Die bei der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg angestellte Projektmitarbeiterin 
Alina Degener hat ihr Dienstbüro in der Be-
hörde der Landesbeauftragten und da-
durch die Möglichkeit, die Infrastruktur der 
Behörde zu nutzen, an Dienstbesprechun-
gen teilzunehmen und sich direkt mit den 
Mitarbeitern auszutauschen, wodurch eine 
organisatorische Doppelanbindung be-
steht. Einerseits hat die Landesbeauftragte 
eine psychologische Fachkraft mit universi-
tärer Anbindung in ihrer Behörde und ande-
rerseits wird die Projektmitarbeiterin in die 
aktuellen Entwicklungen einbezogen, um 
auf diese Weise die Betroffenen angemes-
sen beraten zu können. Stellt sich während 
des Beratungsprozesses heraus, dass es 
sich nicht primär um ein psychosoziales 
Beratungsanliegen handelt, sondern um 
eine juristische Angelegenheit, welche zum 
Kompetenzbereich der Landesbeauftrag-
ten gehört, kann unmittelbar an das Team 
der Behörde vermittelt werden. Umgekehrt 
ist es für Klientinnen und Klienten, welche 
vorrangig wegen rechtlicher Belange die 
Mitarbeitenden der Landesbeauftragten 
aufsuchen, ein niedrigschwelliger Zugang 
zu einer psychosozialen Beratung.  
In regelmäßigen Abständen finden auch 
gemeinsame Fallbesprechungen statt, um 
die Multiprofessionalität der Mitarbeitenden 
optimal zu nutzen.  

Die Projektarbeit insgesamt fokussierte auf 
unterschiedliche Personenkreise. Zum ei-
nen auf Fachkräfte, die eine psychosoziale 
Beratung oder medizinische/therapeuti-
sche Behandlung anbieten bzw. Personen, 
die in ihrem beruflichen oder ehrenamtli-
chen Umfeld mit Betroffenen von SED-Un-
recht tätig sind oder auf diese treffen kön-
nen. Zum anderen auf die Betroffenen – 
hier mit den Schwerpunkten: Betroffene 
von Spezialheimerziehung, Dopingopfer 
sowie betroffene Frauen der kontaminier-
ten Anti-D-Immunprophylaxe. Von Anfang 
an gibt es eine intensive Kooperation mit 
der Projektstelle für die Begleitung von Stu-
dienteilnehmern/Zeitzeugen im Rahmen 
von Forschungsprojekten in der Fortent-
wicklung von Angeboten für Betroffene und 
Angehörige (s. Kap. 5.1.1, S. 111).  
Über die laufenden Klientenkontakte soll 
eruiert werden, welche spezifischen Be-
darfe bezüglich therapeutischer und bera-
terischer Hilfsangebote auf Betroffenen-
seite vorhanden sind und welche Fach-
kräfte / Therapeuten durch das Netzwerk 
angesprochen werden müssen, um eine 
bedarfsgerechte sowie wohnortnahe Ver-
sorgung der Betroffenen zu ermöglichen. 
Das Projekt dient demnach dazu, Über-
gänge von einer Erstberatung zu ge-
wünschter (Langzeit-) Beratung bzw. The-
rapie zu gestalten, aber auch unterstützend 
zu begleiten. Der Personenkreis nicht-the-
rapeutischer Fachkräfte (z. B. Mitarbeiter 
im Gedenkstättenkontext) sollte einerseits 
durch persönliche Gespräche und Ange-
bote von Informations- und Weiterbildungs-
veranstaltungen auf klinische Problemla-
gen der Betroffenen sowie auf Möglichkei-
ten einer therapeutischen Nachsorge auf-
merksam gemacht werden, um einen wei-
terführenden psychosozialen Beratungsbe-
darf frühzeitig erkennen zu können. Des 
Weiteren zielt das Projekt aber auch darauf 
ab, die fachlichen psychosozialen An-
sprechpartner (Psychotherapeuten, Bera-
tungsstellen, Kliniken des Landes, Seelsor-
ger etc.) mit Beratungsangeboten für die 
spezifischen Beratungsbedürfnisse von 
Menschen, die Opfer von SED-Unrecht ge-
worden sind, für (die Novellierung der) Re-
habilitierungsgesetze und der zeithistori-
schen Hintergründe zu sensibilisieren und 
fachlich weiter zu qualifizieren.  
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In der laufenden Beratungsarbeit hat sich 
zunehmend herausgestellt, dass im Be-
reich psychosozialer Gesprächsgruppen 
für Betroffene Bedarf besteht, der von den 
Angeboten der Regelversorgung nicht ab-
gedeckt wird. Aus diesem Grund wurde 
auch im Jahr 2022 ein psychosoziales 
Gruppenangebot für Betroffene ermöglicht. 
Verstetigung der Netzwerkarbeit  
Der Auftrag besteht darin, im Flächenland 
Sachsen-Anhalt eine möglichst wohnort-
nahe psychosoziale Versorgung für Be-
troffene der SED-Diktatur zu ermöglichen. 
Zielgruppe des Netzwerkaufbaus sind (nie-
dergelassene) Psychotherapeuten (ärztlich 
und psychologisch), Ärzte, Psychologen, 
Kliniken, Träger der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, Gedenkstätten, sozialpsychiatrische 
Dienste und kommunale Hilfseinrichtungen 
und Seelsorger, aber auch Behörden wie 
das Landesverwaltungsamt (Versorgungs-
amt). Das Netzwerk verfügt inzwischen 
über mehr als 100 Kooperationspartner, vor 
allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in 
Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Berlin, 
Niedersachsen sowie Baden-Württemberg. 
Es wird kontinuierlich ausgebaut. 

Zeitzeugenbetreuung und Forschungs-
zusammenarbeit  
Der länderübergreifende Forschungsver-
bund „Gesundheitliche Langzeitfolgen von 
SED-Unrecht“ arbeitet an den Standorten 
Jena, Leipzig, Rostock und Magdeburg. Mit 
insgesamt 12 Teilprojekten soll die Vernet-
zung und das Zusammentragen von For-
schungsergebnissen nicht nur die Daten-
lage verbessern, sondern gleichzeitig Sy-
nergieeffekte schaffen und letztlich die Ver-
sorgung der Betroffenen nachhaltig stär-
ken. Dazu werden Formen der Schädigung 
(Zersetzungsmaßnahmen, Hepatitis-C-
kontaminierte Anti-D-Prophylaxe, Doping, 
rituelle Gewalt), körperliche Langzeitfolgen 
und somatische Erkrankungen aufgrund 
politischer Verfolgung und anhaltende Stig-
matisierungsprozesse Betroffener sowie 
systematische Fehlerquellen im Begutach-
tungs- und Beratungsprozess untersucht. 
Das so entstandene Forschungsnetzwerk 
mit implementierter Forschungsdatenbank 
soll in Bezug auf die Entwicklung und Er-
gänzung von Weiterbildungsprogrammen 
nützlich sein und in größeren Umfang mehr 

Vertreter von Professionen und Berufs-
gruppen erreichen als es bislang möglich 
war, insbesondere auch in der Beratung 
und Betreuung älterer Menschen. Die von 
der Universitätsklinik Magdeburg gesteuer-
ten Projekte werden unter der Leitung von 
Herrn Prof. Dr. Jörg Frommer und in Ko-
operation mit der Landesbeauftragen 
durchgeführt (s. Kap. 5.1.1., S. 111). Über 
Unrechtserfahrungen zu sprechen, ist für 
die meisten Zeitzeugen aus den Magdebur-
ger Teilprojekten des Forschungsverbun-
des und Zeitzeugen aus der Bildungsarbeit 
der Behörde eine Möglichkeit, ihre Unrecht-
serfahrungen zu verarbeiten und Selbst-
wirksamkeit in Form einer „Selbstermächti-
gung“ zu erleben. In einigen Fällen kann es 
jedoch zu einer temporären Erhöhung der 
psychischen Belastung kommen, auch Re-
traumatisierungsprozesse können ausge-
löst werden. Mit Elisabeth Vajna hat eine 
weitere Psychologin ihre Tätigkeit in der 
Behörde der Landesbeauftragten aufge-
nommen. Sie ist für die Betreuung von Zeit-
zeugen und Probanden aus den Magdebur-
ger Forschungsprojekten des Verbundpro-
jektes „Gesundheitliche Langzeitfolgen von 
SED-Unrecht“ zuständig. 
Einzelberatung  
Bereits in den vergangenen Jahren zeigte 
sich, dass die Beratungsangebote (z. B. 
Beratungstage, Sprechzeiten) regelmäßig 
und häufig in Anspruch genommen wurden. 
Festzustellen ist dabei, dass die Einzelfälle 
nunmehr in ihrer Art komplexer geworden 
sind. Beispielsweise haben Betroffene 
mehrere SED-Unrechtserfahrungen erlebt 
und sind somit zum Teil mehrfach traumati-
siert. Zudem leiden Klientinnen und Klien-
ten schon mehrere Jahre bis Jahrzehnte 
unter ihren Erfahrungen, welche sich mitt-
lerweile körperlich und psychisch manifes-
tiert haben. 
Mit dem psychosozialen Angebot sollte ein 
kostenfreier und vor allem niedrigschwelli-
ger Zugang zu einer (Erst-)Beratung sicher-
gestellt werden, der die Betroffenen unter-
stützt, informiert und gegebenenfalls wei-
tervermittelt. Um all diesen Aufgaben ge-
recht werden zu können, muss die Projekt-
stelle psychologisch und zeitgeschichtlich 
kompetent besetzt werden. Die Beratung 
hilft den Betroffenen auch im Bedarfsfall, 
die Zeit bis zu einer weiterführenden The-
rapie zu überbrücken (hier sind erhebliche 
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Wartezeiten die Regel). Dabei fungiert die 
Beraterin als vertrauensvolle Vermittlerin 
für die betroffenen Klienten, die oftmals ei-
nem Psychotherapeuten oder Psychiater 
ein großes Misstrauen entgegenbringen. 
Durch eine positive Erfahrung mit der Bera-
terin können Ängste und Skepsis abgebaut 
werden. Des Weiteren bestehen auf Seiten 
der Betroffenen diverse Hindernisse, ent-
sprechende Hilfsangebote in Anspruch zu 
nehmen. Dies liegt zum einen an einer weit 
verbreiteten Unwissenheit bzw. oberflächli-
chen Kenntnis über politisch verursachte 
Traumasymptome, sowohl auf Seiten der 
Betroffenen, als auf Seiten der behandeln-
den Personen. Andererseits liegt es auch 
an der Scheu vieler Betroffener, sich an 
Therapeuten zu wenden, beispielsweise 
aus Angst vor der Trauma-Konfrontation 
(Vermeidung), starken Vorbehalten (z. B. 
schlechte Erfahrungen mit systemnahen 
Psychiatern oder mit Ärzten während der 
Haftzeit), ausgeprägten Schuld- und 
Schamgefühlen (z. B. jemanden verraten 
zu haben oder nach Missbrauchserlebnis-
sen, aufgrund der Symptome und Persön-
lichkeitsveränderungen) und der Furcht vor 
Stigmatisierung (z. B. „für verrückt erklärt 
zu werden“ oder beschuldigt zu werden). 
Die Klienten, die das Beratungsangebot im 
hier berichteten Zeitraum annahmen, wa-
ren vorwiegend von Verfolgungserfahrun-
gen in der SBZ/DDR in Form von Aufent-
halten in Heimen und Spezialheimen der 
Jugendhilfe, politischer Haft sowie von po-
litisch motivierter Beschädigung im medizi-
nischen Kontext betroffen. Dabei wurde 
auch von Missbrauchs- und Gewalterfah-
rungen sowie Medikamentenversuchen 
während des Aufenthaltes in Einrichtung 
der Jugendhilfe und der stationären Kinder- 
und Jugendpsychiatrie der DDR berichtet. 
Der überwiegende Teil der beratenen Per-
sonen litt und leidet an psychischen Be-
schwerden in unterschiedlichen Ausmaßen 
(z. B. Angststörungen, Schlafstörungen, 
Albträumen, psychosomatischen und psy-
chovegetativen Beschwerden, Depressio-
nen, innerer Unruhe, Gereiztheit, Misstrau-
en / Verfolgungsideen, Persönlichkeitsver-
änderungen und Störungen mit Schwierig-
keiten in der zwischenmenschlichen Bezie-
hungsgestaltung sowie der Affekt-, Impuls- 
und Selbstwertregulation). Häufig wurden 
diese Beschwerden von starken Gefühlen, 

wie z. B. Scham und Schuld, Enttäuschung 
und Kränkung, Verzweiflung und Hilflosig-
keit, Neid und Rachegefühlen oder Wut und 
Angst, begleitet, was Einfluss auf die Le-
bensqualität und Lebenserwartung sowie 
das Sozial- und Berufsleben nahm und 
nimmt. Um die fachliche Beratungsqualität 
zu sichern, hat die Beraterin während der 
gesamten Projektlaufzeit regelmäßig an 
fachspezifischen Veranstaltungen, Fallbe-
sprechungen und Supervisionen teilge-
nommen. 
In der Behörde der Landesbeauftragten 
wurden durch die Projektmitarbeiterin kon-
tinuierlich an zwei Tagen in der Woche 
feste Sprechstunden angeboten. Zusätz-
lich waren auch jederzeit anderweitig Ge-
sprächstermine nach Vereinbarung mög-
lich. Innerhalb der Projektlaufzeit fanden 
mit Betroffenen insgesamt ca. 90 Bera-
tungstermine statt, sowohl in Form von Ein-
malberatungen, als auch in regelmäßigen 
Wiederholungsterminen (monatlich, zwei-
wöchentlich oder wöchentlich, inkl. Tele-
fonberatungen). Aufgrund der Pandemie 
ergaben sich Herausforderungen, welche 
den persönlichen Kontakt, Diagnostik und 
die Beratung selbst erschwerten bzw. ver-
änderten. So fanden häufiger Telefonate 
statt als in den vergangenen Jahren. Das 
Angebot einer Videoberatung scheiterte 
dabei häufig an der Versorgung mit einer 
kostengünstigen und ausreichend „schnel-
len“ Internetverbindung der Klientinnen und 
Klienten. Festzustellen bleibt, dass eine Te-
lefon- und Videoberatung eine sinnvolle 
und nützliche Alternative darstellen kann, 
ein Teil der Betroffenen wird hierdurch je-
doch nicht erreicht und kann auf diese 
Weise nicht unterstützt werden. 
1.4.3.  Projektarbeit – Gesprächsgruppe 

für Betroffene der kontaminierten 
Anti-D-Prophylaxe 1978/1979 

2022 wurden von Februar bis Dezember 
mit 9 Terminen zu jeweils 1,5 Zeitstunden 
die bereits im Mai 2018 begonnene Ge-
sprächsgruppe für Betroffene der kontami-
nierten Anti-D-Prophylaxe fortgesetzt.  
Sachbericht zur Gesprächsgruppe für 
Betroffene der kontaminierten Anti-D-
Prophylaxe in der DDR 1978/1979  
Die psychosoziale Gesprächsgruppe für 
betroffene Frauen der kontaminierten Anti-
D-Prophylaxe in der DDR 1978/1979 ist ein 
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seit Anfang 2018 bestehendes und rege 
genutztes Angebot, deren Realisierung auf 
die Kooperation zwischen der Beauftragten 
des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Be-
cker, und des damaligen Direktors der Uni-
versitätsklinik für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie Magdeburg, Prof. 
Dr. med. Jörg Frommer, zurückgeht. Die 
Ergänzung der in Beratungsstellen für Op-
fer der SED-Diktatur angebotenen Einzel-
settings durch ein derartiges Gruppenan-
gebot dient in erster Linie dem Austausch 
der Betroffenen untereinander, um auf 
diese Weise persönliche Erlebnisse zu tei-
len, wirksame Strategien im Umgang mit 
diesen zu entwickeln und Anerkennung zu 
erfahren.  
Im Jahr 2022 fanden insgesamt neun ein-
einhalbstündige Gruppentermine statt, de-
ren Teilnehmerzahl aufgrund von krank-
heits-, urlaubs-, und terminbedingter Ver-
hinderung zwischen vier und elf variierte. 
Die Gruppenleitung oblag Frau Sandra Lö-
secke, Rehabilitationspsychologin (M.Sc.) 
und Psychotherapeutin in Ausbildung, so-
wie Frau Alina Degener, Klinische Psycho-
login (M.Sc.), die die Co-Leitung der 
Gruppe ab dem 26.7.2021 übernahm. Prof. 
Dr. med. Jörg Frommer, Facharzt für Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychothera-
pie supervidierte die Gruppensitzungen. 
In den unter therapeutischer Anleitung ab-
gehaltenen Gruppensitzungen wurde stabi-
lisierend und bestärkend gearbeitet, wobei 
einzelne psychoedukative Elemente mit 
einflossen. Gemäß dem Göttinger Modell 
nach Heigl-Evers und Heigl (1973) lag der 
Arbeitsfokus auf der Gestaltung eines stüt-
zenden und positiven Beziehungsangebo-
tes ohne Konfrontationen und deutende 
Antworten. Die klare Strukturierung des 
Gruppengeschehens erlaubte es, den Teil-
nehmerinnen Sicherheit und Halt zu bieten, 
um Überlastungen entgegenzuwirken. In 
akuten Belastungssituationen und auf 
Wunsch der betroffenen Frauen bestand 
außerdem die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme telefonischer Einzelgespräche. In 
Anlehnung an das Konzept des Normativen 
Empowerments (Regner, 2016) sind die 
betroffenen Frauen zusätzlich bei Bedarf 
durch die Ausstellung von Teilnahmebe-
scheinigungen sowie von Stellungnahmen 
und Befundberichten unterstützt worden. 

Um den Erhalt der psychischen Stabilität 
der Gruppenteilnehmerinnen zu fördern, 
wurden diese bei Indikation an weiterfüh-
rende therapeutische Behandlungsstellen 
vermittelt. 
Anfang des Jahres beschäftigte der Wegfall 
des ehemaligen Gruppenleiters die Teil-
nehmerinnen. In diesem Zusammenhang 
bestand die größte Herausforderung darin, 
Vertrauen zur neu zusammengesetzten 
Gruppenleitung aufzubauen. Die Erkennt-
nis, dass diese ihnen ebenfalls ihre profes-
sionelle Unterstützung anbietet und ihnen 
wertschätzend sowie anerkennend gegen-
übersteht, ermöglichte den Aufbau einer 
soliden therapeutischen Beziehung, so-
dass die betroffenen Frauen von der Zu-
sammenarbeit eindeutig profitierten. Ab Juli 
des Jahres erfolgte ein erneuter Wechsel 
der Co-Leitung. Nach einer kurzen Gewöh-
nungsphase konnte dieser erneute Wech-
sel jedoch gut verarbeitet werden, sodass 
Ruhe in der Gruppe einkehrte. 
Trotz Lockerungen im Rahmen der anhal-
tenden Corona-Pandemie wurden im Jahr 
2022 ausschließlich Online-Meetings 
durchgeführt, sodass die Gesprächsgruppe 
lediglich mithilfe von entsprechender tech-
nischer Ausstattung stattfinden konnte. 
Dieses Verfahren hatte sich jedoch bis da-
hin gut eingependelt, sodass viele Frauen 
auch Vorteile äußerten und einige Frauen 
so überhaupt die Möglichkeit hatten, an den 
Sitzungen teilzunehmen. Gemeinsam mit 
der Gruppenleitung wurde sich darauf geei-
nigt, auch bei weiteren Lockerungen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie an 
dem Setting festzuhalten, sodass alle Be-
troffenen trotz großer räumlicher Entfer-
nung teilnehmen konnten.  
Die Rechtsstreitigkeiten mit den für die be-
troffenen Frauen zuständigen Versor-
gungsämtern stellten einen besonders sen-
siblen Themenkomplex in den gesamten 
Gruppensitzungen dar. Die überlangen Ge-
richtsverfahren, die Angst vor weiteren Be-
gutachtungen sowie die erlebte Hilflosigkeit 
aufgrund zurückgewiesener Klagen ver-
stärkte die Verzweiflung, Erschöpfung und 
Gereiztheit der Gruppenteilnehmerinnen. 
Auch die hieraus resultierenden Konflikte 
mit dem von ihnen beauftragten Rechtsan-
walt führten zu einem großen Misstrauen 
professionellen Helfern gegenüber. Die 
Frauen berichteten weiterhin, wie schwer 
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es Ihnen meist fällt, ihre Krankheitsge-
schichte und deren Ursachen immer wieder 
bei Fachärzten sowie anderen öffentlichen 
Stellen zu erläutern. Gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen entwickelte die Gruppen-
leitung ein Informationsblatt für behan-
delnde Ärztinnen und Ärzte, welches perso-
nalisiert an Gruppenteilnehmerinnen aus-
gestellt wurde. Dies begünstigte eindrucks-
vollerweise das stärkere Zusammenwach-
sen der Gruppe, deren Teilnehmerinnen 
sich gegenseitig zu unterstützen und Halt 
zu geben versuchten. 
Insgesamt ist die Arbeit mit der bestehen-
den Gruppe als gewinnbringend und zufrie-
denstellend einzuschätzen, sodass es eine 
Fortsetzung im Jahr 2023 geben wird. 
1.4.4. Beratung von DDR-Heimkindern  

Ehemalige Heimkinder, die körperliche und 
seelische Gewalt erfahren haben, konnten 
im Zeitraum 1.7.2012 bis 30.9.2014 im 
Rahmen eines Fonds Unterstützung bean-
tragen und dort längstens bis 31.12.2018 
Beratung bekommen. Bund und Länder 
hatten dafür einen Fonds für DDR-Heimkin-
der aufgelegt. Die Unterlagen über die Be-
ratung der ehemaligen Heimkinder und die 
Ergebnisse der Archivrecherchen für Sach-
sen-Anhalt sind noch einzusehen: 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung 
Holger Paech, Kinder- und Jugendbeauf-
tragter des Landes Sachsen-Anhalt 
Turmschanzenstr. 25 
39114 Magdeburg 
Tel.: 03 91 – 5 67 – 40 41 
Fax: 03 91 – 5 67 – 46 88 
E-Mail: heimkinderfonds@ms.sachsen-
anhalt.de 

Die Beratung ehemaliger Heimkinder ist 
wegen der Anwendbarkeit des StrRehaG 
als ein Schwerpunkt bei der Landesbeauf-
tragten angesiedelt. 
Mit der Novellierung der SED-Unrechts-
bereinigungsgesetze wurde die strafrechtli-
che Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder 
erleichtert, weshalb hier eine moderate 
Steigerung an Beratungsanfragen zu ver-
zeichnen ist. 
Die strafrechtliche Rehabilitierung ehemali-
ger Heimkinder aus den ehemaligen Bezir-
ken Magdeburg und Halle ist nach der No-

vellierung der SED-Unrechtsbereinigungs-
gesetze 2019 durch eine Vermutungsrege-
lung erleichtert worden. Dies ist in Sach-
sen-Anhalt im Blick auf von hier begleiteten 
Rehabilitierungsverfahren auch Rechtspra-
xis geworden.  
Weiterhin bleibt es aber schwierig für ehe-
malige DDR-Heimkinder oder auch für Kin-
der, welche auf die DDR-Jugendhilfe ange-
wiesen waren, Folgeschäden ihrer rechts-
staatswidrigen Einweisung und Unterbrin-
gung aufzuarbeiten und Entschädigungen 
geltend zu machen. 
Aus der Beratungsarbeit heraus entsteht 
die Wahrnehmung, dass die durch Miss-
handlung und Missbrauch in DDR-Kinder-
heimen entstandenen oder verfestigten 
Traumafolgestörungen im Opferentschädi-
gungsverfahren häufig nicht eindeutig an-
erkannt werden bzw. Kausalität in der Ur-
sprungsfamilie vermutet oder gesucht wird. 
Überwiegend häufig wurden bei Betroffe-
nen Störungsbilder wie (rezidivierende) de-
pressive Episoden, Angst- und Panikstö-
rungen, Somatisierungsstörungen, (diver-
se) Persönlichkeitsstörungen mit Schwie-
rigkeiten in der zwischenmenschlichen Be-
ziehungsgestaltung und (komplexe) Post-
traumatische Belastungsstörungen be-
schrieben.  
Die Beratungsarbeit der Landesbeauftrag-
ten richtet ihr Augenmerk neben der reha-
bilitierungsrechtlichen Beratung auf die 
psychosoziale Begleitung, die Stabilisie-
rung und Stärkung der Resilienz der Be-
troffenen.  
1.4.5. Beratung von Dopingopfern  
Kinder und Jugendliche, die in Trainings-
zentren des Leistungssports in der DDR 
systematischem Zwangsdoping ausgesetzt 
waren, leiden heute teilweise an schweren 
Folgeerkrankungen. Viele wissen bis heute 
auch nicht, dass auch sie gedopt wurden 
und betroffen sind. Entsprechend ist für Be-
troffene der Zusammenhang zwischen ih-
ren Erkrankungen und den Dopingmitteln 
ungeklärt. Bereits seit 2016 unterstützt die 
Landesbeauftragte die Aufarbeitung und 
die Information zum 2. DOHG (bis 
31.12.2019) mit öffentlichen Informations-
veranstaltungen in Magdeburg und Halle 
und daran anschließenden Einzelberatun-
gen.  

mailto:heimkinderfonds@ms.sachsen-anhalt.de
mailto:heimkinderfonds@ms.sachsen-anhalt.de
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Die Landesbeauftragte hat die Betroffenen 
auch darin unterstützt, für ihre Antragstel-
lung fachkundig begutachtet zu werden. 
Das Angebot der Unterstützung durch Be-
ratung und Begutachtung in Zusammenar-
beit mit der Universitätsklinik für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie in 
Magdeburg (s. Kap. 1.4.2., S. 27) wurde 
auch nach Ende des Zweiten Doping-Op-
fer-Hilfe-Gesetzes am 31.12.2019 fortge-
setzt.  
Nach Ablauf des 2. DOHG (seit 2020) geht 
es in den Beratungen von ehemaligen Leis-
tungssportlern vorrangig darum, Angebote 
zur Stabilisierung anzubieten und sie ggf. 
anschließend zu einer stationären Psycho-
therapie zu ermutigen und den Prozess zu 
begleiten oder aber ihnen in laufenden Ver-
fahren beratend zur Seite zu stehen. Dabei 
war bei vielen Betroffenen ein ähnlich ho-
her Leidensdruck, aber auch Leistungs- 
und Erfolgsdruck spürbar. Letzteres ließ 
dabei nicht nur auf eine Substanz, sondern 
auch auf einen Erziehungs- oder Trainings-
stil schließen, welcher Grenzüberschrei-
tung in jeglicher Hinsicht zum Ziel zu haben 
schien, um die Athletinnen und Athleten 
über ihre Belastungsgrenze zum vermeint-
lichen Erfolg zu treiben.  
Zusätzlich wirkten der Konkurrenzdruck un-
tereinander, fehlender Kontakt außerhalb 
des Trainingszentrums sowie „martiali-
sche“ Trainingsmethoden, Misshandlungen 
und Missbräuche durch Trainerinnen und 
Trainer auf die Kinder und Jugendlichen ein 
und formten neben der Substanzschädi-
gung deren Charakterentwicklung und psy-
chische Gesundheit in einem gesonderten, 
abgeschirmten und überwachten (Sub-) 
System der ehemaligen DDR.  
Oft zeigten die Betroffenen in der Beratung 
wenig Gespür für ihre eigenen Grenzen, 
Gefühle und Bedürfnisse, sondern präsen-
tierten stattdessen eine Kämpfernatur, mit 
Tendenz zur Selbstausbeutung, wenig 
Selbstfürsorge und einem auffällig hohen 
Bezug auf Körperlichkeit (Symptomdruck) 
und Leistung (Erfolgsdruck), worunter sie 
gleichwohl auch litten. Deutlich wurden Be-
schwerden vermehrt mit dem Eintritt in das 
Rentenalter oder aber bei Verlust des Ar-
beitsplatzes, da so eine wichtige Kompen-
sationsmöglichkeit der Betroffenen wegzu-
fallen schien.  

Störungsbilder, die vorrangig in der Bera-
tungszeit von den Betroffenen beschrieben 
wurden, waren (rezidivierende) depressive 
Episoden, psychovegetative Dysfunktion, 
Somatisierungsstörungen, Angst- und Pa-
nikstörungen, (komplexe) Posttraumati-
sche Belastungsstörungen, (narzisstische) 
Persönlichkeitsstörungen und Schwierig-
keiten in der zwischenmenschlichen Bezie-
hungsgestaltung.  
Die Landesbeauftragte steht in Kontakt mit 
dem Doping-Opfer-Hilfe-Verein e. V. und 
tauscht sich mit ihm regelmäßig zu Bera-
tungsfragen aus. 
1.4.6.  Projektarbeit – Zusammenfas-

sung und Ausblick  
Das Kooperationsprojekt „Psychosoziale 
Beratung und Therapie Betroffener von 
SED-Unrecht“ hat sich auch im Jahr 2022, 
mit Fokus auf den Aufbau eines landes- 
und bundesweiten Netzwerkes, als gutes 
und mittlerweile etabliertes Angebot durch-
gesetzt und ist bei Fachkräften und Be-
troffenen angekommen.  
Als sehr gewinnbringend und in dieser 
Form einzigartig hat sich die enge Koope-
ration zwischen politischer und Verwal-
tungskompetenz einerseits, klinischer und 
wissenschaftlicher Kompetenz anderer-
seits erwiesen. So führen Ideenaustausch, 
kritische fachliche Auseinandersetzungen 
sowie unterschiedliche Blickwinkel der ver-
schiedenen Professionen zu einem Sys-
tem, das aus sich selbst heraus Emergenz- 
und Synergieeffekte schafft. 
Die Beratung der Betroffenen von DDR-
Heimerziehung ist nach der Novellierung 
der SED-UnBerG 2019 wegen des hohen 
Bedarfs aufrechterhalten worden, obwohl 
nun schon seit dem 31.12.2018 die diesbe-
zügliche Kooperation mit dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung und dementsprechend eine 
weitere Ko-Finanzierung entfallen war. 
Durch Kooperationen und Medienberichte 
soll weiterhin sowohl die Inanspruchnahme 
der Beratung durch Betroffene als auch ein 
Netzwerkausbau gefördert werden. Die am 
Ende des Jahres 2014 begonnene Veran-
staltungsreihe von Weiterbildungen für die 
Netzwerkpartner und interessierte Fach-
kräfte wird außerdem kontinuierlich weiter-
geführt und themenspezifisch an den Be-
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darfen der Fachkräfte und Betroffenen aus-
gerichtet. Dazu wird weiterhin aktiv die Ak-
quise für eine Mitarbeit im Netzwerk betrie-
ben und darüber hinaus die bisherigen 
Netzwerkpartner als Multiplikatoren in den 
eigenen Fachnetzwerken genutzt, sodass 
Betroffene von einem wohnortnahen und 
niedrigschwelligen fachkompetenten Bera-
tungsangebot landesweit profitieren kön-
nen. 
Weiterhin wird das Beratungsangebot im 
Einzelsetting aufrechterhalten und soll durch 
weitere öffentliche Bekanntmachungen Be-
troffene mit Beratungsbedarf erreichen.  
Die Gesprächsgruppen für Betroffene ha-
ben sich inzwischen auch auf fachlich ho-
hem Niveau etabliert und werden von den 
Betroffenen der kontaminierten Anti-D-Pro-
phylaxe gut angenommen. Sie erweisen 
sich als eine sinnvolle und notwendige Er-
gänzung zur Regelversorgung, so dass die-
ses Gruppenangebot weiterhin bereitge-
stellt wird. 
Auch sind weitere Gesprächsgruppen für 
Betroffene von SED-Unrecht vorgesehen. 
Für 2023 ist eine Zeitzeugengruppe sowie 
ein psychoedukatives Angebot für Doping-
opfer in Kooperation mit dem DOH geplant. 
Auch ein psychoedukativer Impulstag an ei-
nem Ort der Repression wird diskutiert. 
Ein weiterführendes Beratungsangebot 
und eine längerfristige Durchführung der 
Kooperation mit der Universitätsklinik bzw. 
die Überführung in eine mittelfristige Struk-
tur zur Verstetigung der Arbeit bleibt weiter 
nötig. Nur so können kompetente An-
sprechpartner für die speziellen psychoso-
zialen Anliegen Betroffener und deren An-
gehörigen kontinuierlich zur Verfügung ste-
hen. 
1.5. Beratung: Sprechtage in Mittel-und 

Oberzentren in Sachsen-Anhalt  
Beratungstage 
Im Jahr 2022 mussten die ehemals anmel-
defreien Beratungstage pandemiebedingt 
auf Sprechtage mit vorheriger Anmeldung 
umgestellt bleiben und wurden teilweise als 
telefonische Beratungen durchgeführt. 

Verstärkung der Sprechtage in Mittel- und 
Oberzentren 
Im Jahr 2022 wurden durch die Landesbe-
auftragte in Sachsen-Anhalt 138 Sprech-

tage (2021 – 117 Sprechtage) an insge-
samt 15 Orten angeboten, bei denen ca. 
400 Personen beraten wurden. Elf Sprech-
tage fanden pandemiebedingt telefonisch 
statt. In acht Grundzentren wurden elf 
Sprechtage angeboten. Regelmäßig mo-
natlich betreut wurden fünf Mittelzentren 
Sachsen-Anhalts an 60 Terminen. Hinzu 
kamen 55 Sprechtage in Magdeburg sowie 
zwölf Sprechtage in Halle (Saale), ein-
schließlich des Angebots von Spätsprech-
stunden. Die Sprechtage fanden in den Mit-
telzentren Burg, Oschersleben, Haldensle-
ben, Halberstadt und Salzwedel sowie in 
den Oberzentren Halle und Magdeburg 
statt. Um Ratsuchenden auch außerhalb 
der Mittel- und Oberzentren Sprechzeiten 
anbieten zu können, wurden zusätzliche 
Sprechtage in folgenden Grundzentren an-
geboten: Arendsee, Annaburg, Gardele-
gen, Genthin, Havelberg, Ilsenburg, Jessen 
und Loburg. Ergänzt werden diese Sprech-
tage durch die Angebote der Caritas im Auf-
trag der Landesbeauftragten (s. Kap. 1.6., 
S. 35). 
Die monatlichen vor Ort bzw. telefonisch 
durchgeführten Sprechtage wurden von 
Besuchern genutzt, die vornehmlich sehr 
aufwändig zu Rehabilitierungsfragen zu be-
raten waren. Die Schwerpunkte lagen im 
Bereich der strafrechtlichen und der beruf-
lichen Rehabilitierung. Auf gleichbleiben-
dem Vorjahresniveau waren die Beratun-
gen zu Anträgen auf Einsichtnahme in die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes. 
Die Behördenmitarbeiter bearbeiteten in 
Telefonaten, durch E-Mails oder analoge 
Post ca. 3000 Beratungsanliegen. In der 
Zeit der Corona-Pandemie ging die Nach-
frage nach dem Beratungsangebot zu-
nächst signifikant zurück, sie steigt seit dem 
Abklingen der Pandemie wieder stetig an.  
Die Landesbeauftragte bietet Beratungen 
zu den SED-Unrechtsbereinigungsgeset-
zen und psychosoziale Beratung an. 
Im Einzelnen werden angeboten: Einzelge-
spräche, auf Wunsch auch anonym und te-
lefonisch bzw. per E-Mail, Erarbeiten von 
Zeitzeugenberichten, psychologische Stel-
lungnahmen zu Rehabilitierungsfragen, 
Vermittlung an niedergelassene Psycho-
therapeuten, Ärzte und Selbsthilfegruppen 
bzw. Netzwerkpartner. Die Einzelgesprä-
che im Erstkontakt dienen dazu, ggf. einen 
Behandlungsbedarf zu ermitteln und falls 
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erforderlich eine Langzeitberatung oder 
Therapie vorzubereiten und unterstützend 
zu begleiten. Gespräche bei weiterführen-
den Terminen dienen neben der Weiterbe-
arbeitung in Rehabilitierungsfragen immer 
auch der psychischen Entlastung und der 
Stärkung der Resilienz. 
Das Angebot richtet sich an Personen, die 
durch die SED-Diktatur politisch verfolgt, le-
bensgeschichtlich schwer belastet oder 
traumatisiert wurden.  
Hier handelt es sich um ein Angebot, das 
die Behörde, ermöglicht durch die Neufas-
sung von § 5 Absatz 2 Nr. 1, 2. Halbsatz 
AufarbBG LSA, durch eigenes Personal si-
cherstellt; und durch das Angebot des Ko-
operationspartners Caritasverband für das 
Bistum Magdeburg e. V. ergänzt. Dies wird 
nachfolgend (s. Kap. 1.6., S. 35) darge-
stellt: 
Für die Sprechtage ab 2023 wird Folgen-
des berücksichtigt:  
• Um weiterhin flexiblere, d. h. nicht auf ei-

nen Kalendertag alle (ein oder) zwei 
Jahre beschränkte (Spät-) Sprechstun-
den für Berufstätige in verschiedenen Mit-
telzentren anzubieten, werden weiterhin 
auch außerhalb der Oberzentren Magde-
burg und Halle monatliche Termine ange-
boten. Dies ermöglicht Betroffenen von 
SED-Unrecht im gesamten Flächenland 
Sachsen-Anhalt wohnortnah Rat zu su-
chen. Die Zahl der Sprechtage und die 
Sprechtagsorte werden entsprechend der 
zu erwartenden Nachfrage angepasst. 
Dazu werden in fünf Mittelzentren regel-
mäßige Sprechtage und in sechs weite-
ren Standorten jeweils zwei Sprechtage 
im Kalenderjahr 2023 angeboten. Eben-
falls werden die Sprechtage und Orte der 
Caritas entsprechend dem zu erwarten-
den Bedarf modifiziert. Besuchsstarke 
Standorte werden so gestärkt und gegen 
temporär besuchsschwache Standorte 
ausgetauscht. Mit einem auch in 2023 
neu erstellten Flyer mit allen Standorten 
informiert die Landesbeauftragte über die 
angebotenen Termine. Der Flyer hat eine 
Auflage von 10.000 Stück und wird über 

die Landratsämter, Rathäuser der Ge-
meinden, Gesundheitsämter, Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände, Stiftungen, Opfer-
verbände, Gedenkstätten, Religionsge-
meinschaften und Kirchen und deren Or-
ganisationen, über das Bundesarchiv, 
Stasi-Unterlagen-Archiv, die Landeszent-
rale für politische Bildung, den sozialen 
Dienst der Justiz und das Landesverwal-
tungsamt einer möglichst hohen Anzahl 
an Ratsuchenden zur Verfügung gestellt. 

• Bei jedem Sprechtag überwiegt die Zahl 
der Erst- (und damit Einmal-) Besucher. 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen, 
belastenden Vergangenheit findet häufig 
in bestimmten Lebensabschnitten statt, 
etwa nach dem Verlust des Arbeitsplat-
zes bzw. zum Renteneintritt. 

• Antragsberechtigte auf Rehabilitierung 
benötigen häufig ein bestimmtes, ge-
schütztes Umfeld, um über ihre Vergan-
genheit überhaupt reden zu können. Die-
ses finden sie – gerade in der Fläche – 
nur im Rahmen der angebotenen Sprech-
tage, zu denen die Ratsuchenden sich ei-
nen Termin reservieren. Dies ermöglicht 
ein ungestörtes Gespräch, so dass ohne 
äußere Beeinträchtigungen Themen der 
Rehabilitierung und ggf. eine bestehende 
psychische Belastung besprochen und 
gemeinsam geeignete Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben geplant und umge-
setzt werden können. 

• In Folge der Entfristung der Rehabilitie-
rungsgesetze (Gesetz vom 22.11.2019, 
Inkrafttreten 29.11.2019) ist weiter mit ei-
nem entsprechenden Beratungsbedarf zu 
rechnen. Zudem steht für eine große Zahl 
von Betroffenen die Kontenklärung bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) noch aus, in deren Verlauf i. d. R. 
der Beratungsbedarf spätestens festge-
stellt wird. 

Die Landesbeauftragte rechnet weiter mit 
erheblichem Beratungsbedarf, insbeson-
dere unter dem Gesichtspunkt des Endes 
der Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie.
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1.6.  Beratung durch Kooperations-
partner in Sachsen-Anhalt: Cari-
tasverband für das Bistum Magde-
burg e. V.  

Die Beratung von SED-Verfolgten muss im 
Flächenland Sachsen-Anhalt insbesondere 
auch in allen Regionen angeboten und vor-
gehalten werden. Die wohnortnahe Bera-
tung stellt sicher, dass das Angebot durch 
Betroffene niedrigschwellig wahrgenom-
men wird. Diese Angebote realisiert ein im 
Schwerpunkt Diktatur-Folge-Beratung ge-
schulter Mitarbeiter der Caritas (Diplom-So-
zialarbeiter [FH]). Seit 2010 etablierte die 
Landesbeauftragte in Kooperation mit dem 
Caritasverband neben den regelmäßigen 
Sprechtagen in Magdeburg und Halle so-
wie den seit 2001 im jährlichen oder zwei-
jährlichen Rhythmus durchgeführten Bera-
tungstagen regelmäßige Sprechstunden in 
Mittelzentren des Landes. Der Mitarbeiter 
steht für Einzelgespräche zur Verfügung 
und verweist Betroffene nach Absprache 
an erfahrene niedergelassene Psycholo-
gen weiter.  
Die Sprechstunden zu Rehabilitierungsfra-
gen und zur psychosozialen Beratung fin-
den seit 2010 durchgehend an teils wech-
selnden Orten im ganzen Land Sachsen-
Anhalt statt. Bei dem Angebot erfolgte auch 
im zurückliegenden Berichtszeitraum im-
mer wieder eine Anpassung an den Bedarf. 
Aktuell (Stand 2022) werden folgende 
Ober-/Mittelzentren aufgesucht:  
Dessau-Roßlau (seit 2010 bis Ende 2017; 
und ab Oktober 2020); Lutherstadt Witten-
berg (seit September 2016); Hansestadt 
Stendal (seit Mitte 2011), Naumburg (ab 
April 2016; zuvor Weißenfels September 
2013 bis Februar 2016), Lutherstadt Eisle-
ben (seit September 2015), Bernburg (seit 
Februar 2020), Merseburg (seit September 
2020) und Bitterfeld (seit November 2020).  

 

Jahresbericht 2022 – DIKTATUR-FOL-
GEN-BERATUNG  
Psychosoziale Beratung für Betroffene 
von Systemunrecht und Gewaltherr-
schaft in der SBZ/DDR: 
Caritasverband 
für das Bistum Magdeburg e.V. 
Beratungsstelle für gleichgeschlechtlich le-
bende Männer u. Frauen/AIDS-Beratung 
DIKTATUR FOLGEN BERATUNG 
Karl-Schmidt-Str. 5c 
39104 Magdeburg 

Projektzeitraum: 01.01. -31.12.2022 

Projektleitung: Hans-Peter Schulze, 
Dipl. Soz. Arb. (FH) 

Die psychosoziale Beratung für Betroffene 
von Systemunrecht und Gewaltherrschaft 
in der SBZ/DDR des Caritasverbandes für 
das Bistum Magdeburg e.V. hat in Koope-
ration mit der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur (LzA) und mit Unterstützung der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur zwei Projekte durchgeführt. 

Projekt 1: 
„Beratungsoffensive“ gefördert von der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur 

Projekt 2: 

„Durchführung von Einzelgesprächen in 
Form der aufsuchenden Sozialarbeit“, ge-
fördert durch das Land Sachsen-Anhalt 

Die schwerpunktmäßigen Inhalte in beiden 
Projekten waren die: 

 Beratung und Hilfestellung zu Angeboten 
der Landesbeauftragten zur Akteneinsicht 
und zu Rehabilitierungsmöglichkeiten für 
Betroffene von DDR-Unrecht 

 Psychosoziale Erstberatung 

 Erörterung von und Hinführung zu Ange-
boten der psychotherapeutischen/neuro-
logischen Beratung, medizinische Reha-
Möglichkeiten u.Ä. 

 Durchführung von Einzelgesprächen in 
Form der aufsuchenden Sozialarbeit und 
psychosozialen Beratung, gegebenen-
falls Langzeitberatung einzelner Klienten  
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Zahlenmäßige Erläuterungen zu Projekt 
1: „Beratungsoffensive“ 
Im Projekt: “Beratungsoffensive“ war „Die 
DIKTATUR-FOLGEN-BERATUNG“ des 
Caritasverbandes für das Bistum Magde-
burg e.V., an insgesamt 63 Beratungs- und 
Sprechstundentagen beteiligt. Davon fand 
ein Beratungstag in Niedersachsen im 
Kreishaus Stadthagen statt.  
50 monatliche Sprechtage wurden in den 
Räumen der örtlichen Caritasverbände in 
Eisleben, Bernburg, Merseburg, im katholi-
schen Pfarramt Bitterfeld und in der katho-
lischen Familienbildungsstätte Naumburg 
durchgeführt. 
Außerdem konnten zwölf Tage, die zur 
freien Verfügung standen, für Hausbesu-
che bei Klienten, die nicht in die Beratungs-
stunden kommen konnten, zur Teilnahme 
an Tagungen (z.B.: Bundekongress der 
Landesbeauftragten in Rostock, Berater-
treffen der Landesbeauftragten in Berlin, 
Diktatur Folgen Beratung Netzwerktreffen 
in Leipzig, 33. Bautzen-Forum), Büro-
sprechstunden im Caritasbüro Magdeburg 
und Kontakten zu anderen Beratungsstel-
len genutzt werden. 
In unseren Bürosprechstunden und bei 
Hausbesuchen wurden 652 Kontakte getä-
tigt (65 Sprechstundenbesucher/ 575 per 
Telefon/ Email/ 12 per Briefpost). Wobei 35 
Anfragen zur strafrechtlichen Rehabilitie-
rung, 33 zur beruflichen Rehabilitierung, 16 
zur Rehabilitierung von Heimkindern (Spe-
zialkinderheime/Jugendwerkhöfe) hatten, 
zwölf zu anderen Rehabilitierungsmöglich-
keiten und 36 Anträge zur Akteneinsicht 
durchgeführt wurden. Darüber hinaus wa-
ren die 575 Telefon- und Mail-Kontakte not-
wendig, um mit Klienten in Kontakt zu blei-
ben und offene Fragen zu klären. Es wur-
den zusätzlich zwölf Briefe, Anträge und 
Info-Materialen verschickt. 
Außerdem mussten diesbezügliche Nach-
richten und Informationen mit der Landes-
beauftragten, den Landesverwaltungsäm-
tern und den kooperierenden Caritas- und 
Pfarrbüros ausgetauscht werden. 

Zahlenmäßige Erläuterungen zu Projekt 
2: „Durchführung von Einzelgesprächen 
in Form der aufsuchenden Sozialarbeit“ 
2022 fanden an 40 Tagen Klienten-Bera-
tungen statt. Davon 30 an Sprechtagen in 
den örtlichen Caritasbüros der Ober- und 

Mittelzentren Stendal, Wittenberg und in 
Dessau-Roßlau. Davon musste jeweils ein 
Sprechtag am 07.11.22 in Wittenberg und 
am 08.12.2022 in Naumburg wegen Krank-
heit abgesagt werden. 
Die Büros wurden jedoch vor Ort von den 
Kolleginnen besetzt gehalten, um gegebe-
nenfalls Auskünfte zu geben bzw. neue 
Termine anbieten zu können. 
Weitere zehn Tage standen für Beratungs-
gespräche, Bearbeitung und Dokumenta-
tion der Anträge im Caritasbüro Magdeburg 
und Teambesprechungen bei der Landes-
beauftragten in Magdeburg zur Verfügung. 
Insgesamt haben 498 Beratungen stattge-
funden. Davon 40 an den Sprechtagen in 
den Caritasbüros, bei Hausbesuchen/ Kon-
takten zu anderen Einrichtungen und ca. 
448 in Form telefonischer Kontakte (incl. 
Mail), zehn Briefe, Formulare und Info-Ma-
terialien wurden per Post verschickt. 
Von den Ratsuchenden haben 26 einen 
Antrag auf Akteneinsicht gestellt, 16 hatten 
Fragen zur strafrechtlichen Rehabilitierung, 
„Opferpension“, 13 zur beruflichen Rehabi-
litierung., fünf zu „Heimkinder-Rehabilitie-
rungen“ (Spezialheim/JWH) und eine sons-
tige Anfrage zum Beispiel zu verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsmöglichkeiten 
oder anderen sozialrechtlichen Fragen. 
Abschluss Bemerkungen/Zusammen-
fassung 
In beiden durchgeführten Projekten ist die 
Anzahl der Sprechstundenbesucher und 
Klienten-Kontakte, in den erwähnten Ober 
– und Mittelzentren im Vergleich zum Vor-
jahr zwar etwas zurückgegangen, aber ins-
gesamt stabil geblieben.  
Leider konnten in diesem Jahr, wegen 
krankheitsbedingter Ausfälle ein Teil der 
Beratungsbedarfe nicht erfüllt werden. 
Bei den Beratungstagen, die ausschließlich 
als „Telefonberatung“ stattfanden, wurde 
das Angebot nur unzureichend genutzt. 
Die betroffenen Personen nutzten, sobald 
es möglich war, die Beratung in der Nähe 
ihres Wohnortes und in einzelnen Fällen 
auch das Angebot von Hausbesuchen. Da-
bei betonten sie immer wieder, wie wichtig 
ihnen das direkte persönlich Gespräch sei 
und auch, dass dieses nicht durch die mo-
dernen Medien ersetzt werden kann. 
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Der Standort Merseburg soll 2023 nicht 
weitergeführt werden, da die Besucherzah-
len hier sehr gering waren. Zum Jahres-
ende stiegen die Besucherzahlen hier aller-
dings wieder an, in Bitterfeld war zum Jah-
resende genau ein umgekehrter Trend er-
kennbar.  
Die vertrauensvolle und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der Beauftragten des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur konnte 2022 in gewohnter 
Qualität fortgeführt werden. 
Hans-Peter Schulze, Dipl. Soz. Arb. FH 

Magdeburg, den 02.01.2023 

1.7. Rehabilitierungsrechtliche 
Vorschriften und Verfahren 

1.7.1. Rehabilitierungsverfahren: 
Anträge und Ablauf 

Die Landesbeauftragte informiert die Öf-
fentlichkeit proaktiv über die SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze.  
Das Gesetz zur Verbesserung rehabilitie-
rungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen 
DDR und zur Änderung des Adoptionsver-
mittlungsgesetzes trat am 29.11.2019 in 
Kraft. Es hob insbesondere die Antragsfris-
ten auf, die dazu geführt hätten, dass keine 
Ansprüche mehr hätten geltend gemacht 
werden können. 
Aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehe-
maligen DDR und zur Änderung des Adop-
tionsvermittlungsgesetzes vom 22. Novem-
ber 2019 (Bundesgesetzblatt 2019 Teil I, 
S. 1752 ff.), das am 29. November 2010 in 
Kraft getreten ist, können Betroffene nun-
mehr unbefristet bei Gericht bzw. bei der 
Rehabilitierungsbehörde Anträge stellen. 
Die Strafrechtliche Rehabilitierung ist 
möglich nach einer politisch motivierten 
Verurteilung oder sonstigen Anordnung zur 
Freiheitsentziehung, sofern diese der politi-
schen Verfolgung oder sonstigen sach-
fremden Zwecken gedient hat. Dies betrifft 
in großen Teilen rechtsstaatswidrige Heim-
einweisungen in Jugendwerkhöfe oder 
Spezialheime und auch Frauen, die in ge-
schlossenen venerologischen Stationen 
rechtswidrig zwangseingewiesen wurden. 
Zuständig ist das Landgericht am Sitz des 

ehemaligen Bezirks der DDR, in dem die 
Verurteilung ausgesprochen wurde, für 
Sachsen-Anhalt: 

Landgericht Magdeburg  
Rehabilitierungskammer  
Halberstädter Str. 8,  
39112 Magdeburg 
Tel. 03 91 - 6 06-0 

oder 

Landgericht Halle (Saale)  
Rehabilitierungskammer 
Hansering 13  
06108 Halle 
Tel. 03 45 - 2 20-0 

Jede strafrechtliche Rehabilitierung be-
gründet für einen Betroffenen Ansprüche 
auf soziale Ausgleichsleistungen, sofern 
er nicht gegen Grundsätze der Menschlich-
keit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. 
Soziale Ausgleichsleistungen werden auf 
Antrag als Kapitalentschädigung gewährt 
(306,78 € pro Haftmonat). Wenn der Be-
troffene den Antrag nach dem 18. Septem-
ber 1990 gestellt hat, ist die Kapitalentschä-
digung auch vererblich. Eine Nachzahlung 
zur bereits gewährten Kapitalentschädi-
gung aufgrund der Erhöhung des Entschä-
digungsbetrags erfolgt nur auf Antrag des 
Betroffenen (oder der Erben). 

Zentrale Auskunftsstelle der Justiz in Sach-
sen-Anhalt 

Das Land Sachsen-Anhalt hat die Zentrale 
Auskunftsstelle der Justiz eingerichtet, um 
die Haftakten der einzelnen Justizvollzugs-
anstalten des Landes zusammenzuführen. 
Diese Unterlagen sind eine unverzichtbare 
Grundlage für die Rehabilitierung, für die 
Anerkennung gesundheitlicher Schädigun-
gen im Zusammenhang mit der Haft und für 
die persönliche Aufarbeitung. Im Jahr 2022 
wurden 127 Anfragen (2021: 137) bearbei-
tet.  

JVA Halle 
Am Kirchtor 20  
06108 Halle (Saale)  
Tel.: 03 45 - 2 20-12 34  
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Besondere monatliche Zuwendung für Haft-
opfer 
Betroffene von Verfolgung in der ehemali-
gen DDR, die aus politischen Gründen min-
destens 90 Tage in Haft (seit 2019 neu ge-
regelt) waren, erhalten auf Antrag ab dem 
Monat nach der Antragstellung eine monat-
liche Zuwendung in Höhe von bis zu 330 
Euro.  
Dabei wird die monatliche Zuwendung bei 
Überschreiten der Einkommensgrenze ent-
sprechend dem dreifachen Eckregelsatz 
(bei Verheirateten oder in eheähnlicher Ge-
meinschaft lebenden: vierfacher Eckregel-
satz; für jedes im Haushalt lebende kinder-
geldberechtigte Kind ebenfalls ein weiterer 
Eckregelsatz) für jeden Euro des Über-
schreitens um einen Euro gekürzt. Diese 
Werte betragen laut Mitteilung des Landes-
versorgungsamtes vom 9.2.2023 seit 1. Ja-
nuar 2023: 1.506 € (2022: 1.347 €) bzw. 
2.008 € (2022: 1.796 €) zzgl. je 502 € 
(2022: 449 €). Renten und Kindergeld wer-
den bei dieser Einkommensberechnung 
nicht angerechnet. Berechnungsgrundlage 
ist das Gesetz zur Ermittlung von Regelbe-
darfen und zur Änderung des Zweiten und 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 
Zuständige Stellen für die Bearbeitung der 
Anträge auf Kapitalentschädigung und auf 
monatliche Zuwendung für in Sachsen-An-
halt strafrechtlich Rehabilitierte sind das 

Landesverwaltungsamt,  
Referat Versorgungsamt / SER 
Maxim-Gorki-Straße 7  
06114 Halle (Saale) 
Tel. 03 45 - 5 14.31 43 

oder 

Landesverwaltungsamt  
Nebenstelle Magdeburg 
Referat Versorgungsamt / SER 
Olvenstedter Straße 1–2  
39108 Magdeburg 
Tel. 03 91 - 5 67.24 70. 

Zuständig bei Personen mit einer Beschei-
nigung nach § 10 Absatz 4 des Häftlingshil-
fegesetzes (HHG) mit aktuellem Wohnsitz 
in Sachsen-Anhalt ist für die Bearbeitung 
der Anträge auf monatliche Zuwendung 
das 

Landesverwaltungsamt  
Referat Versorgungsamt / SER 
Olvenstedter Straße 1–2  
39108 Magdeburg  
Tel. 03 91 - 5 67.24 70 

für Anträge auf Kapitalentschädigung je-
doch das 

Landesverwaltungsamt  
Nebenstelle Dessau 
Referat 207 (HHG-Behörde) 
Kühnauer Straße 161  
06846 Dessau  
Tel. 03 40 - 65 06.3 30.  

Gemeinsame Postanschrift aller Referate 
des Landesverwaltungsamts, insbeson-
dere für die Übersendung der Anträge: 

Landesverwaltungsamt 
Referat Versorgungsamt / SER 
bzw. Referat 207  
Postfach 20 02 56  
06003 Halle (Saale). 

Im Zeitraum 1993 bis 2022 wurden in Sach-
sen-Anhalt 37.983 Anträge auf strafrechtli-
che Rehabilitierung und von den daraufhin 
Rehabilitierten 16.595 Anträge auf Kapital-
entschädigung nach dem strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz gestellt. Zu dieser 
Zahl kommen noch die Anträge auf Kapita-
lentschädigung der nach dem HHG aner-
kannten politischen Häftlinge, in Sachsen-
Anhalt bislang insgesamt 1.987, ohne Erst-
antragsteller im Jahr 2022. 
Berufliche Rehabilitierung 

Zusätzlich besteht sowohl für ehemalige 
Häftlinge als auch für sonst rechtsstaats-
widrig in ihrer Berufstätigkeit Beeinträchtig-
te ein Anspruch, auf berufliche Rehabili-
tierung zum Ausgleich eventueller Nach-
teile in der Rentenversicherung. 
Für die berufliche und verwaltungsrechtli-
che Rehabilitierung zuständig ist die Be-
hörde des Landes, in dessen Gebiet das 
Verwaltungsunrecht bzw. die berufliche Be-
nachteiligung stattgefunden haben.  
In Sachsen-Anhalt: 

Landesverwaltungsamt  
Referat 207  
Postfach 20 02 56  
06003 Halle (Saale). 
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Zuständige Stelle für die Bearbeitung der 
Anträge: 

Landesverwaltungsamt,  
Nebenstelle Dessau 
Referat 207  
Kühnauer Straße 161  
06843 Dessau  
Tel. 0340 - 65 06.3 23. 

Die Deutsche Rentenversicherung (vor-
mals BfA und LVA) hat zwar zugesichert, 
bis 2007 alle Rentenverläufe – auch der 
noch Erwerbstätigen – auf Rehabilitie-
rungsmöglichkeiten zu prüfen. Rentenver-
läufe können aber nicht ohne weiteres 
überprüft werden, solange nicht im Rah-
men eines Kontenklärungsverfahrens eine 
Mitwirkung durch die Betroffenen erfolgt. 
Die Förderung von Weiterbildung in einem 
bereits ausgeübten Beruf oder einer Um-
schulung war nunmehr nach SGB III bis 
zum 31. Dezember 2020 zu beantragen. 
Die Werte der monatlichen Ausgleichs-
leistung nach dem Beruflichen Rehabili-
tierungsgesetz (§ 8 Absatz 3) betragen 
(2019 neu geregelt:) bis zu 240 Euro bzw. 
für Rentner (neu geregelt:) bis zu 180 Euro. 
Der Antrag ist weiterhin beim Sozialamt des 
örtlichen Landratsamts bzw. der kreisfreien 
Stadt zu stellen (neu: unbefristet). Die Ein-
kommensgrenze ist der Grundbetrag nach 

§ 85 Abs. 1 Nr. 1, § 86 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch. Dieser wird regel-
mäßig neu festgesetzt und orientiert sich an 
den (doppelten) Sätzen für den Regelbe-
darf. Anders als bei der besonderen Zu-
wendung für Haftopfer werden auch die 
Einkünfte anderer Haushaltsangehöriger 
berücksichtigt. 
Diese Ausgleichsleistung wurde (neu) auch 
für verfolgte Schüler geöffnet. 

1.7.2. Bearbeitung der Anträge nach 
den SED-Unrechtsbereinigungs-
gesetzen (Stichtag: 31.12.2022) 

Den mit den Anträgen befassten Richtern 
und Mitarbeitern der Gerichte, Staatsan-
waltschaften, sowie der Verwaltung sei an 
dieser Stelle ein Dank für die Bearbeitung 
der meist sehr komplexen und mit großen 
Schwierigkeiten verbundenen Vorgänge 
ausgesprochen. 

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz 
Die strafrechtliche Rehabilitierung wurde 
schon 1992 in dem 1. SED-Unrechtsberei-
nigungsgesetz geregelt, nachdem am 
18.9.1990 noch die Volkskammer der DDR 
ein entsprechendes Gesetz verabschiedet 
hatte. 
 

 

LG Halle 2021 2022  LG Magdeburg 2021 2022 

Eingänge 148 97 Eingänge 137 88 

Erledigungen 167 134 Erledigungen 151 144 

unerledigt 78 41 unerledigt 127 71 

Erledigung durch Beschluss: 
Antrag war 

138 123 Erledigung durch  
Beschluss: Antrag war 

114 118 

   begründet 60 47    begründet 59 55 

   teilweise begründet 13 11    teilweise begründet 10 17 

   nicht begründet 53 60    nicht begründet 34 33 

   unzulässig 12 5    unzulässig 11 13 

Erledigung durch Sonstiges 29 8 Erledigung durch Sonstiges 37 13 

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023 
(Sonstige Erledigungen sind überwiegend Fälle, in denen ein anderes Landgericht zuständig war.)  
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© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023 

 

Rehabilitierungen: 

In Verfahren nach dem Strafrechtlichen Re-
habilitierungsgesetz verzeichneten die 
Landgerichte (Rehabilitierungskammern) in 
Sachsen-Anhalt 37.983 Eingänge insge-
samt von 1993 bis 2022. Für die Jahre von 
1999 bis 2014 wird auf den 21. Tätigkeits-
bericht verwiesen, dann auf die darauffol-
genden Berichte; für 2021 und 2022 gibt 
die, getrennt nach den Landgerichten Halle 
und Magdeburg, nach der Art der Erledi-
gung der Anträge aufgeschlüsselte Darstel-
lung Auskunft. In zweiter Instanz ist für beide 
Landgerichte das Oberlandesgericht Naum-
burg (Rehabilitierungssenat) zuständig. 

Folgeleistungen: 
Nachstehende Angaben sind einem 
Schreiben des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 
27.1.2023 entnommen. § 17 Abs. 1 regelt 
die Kapitalentschädigung in Höhe von 
306,78 Euro für jeden angefangenen Ka-
lendermonat § 17 Abs. 5 regelt die Nach-
zahlungen, § 21 die gesundheitlichen Fol-
geschäden, § 22 die Leistungen an Hinter-
bliebene; ohne HHG-Fälle. Aus der über-
mittelten Tabelle mit der Aufstellung der 
Zahlen wurden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit lediglich die letzten beiden Jahre 
der Erfassung ausgewählt. Für die Einzel-
übersicht zu den Vorjahren wird auf die Tä-
tigkeitsberichte Nr. 4 (1997/1998) bis 
2019/2020 verwiesen. Bei „Sonstige Erledi-
gungen“ handelt es sich um Fälle in der Zu-
ständigkeit eines anderen Bundeslandes. 

 
 

 

 2021 2022 

StrRehaG § 6 § 17 I § 17 V § 21 § 22 § 6 § 17 I § 17 V § 21 § 22 

Anträge 1 128 5 4 0 9 115 2 9 0 

Bewilligungen 6 147 2 0 0 10 151 4 0 0 

Ablehnungen 3 5 0 4 0 6 5 0 3 0 

Sonstige Erledi-
gungen 

0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 

offene Fälle 8 74 4 28 0 1 33 2 29 0 
 

OLG Naumburg 2021 2022 

Eingänge 19 17  (Erledigung durch Beschluss) 
Antrag war: 

24 15 

Erledigungen 24 15    begründet 3 0 

unerledigt 0 2    teilweise begründet 0 0 

Erledigung durch Beschluss 24 15    nicht begründet 21 13 

Erledigung durch Sonstiges 0 0    unzulässig 0 2 
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 Gesamtsumme bis einschließlich Ende 2022  

StrRehaG § 6 § 17 I § 17 V § 21* § 22 

Anträge 8.338 16.595 9.429 1.314 169 

Bewilligungen 7.946 13.662 8.572 252 13 

Ablehnungen 264 1.156 49 697 103 

Sonstige Erledigungen 127 1.744 806 336 53 

offene Fälle 1 33 2 29 0 

*  Rente und Anerkennung von Schädigungsfolgen ohne rentenberechtigten GdS 

Der prozentuale Anteil der Bewilligung von 
gestellten Anträgen 
§ 6 StrRehaG: 95,30 %, Erstattungen von 
Geldstrafen, Kosten des Verfahrens und 
notwendiger Auslagen) 
§ 17 I StrRehaG: 82,33 %;Kapitalentschä-
digung für Freiheitsentziehung) 
§ 17 V StrRehaG: 90,91 %; Kapitalent-
schädigung, Nachzahlung) 
§ 17a StrRehaG – „Opferpension“ oder 
„Opferrente“ 
Nach Einführung einer besonderen monat-
lichen Zuwendung zu Gunsten bestimmter 
Gruppen von Rehabilitierten im Jahr 2007 
erfolgte mit dem Vierten Gesetz zur Ände-

rung rehabilitierungsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 2. Dezember 2010 eine Klarstel-
lung der Mindesthaftzeit (180 Tage), eine 
Neuregelung der Einkommensberechnung 
hinsichtlich kindergeldberechtigter Kinder 
und eine Härtefallregelung. Mit der Geset-
zesänderung vom 29.11.2019 erfolgte eine 
Erhöhung der Zuwendung von 300 auf 
330 € ab November 2019 sowie eine Fest-
setzung der Mindesthaftzeit auf 90 Tage. 
Zu einer Einstellung der laufenden Zahlen 
kam es aus verschiedenen Gründen: we-
gen verbesserter Einkommensverhältnis-
se, neu aufgetauchter Nachweisen über 
Ausschließungsgründe oder wegen Ver-
sterbens des Antragstellers: 
 

 
 Stand: 31.12.2021 Stand: 31.12.2022 

StrRehaG § 17a § 17a/HHG gesamt § 17a § 17a/HHG gesamt 

Formblatt-Anträge   11.723   11.904 

Bewilligungen 7.022 1.026 8.048 7.173 1.050 8.223 

Ablehnungen 1.262 77 1.339 1.330 77 1.407 

    unter Mindesthaftzeit 564 15 579 605 15 620 

    keine Bedürftigkeit 188 24 212 193 24 217 

    Ausschließung § 16 Abs. 2 96 5 101 99 5 104 

    Ausschließung § 17 Abs. 7 19 2 21 22 2 24 

    sonstige Gründe 395 31 426 411 31 442 

Sonstige Erledigungen / 
Unzuständigkeit 

1.825 209 2.034 1.843 209 2.052 

offene Fälle   302   222 

Erläuterung: Eine Differenzierung der Opferpensionsanträge nach StrRehaG- und HHG-Fällen kann nicht vorge-
nommen werden, da eine entsprechende Zuordnung bei Erfassung der Anträge nicht immer möglich ist. „Sonstige 
Erledigungen“ umfasst 1.465 Abgaben wegen Unzuständigkeit. 
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Zahlungseinstellungen  im Jahr 2022 bis 2022 gesamt 
gesamt 234 3.156 
    keine Bedürftigkeit 0 82 
    Ausschließung § 16 Abs. 2 0 105 
    Ausschließung § 17 Abs. 7 0 21 
    Änderung Zuständigkeit 0 74 
    Sonstige (z. B. Tod) 234 2.874 

 
 
Erhöhung der Opferpension gemäß § 17a 

StrRehaG zum 1.11.2019  

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung hat in seinem 
Schreiben vom 27.1.2023 eine Tabelle zur 

Verfügung gestellt, aus der ersichtlich ist, 
wie viele Personen für 90 bis unter 180 
Tage in Haft rehabilitiert worden sind und 
von der Neuregelung profitiert haben, und 
zwar seit der Gesetzesänderung im No-
vember 2019 bis einschließlich 31.12.2022:

 

 

(Haftdauer 90–180 Tage) Stand: 31.12.2021 Stand: 31.12.2022 
StrRehaG § 17a § 17a/HHG gesamt § 17a § 17a/HHG gesamt 

Formblatt-Anträge 185 27 212 191 30 221 

Bewilligungen 164 24 192 173 28 201 

Ablehnungen 10 2 12 11 4 13 
    unter Mindesthaftzeit 8 1 9 8 1 9 
    keine Bedürftigkeit 0 0 0 0 0 0 
    Ausschließung § 16 Abs. 2 1 0 1 1 0 1 
    Ausschließung § 17 Abs. 7 0 0 0 1 0 1 

    sonstige Gründe 1 1 2 1 1 2 

Sonstige Erledigungen / 
Unzuständigkeit 

2 0 2 2 0 2 

offene Fälle   6 5 0 5 

Erläuterung: Die Rehabilitierungs-Anträge nach dem StrRehaG (als Grundentscheidungen für die Auszahlung) 
konnten erst ab dem 4. November 1992 gestellt werden und beziehen sich auf deutsche Stellen (Gerichte, Jugend-
ämter, …). Die Zuordnung zum HHG erfolgt, wenn der Antrag vor diesem Datum gestellt wurde, oder sich – seither 
– auf eine nichtdeutsche (insbesondere sowjetische) Stelle bezieht.  
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Ausgaben für die Opferpension insgesamt (davon Anteil des Landes 35 Prozent): 

Jahr bewilligte Summe  Jahr bewilligte Summe 
2022 19.760.606,43 €     2013 16.906.289,95 €     
2021 20.164.214,71 €      2012 17.184.018,73 €     
2020 20.629.145,83 €      2011 17.565.285,31 €     
2019 18.502.170,12 €      2010 16.936.218,31 €     
2018 18.918.037,14 €      2009 17.070.141,14 €     
2017 19.238.387,21 €      2008 17.998.607,51 €     
2016 19.533.595,60 €      2007 1.659.250,00 €     
2015 19.724.324,18 €      Summe 278.500.849,30 €     
2014 16.710.307,13 €        

 

Folgeleistungen nach dem Häftlingshilfege-
setz: 
Auch für Personen, die nur eine Bescheini-
gung nach § 10 Abs. 4 Häftlingshilfegesetz 
(HHG) haben, wurde die Kapitalentschädi-
gung 1999 erhöht. Zuständig ist das Lan-
desverwaltungsamt, Referat 207. Von dort 

wurden keine Neuerteilung von Bescheini-
gungen nach § 10 Abs. 4 HHG (Vorjahr: 0) 
und 1 bewilligter Fall der Erstantragsstel-
lung zur Kapitalentschädigung (306,78 € 
pro Haftmonat; Vorjahr: 2) gemeldet. Insge-
samt ergibt dies folgendes Bild: 

 

Jahr Bewilligte 
Anträge 

bewilligte  
Summe 

durchschnittlicher  
Zahlbetrag 

2022  1 1.840,68 €     1.840,68 €     

2021 2 4.008,60 €     2.004,30 €     
2020 1 460,17 €     460,17 €     
2019 2 7.669,50 €     3.834,75 €     
2018 2 8.871,15 €     4.435,57 €     

2017 1 4.852,24 €     4.852,24 €     
2016 1 1.595,26 €     1.595,26 €     

Hinweis: Die Zahlbeträge hängen von der individuellen Haftzeit ab und können daher stark schwanken; für die 
Zahlen von 2000 bis 2015 siehe 21. Tätigkeitsbericht, Seite 30. 

 
Im Zusammenhang der erwähnten Über-
prüfungen wurden 2022 bundesweit 2.242 
(2021: 3.033) Ersuchen auf Rehabilitie-
rung, Wiedergutmachung und Strafverfol-
gung bearbeitet (Gesamt seit 1992: 
522.694).1 In den beiden Außenstellen 
Halle und Magdeburg waren dies 180 (mit-
geteilt 1.3.2022; im Jahr 2021: 418). 
                                                           
1 Angaben nach Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv: https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-
uns/bstu-in-zahlen/ (1.2.2023) 

Leistungen aufgrund verfolgungsbedingter 
Gesundheitsschäden: 
Wie bereits im 8. Tätigkeitsbericht erwähnt, 
wurden auf Anregung des Bundeskanzler-
amts alle abschlägig beschiedenen Anträge 
auf Versorgungsleistung erneut überprüft. In 
den Jahren bis 2020 wurden insgesamt 252 

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/
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bzw. 13 – einschließlich der bis 2002 erneut 
überprüften Fälle – bewilligt: 
§ 21 StrRehaG: 19,31 % (Beschädigten-
versorgung/Haftfolgeschäden) 
§ 22 StrRehaG: 7,69 % (Hinterbliebenen-
versorgung) 

Anerkannte Beschädigte nach dem BVG 
(Bundesversorgungsgesetz) und StrRehaG 
mit Anzahl der Empfänger von Berufsscha-
densausgleich (BSA) (Stand: 31.12.2022) 

 

GdS BVG davon Empfänger 
BSA StrRehaG davon Empfänger 

BSA 
30 104 3 26 – 

40 37 6 5 – 

50 39 8 0 – 

60 18 7 2 1 

70 16 11 1 1 

80 12 8 – – 

90 6 6 – – 

100 6 4 – – 

Gesamt 238 53 34 2 

Zu erkennen ist, dass die vom Versor-
gungsamt zu bearbeitenden Fälle (BVG) 
14,29 % (2021:11,5 %) dem StrRehaG zu-
zurechnen sind (Steigerung des Anteils 
ausschließlich zurückzuführen auf die stark 
zurückgegangene Zahl der anerkannten 
Beschädigten außerhalb des StrRehaG, 
vgl. Tätigkeitsbericht 2019/2020, Seite 59). 
Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden 
Auch in diesem Jahr beklagt die Landesbe-
auftragte die Nicht-Anerkennung gesund-
heitlicher Folgeschäden SED-Verfolgter. 
Der Umgang mit den gesundheitlichen Fol-
geschäden von Haftopfern und ehemals 
Jugendlichen in Jugendwerkhöfen spiegelt 
nicht den wissenschaftlichen Stand der his-
torischen Aufarbeitung der Haftbedingun-
gen in sowjetischen Speziallagern und in 
Gefängnissen des DDR-Strafvollzugs wi-
der. Die Bedingungen waren übermäßig 
hart, zielten auf die Zerstörung der Persön-
lichkeit durch Zermürbung, Zersetzung o-
der Umerziehung ab und müssen sinnlo-
gisch häufig zu Spätfolgen geführt haben. 
                                                           
1 Vgl. Sozialstudie. Studie zu aktuellen Lebenslagen 
von Menschen aus dem Land Brandenburg, die in 
der SBZ/DDR politisch verfolgt wurden oder Unrecht 
erlitten und deren mitbetroffenen Familien, Potsdam 
10/2020; Empirische Studie zur Bestandsaufnahme 

Die Anerkennung erfolgt jedoch nicht und 
führt bei Betroffenen schließlich dazu, dass 
sie keinen entsprechenden Antrag stellen. 
Der Entscheidungsrahmen entspricht auch 
nicht den soziologischen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Folgen politischer Repres-
sionsmaßnahmen in SBZ und DDR.1  

Diese Problematik ist im Deutschen Bun-
destag erkannt worden und im Beschluss 
DS 19/10613 sogar doppelt angesprochen 
worden: (3) „die Entschließung des Bun-
desrates (Bundesratsdrucksache 316/18 
(Beschluss)) zur Verbesserung der sozia-
len Lage anerkannter politisch Verfolgter 
angemessen zu berücksichtigen und insbe-
sondere die Umkehrung der Beweislast bei 
der Anerkennung gesundheitlicher Schä-
den zu prüfen, welche bei den NS-Opfern 
seit langem Praxis ist;“ …. (5) „die Regelun-
gen für die Anerkennung traumatischer Be-
lastungen der politischen Opfer der DDR zu 
vereinfachen und dies mit einem Kompe-

und Bewertung von Maßnahmen für politisch Ver-
folgte der SED-Diktatur in Berlin im Zeitraum von 
1990 bis 2020 Sachstandsbericht zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur im Land Berlin – 2 Bde. Berlin 
08/2022. 
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tenzzentrum zur Begutachtung und Be-
handlung von Langzeitfolgen bei SED-Op-
fern zu flankieren“.  
Die Landesbeauftragte trägt hiermit ein 
bundesweit anerkanntes Problem vor. Die 
Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-
Diktatur beim Deutschen Bundestag 
schlägt vor diesem Hintergrund in ihrer ers-
ten Unterrichtung vom 8. November 2021 
und erneut in ihrem Bericht an den deut-
schen Bundestag im Juni 2022 die Einfüh-
rung einer Vermutungsregelung und eines 
vereinfachten Verfahrens vor. Die Landes-
beauftragte unterstützt diesen Vorschlag. 
Darüber hinaus erwartet sie, vom durch das 
BMJV geförderten Forschungsverbundpro-
jekt, das sich bereits schwerpunktmäßig mit 
den Fragen gesundheitlicher Folgeschädi-
gungen befasst (Teilprojekt an der Charité 
Berlin), neue Erkenntnisse, die hier einflie-
ßen können.  
Gemeinsam mit den Verfolgtenverbänden 
stellt die Landesbeauftragte eine unabge-
schlossene unbefriedigende Situation für 

die Betroffenen fest, bei der die gesundheit-
lichen Folgeschäden menschenverachten-
der und lebensbedrohender Haftumstände 
nicht anerkannt werden (können). Die Fol-
gen dieser verweigerten Anerkennung ge-
sundheitlicher Folgeschäden tragen die 
Betroffenen mit ihren Familien und Angehö-
rigen. Sie verstehen diese Verweigerung 
implizit auch als eine politische Abwertung 
ihres Lebensschicksals und als Entsolidari-
sierung der Gesellschaft, weil ihre Gesund-
heitsschäden, die sie lebenslang zu tragen 
haben, zur Privatangelegenheit gemacht 
werden. 
Verwaltungsrechtliches und Berufliches 
Rehabilitierungsgesetz 
Für die Zeit seit Inkrafttreten dieser beiden 
Gesetze (als Artikel des 2. SED-Unrechts-
bereinigungsgesetzes) im Jahr 1994 bis 
zum 31.12.2022 (zum Vergleich: 
31.12.2021) folgt eine nach der Art der Er-
ledigung der Anträge aufgeschlüsselte Dar-
stellung der Tätigkeit des Landesverwal-
tungsamts, Referat 207: 

 

Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz 

Stand: 31.12. 2021 2022  2021 2022 

Eingänge 6.912 6.953 
Erled. d. Bescheid: 
Antrag war 

5.371 5.431 

Erledigungen (6.682) (6.772)    begründet  2.141 2.161 

unerledigt 230 181    teilw. begründet 928 931 

Erled. d. Bescheid (5.371) 5.431    nicht begründet 
   oder unzulässig 

2.302 2.339 
Erled. d. Sonstiges 1.311 1.341 

 
Berufliches Rehabilitierungsgesetz  

Stand: 31.12. 2021 2022  2021 2022 

Eingänge 19.292 19.359 
Erled. d. Bescheid: 
Antrag war 

14.981 15.084 

Erledigungen (19.139) (19.290)    begründet  9.586 9.629 

unerledigt 153 69    teilw. begründet 1.440 1.463 

Erled. d. Bescheid (14.981) 15.084    nicht begründet 
   oder unzulässig 

3.955 3.992 
Erled. d. Sonstiges 4.158 4.206 
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Für 686 Anträge wurde die Regelung für 
verfolgte Schüler angewendet (Stand der 
letzten getrennten Erfassung: 31.12.2009, 
siehe 16. Tätigkeitsbericht, S. 17). Um eine 
Zielgenauigkeit der zum 29.11.2019 einge-
führten Leistungserweiterung überprüfen 
zu können, wäre eine bundeseinheitliche 
Einigung über die statistische Erfassung 
hilfreich. 
Durch den Wegfall des Vorverfahrens ab 
1.12.2003 hat sich die relative Zahl der Kla-
gen nicht erhöht: im Jahr 2022 wurden drei 
Klagen eingereicht (gesamt nun 412), es 
sind (einschließlich Klagen aus den Vorjah-
ren) 18 Verfahren noch offen, insgesamt 13 
Klagen wurde stattgegeben (im Jahr 2022 
keiner), zwei Klagen wurden im Jahr 2022 
abgelehnt (gesamt 182) und ein Verfahren 
hat sich auf sonstige Weise erledigt (ge-
samt 199). 
Ausgleichsleistung nach dem BerRehaG 

Die (monatliche) Ausgleichsleistung nach 
§ 8 BerRehaG beträgt bis zu 240 Euro (bis 
28.11.2019: 214 Euro) bzw. für Rentner 

180 Euro (bis 28.11.2019: 153 Euro) (ein-
kommensabhängig). Der Antrag ist weiter-
hin beim Sozialamt des örtlichen Landrats-
amts bzw. der kreisfreien Stadt zu stellen, 
welche vom Land hierfür Rückerstattung 
erhalten (Bezieher in Sachsen-Anhalt, 
Stand 31.12.2022: 130 [Vorjahr: 130]). 

1.8. Die Stiftung für ehemalige politische 
Häftlinge 

Die Stiftung für ehemalige politische Häft-
linge (Menuhinstraße 6, 53113 Bonn) hat 
mit Schreiben vom 20.12.2022 die folgen-
den Zahlen für Sachsen-Anhalt zur Verfü-
gung gestellt (der durchschnittliche Zahlbe-
trag beruht auf eigenen Berechnungen).  
Die Zahlen beziehen sich seit der Geset-
zesänderung von 2016 nur noch auf Fälle 
nach dem StrRehaG (bundesweit 2022: 
2.183; Vorjahr: 2.226). Bundesweit zahlte 
die Stiftung im Bereich StrRehaG im Jahr 
2022: 2.575.575 €, Vorjahr: 2.698.390 € als 
Unterstützungsleistung aus. 
 

Anträge aus Sachsen-Anhalt 

Jahr bewilligte Anträge bewilligte Summe durchschnittlicher Zahlbetrag 

2022 284 319.940 € 1.126,55 € 

2021 284 322.420 € 1.135,28 € 

2020 312 378.215 € 1.212,23 € 

2019 371 493.950 € 1.331,40 € 

2018 405 568.050 € 1.402,59 € 

2017 388 543.950 € 1.401,93 € 

2016 417 618.100 € 1.482,25 € 
Hinweis: Die Zahlbeträge hängen nicht von der individuellen Haftzeit ab, schwanken aber nach Zahl der Anträge; 
für die Zahlen von 1993 bis 2015 siehe 22. Tätigkeitsbericht, Seite 36. 

.

Von dort wird berichtet: Die Antrags-/Bewil-
ligungszahlen seien 2022 im Vergleich zum 
Vorjahr annähernd konstant geblieben. Es 
sei davon auszugehen, dass sich die Zah-
len im Rahmen der 2019er StrRehaG-No-
vellierung abgesenkten Hafttagegrenze 
nunmehr eingependelt hätten.  
Die Stiftung habe im Juli 2022 durch eine 
angemessene Erhöhung der Einkommens-
richtwerte die wirtschaftliche Bedürftigkeits-
grenze im Juli um rund 5 % angehoben. 

Dies gewährleiste, dass Einkommensstei-
gerungen durch beispielsweise Rentener-
höhungen zu keiner Verringerung der Un-
terstützungsleistungen führten, zumal 
diese Steigerungen ohnehin durch die Infla-
tion aufgezehrt würden. 

1.9. Rehabilitierung durch Stellen der 
Russischen Föderation 

Ein Antrag auf Rehabilitierung von durch 
die sowjetische Besatzungsmacht Verfolg-
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ten war und ist weiterhin – trotz der ange-
spannten internationalen Lage – bei der 
Hauptmilitärstaatsanwaltschaft der Russi-
schen Föderation möglich. Die Landesbe-
auftragte stellt entsprechende Antragsfor-
mulare zur Verfügung und berät bei Bedarf 
die Antragssteller.  
Anträge auf Rehabilitierung können nicht 
nur Betroffene und ihre Angehörigen, son-
dern auch Dritte, einschließlich Vereine und 
Institutionen stellen. Grundlage ist das „Ge-
setz der Russischen Föderation über die 
Rehabilitierung von Opfern der politischen 
Verfolgung“ vom 18.10.1991 in seiner Fas-
sung vom 3.9.1993. Nach diesem Gesetz 
können nur durch Militärtribunale, zentrale 
Gerichte oder außergerichtliche Organe 
Verurteilte rehabilitiert werden. Internierte 
in den sowjetischen Speziallagern, das 
sog. „Spezkontingent“, fallen nicht unter 
das Rehabilitierungsgesetz. Ein Anspruch 
auf finanzielle Entschädigung besteht nicht.  
Die Haupt-Militärstaatsanwaltschaft der 
Russischen Föderation entscheidet im Re-
habilitierungsverfahren auf Grund der Ak-
ten, die im Archiv des Föderalen Sicher-
heitsdienstes der Russischen Föderation 
(FSB, Nachfolger des KGB) aufbewahrt 
werden. Weiteres ent- oder belastendes 
Material wird nicht hinzugezogen. Deshalb 
kann es bei den Rehabilitierungen mitunter 
zu Unschärfen kommen. So sind zum Teil 
auch aufgrund fehlender Dokumentation in 
den sowjetischen Akten NS-Täter rehabili-
tiert worden. 
Das für den offiziellen Verkehr mit auslän-
dischen Behörden zuständige Auswärtige 
Amt hat zum 1. Juni 2008 die Abwicklung 
von Rehabilitierungsangelegenheiten mit 
der Russischen Föderation an den Frei-
staat Sachsen abgetreten, der wiederum 
die Dokumentationsstelle Dresden der Stif-
tung Sächsische Gedenkstätten zur Erin-
nerung an die Opfer politischer Gewaltherr-
schaft diese Aufgabe übertragen hat.  

Antragsteller können sich deshalb auch di-
rekt an die Dokumentationsstelle wenden. 
Auf der Internetseite der Dokumentations-
stelle können Rehabilitierungsanträge auch 
online gestellt werden: https://www.stsg-
.de/cms/dokstelle/recherche/antrag-auf-
auskunft-zu-personen 
 

Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur 
Erinnerung an die Opfer politischer 
Gewaltherrschaft 
Dokumentationsstelle Dresden 
Dülferstraße 1  
01069 Dresden 
Tel. 03 51 - 4 69 55 47 
E-Mail: valerian.welm@stsg.de 

Akteneinsicht 
Nach erfolgter Rehabilitierung besteht die 
Möglichkeit, eine Akteneinsicht zu beantra-
gen. Die Akteneinsicht kann entweder per-
sönlich im Archiv des FSB in Moskau erfol-
gen, auf Antrag können aber auch Auszüge 
in Kopie zur Verfügung gestellt werden. Die 
Aktenzugänglichkeit unterliegt allerdings 
politischen Konjunkturen. Die Dokumenta-
tionsstelle bietet bei der Akteneinsicht Be-
ratung und Unterstützung an. 
Datenbank rehabilitierter Verurteilter 
Die Dokumentationsstelle Dresden hat eine 
Datenbank angelegt, in der die bislang von 
der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft der 
Russischen Föderation rehabilitierten Per-
sonen verzeichnet sind. Die Datenbank ist 
über das Internet recherchierbar und hält 
Angaben zum Namen, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Verurteilungsdatum. In den 
meisten Fällen sind in der Datenbank auch 
der Rehabilitierungsbescheid in Original 
und Übersetzung hinterlegt.  
1.10. Schicksalsklärung von Vermissten 

und spurlos Verschwundenen  
Die sowjetische Besatzungsmacht hat häu-
fig Verhaftungen vorgenommen, ohne den 
Angehörigen Auskunft über den weiteren 
Verbleib der Betroffenen zu geben. Auch 
Informationen über Todesfälle und die 
Grablage unterblieben. Seit den 1990er-
Jahren verfügt der Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes über gesicherte Da-
ten und kann in den meisten Fällen Ange-
hörigen eine Auskunft über das Schicksal 
der Betroffenen erteilen.  

DRK-Generalsekretariat 
Suchdienst-Standort München 
Chiemgaustr. 109, 81549 München 
Fax: +49 - (0)89 - 68 07 45 92 
Tel.: +49 - (0)89 - 68 07 73.0 
E-Mail: info@drk-suchdienst.de  

https://www.stsg.de/cms/dokstelle/recherche/antrag-auf-auskunft-zu-personen
https://www.stsg.de/cms/dokstelle/recherche/antrag-auf-auskunft-zu-personen
https://www.stsg.de/cms/dokstelle/recherche/antrag-auf-auskunft-zu-personen
mailto:info@drk-suchdienst.de
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1.11. Regelungen zu Gunsten besonde-
rer Fallgruppen  

Von den Rehabilitierungsgesetzen der 
Bundesrepublik waren – wie sich im Laufe 
der Zeit herausgestellt hat – eine Reihe von 
Fallgruppen von individuell erfahrenem Un-
recht nicht erfasst. Deshalb sah sich der 
Gesetzgeber dazu veranlasst, eine Son-
derregelung für diese Gruppen einzufüh-
ren. Die nachfolgenden Regelungen traten in 
den letzten Jahren in Kraft und führten zu ei-
ner vermehrten Zahl an Beratungsanfragen.  
1.11.1. Opfer von Zersetzungsmaßnahmen/ 

§ 1a VwRehaG 
Für Zersetzungsopfer wurde 2019 eine Fol-
geleistung nach § 1a Abs. 2 VwRehaG 
2019 eingeführt: Einmalzahlung i. H. v. 
1.500 €, wenn nicht auf Grund desselben 
Sachverhalts Ausgleichsleistungen gewährt 
wurden oder zukünftig gewährt werden. Die 
Zuständigkeit liegt bei der Rehabilitierungs-
behörde (§ 12 Abs. 2 VwRehaG n. F.). 

§ 2 Abs. 4 VwRehaG folgt der Regelung 
des § 17 Abs. 2 StrRehaG. Dadurch soll 
verhindert werden, dass wegen Maßnah-
men, die dem VwRehaG unterfallen und als 
rechtsstaatswidrig festgestellt werden, 
Doppelleistungen aus öffentlichen Mitteln 
an die Betroffenen gewährt werden. Anre-
chenbar sind grundsätzlich nur Ausgleichs-
leistungen, welche die öffentliche Hand ge-
währt hat. Anrechnungsvorschriften finden 
sich auch im Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) und den dazu ergangenen Verord-
nungen. Deswegen kann aufgrund dessel-
ben Sachverhalts keine doppelte Leistung 
erfolgen. 
In der Umsetzung kristallisiert sich oft erst 
im Laufe des Verfahrens heraus, welche 
Folgeleistung angestrebt wird. Hierzu berät 
das Landesverwaltungsamt nach Sichtung 
der Unterlagen. Dies betrifft einen Teil der 
in der Statistik (s. Kap. 1.7.2., S.39) zur ver-
waltungsrechtlichen Rehabilitierung darge-
stellten Fälle. 

1.11.2. Verfolgte Schüler / BerRehaG 

Verfolgte Schüler erhalten durch die Novel-
lierung der SED-Unrechtsbereinigungsge-
setze im Jahr 2019 zusätzlich Leistungen 
nach § 8 BerRehaG. Die verfolgungsbe-
dingte Unterbrechung der Ausbildung ist 
mit der Verfolgungszeit gleichzusetzen. Für 

die Leistungsgewährung ist ein neuer An-
trag zu stellen. Dabei sind natürlich auch 
die Ausschließungsgründe nach § 4 Ber-
RehaG zu berücksichtigen. In der Umset-
zung hat es sich als Problem erwiesen, 
dass – anders als bei der Regelung der be-
sonderen monatlichen Zuwendung nach 
§ 17a StrRehaG – nicht auf die individuel-
len Einkommensverhältnisse abgestellt, 
sondern das Haushaltseinkommen berück-
sichtigt wird. Deshalb kann die Zahlung ei-
ner Ausgleichsleistung an den Zufällen der 
Partnerwahl scheitern. Hierzu ist beim 
Landtag von Sachsen-Anhalt eine Petition 
eingegangen, die nach erster Behandlung 
zuständigkeitshalber an den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestags abge-
geben wurde. 

1.11.3. Anti-D-Hilfegesetz im ATA/OTA-
Gesetz 

Durch das Anästesietechnische-und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Gesetz vom 
14. Dezember 2019 (BGBl. I, S. 2768) wur-
den mit Artikel 2d (BGBL. I, S. 2787) ein-
zelne Regelungen des Anti-D-Hilfegeset-
zes vom 2. August 2000 geändert und ins-
besondere – mit Rücksicht auf das fortge-
schrittene Alter der betroffenen Frauen – in 
§ 7a Anti-DHG (neu) ein Bestandsschutz 
für laufende Beschädigtenrenten einge-
führt; dies entspricht der Regelung des § 62 
Abs. 3 Bundesversorgungsgesetz. Die Än-
derung trat am 1. Januar 2020 in Kraft. 
Darüber hinaus hat die Landesbeauftragte 
gegenüber dem Bundesministerium für Ge-
sundheit die von den betroffenen Frauen 
definierten Problemstellungen mit unter-
stützt und sich dort dafür eingesetzt, dass 
eine Verbesserung erreicht werden kann. 
Probleme werden hier insbesondere hin-
sichtlich der weiteren notwendigen Begut-
achtung der betroffenen Frauen gesehen, 
einer erforderlichen Rückwirkung der Be-
standsschutzregelung, der Einbeziehung 
aller Betroffenen in die gesetzliche Be-
standsschutzregelung sowie hinsichtlich 
der Rückversetzung in den tatsächlichen 
Grad der Schädigung, um bei notwendigen 
Heil- und Krankenbehandlungen Unterstüt-
zung zu erhalten.  
Die Landesbeauftragte hat diese Problematik 
erneut an das BMG adressiert und darum ge-
beten, dies für die aktuelle Wahlperiode vor-
zusehen.  
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1.11.4. Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs 

Die Landesbeauftragte ist in Kontakt mit der 
Unabhängigen Kommission und nimmt deren 
Forschungsergebnisse für ihre Beratungstä-
tigkeit zur Kenntnis. Sexueller Missbrauch und 
sexualisierte Gewalt gehören zu den Erfah-
rungskontexten vieler Betroffener von politi-
schem Unrecht in der DDR. Die Landesbeauf-
tragte bereitet in Zusammenarbeit mit der 
Kommission ein Fachgespräch zu sexuellem 
Missbrauch in staatlichen Institutionen vor. 
1.11.5. Stiftung Anerkennung und Hilfe 

beim Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung  

Zur Arbeit der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe berichtet das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
mit Schreiben vom 27.1.2023:  

Die Arbeit der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe in Magdeburg endete zum 31.12.2022. 
Nach Auskunft der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe sind insgesamt 2.161 Anträge auf Un-
terstützungsleistungen eingegangen und ab-
geschlossen worden. 
Im Jahr 2022 (Stand: 30.10.2022) wurden 
Leistungen in Höhe von 2.439.000 Euro 
und seit Errichtung der Stiftung im Jahr 
2017 Leistungen in Höhe von insgesamt 
15.591.000 Euro ausgezahlt. 
Es sind keine Fälle mehr offen und ist si-
chergestellt, dass alle Betroffenen, die bis 
zum Stichtag 30.06.2021 einen Antrag ge-
stellt haben und die Voraussetzungen für 
Leistungen der Stiftung erfüllt haben, die 
Leistungen erhalten haben bzw. werden.   

1.11.6. Rehabilitierung von an der Grenze 
der früheren Tschechoslowakei ge-
tötete oder verhaftete Flüchtende  

Vorgeschichte: Bereits am 23. April 1990 
beschloss das Bundesparlament der Tsche-
chischen und Slowakischen Föderativen 
Republik das Gesetz 119/1990 über die ge-
richtliche Rehabilitierung.1 Es findet in bei-
den Nachfolgestaaten Anwendung.2 

                                                           
1 Zákon o soudní rehabilitaci. URL = zakonyprolidi.cz 
(14.3.2023). 
2 Informationen über die Antragstellung auf Rehabili-
tierung und Entschädigung für an der Grenze der 

Da in der Tschechischen und in der Slowa-
kischen Republik für diese Verfahren An-
waltszwang herrscht, betreut ein darauf 
spezialisierter Anwalt mit Anwaltszulas-
sung in beiden Ländern zahlreiche Fälle.  
Mit ihm besteht seit einigen Jahren eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in der Unterstützung von Betroffenen und 
ihren Angehörigen (siehe TB 2021/22). 
Rechtsanwalt Lubomir Müller berichtet 
aktuell vom Fortgang der juristischen 
Aufarbeitung in Tschechien am 
2.3.2023: 
Die Hauptverhandlung zur Anklage gegen 
den ehemaligen Innenminister ist angeord-
net wegen der Tötungen und Verletzten an 
der Staatsgrenze. 

Richter am Bezirksgericht für Prag 1 Mgr. 
Kateřina Rybáková hat heute die Hauptver-
handlung angeordnet, in der das Gericht die 
Anklage gegen JUDr. Vratislav Vajnar, CSc. 
(geb. 1930), wegen des besonders schwe-
ren Verbrechens des Amtsmissbrauchs ei-
nes Beamten zugelassen hat. Er soll dies 
begangen haben, als er als Innenminister 
(1983–1988) mitschuldig an der tschecho-
slowakischen Grenze war an:  
 11.7.1983 Verletzung von Jürgen Seifert 

geb. 1951), 
 30.10.1984 Tod von František Faktor 

(geb. 1951), 
 8.8.1986 Tod von Hartmut Tautz (geb. 

1968), 
 18.09.1986 Tod von Johann Dick (gebo-

ren 1927), 
 10.12.1986 Verletzung von Wolfgang 

Günter Hofmann (geb. 1953), 
 am 23. August 1988 die Verletzung von 

Uwe Lenzendorf (Jahrgang 1966). 

Bisher hat der Richter zwei Verhandlungs-
tage im Gerichtsgebäude in Prag 1, Ovo-
cné trhu Nr. 14, im Gerichtssaal Nr. 113 (1. 
Stock) angesetzt, und zwar am 
 Dienstag, 25. April 2023 um 12:30 Uhr 
 Mittwoch, 24. Mai 2023 um 12:30 Uhr. 

früheren Tschechoslowakei getötete Flüchtende. 
(Text auf Englisch). URL =  https://www.memoryand-
conscience.eu/2017/03/21/how-to-apply-for-rehabili-
tation-and-compensation-for-refugees-killed-on-the-
borders-of-former-czechoslovakia-faq/ (14.3.2023). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-119
https://www.memoryandconscience.eu/2017/03/21/how-to-apply-for-rehabilitation-and-compensation-for-refugees-killed-on-the-borders-of-former-czechoslovakia-faq/
https://www.memoryandconscience.eu/2017/03/21/how-to-apply-for-rehabilitation-and-compensation-for-refugees-killed-on-the-borders-of-former-czechoslovakia-faq/
https://www.memoryandconscience.eu/2017/03/21/how-to-apply-for-rehabilitation-and-compensation-for-refugees-killed-on-the-borders-of-former-czechoslovakia-faq/
https://www.memoryandconscience.eu/2017/03/21/how-to-apply-for-rehabilitation-and-compensation-for-refugees-killed-on-the-borders-of-former-czechoslovakia-faq/
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Das Gerichtsverfahren findet fünfeinhalb 
Jahre, nachdem die Plattform des Europäi-
schen Gedächtnisses und Gewissens eine 
Strafanzeige gegen führende tschechoslo-
wakische Beamte wegen Errichtung des 
staatlichen Grenzregimes unter direkter 
Verletzung von Artikel 12 Absatz 2 des In-
ternationalen Pakts über Zivil- und Zivil-
schutz erstattet hat, statt. Dort wird aus-
drücklich gesagt: „Jeder kann jedes Land 
frei verlassen, einschließlich seines eige-
nen.“ (Nr. 120/1976 Slg.). 
Dies ist der erste Fall, in dem die Angele-
genheit das Stadium erreicht hat, dass ein 
Gerichtsverfahren angeordnet wurde. 
Die anderen Fälle endeten mit dem Tod 
des Angeklagten (Milouš Jakeš, JUDr. Lu-
bomír Štrougal) oder wurden aufgrund von 
Demenz oder Wahnvorstellungen einge-
stellt, was Gegenstand weiterer Überprü-
fungen ist (PhDr. Jan Fojtík, CSc., Ing. 
František Kincl). Weitere verantwortliche 
Beamte starben, noch bevor das Büro zur 
Dokumentation und Untersuchung der Ver-
brechen des Kommunismus Ende 2019 die 
ersten Anklagen erhob. 
Ursprünglich richtete sich die Strafverfol-
gung gegen JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., 
dieses wurde ebenfalls wegen Demenz 
suspendiert, aber das Verfassungsgericht 
hob dies mit einem am 3. Dezember 2021 
verkündeten Urteil auf.1 

Über die Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft Weiden zu den To-
desfällen an den Grenzen der ehemali-
gen Tschechoslowakei zur Bundesre-
publik Deutschland und Österreich be-
richtet Oberstaatsanwalt Christian Härtl von 
der Staatsanwaltschaft Weiden in der 
Oberpfalz am 9.2.2023:  

Im Anschluss an den ausführlichen Bericht im 
Tätigkeitsbericht 2020/2021 soll der aktuelle 
Sachstand des Verfahrens der Staatsanwalt-
schaft Weiden kurz dargestellt werden. 

I. Verlauf und Sachstand des Ermitt-
lungsverfahrens 

Zum Verlauf des Verfahrens bis Januar 
2021 wird auf den bereits erwähnten Tätig-
keitsbericht 2020/2021 verwiesen. 
                                                           
1 URL = https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.-
aspx?id=118322&pos=1&cnt=1&typ=result (14.3.23) 

Leider hatte die Corona-Pandemie bereits 
seit dem Frühjahr 2020 erheblichen Ein-
fluss auf die Ermittlungen, die durch die 
Kontaktbeschränkungen letztlich nahezu 
zum Erliegen kamen. Geplante Ermitt-
lungsmaßnahmen mussten verschoben 
werden. Vor allem Zeugenvernehmungen 
waren nicht mehr möglich. Entsprechend 
wurde der Schwerpunkt in der Ermittlungs-
arbeit wieder auf die Archivarbeit und die 
Aus- und Bewertung des Aktenbestands 
gelegt.  
Zur Ergänzung wurde im Sommer 2021 
nochmals Einsicht in umfangreiches Akten-
material beim Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR (heute: Bundesar-
chiv, Stasi-Unterlagen-Archiv) in Berlin ge-
nommen und die hier gewonnenen Er-
kenntnisse eingearbeitet. 
Die geschilderten Folgen der Corona-Pan-
demie wirkten sich natürlich auch auf die 
Zusammenarbeit mit den tschechischen 
Kollegen der Staatsanwaltschaft in Prag 
sowie des UDV (Behörde für Dokumenta-
tion und Untersuchung der Verbrechen des 
Kommunismus) aus. Treffen im Rahmen 
des Joint Investigation Teams waren nicht 
mehr möglich; die Kommunikation war ent-
sprechend sehr beschränkt. Erst Ende Mai 
2022 konnte eine weitere Besprechung in 
Prag stattfinden.   
Nach Milouš Jakeš, dem ehemaligen Ge-
neralsekretär des ZK der KSČ und Peter 
Colotka, dem ehemaligen stellvertretenden 
Ministerpräsidenten der ČSSR, verstarb 
am 06.02.2023 nunmehr auch Lubomír 
Štrougal, der ehemalige Ministerpräsident 
der ČSSR, im Alter von 98 Jahren.  
Von den hochrangigen Mitgliedern der ehe-
maligen Führung der ČSSR bzw. der KSŠ, 
die auch Hauptbeschuldigte im tschechi-
schen Verfahren sind bzw. waren, sind des-
halb nur noch Jan Fojtík, Mitglied des ZK 
und „Chefideologe“ der KSČ, und die bei-
den ehemaligen Innenminister der ČSSR 
Vratislav Vajnar und František Kincl am Le-
ben.  
Aufgrund der im Tätigkeitsbericht 2021/ 
2022 zitierten Entscheidung des Tschechi-
schen Verfassungsgerichts, durch die die 
Einstellung des Verfahrens gegen Vajnar 

 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=118322&pos=1&cnt=1&typ=result
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=118322&pos=1&cnt=1&typ=result
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aufgehoben wurde, wurde dieser erneut 
medizinisch begutachtet. Das neue Gut-
achten attestiert Vajnar nunmehr Verhand-
lungsfähigkeit.  
Das Verfahren gegen Fojtík war durch die 
Staatsanwaltschaft in Prag ebenfalls we-
gen attestierter Verhandlungsunfähigkeit 
eingestellt worden. Hiergegen legten meh-
rere Geschädigte Beschwerde zum Verfas-
sungsgericht in Brno ein. Dessen Entschei-
dung steht noch aus. 
Gegen František Kincl sind die Ermittlun-
gen noch nicht abgeschlossen. Allerdings 
erstreckte sich seine Amtszeit lediglich auf 
den Zeitraum von Oktober 1988 bis De-
zember 1989. 
Nachdem die im Inland möglichen Ermitt-
lungen abgeschlossen sind, sind aktuell die 
Entwicklungen im tschechischen Verfahren 
abzuwarten.  

II. Einzelfälle 
Aus den 12 Einzelfällen, die nunmehr Ge-
genstand des Verfahrens sind, soll über die 
bereits im Tätigkeitsbericht 2020/2021 dar-
gestellten Ausgangsfälle beispielhaft ein 
weiterer, ebenfalls besonders beeindru-
ckender Fall dargestellt werden: 
Zwei damals 19-jährige Zwillingsbrüder aus 
Potsdam versuchten im Oktober 1978 bei 
Všeruby in der damaligen ČSSR in die Bun-
desrepublik zu flüchten.  
Der Druck des DDR-Regimes auf junge 
Menschen war für sie unerträglich gewor-
den. Aufgrund einer verweigerten Teilnah-
me an der Spartakiade war den beiden ins-
besondere das Tauchen, ihre große Lei-
denschaft, verboten worden. Als hierzu die 
Angst vor dem politischen Drill während 
des bevorstehenden Grundwehrdienstes 
bei der NVA kam, entschieden sich die Brü-
der zur Flucht. 
Das Durchtrennen des Signalzaunes der 
Grenzsicherung verursachte um 23.58 Uhr 
des 25.10.1978 jedoch eine Warnmeldung 
bei den Grenztruppen in Všeruby. Nach-
dem die alarmierte Streife Fußspuren im Si-
cherheitsstreifen entdeckte, ließen die bei-
den eingesetzten Soldaten ihren Dienst-
hund, der aufgrund der Dunkelheit ein Po-
sitionslicht trug, zur Aufnahme der Fährte 
von der Leine.  

Nach ca. 500 Metern Suchstrecke hatten 
die Grenzsoldaten Sichtkontakt zu den bei-
den Flüchtenden. Trotz mehrmaliger An-
sprache und Warnschüssen liefen diese 
weiter Richtung Grenze, weswegen der 
Diensthund zum „freien Angriff“ angewie-
sen wurde. Einer der Brüder stürzte in der 
Dunkelheit in eine Vertiefung und wurde 
dort von einem der Soldaten gestellt.  
Der andere Soldat verfolgte mit dem 
Diensthund den anderen Bruder. In einer 
Entfernung von ca. 30 Metern gab der 
Grenzsoldat nochmals Warnschüsse und 
danach einen gezielten Schuss auf den 
Flüchtenden, der bereits vom Diensthund 
gestellt war, ab. Eines der Projektile traf 
den Flüchtenden in den Kopf. Er verstarb 
noch an Ort und Stelle.  
Im selben Moment, als der tödliche Schuss 
fiel, nahm der andere Soldat, der den ge-
stürzten Bruder bewachte, irrig an, dieser 
wolle ihn angreifen. Er gab deshalb eine 
gezielte Dauerfeuersalve von sechs 
Schuss aus seiner Maschinenpistole auf 
den am Boden liegenden ab. Die Schüsse 
trafen den Flüchtenden in Hals, Schulter 
und Beine. Der Soldat schoss sich vor Auf-
regung jedoch auch selbst in den Fuß. 
Der überlebende Bruder wurde im Rahmen 
der Ermittlungen als Zeuge vernommen. 
Seine Schilderungen waren sehr bewe-
gend. So schilderte er, dass er schwerver-
letzt ein bis zwei Stunden am Boden lie-
gend auf medizinische Versorgung warten 
musste. Eine solche erfuhr er erst nach 
dem Abtransport zur Kompanie. Vom Tod 
seines Bruders erfuhr er erst nach seiner 
Auslieferung in die DDR Ende November 
1978 während eines Verhörs im Gefängnis 
Pankow. Er wurde wegen versuchter Repu-
blikflucht zu einer Haftstrafe von 26 Mona-
ten verurteilt, infolge einer Amnestie an-
lässlich des 30. Jahrestages der DDR je-
doch im November 1979 entlassen. Ange-
bote des MfS, bei einer Mitarbeit das er-
sehnte Medizinstudium doch noch aufneh-
men zu können, lehnte er stets ab. Nach ei-
nem erfolgreichen Ausreiseantrag konnte er 
im Jahre 1984 nach West-Berlin übersie-
deln. 
Die beigebrachten Schussverletzungen 
hinterließen bei ihm bleibende gesundheit-
liche Schäden. Allen Widrigkeiten zum 



Bürgerberatung  | 52 
 

 

Trotz übt er heute den Traumberuf der bei-
den Brüder aus, er ist Arzt geworden. 

III. Begleitung des Verfahrens in den Me-
dien 

Die Loopfilm GmbH aus München produ-
zierte im Auftrag des Bayerischen Rund-
funks sowie des österreichischen und auch 
des tschechischen Fernsehens die Doku-
mentation „Vergessene Grenze“, die sich 
u. a. mit den Todesfällen an der Grenze der 
ČSSR beschäftigt. Näher dargestellt wer-
den dabei die Fluchtversuche des Gerhard 
Schmidt und des Hartmut Tautz, die auch 
Gegenstand des hiesigen und in gleicher 
Weise des tschechischen Verfahrens sind.  
Bei den bereits im Jahr 2020 begonnenen 
Dreharbeiten durften auch Beamte der Er-
mittlungsgruppe und der Staatsanwalt-
schaft Weiden mitwirken. Daneben wurden 
u. a. auch Rechtsanwalt Lubomír Müller, 
der zahlreiche Opfer in Rehabilitierungs-
prozessen in der Tschechischen Republik 
vertritt, Miroslav Lehký, einer der Ermittler 
des UDV, die Schwester des Hartmut 
Tautz, aber auch Milan Richter, ein ehema-
liger Grenzsoldat interviewt.  
Der Film wurde erstmals am 28. März 2022 
um 23:30 Uhr in der ARD, seitdem jedoch 
auch mehrfach auf ARTE und im BR aus-
gestrahlt. Er ist noch immer in der ARD Me-
diathek abrufbar. 1 

IV.  Zusammenfassung und Ausblick 
Tatsächlich wird in dieser Sache bereits 
seit Ende 2017 bei der Staatsanwaltschaft 
Weiden ermittelt. Ein sehr langer Zeitraum, 
aber es handelt sich auch um ein sehr kom-
plexes Verfahren. Neben den tatsächlichen 
Nachweisproblemen sind es vor allem die 
rechtlichen Schwierigkeiten, die die Ermitt-
lungen kennzeichnen. Aufgrund des lange 
zurückliegenden Tatzeitraums ist nur be-
züglich des Tatbestands des Mordes noch 
keine Verfolgungsverjährung eingetreten. 

Auch der Tatbestand des Totschlags, also 
nach deutschem Recht der vorsätzlichen 
Tötung ohne besondere Merkmale, wäre in 
jedem Falle bereits verjährt. Die erforderli-
chen besonderen Mordmerkmale sind im 
vorliegenden Fall jedoch äußerst schwer 
festzustellen. Dies gilt vor allem für die Be-
teiligten der Befehlskette. Es stellt sich die 
Frage, bis bzw. ab welchem Rang eigene 
Interessen verfolgt oder aber nur Befehle 
befolgt wurden. 
Die unter Ziff. III genannte Dokumentation 
„Vergessene Grenze“ beleuchtet insoweit 
auch die Situation derjenigen, die als 
Grenzsoldaten das von der Führung der 
ČSSR geschaffene Grenzregime umzuset-
zen hatten. Es handelte sich zumeist um 
sehr junge Wehrdienstleistende – im oben 
geschilderten Fall gerade ein Jahr älter als 
die Flüchtlinge –, die durch die politische 
und militärische Führung gedrillt wurden, 
Fluchtversuche um jeden Preis zu verhin-
dern. Sie gerieten gleichwohl völlig unvor-
bereitet in die Konfrontation mit einem Men-
schen, der nur eines wollte, seine Freiheit 
und in den heftigen Gewissenkonflikt, nicht 
zu reagieren und dadurch erhebliche Kon-
sequenzen im eigenen Leben zu erleiden, 
oder aber zu schießen und damit ein Men-
schenleben zu gefährden. In dieser Situa-
tion könnten einem Grenzsoldaten kaum ei-
gene „niedere Beweggründe“ im Sinne des 
Tatbestands des Mordes unterstellt wer-
den. Sicherlich läge hier die Annahme ei-
nes Totschlags nahe. Wie ausgeführt ist in-
soweit jedoch bereits Verfolgungsverjäh-
rung eingetreten. 
Der Fokus des deutschen und auch des 
tschechischen Verfahrens soll daher wiet-
erhin darauf liegen, die (noch lebenden) po-
litisch Verantwortlichen zur Rechenschaft 
zu ziehen, die für die mörderische Grenzsi-
cherung verantwortlich waren bzw., obwohl 
es ihnen möglich gewesen wäre, nichts da-
für taten, diese zu beseitigen.

  

                                                           
1 Weitere Informationen dazu: https://www.daserste-
.de/information/reportage-dokumentation/geschich-
te-im-ersten/sendung/vergessene-grenze-100.html, 
Erstausstrahlung ARD am 28. März 2022, 23:50 

Uhr), URL = https://www.ardmediathek.de/video/d-
oku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernse-
hen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQw-
YTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2N-
GVlMw (14.3.2023). 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/sendung/vergessene-grenze-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/sendung/vergessene-grenze-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/sendung/vergessene-grenze-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQwYTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2NGVlMw
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQwYTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2NGVlMw
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQwYTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2NGVlMw
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQwYTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2NGVlMw
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/vergessene-grenze/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YxZDQwYTk1LTE2ZTktNGY1ZS04NzBiLTQ0ZWNmZGE2NGVlMw
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2. Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen 
 

Zur Aufarbeitung der von SED-Unrecht und 
Einwirkung des Staatssicherheitsdienstes 
der DDR belasteten Vergangenheit koope-
riert die Landesbeauftragte und ihre Be-
hörde konstruktiv und vertrauensvoll mit 
dem Landtag, mit Ministerien, der Gedenk-
stättenstiftung, der Landeszentrale für poli-
tische Bildung, Universitäten und den Kir-
chen, mit den Beauftragten anderer Bun-
desländer zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur und der Folgen der kommunistischen 
Diktatur, mit Stiftungen, mit der SED-Opfer-
beauftragten beim Deutschen Bundestag 
und mit der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur. 
2.1. Beratung in Zusammenhang mit 

Anträgen auf Rehabilitierung 
Die Behörde der Landesbeauftragten ar-
beitet eng mit 
der Rehabilitie-
rungsbehörde 
im Landesver-
waltungsamt 
zusammen. In 
zahlreichen 
Fällen wurden 
Einzelfragen 
beraten. Die 
Behörde pflegt 
einen regelmä-
ßigen Aus-
tausch mit dem 
Sozialministe-
rium.  
 
2.2. Überprü-

fungen 
auf eine eventuelle Zusammenar-
beit mit dem MfS  

Das 9. Gesetz zu Änderung des Gesetzes 
über die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik (StUGÄndG) verlän-
gerte die Möglichkeit der Überprüfung von 
Mitarbeitern im öffentlichen Dienst bis zum 
31.12.2030, Es wurde am 15. November 
2019 ausgefertigt und am 20. November 
                                                           
1 Lt. Angaben Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv. URL = https://www.stasi-unterlagen-ar-
chiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/#c2391 (6.2.23) 

2019 im Bundesgesetzblatt I, S. 1564 ver-
kündet. Es trat am Folgetag (21. November 
2019) in Kraft. 
Es gehört zu den Aufgaben der Landesbe-
auftragten, personalführende Stellen bei 
der Antragstellung auf eine Überprüfung 
von Beschäftigten im öffentlichen Dienst im 
Hinblick auf eine eventuelle Zusammenar-
beit mit dem MfS sowie bei der Bewertung 
der Auskünfte des Stasi-Unterlagen-Ar-
chivs zu beraten.  
Für 2022 wurden 7.574 (2021 10.290/ 2020 
9.837) „Ersuchen öffentlicher Dienst, Ren-
tenangelegenheiten, Sicherheitsüberprü-
fungen“ registriert; Gesamtzahl seit Beste-
hen des Stasi-Unterlagen-Archiv: 
3.466.291.1 
 

Foto: Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Archiv  

Laut Mitteilung des Bundesarchivs, Stasi-
Unterlagen-Archiv vom 6.2.2023 sind im 
Jahr 2022 (in der Tabelle: Vergleichszahlen 
ab 2015) von öffentlichen Stellen des Lan-
des Sachsen-Anhalt Ersuchen zur Über-
prüfung von Personen in nachfolgend ge-
nannter Anzahl und Verteilung beim Bun-
desbeauftragten, jetzt Bundesarchiv, Stasi-
Unterlagen-Archiv eingereicht worden:  

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/#c2391
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/#c2391
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Kategorie 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

leitende Mitarbeiter öffentlicher Stel-
len (öffentlicher Dienst) 

29 45 37 67 36 36 82 75 

Personen mit Sicherheitsüberprü-
fungen 

83 103 91 86 90 109 78 93 

Personen, die früher einem Sonder-
versorgungssystem der DDR ange-
hört haben (zu deren Rentenfestset-
zung)  

0 0 0 0 0 58 68 66 

Abgeordnete des Landtages und Mit-
glieder kommunaler Vertretungskör-
perschaften / kommunale Wahlbe-
amte 

88 244 365 49 63 59 80 933 

Mitglieder der Landesregierung 7 0 0 0 0 2 6 0 

Richter 0 0 0 0 0 0 0 1 

Beschäftigte bzw. Gremienmitglie-
der bei Aufarbeitungseinrichtungen  

5 0 6 0 0 0 2 3 

Personen, die für die Verleihung ei-
nes Ordens vorgesehen sind 

26 32 37 41 69 41 69 69 

 
 

2.2.1. Überprüfung der Mitglieder des 
Landtages – Einsetzung eines 
Ausschusses bleibt möglich 

Am 17. November 2021 adressierte die 
Landesbeauftragte an den Landtagspräsi-
denten den Hinweis, dass mit dem 9. Ge-
setz zur Änderung des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes der Deutsche Bundestag die 
Frist zur Überprüfung von Mandatsträgern 
bis 31.12.2030 verlängert hat, und regte 
an, die Möglichkeit der Überprüfung nach 
StUG zu nutzen, um politische Transpa-
renz herzustellen. Dazu wäre – wie auch in 
den vergangenen Wahlperioden – die Ein-
setzung eines entsprechenden Überprü-
fungsausschusses erforderlich. Die Lan-
desbeauftragte sagte ihre fachliche Unter-
stützung zu. 
2.2.2. Überprüfungen der Beamten und 

Angestellten im öffentlichen 
Dienst 

In den mit Wirkung vom 21.11.2019 neu ge-
regelten §§ 20 und 21 StUG werden die 
Überprüfungen im öffentlichen Dienst bis 
31.12 2030 weiter ermöglicht (mit erweiter-
tem Personenkreis gegenüber der Zeit 
2006–2011, aber gegenüber der Zeit bis 

2006 immer noch eingeschränkt, sowie für 
Mitglieder des Präsidiums und des Vor-
standes sowie leitende Angestellte des 
Deutschen Olympischen Sportbundes, sei-
ner Spitzenverbände und der Olympia-
stützpunkte, Repräsentanten des deut-
schen Sports in internationalen Gremien 
sowie Trainer und verantwortliche Betreuer 
von Mitgliedern der deutschen National-
mannschaften).  
Stand der Überprüfungen in den Ministe-
rien einschließlich nachgeordneter Behör-
den und Einrichtungen (öffentlich-rechtli-
che Stiftungen und öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen) 
Als Schlussfolgerung aus dem 8. StUG-
ÄndG wurde eine Berichtspflicht der Mini-
sterien an die Staatskanzlei eingerichtet, 
nach der im Rahmen von Überprüfungen er-
folgte Hinweise auf eine Tätigkeit für das 
ehemalige MfS unverzüglich mitzuteilen 
sind, sowie jeweils zum 31.12. eines jeden 
Jahres für die Jahresstatistik der Überprü-
fungen. 
Für den Überprüfungszeitraum vom 
1.1.2022 bis 31.12.2022 liegen folgende 
Meldungen vor (Schreiben vom 21. Feb-
ruar 2023):
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Ressort Anzahl der 
Überprüfungen davon negativ davon positiv 

Staatskanzlei und Ministerium 
für Kultur 

8 8 0 

Ministerium Inneres und Sport 0 0 0 
Ministerium der Finanzen 0 0 0 
Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung 

0 0 0 

Ministerium für Bildung 10* 8 0 
Ministerium für Wirtschaft, Tou-
rismus, Landwirtschaft und Fors-
ten 

0 0 0 

Ministerium für Wissenschaft, 
Energie, Klimaschutz und Um-
welt 

7 5 2** 

Ministerium für Infrastruktur und 
Digitales 

0 0 0 

Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung 

0 0 0 

Gesamt 25 21 2 

* In zwei Fällen steht das Ergebnis der Überprüfung noch aus. 
** Bei dem vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt gemeldeten positiven Fällen han-

delt es sich um zwei Bedienstete aus dem Bereich der Hochschulen, die im Rahmen ihres Wehrdienstes in der 
ehemaligen DDR Angehörige des Wachregiments „Feliks Dzierzynski“ waren. Darüber hinaus seien keine wei-
teren Aktivitäten bekannt geworden, so dass das MMU einer Weiterbeschäftigung zugestimmt hat.  

Der Landesrechnungshof ist als eigene oberste Landesbehörde in der oben abgedruckten Tabelle nicht erfasst; mit 
Schreiben vom 7.3.2023 erging eine Fehlmeldung für das Jahr 2022 
.
2.2.3. Überprüfungen der Mitglieder 

kommunaler Vertretungskörper-
schaften in Sachsen-Anhalt 

Auswirkung der verlängerten Überprü-
fungsmöglichkeiten beim Stasi-Unterlagen-
Archiv: Die Aufrufe und Anregungen der 
Landesbeauftragten zur freiwilligen Über-
prüfung auf eine Mitarbeit beim Ministerium 
für Staatssicherheit der DDR an kommu-
nale Mandatsträger und Abgeordnete hat 
Diskussionen ausgelöst und vielfach zu 
entsprechenden Beschlüssen geführt, die 
weiterhin von der Behörde in einigen Ge-
meinden begleitet werden, wie zum Bei-
spiel hinsichtlich der Bewertung der Aus-
künfte. Diese Anträge auf Überprüfung von 
Mandatsträgern schlagen sich deutlich 
auch in der allgemeinen Statistik hinsicht-
lich der Anzahl der Anträge zur Überprü-
fung von Funktionsträgern für 2022 nieder: 
88 Ersuchen aus Sachsen-Anhalt von bun-
desweit 831). 

Hier wirkt sich weiterhin der Aufruf der Lan-
desbeauftragten anlässlich der Kommunal-
wahlen 2019 (siehe die Zahlen 2020 und 
2021) allein für die Kommunen in Sachsen-

Anhalt sichtbar in den Bundeszahlen aus. 
„Funktionsträger“ sind Abgeordnete und 
kommunale Mandatsträger. Bereits nach 
den Kommunalwahlen 2014 (dort zu sehen 
am Anstieg in 2015 auf 3.031 nach 1.847 in 
2014, davon in Sachsen-Anhalt 933) trug 
das Land erheblich zu den Bundeszahlen 
bei. 
Die Landesbeauftragte berät regelmäßig 
anfragende Kommunen hinsichtlich der Be-
schlussfassung und ihrer Umsetzung sowie 
hinsichtlich des Umgangs mit den Informa-
tionen des Stasi-Unterlagen-Archivs und 
ihrer Einordnung und Bewertung. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass in kommu-
nalen Vertretungskörperschaften mit dieser 
Möglichkeit sehr verantwortlich umgegan-
gen wird. Wichtig ist der Landesbeauftrag-
ten darauf hinzuweisen, welcher rechtliche 
Rahmen für die Überprüfung gilt, z. B. Voll-
jährigkeit am 3.10.1990 und keine Ver-
wendbarkeit früherer Auskünfte des Bun-
desbeauftragten, jetzt Bundesarchiv, Stasi-
Unterlagen-Archiv. In der Vergangenheit 
hat sich auch gezeigt, dass sich die Mitglie-
der der Überprüfungsausschüsse ihrer ho-
hen Verantwortung bewusst gewesen sind 
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und sie entsprechend wahrgenommen ha-
ben.  
Schlussfolgerungen: Das wichtigste Ar-
gument für die weiter bestehende Über-
prüfbarkeit bei öffentlichen Ämtern ist, dass 
ohnehin im Rahmen der privaten Aktenein-
sichten belastendes Material über jeden 
beliebigen ehemaligen hauptamtlichen o-
der inoffiziellen Mitarbeiter herausgegeben 
werden kann. Dem privaten Antragsteller 
steht damit die Möglichkeit offen, dieses – 
soweit es einen Amtsträger betrifft – auch 
nur auszugsweise zu publizieren, also auch 
ggf. entlastende Gesichtspunkte zu ver-
schweigen. Dieser Gefahr einer Erpress-
barkeit öffentlicher Amtsträger wird durch 
den unmittelbaren Zugriff der betreffenden 
Körperschaft auf das Aktenmaterial im 
Wege der Überprüfung vorgebeugt.  
Dazu ist ein wesentliches Argument die po-
litische Transparenz. Wählerinnen und 
Wähler sollen über die politische Vergan-
genheit der Kandidatinnen und Kandidaten 
informiert sein können. Das betrifft insbe-
sondere auch die Mitarbeit beim Ministe-
rium für Staatssicherheit, das solch großen 
und dauerhaften Schaden in der Gesell-
schaft angerichtet hat.  
Die Möglichkeit der Überprüfung erfüllt ih-
ren Zweck. Die kommunalen Vertretungs-
körperschaften haben damit ein Instrument 
in der Hand, welches sie nach Beschluss 
nutzen können.  
Die Möglichkeit der Überprüfung kommu-
naler Mandatsträger und der Wahlbeamten 
wird nun bis 2030 entsprechend möglich 
sein. 
2.3. Die Zusammenarbeit mit den Ge-

denkstätten und der Stiftung Ge-
denkstätten des Landes Sachsen-
Anhalt 

Die Behörde der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur (LzA) und die Stiftung Gedenkstät-
ten Sachsen-Anhalt (StGS) verbindet eine 
enge Zusammenarbeit bezüglich der Aufar-
beitung der SED-Diktatur und der Zeit der 
SBZ.  
Gesetzlicher Auftrag der Stiftung ist es, 
„durch ihre Arbeit dazu beizutragen, dass 
das Wissen um die einzigartigen Verbre-
chen während der nationalsozialistischen 

Diktatur im Bewusstsein der Menschen be-
wahrt und weitergetragen wird. Es ist eben-
falls Aufgabe der Stiftung, die schweren 
Menschenrechtsverletzungen während der 
Zeiten der sowjetischen Besatzung und der 
SED-Diktatur darzustellen und hierüber 
Kenntnisse zu verbreiten.“ In diesem Sinne 
gewährleistet sie die pädagogische Ausge-
staltung der Gedenkstätten zu Einrichtun-
gen der historisch-politischen Bildung bzw. 
zu außerschulischen Lernorten, „um die 
Besucherinnen und Besucher, insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler, zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte zu befähigen“. Mit ihren Angebo-
ten fördert sie „die Entwicklung eines reflek-
tierten Geschichtsbewusstseins, das auf 
Humanität, Rationalität und Pluralismus 
gründet“.  

 
Die Gedenkstätte Moritzplatz.  

Unter dem Dach der Stiftung sind sieben 
Gedenkstätten vereinigt. Darunter befinden 
sich drei Gedenkstätten, die teilweise oder 
ausschließlich an die schweren Menschen-
rechtsverletzungen und Verbrechen unter 
kommunistischer Herrschaft erinnern:  
 So widmet sich der Arbeitsbereich 

1945-89 der Gedenkstätte ROTER 
OCHSE Halle (Saale) insbesondere 
dem politischen Missbrauch der Straf-
justiz bzw. des Strafvollzugs durch die 
Besatzungsmacht bzw. durch das SED-
Regime.  

 Am Beispiel der ehemaligen Untersu-
chungshaftanstalt Magdeburg-Neu-
stadt beleuchtet die Gedenkstätte Mo-
ritzplatz Magdeburg die politische Ver-
folgung durch DDR-Justiz, Volkspolizei 
und Staatssicherheit. 
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 Am Standort der einst größten und 
wichtigsten DDR-Grenzübergangsstel-
le an der innerdeutschen Grenze doku-
mentieren die Gedenkstätte Deutsche 
Teilung Marienborn und das nahe gele-
gene Grenzdenkmal Hötensleben das 
Grenzregime und die gegen die eigene 
Bevölkerung gerichtete Abschottungs-
politik der DDR. 

Zwischen der Landesbeauftragten und der 
Gedenkstättenstiftung bestehen vielfältige 
institutionelle und persönliche Kontakte. So 
verfügt die LzA über Sitz und Stimme im 
Stiftungsrat. In dieser Eigenschaft wirkt sie 
an allen für die Stiftung als Ganzes relevan-
ten Beschlussfassungen mit. Enge instituti-
onelle Kontakte bestehen auch über den 
unter Federführung der LzA tagenden Ar-
beitskreis Aufarbeitung, einer informellen 
Plattform verschiedener Institutionen und 
Initiativen. Gemeinsam mit weiteren Ko-
operationspartnern verantworten die Lan-
desbeauftragte und die Gedenkstättenstif-
tung gemeinsam das jährliche Halle-Fo-
rum. Enge Kooperation verbinden die Insti-
tutionen in Bezug auf das „Grüne Band“. 
Die Zusammenarbeit der Behörde der Lan-
desbeauftragten mit den Gedenkstätten für 
die Opfer der kommunistischen Diktatur in 
der SBZ/DDR hat eine lange Geschichte, 
die in die Zeit vor der Stiftungsgründung 
2007 zurückreicht.  
Die Gedenkstättenstiftung teilte mit Schrei-
ben vom 7.3.2023 folgende relevante Ver-
anstaltungen ihrer Einrichtungen im Jahr 
2022 mit:  
Gedenkstätte ROTER OCHSE 
Halle (Saale) 

17.06. Gedenken an den 17. Juni 1953 
Im Vorfeld der zentralen Gedenk-
kundgebung auf dem Hallmarkt am 
frühen Abend besprach der halle-
sche Historiker Hans-Peter Löhn in 
seinem Vortrag „Eine Putzfrau löst 
den Aufstand aus“ in der Musikbibli-
othek in der Kleinen Marktstraße 
den von ihm breit erforschten und 
publizierten Ablauf des 17. Juni 
1953 in Halle, untermalt mit histori-
schen Fotoaufnahmen.  
Die Veranstaltung sowie die mit Mu-
sik begleitete Kundgebung auf dem 
Hallmarkt wurden zusammen mit 
dem Zeit-Geschichte(n) e.V., der 

Beauftragten des Landes Sachsen-
Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur und dem Bundesar-
chiv/Stasi-Unterlagen-Archiv Halle 
durchgeführt. 

17.09. Lesung: Untergrund war Strategie. 
Punk in der DDR: Zwischen Rebel-
lion und Repression 
Geralf Pochop verbrachte seine Ju-
gend in den 1980er Jahren als Punk 
in Halle. In seinem Buch Untergrund 
war Strategie beschreibt er alles, 
was zu Zeiten der DDR damit ein-
herging: Rebellion gegen das Bie-
dere und die Obrigkeit, deren Han-
deln bestehend aus Repressionen, 
aber auch das ständige Entdecken 
neuer Möglichkeiten und neuer Ak-
teure in einer sich gerade im Aufbau 
befindenden Welt des Ostpunks. 
Pochop, der vom MfS verhaftet und 
im den Roten Ochsen inhaftiert wor-
den war, las in der Christuskirche zu 
Ehren des am 17.09.2021 verstor-
benen Pfarrers Siegfried „Siggi“ Ne-
her, der den vom Staat ungeliebten 
und verfolgten Mitgliedern der Sub-
kultur Tür und Tor geöffnet hatte 
und damit einen so wichtigen 
Schutzraum ermöglichte. Begleitet 
wurde die Lesung durch eine Multi-
mediapräsentation, in der sowohl 
Bilder aus der halleschen Pun-
kerszene der 1980er als auch die 
entsprechende musikalische Be-
gleitung für eine durchaus unge-
wöhnlich und zugleich gelungene 
Atmosphäre sorgten. 
Die Veranstaltung wurde zusam-
men mit dem Zeit-Geschichte(n) 
e.V., der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur und dem Bun-
desarchiv/Stasi-Unterlagen-Archiv 
Halle durchgeführt. 

22.-23.09. Halle-Forum 2022: Zwischen 
KSZE-Prozess und verschärfter 
Verfolgung. Die Bürgerrechtsbewe-
gung im SED-Staat der 1970er und 
1980er Jahre. 
Das Halle-Forum 2022 fand unter 
dem Thema „Zwischen KSZE-Pro-
zess und verschärfter Verfolgung. 
Die Bürgerrechtsbewegung im 
SED-Staat der 1970er und 1980er 
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Jahre“ im halleschen Multimedia-
zentrum (MMZ) statt und rückte 
zwei bedeutende Schriften der 
DDR-Friedens- und Bürgerrechts-
bewegung in den Mittelpunkt: das 
„Querfurther Papier“ (1977) und den 
„Berliner Appell“ (1982). 

 
Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-
Anhalt, Dr. Kai Langer, begrüßt die Teilnehmer des 
Halle-Forums 2022. Foto: Kurt Neumann 

Verschiedene Referenten, so auch 
die (Mit-)Verfasser der genannten 
Schriften, Lothar Tautz und Rainer 
Eppelmann, informierten über die 
damaligen politischen Umstände, 
die Aktivitäten und Absichten sowie 
über die Verfolgung von Mitgliedern 
der Friedens- und Umweltgruppen. 
So referierte Dr. von Scheliha über 
die innen- und außenpolitischen 
Entwicklungen in der DDR zwi-
schen 1972 und 1985 im Schatten 
des KSZE-Prozesses, Dr. Silomon 
sprach über den Sozialen Friedens-
dienst als Alternative zum Wehr-
dienst der NVA und Niklas Poppe 
über die Verfolgung von Mitgliedern 
von Friedensgruppen in Halle durch 
das MfS. Zudem wurde der Um-
gang mit Wehrdienstverweigerern, 
bzw. sogenannten Totalverweige-
rern erläutert und mit Betroffenen 
diskutiert. In diesem Kontext mode-
rierte Michael Viebig ein Gespräch 
mit den beiden Zeugen Jehovas 
Matthias Muth und Jürgen Schmidt, 
die als Totalverweigerer verurteilt 
und je zu einem Jahr und acht Mo-
naten Haft verurteilt worden waren. 
Abschließend kam es an je beiden 
Tagen zu Podiumsdiskussionen, in 
denen u.a. Lothar Tautz, Rainer Ep-
pelmann, Matthias Waschitschka, 
Birgitt Neumann-Becker und Heidi 

Bohley miteinander ins Gespräch 
kamen. 
Insbesondere der abendliche Be-
such der Gedenkstätte und die ge-
meinsame Besichtigung der von der 
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-
Anhalt erarbeiteten Wanderausstel-
lung „Als Jüd:innen markiert und 
verfolgt. Jüdische Identitäten und 
NS-Tatorte in Sachsen-Anhalt“ 
wurde von den Gästen als Begleit-
programm dabei sehr geschätzt. 
Das Halle-Forum 2022 war eine Ko-
operation zwischen der Stiftung Ge-
denkstätten Sachsen-Anhalt/Ge-
denkstätte ROTER OCHSE Halle 
(Saale), der Beauftragten des Lan-
des Sachsen-Anhalt zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, der Landes-
zentrale für politische Bildung Sach-
sen-Anhalt, dem Verein Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e. V., der 
Vereinigung der Opfer des Stalinis-
mus e. V. und der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung e. V./Politisches Bil-
dungsforum Sachsen-Anhalt. 

 
Dr. Anke Silomon referiert über das Projekt eines So-
zialen Friedensdienstes auf dem Halle-Forum 2022. 
Foto: Kurt Neumann 

06.10. Filmvorführung und Gespräch: Die 
jüngsten Opfer der Mauer 
Selbst Minderjährige starben an 
Mauer und deutsch-deutscher 
Grenze. Die Dokumentation von 
Sylvia Nagel und Carsten Opitz er-
zählt ihre Geschichten und lässt Fa-
milien und Freunde zu Wort kom-
men. Den dramatischen Fluchtver-
such zweier Schüler aus Halle-Neu-
stadt 1979 im Harz greift der Film 
ebenfalls auf. Grenzsoldaten der 
DDR erschossen einen der beiden 
Freunde und verhafteten den ande-
ren, der anschließend u. a. in der 
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Stasi-Untersuchungshaftanstalt 
„Roter Ochse“ seine Strafe ver-
büßte. Unter Federführung der 
Stasi wurde umgehend die staatli-
che Maschinerie aus Vertuschung, 
Lügen und Repression in Gang ge-
setzt. Im Nachgang der Filmvorfüh-
rung im Puschkino fand zusammen 
mit der Regisseurin Sylvia Nagel ein 
von Anja Falgowski moderiertes 
Gespräch statt. Mitveranstalter wa-
ren das Bundesarchiv/Stasi-Unter-
lagen-Archiv Außenstelle Halle, der 
Zeitgeschichte(n) e. V. Halle sowie 
die Beauftragte des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur 

04.11. Der Schauspieler Ludwig Blochber-
ger und der klassische Schlagzeu-
ger Stefan Weinzierl erzählten, ba-
sierend auf der gleichnamigen An-
thologie von Constantin Hoffmann, 
von Menschen, die alles zurücklie-
ßen und sich auf den lebensgefähr-
lichen Weg machten, in den in Wes-
ten zu fliehen. Im Zentrum der 
Konzertlesung in der St. Georgen-
kirche standen fünf Fluchterleb-
nisse von Menschen aus Halle. 
Die Veranstaltung wurde zusam-
men mit dem Zeit-Geschichte(n) 
e.V., der Evangeliumsgemeinde 
Halle, der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur und dem Bun-
desarchiv/Stasi-Unterlagen-Archiv 
Halle durchgeführt. 

Gedenkstätte Deutsche Teilung 
Marienborn 
26.7.-14.8. 23. Internationales Workcamp 

Hötensleben 
Im August fand das durch den 
Grenzdenkmalverein Hötensleben 
organisierte Internationale Work-
camp zum 23. Mal statt. Junge Er-
wachsene aus Spanien, Italien und 
Mexiko wirkten für zwei Wochen am 
Erhalt der ehemaligen DDR-Grenz-
anlage mit. Neben pflegerischen Ar-
beiten am Grenzdenkmal und in der 
Gedenkstätte boten die Organisato-
ren zahlreiche weitere Programm-
punkte an. So führte die GDT Mari-
enborn im Rahmen des „History 

Lab“ in die Geschichte der deut-
schen Teilung ein. Wie in den Jah-
ren zuvor trugen lokale Akteure wie 
der Schützenverein, die Feuerwehr 
und der Sportverein zum Gelingen 
des Camps bei. Die Beauftragte des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur fördert 
das Projekt. 

3.10. Fest der Begegnung zum Tag der 
deutschen Einheit 
Anlässlich des Tages der Deut-
schen Einheit veranstaltete die Ge-
denkstätte Deutsche Teilung Mari-
enborn wieder ein Fest der Begeg-
nung. Ganztägig konnten die Besu-
cherinnen und Besucher auf dem 
Gelände der Gedenkstätte und am 
Grenzdenkmal Hötensleben vielfäl-
tige Angebote und Veranstaltungen 
zur Information und zum Austausch 
wahrnehmen. An dem abwechs-
lungsreichen Programm wirkten Ak-
teure der Erinnerungskultur Sach-
sen-Anhalts und Niedersachsens 
mit, auch die Beauftragte des Lan-
des Sachsen-Anhalt zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur. 

 
Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.  

19.11. Vernetzungstreffen des Landeshei-
matbundes Sachsen-Anhalt e.V. 
Im November veranstaltete der Lan-
desheimatbund Sachsen-Anhalt 
e.V. gemeinsam mit der Beauftrag-
ten des Landes Sachsen-Anhalt zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur in 
der Gedenkstätte Deutsche Teilung 
Marienborn das Vernetzungstreffen 
„Grünes Band“. Ziel war es, unter 
dem Motto „Materielle Überreste? 
Das DDR-Grenzregime und die Ge-
staltung einer Erinnerungskultur in 
der Gegenwart“ verschiedene am 
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Grünen Band tätige Akteure der his-
torisch-politischen Bildung mitei-
nander in Verbindung zu bringen. 
Damit sollte insbesondere die eh-
renamtliche Vereinstätigkeit ge-
stärkt und die Professionalisierung 
vorangetrieben werden. 

2.4. Zusammenarbeit mit Einrichtun-
gen der politischen Bildung in 
Sachsen-Anhalt 

Die Landesbeauftragte leistet nach § 5 
Abs. 2 Nr. 3 Bst. a, Nr. 5 AufarbBG LSA in 
Kooperation mit anderen Einrichtungen ih-
ren Beitrag zur historischen und politischen 
Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssi-
cherheitsdienstes, bei der Forschung und 
bei der politischen Bildung. Viele Bildungs-
veranstaltungen fanden in Kooperation mit 
anderen Trägern statt. Forschungsvorha-
ben werden weitgehend in Kooperation 
ausgeführt. 
Die Landesbeauftragte legt einen besonde-
ren Schwerpunkt auf die politische Bildung. 
Um Menschen wirklich erreichen zu kön-
nen, müssen bei der Konzeption der Bil-
dungsarbeit die Fragen der Didaktik und 
Methodik immer neu reflektiert werden. Der 
Landesbeauftragten ist es wichtig, dass 
über die Methoden und die Folgen politi-
scher Verfolgung in der SBZ/DDR infor-
miert wird und die Opfer in der Öffentlich-
keit repräsentiert werden. Dabei ist die Lan-
desbeauftragte auch offen für neue Koope-
rationen. 
2.4.1. Der Arbeitskreis Aufarbeitung in 

Sachsen-Anhalt 
Im Jahr 1996 schlossen sich verschiedene 
Einrichtungen der politischen Bildung aus 
Sachsen-Anhalt zu einem „Arbeitskreis 
Aufarbeitung“ zusammen, um sich regel-
mäßig auszutauschen, gemeinsame Ver-
anstaltungen abzustimmen und Über-
schneidungen bei besonderen historischen 
Jahrestagungen zu vermeiden. Dadurch 
entsteht eine kontinuierliche Vernetzung al-
ler Akteure.  
Der Arbeitskreis Aufarbeitung ist eine wich-
tige Plattform für den langfristigen Aus-
tausch und die strategische Planung ge-
worden. Zum Arbeitskreis gehören die Ver-
treterinnen und Vertreter folgender Instituti-
onen und Vereine: 

• Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

• Landeszentrale für politische Bildung 
des Landes Sachsen-Anhalt 

• Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt 
(mit den einzelnen Gedenkstätten) 

• Ministerium für Bildung des Landes 
Sachsen-Anhalt 

• Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv 
Halle und Magdeburg 

• Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V. 
• Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Bil-

dungsforum Sachsen-Anhalt 
• Friedrich-Ebert-Stiftung e. V., Landes-

büro Sachsen-Anhalt 
• Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-

heit, Regionalbüro Mitteldeutschland 
• Verein Gegen Vergessen – Für Demo-

kratie e. V. 
• Vereinigung der Opfer des Stalinismus in 

Sachsen-Anhalt e. V. 
Der Arbeitskreis Aufarbeitung ist am 
12.01.2022 und am 27.06.2022 per Zoom 
und am 05.12.2022 in der Behörde der Lan-
desbeauftragten zusammengetreten.  
Die Landesbeauftragte hat die Geschäfts-
führung inne.  
Bei den Treffen wurden Informationen über 
Auswirkungen der Umstrukturierung des 
Stasi-Unterlagen-Archivs, auf Sachsen-An-
halt, zur Weiterentwicklung des Grünen 
Bandes, zu Bildungsprojekten, Material für 
den Unterricht, die Vorbereitung des 70. 
Jahrestages des 17. Juni, zu wichtigen regi-
onalen Ereignissen und Erinnerungskontex-
ten, Veranstaltungsplanungen und zu weite-
ren Aktivitäten und Vorhaben ausgetauscht. 
2.4.2. Die Zusammenarbeit mit der Lan-

deszentrale für politische Bildung 
Die Zusammenarbeit mit der Landeszent-
rale für politische Bildung erfolgt regelmäßig 
und vertrauensvoll im Zusammenhang mit 
konkreten Projekten wie dem jährlichen 
Halle-Forum und im Arbeitskreis Aufarbei-
tung. Es gibt einen regelmäßigen Austausch 
über die Weiterentwicklung des Grünen 
Bandes, der Zeitzeugenarbeit, der populär-
wissenschaftlichen Darstellung von histori-
schen Themen sowie über didaktische Fra-
gen.  
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Bericht des Direktors der Landeszentrale 
für politische Bildung vom 25. Februar 
2023.  
Wie in den vergangenen Jahren bestand 
auch im Berichtsjahr eine enge Zusammen-
arbeit zwischen beiden Einrichtungen. Die-
se bezieht sich nicht nur auf gemeinsame 
Veranstaltungen, sondern auch auf den re-
gelmäßigen inhaltlichen Austausch zu viel-
fältigen Themen der Aufarbeitung und Erin-
nerungskultur. Dazu gehört u.a. der regel-
mäßige Austausch im Arbeitskreis Aufarbei-
tung, dem die LpB angehört. Die Zusam-
menarbeit zwischen der LpB und der Lan-
desbeauftragten ist geprägt von einem äu-
ßerst kollegialen, vertrauensvollen, zielori-
entierten und konstruktiven Verhältnis. 
Anlässlich des 70. Jahrestages der „Aktion 
Ungeziefer“, als 1952 die DDR-Staatsfüh-
rung diejenigen, die sie als politisch unzu-
verlässige DDR-Bürgerinnen und –Bürger 
einstufte, entlang der innerdeutschen Gren-
ze zwangsaussiedelte, kooperierten neben 
der LpB die Landesbeauftragte zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur, die Evangelische 
Erwachsenenbildung und das Lothar-Kreys-
sig-Ökumenezentrum Magdeburg. Mit drei 
Exkursionen ins ehemalige innerdeutsche 
Grenzgebiet wurde an das Schicksal der 
Zwangsausgesiedelten erinnert, bei denen 
Historikerinnen und Historiker mit Betroffe-
nen ins Gespräch gekommen sind. [s. Kap. 
6.2.6, S. 137].  
Ein wichtiger Punkt der gemeinsamen Ver-
anstaltungsplanung und -umsetzung war 
das Halle-Forum 2022. Gemeinsam mit der 
LzA, der Stiftung Gedenkstätten, der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, des Vereins Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. und der 
Vereinigung für die Opfer des Stalinismus in 
Sachsen-Anhalt e.V. fand auch unter Betei-
ligung der LpB vom 22. bis 23. September 
2022 dieses Forum statt, das unter dem 
Thema stand: „Zwischen KSZE-Prozess 
und verschärfter Verfolgung“ - Die Bürger-
rechtsbewegung im SED-Staat der 1970er- 
und 1980er-Jahre [s. Kap. 6.2.3., S. 130]. 
In 2022 begann ein gemeinsames Buchpro-
jekt zur ehemaligen innerdeutsche Grenze, 
dem heutigen Grünen Band, zusammen mit 
der LzA, der Gedenkstättenstiftung Sach-
sen-Anhalt und der LpB. Es trägt den Titel: 
GRENZSCHICKSALE. ALS DAS GRÜNE 
BAND NOCH GRAU WAR. 

Es behandelt Grenzschicksale zwischen Alt-
mark und Harz. Entlang der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze zwischen Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt, wo früher 
Stacheldraht und Grenztürme die Freiheit 
der Menschen beschnitten, erstreckt sich 
heute das Grüne Band. Dieses ehemalige 
Grenzgebiet ist inzwischen zu einer Oase 
für Pflanzen, Tiere und Menschen gewor-
den. In diesem Buch erzählen dreißig Zeit-
zeugen von ihrem Leben an und mit der 
früheren deutsch-deutschen Grenze. Die 
Geschichten bestechen durch ihre Nahbar-
keit: Sie sind naturgemäß häufig erschre-
ckend, brutal oder tragisch, mindestens so 
oft aber auch bewegend, detailreich und 
spannend, oft sogar klug und weise. Die 
Schilderungen zeigen, wie stark die deut-
sche Teilung in das persönliche Leben und 
Arbeiten der Menschen hineinwirkte. Aber 
auch, wie unterschiedlich die Menschen mit 
dieser lange als unabänderlich geltenden 
Grenze umgingen. Die Erinnerungen addie-
ren sich so zu einem Kaleidoskop der 
Schicksale links und rechts des Eisernen 
Vorhangs. Sie sollen die Vorstellung nach-
geborener Generationen von einer Epoche 
der deutschen Geschichte bereichern, die 
bis in die Gegenwart nachwirkt. 
Das Buch ist im Januar 2023 in den Druck 
gegangen und wird zur Leipziger Buch-
messe erscheinen [s. Kap. 6.3.4., S. 144].  
2.5. Die Zusammenarbeit mit dem Lan-

desarchiv Sachsen-Anhalt 
Zuarbeit des Landesarchivs Sachsen-An-
halt für den Tätigkeitsbericht der Beauftrag-
ten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur vom 15.2.2023: 
Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt arbeitet 
eng mit der Behörde der Landesbeauftrag-
ten zusammen. Dies erfolgt auf Arbeits-
ebene sowohl bei der Klärung zahlreicher 
Bürgeranliegen und bei der verwaltungs-
rechtlichen Aufarbeitung der DDR als auch 
bei Forschungsaufträgen zur Geschichte 
der DDR und zur Aufarbeitung von SED-
Diktatur. Auf Leitungsebene finden enge 
Abstimmungen über verschiedene für die 
Aufarbeitung relevante Themen statt. Dar-
über hinaus berät das Landesarchiv im 
Rahmen seiner Zuständigkeit die Landes-
beauftragte bei der Schriftgutverwaltung.  
Wichtigste Grundlage jeder Forschung zur 
Geschichte der DDR und zur Aufarbeitung 
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der SED-Diktatur sind die in den Archiven 
verwahrten Quellen. Das gilt für große For-
schungsprojekte ebenso wie für Forschun-
gen zur Familiengeschichte einzelner Bür-
ger oder für die Aufklärung persönlicher 
Schicksale. Das Landesarchiv bietet dazu 
eine umfassende Quellengrundlage, die in 
ihrer Breite weit über das hinausgeht, was 
sich im Stasi-Unterlagen-Archiv im Bun-
desarchiv befindet. Als das für die Überlie-
ferung des Landes Sachsen-Anhalt (1945/ 
47 bis 1952) und der DDR-Bezirke Halle 
und Magdeburg (1952-1990) zuständige 
Archiv verwahrt das Landesarchiv Sach-
sen-Anhalt insgesamt mehr als 19.000 lau-
fende Meter Schriftgut aus der Zeit der 
SBZ/DDR. Neben der staatlichen Überlie-
ferung gehören dazu die Überlieferung der 
verstaatlichten Wirtschaft der beiden DDR-
Bezirke sowie die umfangreichen Bestände 
der SED-Bezirksparteiarchive Halle und 
Magdeburg, der FDGB-Bezirksarchive und 
die personenbezogene Sammlung des 
sog. NS-Archivs des MfS.  

 
Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg 

Auf seiner Website (www.landesarchiv.-
sachsen-anhalt.de) informiert das Lan-
desarchiv ortsunabhängig über ca. 5.900 
Bestände, deren Gliederungsgruppen und 
zunehmend auch über Aktentitel. Derzeit 
sind bereits ca. 1,3 Millionen Datensätze in 
der Online-Recherche verfügbar. Die konti-
nuierliche Freischaltung weiterer Teile der 
Erschließungsdatenbank des Archivs wird 
mit hoher Priorität betrieben. Im Angebot 
Archivgut Online sind ca. 4,4 Millionen Di-
gitalisate aus ca. 38.000 Archivalieneinhei-
ten aus allen Epochen direkt im Internet 
einsehbar. Die entsprechenden Informatio-
nen können auch über das Archivportal 
Deutschland (https://www.archivportal.de ) 
und das Archivportal Europa (www.archive-
sportaleurope.net) im Kontext anderer Ar-
chive aufgerufen werden. Des Weiteren 

wird die im Landesarchiv vorhandene SED- 
und FDGB-Überlieferung gemeinsam mit 
der Überlieferung des Bundesarchivs und 
der anderen neuen Länder im Rahmen des 
vom Bundesarchiv gepflegten „Netzwerk 
SED-/FDGB-Archivgut“ im Internet vorge-
stellt (http://www.bundesarchiv.de/sed-fdg-
b-netzwerk). Die Erschließung der SED-
Unterlagen im Landesarchiv konnte in den 
Jahren 2020/21 weiter verbessert werden, 
indem die Inhalte der Sitzungsprotokolle 
der Sekretariate der Kreisleitungen im Be-
zirk Halle durchgehend erfasst wurden. Im 
Anschluss an dieses durch den Bund geför-
derte Projekt wurde die Überlieferung der 
ehemaligen SED-Bezirksparteiorganisa-
tion Halle im Umfang von 1.330 lfm vom 
Standort Merseburg wegen dessen er-
schöpften Magazinkapazitäten nach Mag-
deburg verlagert, wo die Zusammenfüh-
rung mit der Magdeburger Überlieferung 
nun bezirksübergreifende Forschungen zur 
SED-Geschichte erleichtert. 
Zum 30-jährigen Jubiläum der Friedlichen 
Revolution präsentierte das Landesarchiv 
im Rahmen seiner Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit Teile seiner DDR-Überliefe-
rung in einer Ausstellung, die weiterhin on-
line zu besichtigen ist (https://lha.sachsen-
anhalt.de/onlineangebote/virtuelle-ausstel-
lung-revolution-1989-90-in-magdeburg-
und-im-bezirk). Online abrufbar ist zudem 
eine weitere zeithistorisch eingeordnete 
Auswahl wichtiger Quellen zu den ent-
scheidenden Monaten der Jahre 1989/90 
(https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineange-
bote/friedliche-revolution-1989-90). 
Ende 2021 präsentierte das Landesarchiv 
mit der Publikationsreihe „QuellenNAH“ ein 
neues archivpädagogisches Angebot, das 
auch drei Bausteinhefte zur Geschichte 
und Gesellschaft in der DDR mit folgenden 
Themen beinhaltet: Repression und Hand-
lungsspiele in der DDR (Heft-Nr. 4), Jugend 
und Erziehung in der DDR (Heft-Nr. 5), 
Wirtschaft und Arbeit in der DDR (Heft-Nr. 
6). Jede weiterführende Schule in Sachen-
Anhalt hat mehrere Exemplare der Hefte 
erhalten. Außerdem können die Hefte kos-
tenfrei bei der Landeszentrale für politische 
Bildung Sachsen-Anhalt bestellt oder als 
Online-Angebot genutzt werden (s. https://-
landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite-
/praesentation-der-print-und-online-reihe-

http://www.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/
http://www.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/
https://www.archivportal.de/
http://www.archivesportaleurope.net/
http://www.archivesportaleurope.net/
http://www.bundesarchiv.de/sed-fdgb-netzwerk
http://www.bundesarchiv.de/sed-fdgb-netzwerk
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/virtuelle-ausstellung-revolution-1989-90-in-magdeburg-und-im-bezirk
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/virtuelle-ausstellung-revolution-1989-90-in-magdeburg-und-im-bezirk
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/virtuelle-ausstellung-revolution-1989-90-in-magdeburg-und-im-bezirk
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/virtuelle-ausstellung-revolution-1989-90-in-magdeburg-und-im-bezirk
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/friedliche-revolution-1989-90https:/lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/friedliche-revolution-1989-90
https://lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/friedliche-revolution-1989-90https:/lha.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/friedliche-revolution-1989-90
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite/praesentation-der-print-und-online-reihe-quellennah/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite/praesentation-der-print-und-online-reihe-quellennah/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite/praesentation-der-print-und-online-reihe-quellennah/


Tätigkeitsbericht 2023/2023  | 63 

 

quellennah/). Ein weiteres Heft zum Auf-
stand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt 
ist in Vorbereitung und beleuchtet die regi-
onale Breite des Aufstandes in den damali-
gen Bezirken Halle und Magdeburg. Dieses 
Heft wird voraussichtlich zum 70. Jahrestag 
veröffentlicht. Zu den QuellenNAH-Heften 
bietet das Landesarchiv in Kooperation mit 
LISA verschiedene digitale sowie analoge 
Fortbildungen an, in denen die archivpäda-
gogische Reihe sowie deren Einsatz im Un-
terricht vermittelt wird. 

 
Die Archivalien des Landesarchivs werden 
intensiv für verschiedene Forschungsvor-
haben zur Aufarbeitung der SBZ- und 
DDR-Geschichte genutzt. Dazu gehörten in 
den vergangenen Jahren auch zahlreiche 
Forschungsprojekte der Behörde der Lan-
desbeauftragten, so z. B. zu den Jugend-
werkhöfen und Spezialkinderheimen in den 
Bezirken Halle und Magdeburg, aus denen 
vielfach Publikationen der Landesbeauf-
tragten hervorgingen (z. B. Ralf Marten, 
„Ich nenne es Kindergefängnis…“. Spezial-
heime in Sachsen-Anhalt und der Einfluss 
der Staatssicherheit auf die Jugendhilfe der 
DDR, Halle 2015). Zu den in der Studien-
reihe der Landesbeauftragten erschiene-
nen Publikationen, für die archivalische 
Quellen des Landesarchivs ausgewertet 
wurden, zählen Florian Steger/Carolin 
Wiethoff, Betriebsgesundheitswesen und 

Arbeitsmedizin im Bezirk Magdeburg 
(2017) und Wilfried Lübeck, Wir wollen freie 
Bauern bleiben. LPG-Gründungen und 
Zwangskollektivierung im Bezirk Magde-
burg 1959/60 (2017). Weitere Forschungs-
themen von Institutionen und Einzelperso-
nen der vergangenen Jahre betrafen unter 
anderem die Zwangsarbeit politischer Häft-
linge in der DDR, die Rolle der Volkspolizei 
im Sicherheitssystem der DDR, die Todes-
fälle von DDR-Flüchtlingen an den Gren-
zen ehemaliger Ostblockstaaten sowie „Die 
Opfer des DDR-Grenzregimes“ als vom 
Forschungsverbund SED-Staat bei der FU 
Berlin koordiniertes Projekt. Mit seinen Ar-
chivalien unterstützte das Landesarchiv 
des Weiteren das 2021 abgeschlossene 
Forschungsprojekt über die „Wissenschaft-
liche Aufarbeitung des Leids und Unrechts, 
das Kinder und Jugendliche in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und sta-
tionären psychiatrischen Einrichtungen in 
der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezem-
ber 1975 (BRD) und vom 7. Oktober 1949 
bis 2. Oktober 1990 (DDR) erfahren haben“ 
des Institutes für Geschichte der Medizin 
und Ethik in der Medizin der Charité in Ber-
lin. Gleiches gilt für ein am Institut für Ge-
schichte und Ethik der Medizin der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg angesie-
deltes und vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gefördertes Forschungs-
projekt zum selben Thema sowie für das 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte interdisziplinäre Ver-
bundvorhaben „Landschaften der Verfol-
gung“, in dessen Mittelpunkt die Erstellung 
einer Datenbank über die Opfer politischer 
Verfolgung in SBZ und DDR steht. 
2022 wurden zudem verschiedene For-
schungsarbeiten des Instituts für Landes-
geschichte zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur unterstützt, insbesondere zum Leben 
an der innerdeutschen Grenze. Auch konn-
te ein an der Martin-Luther-Universität Hal-
le angebundenes Dissertationsprojekt un-
ter dem Titel „Polizei in der Transformation. 
Untersuchung zum Wandel der Polizei in 
Ost- und Westdeutschland während der 
1980er und 1990er Jahre“ weiter begleitet 
werden. Archivgut wurde auch für For-
schungen zur Geschichte des Landtags 
(1946 bis 1952) sowie zum Aufstand am 
17. Juni 1953 bereitgestellt. 2022 unter-
stützte das Landesarchiv auch ein an von 
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
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SED-Diktatur gefördertes Projekt zum Ju-
gendhaus Halle. Gleiches gilt für ein an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena anhän-
giges gendergebundenes Forschungspro-
jekt zur Jugendkriminalität und DDR-Ver-
tragsarbeit. Gleich mehrere Forschungen 
im Landesarchiv nahmen die DDR-Alltags-
welt, hier durch Forschungen zur Kino- und 
Amateurfilmgeschichte, in den Fokus. Ein 
größeres, durch das Landesarchiv unter-
stütztes und in eine MDR-Produktion mün-
dendes Projekt war jenes zur Geschichte 
der heutigen Fachhochschule der Polizei in 
Aschersleben, zu dem die zentrale Überlie-
ferung mit dem Bestand der „Offiziersschu-
le des Ministeriums des Inneren Aschersle-
ben“ im Landesarchiv bewahrt wird. Ein 
über 2022 hinausreichendes und durch die 
hierfür vorgezogene Erschließung des Be-
standes „ABV-Schule Wolfen“ durch das 
Landesarchiv unterstütztes, am Hannah-
Arendt-Institut für Totalitarismusforschung 
anhängiges Dissertationsprojekt beschäf-
tigt sich mit dem Thema „Die Volkspolizei 
im Sicherheitssystem der DDR. Ambivalen-
zen in der Praxis des Abschnittsbevoll-
mächtigten“. 
Die Bestände des Landesarchivs Sachsen-
Anhalt bieten jedoch nicht nur Grundlagen 
für vielfältige zeitgeschichtliche For-
schungsvorhaben, sondern auch für die 
verwaltungsseitige Aufarbeitung von SBZ/ 
DDR-Unrecht und für Bürgeranliegen, ins-
besondere im Zusammenhang mit der Klä-
rung offener Vermögensfragen einschließ-
lich des EALG, für Würdigkeitsprüfungen, 
für Rehabilitierungsverfahren, für Sozialan-
fragen, für Approbationsnachweise und für 
den Nachweis von Zwangsaussiedlungen 
aus dem Grenzgebiet. Hier beantwortete 
das Archiv in den vergangenen Jahren 
zahlreiche, zum Teil komplexe Anfragen, in 
einigen Fällen auch gemeinsam mit der Be-
hörde der Landesbeauftragten. 
Seit 2009 kamen aufgrund der geänderten 
Gesetzeslage verstärkt Anfragen im Zu-
sammenhang mit bei den Landgerichten 
anhängigen Rehabilitierungsverfahren 
über Einweisungen und Aufenthalten in 
Spezialkinderheimen/Kinderheimen und 
Jugendwerkhöfen der DDR hinzu. Mit dem 
Bekanntwerden der Einrichtung des Fonds 
„Heimerziehung in der DDR“ zum 1. Juli 
2012 und der Möglichkeit der Beantragung 

von Zuwendungen aus diesem Fonds er-
höhte sich die Anzahl der zu dieser Thema-
tik v. a. von den Betroffenen, den Bera-
tungsstellen, der Behörde der Landesbe-
auftragten, von Landgerichten und Staats-
anwaltschaften eingehenden Anfragen. Bis 
Ende 2022 wurden insgesamt 2.876 dies-
bezügliche Anfragen bearbeitet, davon 179 
im Jahr 2022, sowie mehrere tausend Ko-
pien aus den Akten für die Betroffenen an-
gefertigt. In vielen, aber leider nicht in allen 
Fällen konnte das Archiv weiterhelfen. Be-
reits im Vorfeld der Einrichtung des Fonds 
und der Beratungsstelle kooperierte das 
Landesarchiv mit dem Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung des Landes und informierte anfra-
gende Behörden und Gerichte über die 
Quellenlage und Zuständigkeiten.  
Das Landesarchiv bemüht sich zudem in-
tensiv um die Überlieferungssicherung in 
diesem Bereich und konnte die Unterlagen 
mehrerer Einrichtungen übernehmen. Zwi-
schen Juli 2013 und November 2017 wurde 
z. B. der Bestand Jugendwerkhof „August 
Bebel“, Burg von dem Cornelius-Werk, Di-
akonische Dienste gGmbH, Burg in das 
Landesarchiv übernommen und unter Zu-
rückstellung anderer Prioritäten in den per-
sonenbezogenen Überlieferungsteilen bis 
Ende Januar 2014 zeitnah erschlossen, so 
dass den betroffenen Bürgerinnen und Bür-
gern nun nicht nur mit Verweisen und Emp-
fehlungen, sondern auch mit direkten 
Nachweisen weitergeholfen werden kann. 
In gleicher Weise wurde mit den Unterlagen 
der im ehemaligen DDR-Bezirk Halle lie-
genden Jugendwerkhöfe Bernburg, 
Eckartsberga und Wittenberg sowie des 
Spezialkinderheimes Pretzsch, die bereits 
vor Einrichtung des Fonds „Heimerziehung 
in der DDR“ ins Archiv übernommen wor-
den waren, verfahren. Im Jahr 2015 wurde 
der Bestand Spezialkinderheim „Martin 
Schwantes“, Calbe (Saale), der fast aus-
schließlich personenbezogene Nachweise, 
Vorgänge bzw. Akten enthält, aus dem Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung in das Landesarchiv 
übernommen und danach umgehend er-
schlossen und benutzbar gemacht. Eine 
bedeutende Ergänzung dieser Überliefe-
rung gelang 2022 mit der Bewertung und 
Übernahme von lange verloren geglaubten 
Unterlagen aus dem Spezialkinderheim 
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Pretzsch, die insbesondere die Leitungstä-
tigkeit und die pädagogische Arbeit doku-
mentieren. Die aus diesen Bereichen über-
nommenen 41 Aktenordner sollen nun zü-
gig erschlossen und der Forschung zu-
gänglich gemacht werden. 
Im Jahr 2022 gab das Landesarchiv zehn 
Auskünfte an Behörden, Gerichte und Pri-
vate über Personen in stationären Einrich-
tungen der Behindertenhilfe oder in statio-
nären psychiatrischen Institutionen, vor al-
lem im Hinblick auf deren Rehabilitierung 
und die Aufarbeitung der eigenen Biogra-
phie. Hinzu kamen einzelne Anfragen zum 
Thema der Zwangsadoptionen in der DDR. 

2.6.  Die Zusammenarbeit am „Nationa-
len Naturmonument Grünes Band. 
Vom Todesstreifen zur Lebensli-
nie“ 

Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit 
mit der Landesregierung und den Trägern ist 
schon bei der Vorbereitung und nun auch bei 
der Umsetzung des Gesetzes zum nationa-
len Naturmonument entstanden. Die Landes-
beauftragte hatte darauf hingewiesen, dass 
die Aufarbeitung des Grenzregimes und die 
Erinnerungskultur an das DDR-Grenzregime 
hierbei eine bedeutsame Rolle spielen muss.  
Die Landesbeauftragte hatte sich diesbe-
züglich in die Vorbereitungen des Gesetzes 
aktiv eingebracht und auch bei der Anhö-
rung mit einer Stellungnahme beigetragen. 
Im Gesetz, das am 24.10.2019 im Landtag 
beschlossen wurde, sind die Themen der 
Erinnerungskultur und des Naturschutzes 
gleichwertig miteinander verbunden.   
Damit besteht nun die Möglichkeit, das na-
tionale Naturmonument auch als nationales 
Erinnerungsmonument und als Landesvor-
haben in Kooperation mit den örtlichen Akt-
euren zu entwickeln (s. Kap. 4.2.2., S. 100). 
Die Landesbeauftragte hat seit dem Haus-
halt 2020 Mittel für die Unterstützung loka-
ler Akteure insbesondere zur Stärkung der 
Erinnerungskultur am Grünen Band vorge-
sehen, die von dort in Anspruch genommen 
werden.  
Im Oktober 2021 konstituierte sich der 
Fachbeirat zum Grünen Band in Harbke. 
Die Landesbeauftragte ist von der VOS 
Sachsen-Anhalt e. V. für die Belange der 
SED-Verfolgten entsandt worden. Ihr Ver-

treter ist Ulrich Seidel. Frau Neumann-Be-
cker wurde gemeinsam mit Herrn Landrat 
Michael Ziche zur Sprecherin gewählt. Am 
11. November 2022 tagte der Fachbeirat im 
Jahrstedt, die Mitglieder waren zuvor zu ei-
ner Exkursion eingeladen, die mit dem Mu-
seumsverein Böckwitz vorbereitet worden 
war und gut angenommen wurde. Das 
Grüne-Band-Gesetz sieht den Bericht des 
Fachbeirats in den Ausschüssen des Land-
tages vor:  
Am 6. April 2022 berichteten die Sprecher 
dem Ausschuss für Wissenschaft, Energie, 
Klimaschutz und Umwelt und am 22. April 
2022 dem Ausschuss für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten, Medien sowie Kul-
tur. Zudem wurde durch Koordination der 
Geschäftsstelle des Fachbeirats im März 
2022 ein Veranstaltungskalender veröffent-
licht, der Termine entlang des Grünen Ban-
des beinhaltete und von der Öffentlichkeit 
gut angenommen wurde. Ein ebensolcher 
Kalender für das Jahr 2023 ist in Arbeit. 
Zwischen den Mitarbeitenden, die sich bei 
der Gedenkstättenstiftung, dem Landeshei-
matbund, dem Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologie, der Landeszent-
rale für politische Bildung und bei der Lan-
desbeauftragten mit dem Grünen Band be-
schäftigen, besteht ein regelmäßiger Aus-
tausch über Aktivitäten, Planungen von 
Veranstaltungen am Grünen Band sowie 
über entsprechende Anfragen zum Grünen 
Band bei den einzelnen Institutionen. 
2.7. Die Zusammenarbeit mit den ande-

ren Landesbeauftragten, der SED-
Opferbeauftragten beim Deut-
schen Bundestag und der Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur 

2.7.1. Die Zusammenarbeit mit den an-
deren Landesbeauftragten 

Die Zusammenarbeit mit den anderen 
Landesbeauftragten ist in § 5 Absatz 2 
Nr. 5 AufarbBG LSA festgelegt. 
Die Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen haben jeweils eine Behörde zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur (BAB; LAMV; 
LASD; LzA LSA; ThLA) bzw. in Branden-
burg zur Aufarbeitung der Folgen der kom-
munistischen Diktatur (LAkD) eingerichtet 
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und damit ihren Willen zur Aufarbeitung do-
kumentiert.  
Bei den Behörden der Landesbeauftragten 
Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpom-
merns waren zudem die Anlauf- und Bera-
tungsstellen der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe angesiedelt. 
Die Behörden arbeiten eng zusammen und 
unterstützen sich gegenseitig. Sie haben 
sich in der „Konferenz der Landesbeauf-
tragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
und der Folgen der kommunistischen Dik-
tatur“ zusammengeschlossen und beraten 
regelmäßig. 
Sie sind bundesweit zu Anlaufstellen für 
alle Probleme im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes, mit der Rehabilitierung 
von SED-Unrecht Betroffener, für ehema-
lige Heimkinder, für die Bewertung von IM-
Tätigkeit und für die Information der Öffent-
lichkeit geworden.  
Die Landesbeauftragten sind mit ihrer Be-
ratungs-, Bildungs-, und Öffentlichkeitsar-
beit ein wichtiger Faktor für die Aufarbei-
tung der SED-Diktatur und deren Auswir-
kungen auf die Bevölkerung der jeweiligen 
Länder. Sie sind darüber hinaus Ansprech-
partner und Förderer von Vereinen und In-
stitutionen, die sich mit der Bewältigung der 
zweiten deutschen Diktatur – aber auch vor 
dem Hintergrund des Nationalsozialismus 
– befassen. Mit den Wahlen der Landesbe-
auftragten in Sachsen (LASD; März 2021), 
der LAkD in Brandenburg (Juni 2017), des 
Berliner Aufarbeitungsbeauftragten (BAB; 
Februar 2023), der Aufarbeitungsbeauf-
tragten in Sachsen-Anhalt (LzA LSA; März 
2018), der Landesbeauftragten in Mecklen-
burg-Vorpommern (LAMV; Juni 2018) wie 
auch des Thüringer Beauftragten für die 
Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA; Sep-
tember 2018) bekräftigten die Parlamente 
dieser Länder die Notwendigkeit der Wei-
terexistenz dieser Behörden.  
Die Konferenz der Landesbeauftragten tritt 
monatlich zusammen. Regelmäßig einge-
laden ist dazu der stellvertretende Direktor 
der Bundesstiftung Aufarbeitung. Die Kon-
ferenz der Landesbeauftragten pflegt nach 
Neujustierung der Aufarbeitungsinstitutio-
nen den regelmäßigen Austausch mit SED-
Opferbeauftragten beim Deutschen Bun-
destag und der Vizepräsidentin des Bun-
desarchivs. 

Die Konferenzen dienen dem regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch, der Planung ge-
meinsamer Projekte und Veranstaltungen: 
jährlicher Bundeskongress, zentrale Veran-
staltung zum Tag der deutschen Einheit, 
Deutscher Evangelischer Kirchentag und 
der Diskussion spezieller Probleme der 
Aufarbeitung.  
Im Jahre 2022 wurden insbesondere bera-
ten: 
• die Umsetzung der Novellierung der Re-

habilitierungsgesetze und des Bundes-
versorgungsgesetzes, die im Deutschen 
Bundestag im November 2019 beschlos-
sen worden waren, einschließlich der An-
gleichung der Opferpension an die Infla-
tionsrate und der Verbesserung der Be-
gutachtung verfolgungsbedingter Ge-
sundheitsschäden 

• Fragen und Probleme bei der Rehabilitie-
rung von Heimkindern  

• Kooperation mit der Häftlingsstiftung 
• weitere Beratung für Doping-Opfer nach 

Auslaufen des 2. Doping-Opfer-Hilfe-Ge-
setzes 

• die Weiterarbeit zum Forschungsvorha-
ben „Politisch motivierte Zwangsadoptio-
nen in der DDR“ 

• die Problematik der Novellierung des An-
tiDHG  

• Fragestellungen der Akteneinsicht und 
Bearbeitung von Forschungsanträgen 
durch das StUA 

• die Gestaltung des Stasi-Unterlagen-Ar-
chivs und seiner Außenstellen im Bun-
desarchiv. 

Dialog-Forum politische Opfer der DDR-
Diktatur 
Das im Frühjahr 2016 von der Beauftragten 
der Bundesregierung für die neuen Bun-
desländer, der Parlamentarischen Staats-
sekretärin Iris Gleicke, initiierte Dialog-Fo-
rum, an dem neben der Union der Opfer-
verbände Kommunistischer Gewaltherr-
schaft (UOKG) auch die Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur, das Stasi-
Unterlagen-Archiv bzw. seine Vorgängerin-
stitution sowie eine Vertreterin der Konfe-
renz der Landesbeauftragten teilnahmen, 
wurde am 22. Februar 2023 von der SED-
Opferbeauftragten wieder aufgenommen. 
Mit den Institutionen zur Aufarbeitung der 
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SED-Diktatur sind Vertreter aller mit den 
Themenbereichen befassten Bundesmini-
sterien vertreten gewesen und haben den 
konstruktiven Dialog wiederaufgenommen. 
Die Landesbeauftragten aus Sachsen-An-
halt und Thüringen vertreten dort die Kon-
ferenz.  
Die Zusammenarbeit mit der Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
geschieht in engen und regelmäßigen Kon-
takten auch im Zusammenhang mit der 
Konferenz der Landesbeauftragten und in 
der Durchführung des jährlichen Bundes-
kongresses. 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung unterstützt 
maßgeblich durch finanzielle Zuwendung 
die Beratungsinitiative zur Bürgerberatung 
der Landesbeauftragten in Sachsen-Anhalt 
und in diesem Jahr eine Plakat-Ausstellung 
der Landesbeauftragten zum Volksaufstand 
am 17. Juni 1953 (s. Kap. 6.4.3. S. 148).  
Die Bundesstiftung Aufarbeitung wird durch 
deren Direktorin Dr. Anna Kaminski im 
Fachbeirat des Verbundprojektes „Gesund-
heitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ 
vertreten. 
Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
und Anerkennung des Unrechts an mosam-
bikanischen Vertragsarbeitern in der DDR 
hat die Bundesstiftung die Erstellung einer 
entsprechenden Sachstandszusammenfas-
sung unterstützt. 
Die Zusammenarbeit mit dem Stasi-Un-
terlagen-Archiv vormals Bundesbeauf-
tragten für Stasiunterlagen ist in §§ 1 
Satz 2 und  5 Absatz 2 Nr. 5 AufarbBG LSA 
festgelegt. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt die 
Abstimmung mit dem Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv ein: In regelmäßigen Abständen gab 
es zwischen der Vizepräsidentin Alexandra 
Titze und der Landesbeauftragten einen 
persönlichen Informationsaustausch. Die 
Landesbeauftragte pflegt ebenso regelmä-
ßige Kontakte mit den Leitern der Außen-
stellen des Stasi-Unterlagen Archivs in 
Sachsen-Anhalt.  
Die Vizepräsidentin informierte die Landes-
beauftragte regelmäßig hinsichtlich der 
Pläne zur Zukunft der Außenstellen in 
Sachsen-Anhalt. Diese sind in der Novellie-
rung der Stasi-Unterlagen-Gesetzes fest-
geschrieben worden: der Archivstandort für 
Sachsen-Anhalt ist zukünftig in Halle 

(Saale) vorgesehen, die bisherige Außen-
stelle in Magdeburg bleibt als Ort für Akten-
einsicht und Information der Öffentlichkeit 
bestehen. 
Darüber hinaus gibt es auch auf der Mitar-
beiterebene eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von 
Rechtsstandpunkten und der aktenbezoge-
nen Bearbeitung von Problemen.  
Die Landesbeauftragte vertritt das Land 
Sachsen-Anhalt im Beratungsgremium des 
Stasi-Unterlagen-Archivs. Sie wurde dazu 
am 16.09.2021 vom Landtag gewählt, von 
der Landesregierung für das Land Sach-
sen-Anhalt für die Mitarbeit im Beratungs-
gremium des Bundesarchivs nach dem neu 
gefassten § 39 des Stasi-Unterlagen-Ge-
setzes benannt und mit Schreiben vom 
24. Februar 2022 von der Staatsministerin 
für Kultur und Medien zum Mitglied des Be-
ratungsgremiums bestellt. Das Beratungs-
gremium hat sich nunmehr am 20. Juni 
2022 konstituiert und gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen seine Arbeit aufge-
nommen. 
2.7.2. Zusammenarbeit mit der Bundes-

beauftragten für die Opfer der 
SED-Diktatur beim Deutschen 
Bundestag 

Mit der Zuordnung des Stasi-Unterlagen-Ar-
chivs in das Bundesarchiv wurde durch das 
SED-Opferbeauftragtengesetz vom 9. April 
2021 (BGBl. I S. 750, 757) das Amt einer 
Ombudsperson beim Deutschen Bundestag 
geschaffen.  
Als erste SED-Opferbeauftragte wurde 
Evelyn Zupke gewählt und am 17. Juni 
2021 ernannt. Sie hat die Aufgabe, „als 
Ombudsperson der Anliegen der Opfer der 
SED-Diktatur und der kommunistischen 
Herrschaft in der SBZ und DDR sowie de-
ren bis einschließlich im zweiten Grad ver-
wandten Angehörigen in Politik und Öffent-
lichkeit zu wirken und zur Würdigung der 
Opfer des Kommunismus in Deutschland 
beizutragen“ (OpfBG § 1 Absatz 2 Nr. 1). 
Sie berät den Deutschen Bundestag, seine 
Ausschüsse, die Bundesregierung und an-
dere öffentliche Einrichtungen in Bezug auf 
Angelegenheiten der Opfer der SED-Dikta-
tur und befördert einen „Prozess der gesell-
schaftlichen Verständigung über die unter-
schiedlichen biografischen Erfahrungen in 
der Zeit der deutschen Teilung“ (OpfBG § 1 
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Absatz 2 Nr. 3). Darüber hinaus soll sie den 
Deutschen Bundestag darin unterstützen, 
„die Aufmerksamkeit für die Belange der 
Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft 
im europäischen und internationalen Rah-
men zu stärken und den Austausch dazu zu 
befördern“ (OpfBG § 1 Absatz 2 Nr. 4) so-
wie alle Institutionen des Bundes in Fragen 
von Opferinteressen beim Umgang mit den 
Stasi-Unterlagen sowie Archivbeständen 
mit Bezug auf die DDR-Geschichte und die 
Zeit der deutschen Teilung zu beraten. 
Damit nimmt die SED-Opferbeauftragte die 
wichtige Funktion der Vermittlung der Op-
ferbelange in die Bundespolitik ein, ist di-
rekt am Deutschen Bundestag angesiedelt 
und hat den Auftrag, dort über die anhalten-
den Probleme der SED-Verfolgten zu be-
richten und Lösungen für die die SED-Op-
fer belastenden nachwirkenden Folgen an-
zuregen, die teilweise auch aus dem Eini-
gungsprozess herrühren. Zudem kommt ihr 
die wichtige Aufgabe zu, die Bundespolitik 
für diese Fragen zu sensibilisieren.  
Die SED-Opferbeauftragte berichtet jähr-
lich dem Deutschen Bundestag. Am 16. 
Juni 2022 legte sie dem Deutschen Bun-
destag den Jahresbericht 2022 vor. Sie 
stellt Handlungsbedarf für die Opfer der 
SED-Diktatur wie folgt fest:  
Sie sieht die Notwendigkeit der Überarbei-
tung der SED-Unrechtsbereinigungsge-
setze hinsichtlich der besseren Rehabilitie-
rungsmöglichkeiten für Einweisungen in 
Spezialheime, möchte entsprechend dem 
Forschungsstand die Opfergruppen erwei-
tern (z. B. Dopingopfer), die Möglichkeit 
des Zweitantragsrechtes schaffen, das de-
nen die Möglichkeit gibt, die vor gesetzli-
chen Veränderungen schon Rehabilitierun-
gen beantragt haben, die aber abgelehnt 
wurden. Im Blick auf die soziale Bedürftig-
keit vieler SED-Verfolgter schlägt sie vor, 
die Absenkung der Ausgleichsleistungen 
bei Renteneintritt abzuschaffen, die Bedürf-
tigkeitsgrenze und die Einbeziehung der 
Familienverhältnisse bei sozialen Aus-
gleichsleistungen neu zu bewerten sowie 
die Höhe der SED-Opferrente inflationssi-
cher zu gestalten. Darüber hinaus setzt sie 
sich dafür ein, die Betroffenen von Zwangs-
aussiedlung, von Häftlings-Zwangsarbeit, 
von kontaminierter Anti-D-Prophylaxe, Do-
pingopfer, sowie die Kinder von politischen 

Häftlingen besser zu unterstützen und je-
weils adäquate Möglichkeiten der Anerken-
nung zu schaffen. 
Einen Schwerpunkt in ihrem ersten Bericht 
legt sie auf die Probleme der Anerkennung 
gesundheitlicher Folgeschäden von SED-
Verfolgten und weist hinsichtlich der Länge 
der Verfahrensdauer und der niedrigen An-
erkennungszahlen auf die Notwendigkeit 
der Weiterentwicklung des bestehenden 
gesetzlichen Rahmens hin.  
Hinsichtlich der weithin prekären sozialen 
Lage von SED-Verfolgten empfiehlt die Op-
ferbeauftragte die Einrichtung eines bun-
desweiten Härtefallfonds, auch um die in 
einigen östlichen Bundesländern mittler-
weile eingerichteten Härtefallfonds in den 
westlichen Bundesländern ergänzen zu 
können. Sie unterstreicht die Bedeutung 
des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer 
des Kommunismus und fordert verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Erforschung 
von SED-Unrecht und seinen Folgen. 
Mittlerweile hat die Opferbeauftragte ein 
neues Format entwickelt und hat bereits zu 
zwei Fachgesprächen im Deutschen Bun-
destag eingeladen, bei denen zum Thema 
Häftlings-Zwangsarbeit und zum Thema 
Vertragsarbeiter Mosambik informiert wur-
de. Bei letzterem war die Landesbeauf-
tragte als Expertin einbezogen. 

 
Fachgespräch im Deutschen Bundestag zum Thema 
Vertragsarbeiter aus Mosambik. V.l.n.r.: Uta Rüchel, 
Landesbeauftragte Birgit Neumann-Becker, Außen-
minister a.D. Markus Meckel, Staatsministerin Katja 
Keul, MdB, Bundesopferbeauftragte Evelyn Zupke 

Die Opferbeauftragte hat in ihrem ersten 
Jahresbericht die politische und soziale 
Lage von SED-Verfolgten in den Blick ge-
nommen und umfassend darauf reagiert 
und unternimmt energische Bemühungen, 
um Abhilfe zu schaffen. 
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2.8. Die Zusammenarbeit mit dem Bun-
desarchiv, Stasi-Unterlagen-Archiv 
und den Außenstellen in Magde-
burg und Halle 

Die Zusammenarbeit mit den Außenstellen 
des Bundesarchivs, Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv in Magdeburg und Halle (Saale) ist eng 
und konstruktiv. Die Behörden arbeiten wie 
folgt zusammen: 
Die konzeptionelle Zusammenarbeit findet 
im Arbeitskreis Aufarbeitung im Verbund 
mit anderen Akteuren statt. 

Die Außenstellen Halle und Magdeburg un-
terstützen die Landesbeauftragte regelmä-
ßig bei Beratungstagen. 
Mit den beiden Standorten des Bundesar-
chivs, Stasi-Unterlagen-Archiv in Sachsen-
Anhalt wurden – zum Teil in Kooperation 
mit der Gedenkstättenstiftung, dem Zeit-
Geschichte(n) Verein Halle und anderen 
Partnern – eine Reihe gemeinsamer Ver-
anstaltungen durchgeführt (s. Kap. 6.2., 
S. 127) Zahlen zur persönlichen Aktenein-
sicht (Mitteilungen des Bundesarchivs, 
Stasi-Unterlagen-Archiv vom 13.1.2023):

 
2022 Bundesgebiet Sachsen-Anhalt Halle Magdeburg 

GESAMT 29.064 2.711 1.096 1.615 

davon Erstanträge 19.571  1.542 668 874 

- Wiederholungsanträge  717 306 411 

- Decknamenanträge  426 112 314 

- Kopienanträge  26 10 16 

Seit 1990 sind in Sachsen-Anhalt insge-
samt 427.294 Anträge zur persönlichen Ak-
teneinsicht eingegangen, davon in Halle 
182.932 und Magdeburg 244.362. 
Die aufgeschlüsselten Zahlen für die bei-
den Außenstellen in Sachsen-Anhalt finden 
sich in der untenstehenden Tabelle (S. 71-
72). 
Die damalige Einrichtung von den zwei Au-
ßenstellen mit den Archiven der ehemali-
gen Bezirksverwaltungen Halle und Mag-
deburg hat sich bewährt.  
Die Landesbeauftragte hat bei beiden Au-
ßenstellen verschiedene Forschungsan-
träge in Bearbeitung. Die Ergebnisse der 
Recherchen fließen in die Studien- bzw. 
Schriftenreihe ein (s. Kap. 6.3., S. 141). 
Zum aktuellen Stand wurde Folgendes von 
den Außenstellen Halle und Magdeburg 
mitgeteilt: 
Vor über dreißig Jahren konnten die ersten 
Menschen Einsicht in ihre Stasi-Akten neh-
men. 
Die Öffnung der Stasi-Unterlagen gehört zu 
den zentralen Errungenschaften der Fried-
lichen Revolution und der Deutschen Ein-
heit.  

Im Winter 1989/1990 besetzten mutige 
Bürgerinnen und Bürger die Dienststellen 
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) 
und stoppten so die weitere Vernichtung 
von Unterlagen. Ihnen ist es zu verdanken, 
dass viele Akten erhalten geblieben sind. 
Sie setzten sich dafür ein, die Unterlagen 
nicht nur zu erhalten, sondern sie auch für 
eine gesellschaftliche Nutzung zu öffnen.  
Damit erreichten sie, dass Ende 1991 vom 
ersten gesamtdeutschen Bundestag das 
Stasi-Unterlagen-Gesetz verabschiedet 
wurde: einerseits ein Aktenöffnungsgesetz, 
andererseits ein Datenschutzgesetz. Die 
rechtsstaatliche Nutzung dieser Unterlagen 
wurde zu einem weltweiten Vorbild. 
Die im Stasi-Unterlagen-Archiv verwahrten 
Unterlagen dokumentieren Aufgaben und 
Wirken des Ministeriums für Staatssicher-
heit (MfS) anhand von massenhaft und 
menschenrechtswidrig gesammelten Da-
ten. Sie belegen, wie die DDR-Staatssi-
cherheit im Auftrag der SED als politische 
Geheimpolizei gewirkt hat.  
Rund 111 Kilometer Akten lagern im Stasi-
Unterlagen-Archiv, darunter rund 41 Millio-
nen Karteikarten sowie Foto-, Ton- und 
Filmdokumente.  
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Das Stasi-Unterlagen-Archiv ist seit dem 
17. Juni 2021 dauerhaft Teil des Bundesar-
chivs. Zuvor war es für drei Jahrzehnte eine 
eigene Institution unter einem vom Bundes-
tag gewählten Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen (BStU). Dieses Amt wur-
de weiterentwickelt zu einer Bundesbeauf-
tragten für die Opfer der SED-Diktatur beim 
Deutschen Bundestag.  
Ausgehend von den Vorgaben des Be-
schlusses des Deutschen Bundestages ist 
das Stasi-Unterlagen-Archiv im Bundesar-
chiv ein eigener Bereich. Dieser wird von 
der Vizepräsidentin, Frau Alexandra Titze 
geleitet.  
Hier werden die im Stasi-Unterlagen-Ge-
setz (StUG) benannten Aufgaben in den 
Abteilungen Archivbestände, Verwendung 
der Unterlagen, Vermittlung und Forschung 
und Regionale Aufgaben weitergeführt. 
Auch im Bundesarchiv werden Stasi-Unter-
lagen auf Basis des Stasi-Unterlagen-Ge-
setzes herausgegeben. 
Neben dem Archiv in Berlin-Lichtenberg 
am historischen Ort der Stasi-Zentrale gibt 
es Standorte in den 13 ehemaligen DDR-
Bezirkshauptstädten.  
Das Stasi-Unterlagen-Gesetz sieht vor, die 
Akten pro Bundesland an einem Archivsta-
ndort zu bündeln. Nach der Festlegung des 
Gesetzgebers wird dies an den Standorten 
Erfurt, Frankfurt (Oder), Halle, Leipzig und 
Rostock erfolgen. Dort sollen moderne Ar-
chivbauten entstehen, die die Gewähr für 
eine archivgerechte Lagerung der Unterla-
gen bieten. An den Standorten, die nach 
der Umsetzung der organisatorischen Ver-
änderung keine Akten mehr vor Ort haben, 
werden Information, Beratung und Akten-
einsicht weiterhin möglich sein. Alle Außen-
stellen des Stasi-Unterlagen-Archivs sind 
eingebunden in die Gedenkstättenland-
schaft. 
Der besondere Charakter und Symbolwert 
des Stasi-Unterlagen-Archivs wird durch 
Bildungs- und Informationsangebote an 
den historischen Orten sowie in Medien 
und Internet vermittelt. 
In Sachsen-Anhalt betreibt das Bundesar-
chiv Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Ar-
chivs in Halle und in Magdeburg. Diese si-
chern die Akten des MfS für die ehemaligen 
DDR-Bezirke Halle und Magdeburg nach 
archivtechnischen Standards und stellen 

sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Im 
Jahr 2022 wurde in Halle der Deichneubau 
am Gimritzer Damm vervollständigt. Damit 
wurde ein entscheidender Faktor zum 
Schutz der Unterlagen vor Hochwasser 
komplettiert. Das Bundesarchiv ist mit sei-
nen Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Ar-
chivs in der Aufarbeitungslandschaft Sach-
sen-Anhalts fest verankert. Sie sind wichti-
ger Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger, für die Wissenschaft und für zivilge-
sellschaftliche Initiativen, die sich der Auf-
arbeitung der SED-Diktatur widmen.  
Führungen durch Archiv, Kartei- und Au-
ßenbereich sowie das Informations- und 
Dokumentationszentrum runden die Arbeit 
der Außenstellen in Halle und Magdeburg 
ebenso ab, wie diverse archivpädagogi-
sche Angebote. 
Alle personenbezogenen Aktenbestände 
der früheren Bezirke Halle und Magdeburg 
sind recherchierbar. 
Aktuell sind insgesamt 47 Findmittel zu den 
in Halle und Magdeburg verwahrten Stasi-
Unterlagen über das Online-Portal des 
Bundesarchivs Invenio und das Archivpor-
tal Europa verfügbar. 
Im zweiten Halbjahr 2022 konnten nach 
längerer Corona bedingter Zwangspause 
erneut die oben erwähnten Archiv- und Ge-
ländeführungen, wechselnde Ausstellun-
gen und pädagogische Projektangebote 
durchgeführt werden. Auch Kooperationen 
wurden wieder möglich. So konnten die Be-
auftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Sta-
si-Unterlagen-Archiv-Außenstellen in Halle 
und Magdeburg – wie vor der Corona-Pan-
demie – einige Beratungstage gemeinsam 
durchführen.  
Den Aspekt, dass auch Minderjährige Op-
fer der Mauer wurden, beleuchteten eine in 
Kooperation mit der Landesbeauftragen 
durchgeführte Reihe von Vorführungen des 
Films „Die jüngsten Opfer der Mauer“ von 
Dr. Sylvia Nagel und Carsten Opitz. Der 
Film und die anschließenden moderierten 
Diskussionen veranschaulichten die tragi-
schen Schicksale junger Menschen, wel-
che mit der Grenze in Berührung kamen. 
In Kooperation mit dem ZeitGeschichte(n) 
– Verein für erlebte Geschichte, der Ge-
denkstätte Roter Ochse und der Beauftrag-
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ten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur wurde am 
17.09.2022 einem interessierten Publikum 
eine multimediale Lesung innerhalb der 
Räumlichkeiten der Christuskirche in Halle 
zur aufkeimenden Punk-Bewegung der 
1980er-Jahre angeboten. Dabei themati-
sierte der Autor, Geralf Pochop, die Rolle 
des halleschen Pfarrers Siegfried Neher, 
welcher der Punk-Szene eine geschützte 
Zone vor staatlicher Repression innerhalb 
der Mauern der Christuskirche anbot. 
Die Außenstelle Halle des Bundesarchivs, 
Stasi-Unterlagen- Archives unterstützte im 
Rahmen der Online-Veranstaltungsreihe 
„SED-Unrecht: Aufarbeitung und Rehabili-
tierung in Sachsen-Anhalt kompakt in 60 

Minuten“ der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur – mit dem Vortrag „Der VEB Che-
miewerk Kapen, die Splittermine SM-70 
und die Grenzanlagen der DDR“ [s. Kap. 
6.2.5., S. 135]. 
Und auch die Entwicklung und Planung ei-
nes Ausbildungsmoduls für Rechtsreferen-
darinnen und -Referendare zum Thema 
SBZ- und DDR-Unrecht konnte – gemein-
sam mit der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur und anderen Kooperationspart-
nern – im Angriff genommen werden [s. 
Kap. 6.1.7., S. 137]. 

 
Bundesarchiv,  
Stasi-Unterlagen-Archiv 

Außenstelle Halle 
Stand 31.12.2022 

Außenstelle Magdeburg 
Stand 31.12.2022 

Umfang des Aktenbestan-
des (einschließlich vorver-
nichtetes Material): 
personenbezogen zur 
Beauskunftung nutzbarer 
Anteil (ohne vorvernichtetes 
Material): 

 
 

6.775 lfm1 + 371 Behältnisse2  
 
 
 

100% 

 
 

6884 lfm + 2.481 Behältnisse  
 
 
 

100 % 

davon vom MfS bereits ar-
chivierte Unterlagen3: 
weitere Unterlagen der 
Diensteinheiten (einschließ-
lich Kreisdienststellen): 
davon erschlossen: 
vorvernichtetes Material 
(nicht erschlossen): 

 
           2.400 lfm 

 
 

           4.375 lfm 
           4.375 lfm 

 
371 Behältnisse 

 
         1.848 lfm 

 
 

5.036 lfm 
5.036 lfm 

 
2.481 Behältnisse 

Gesamtzahl der Bürgeran-
träge auf Akteneinsicht, 
Auskunft, Kopienheraus-
gabe und Decknamenent-
schlüsselung seit 1992: 
Anzahl der Anträge im Jahr: 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

 
 
 
 

182.932 
 

4.085 
2.666 
2.794 
2.414 
3.115 

 
 
 
 

244.362 
 

5.555 
4.006 
3.493 
3.315 
3.942 

                                                           
1 Akten, Dokumente bzw. Kartensammlungen. 
2 Vorvernichtetes Material. 
3 Personenbezogen zur Beauskunftung nutzbar. 
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Bundesarchiv,  
Stasi-Unterlagen-Archiv 

Außenstelle Halle 
Stand 31.12.2022 

Außenstelle Magdeburg 
Stand 31.12.2022 

2020 
2021 
2022 

 
derzeit in Bearbeitung be-
findliche Antragsjahrgänge:  

1.848 
1.234 
1.096 

 
 

2020–2022  

2.598 
1.635 
1615 

 
 

2021 

Anträge von Bürgern im 
Jahre 2022 im Monats-
durchschnitt: 

 
91 

 
135 

in der Außenstelle bearbei-
tete Forschungs- und Medi-
enanträge insgesamt: 
davon derzeit noch in Bear-
beitung: 
Anträge aus dem Jahre 
2022 insgesamt: 

 
 

595 
 

27 
 

11 

 
 

513 
 

17 
 

14 

Ersuchen öffentlicher Stel-
len auf Rehabilitierung, 
Wiedergutmachung und Er-
mittlungsverfahren gesamt: 
davon im Jahre 2022: 

 
 
 
 

23.625 
851 

 
 
 
 

20.645 
952 

Für die Zahlen von 1992 bis 2014 siehe 21. Tätigkeitsbericht, Seite 62 f. 

.

2.9.  Aufarbeitung in der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland (EKM), 
der Evangelischen Kirche Anhalts 
und dem Bistum Magdeburg 

Die Aufarbeitung der belasteten Vergan-
genheit hat in der Evangelischen Kirche 
Mitteldeutschlands einen wichtigen Platz 
eingenommen und wurde neu ausgerichtet.  
Der im Jahr 2015 von der Kirchenleitung 
eingesetzte Beirat für Versöhnung und Auf-
arbeitung in der EKM, in den die Landesbe-
auftragte als beratendes Mitglied berufen 
worden war, hat im Frühjahr 2021 seine Ar-
beit eingestellt.  
Bis dahin hat der Beirat regelmäßig getagt. 
„Ziel der Beiratsarbeit war es, durch wis-
senschaftliche Aufarbeitung den Versöh-
nungsprozess in Kirche und Gesellschaft 

                                                           
1 Zahl der in der Ast. Halle registrierten Anträge; Zahl der hier bearbeiteten Anträge ist höher. 
2 Zahl der in der Ast. Magdeburg registrierten Anträge; Zahl der hier bearbeiteten Anträge ist höher. 

mit neuen Impulsen zu versehen.“ Der Bei-
rat wurde von der Kirchenleitung für eine 
weitere Beratungsperiode neu beauftragt. 
Aus dem Beirat heraus wurde der Vor-
schlag für ein Anerkennungsverfahren für 
kirchliche Mitarbeiter entwickelt, die auf-
grund kirchenleitender Entscheidungen mit 
politischen Konnotationen Unrecht und be-
rufliche Benachteiligung erfahren haben. 
An ihn können sich nun kirchliche Mitarbei-
ter wenden. Der Anerkennungsausschuss 
wird von Hildigund Neubert geleitet. Die 
Landeskirche hat 500.000 € zur Verfügung 
gestellt, die einen Ausgleich bewirken sol-
len [https://www.ekmd.de/service/anerken-
nung-ddr-unrecht/]  
Die Landesbeauftragte hat beim Stasi-Un-
terlagen-Archiv einen Forschungsantrag 
zum Thema: „Der Einfluss der Staatssi-
cherheit auf die evangelische Kirche der 

https://www.ekmd.de/service/anerkennung-ddr-unrecht/
https://www.ekmd.de/service/anerkennung-ddr-unrecht/
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Kirchenprovinz Sachsen“ angearbeitet. Der 
Forschungsantrag zur Gruppe „Christliche 
Frauen für den Frieden“ befasst sich mit der 
Beeinflussung dieser Gruppe durch die 
Staatssicherheit und dem kirchlichen Han-
deln. 
Pfarrerinnen und Pfarrern der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland wirken 
im Netzwerk psychosoziale Beratung, The-
rapie und Seelsorge mit. 
Die Landesbeauftragte arbeitete auch im 
vergangenen Jahr eng mit der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung bei verschie-
denen Bildungsveranstaltungen zusam-
men, hier insbesondere bei den Veranstal-
tungen zu 70 Jahre Zwangsaussiedlung 
und 40 Jahre Schule der Freundschaft in 
Mosambik und zu mosambikanischen Ver-
tragsarbeitern.  
Die Landbeauftragte tauscht sich regelmä-
ßig mit Vertreterinnen und Vertretern der 
EKM aus. 
Evangelische Landeskirche Anhalts 
Pfarrerinnen und Pfarrern der Evangeli-
schen Kirche Anhalts wirken im Netzwerk 
psychosoziale Beratung, Therapie und 
Seelsorge mit. Die Landesbeauftragte 
tauscht sich regelmäßig mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts aus. 
Bistum Magdeburg  
Die Landesbeauftragte tauscht sich regel-
mäßig mit Vertretern des Bistums Magde-
burg aus. Insbesondere die Zusammenar-
beit mit dem Caritasverband im Bereich der 
psychosozialen Beratung ist bei der Beglei-
tung von Betroffenen wichtig (s. Kap. 1.6., 
S. 35). Die Landesbeauftragte berät den 
Beirat zu Aufarbeitung sexuellen Miss-
brauchs im Bistum Magdeburg. 

2.10. Gremienarbeit der Landesbeauf-
tragten 

Die Landesbeauftragte arbeitet über das 
hier berichtete hinaus in folgenden Gre-
mien mit:  
 Stiftungsrat der Stiftung Gedenkstätten 

Sachsen-Anhalt, 
 Beirat der Stiftung Rechtsstaat Sach-

sen-Anhalt e. V., 
 Fortsetzungsausschuss „Respekt und 

Anerkennung“ (Mosambikanische Ver-
tragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter 
in der DDR) 

 Beratungsgremium des Bundesarchivs 
nach § 39 des Stasi-Unterlagen-Geset-
zes, 

 in der Funktion als Co-Sprecherin für 
den Fachbeirat des Forschungsverbun-
des „Gesundheitliche Langzeitfolgen 
von SED-Unrecht“, 

 in der Funktion als Co-Sprecherin für 
den Fachbeirat „Grünes Band Sachsen-
Anhalt“, 

 Dialogforum bei der SED-Opferbeau-
tragten zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur. 

Dr. Wolfgang Laßleben [bis 30.9.2022] ar-
beitete in Vertretung der Landesbeauftrag-
ten bzw. in Vertretung der Behörde in fol-
genden Gremien mit: 
 Beratertreffen der Berater bei den Lan-

desbeauftragten, 
 Stiftungsrat der Stiftung Gedenkstätten 

Sachsen-Anhalt, 
 Redaktionsrunde der Staatskanzlei zum 

Internetauftritt (Landesportal).  
Yvonne Kalinna [seit Juli 2022] vertritt die 
Behörde beim Beratertreffen der Berater 
bei den Landesbeauftragten und in der Re-
daktionssitzung der Staatskanzlei zum In-
ternetauftritt (Landesportal). 
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3. Die Zusammenarbeit mit den Verbänden politisch Verfolgter und Aufarbeitungsiniti-
ativen 

 
Die Aufarbeitung der vom SED-Unrecht be-
lasteten Vergangenheit und die Ausgestal-
tung der Erinnerungskultur geschieht durch 
das Zusammenwirken staatlicher und zivil-
gesellschaftlicher Initiativen. 
Die Landesbeauftragte und ihre Behörde 
arbeiten konstruktiv und vertrauensvoll mit 
Opferverbänden und Aufarbeitungsinitiati-
ven zusammen. Es ist ihr ein wichtiges An-
liegen, die im Aufarbeitungsgesetz formu-
lierte Aufgabe, die Tätigkeit der Opfer- und 
Verfolgtenverbände und anderer bürger-
schaftlicher Initiativen zu unterstützen und 
zu ergänzen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 Bst. b, Nr. 5 
AufarbBG LSA).  
In Sachsen-Anhalt sind folgende Vereine 
politisch Verfolgter und Aufarbeitungsinitia-
tiven tätig: 
 Vereinigung der Opfer des Stalinismus 

(VOS) in Sachsen-Anhalt e. V.  
 Verband der Opfer des Stalinismus e. V. 

in Anhalt-Köthen 
 Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V. 
 Verein Zeit-Geschichte(n) e. V. Halle 

(Saale) 
 Grenzdenkmalverein Hötensleben e.V.  
 Deutscher Verein Anti-D-HCV-Geschä-

digter e. V. 
 Heimatverdrängtes Landvolk – Bauern-

verband der Vertriebenen e. V.  
(HvL-BVdV e. V.) 

 Aktionsgemeinschaft Recht und Eigen-
tum e. V.  

 Verein gegen die Abwicklung der Bo-
denreform e. V. 

Regelmäßige Kontakte gibt es mit dem 
Netzwerk SED- und Stasi-Opfer in Nieder-
sachsen und mit der Union der Opferver-
bände Kommunistischer Gewaltherrschaft 
(UOKG), die nach Möglichkeit an den Tref-
fen der Verbände teilnehmen. 
Mit dem Gesetz zum Nationalen Naturmo-
nument „Grünes Band. Vom Todesstreifen 
zur Lebenslinie“ unterstützt die Landesbe-
auftragte eine Reihe von Verbänden, die lo-
kale Initiativen auf dem Gebiet der ehema-
ligen innerdeutschen Grenze entwickeln (s. 
Kap. 4.2.2., S. 100).  

Zusammenarbeit mit dem Verein „Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie“ e. V.  
Der bundesweit tätige Verein „Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie“ e. V. und die 
Landesbeauftragte arbeiten seit vielen Jah-
ren zuverlässig zusammen. Sie kooperie-
ren unter anderem beim Halle-Forum, bei 
Schulprojekten sowie im Arbeitskreis Aufar-
beitung. Die Schulprojekte werden an Gym-
nasien, Sekundar- und Förderschulen an-
geboten (s. Kap. 6.1.1., S. 121).  
3.1. Das Verbändetreffen 
Zwischen den oben genannten Vereinen 
und der Behörde der Landesbeauftragten 
gibt es eine enge Zusammenarbeit, die 
durch das gemeinsame Anliegen und das 
seit Jahren gewachsene gegenseitige Ver-
trauen gekennzeichnet ist.  
Beim Verbändetreffen kommen regelmäßig 
alle in Sachsen-Anhalt tätigen Vereine und 
Verbände aus dem Bereich Aufarbeitung 
von SED-Unrecht gemeinsam mit Vertrete-
rinnen und Vertretern aus der Gedenkstät-
tenstiftung, der Caritas-Beratungsstelle für 
SED-Verfolgte und dem Landesverwal-
tungsamt zu Beratungen zusammen. Sie 
werden ergänzt um die Union der Opferver-
bände Kommunistischer Gewaltherrschaft 
(UOKG e. V.) und einen Vertreter aus dem 
Innenministerium in Niedersachsen.  
Das Verbändetreffen ist eine wertvolle Ein-
richtung und ermöglicht lebendige Diskus-
sionen und den fortlaufenden Austausch 
von Anregungen und Informationen. 
Das Verbändetreffen am 16.03.2022 als 
erstes Treffen im Jahr 2022 erfolgte via 
Zoom. Schwerpunkt bildeten an diesem 
Tag die Sorgen um den Ukraine-Konflikt. 
Viele Teilnehmer hatten Hilfsprojekte ge-
startet und waren teilweise mit der Betreu-
ung von Vereinsmitgliedern stark einge-
bunden, die den Austausch zum aktuellen 
Kriegsgeschehen suchten.  
Weitere Schwerpunkte waren die Einrich-
tung des Härtefallfonds in Sachsen-Anhalt 
und das Verfahren der Mittelbeantragung. 
Dafür waren zu diesem Zeitpunkt noch Re-
gelungen zu finden.  
Das folgende Verbändetreffen fand, eben-
falls online, am 27.4.2022 statt. Auch hierbei 
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beschäftigten die Teilnehmer stark der Uk-
rainekonflikt und die Einrichtung des Härte-
fallfonds. Allgemein wurde berichtet, dass 
die Vereinsarbeit eine relative Normalität 
nach der Coronapandemie erlangt hatte. 
Die Bildungsarbeit der Verbände und der 
Vereine werde wieder verstärkt nachgefragt. 
Am 22.6.2022 fand ein Treffen der Verbän-
de aus Sachsen-Anhalt mit dem Netzwerk 
Niedersachsen in Hannover statt. Hierzu 
wurde Frau Zupke als neue SED-Opferbe-
auftragte beim Deutschen Bundestag einge-
laden, um sich und ihre Arbeit vorzustellen.  

 
Am 22.6.2022 kamen die Mitglieder des Verbändetref-
fens mit dem Niedersächsischen Netzwerk im frühe-
ren Interimsplenarsaal des Niedersächsischen Land-
tags im Georg-von-Cölln-Haus in Hannover zusam-
men.  

Am 14.9.2022 fand in der Behörde der LzA 
das erste Präsenz-Treffen in diesem Jahr 
statt. Hier wurde ebenso berichtet, dass die 
Bildungsarbeit der Gedenkstätten, Vereine 
und Verbände zur DDR-Geschichte wieder 
sehr stark nachgefragt werde, vor allem 
auch der Einsatz von Zeitzeugen in den 
Schulen. 
Zur Arbeit der Opferverbände und Aufarbei-
tungsinitiativen wird im Einzelnen berichtet: 

3.2. Vereinigung der Opfer des Stali-
nismus (VOS) in Sachsen-Anhalt 
e. V. 

Tätigkeitsbericht der VOS in Sachsen-
Anhalt für das Jahr 2022 

Die Vereinigung der Opfer des Stalinismus 
in Sachsen-Anhalt hat im laufenden Jahr 
2022 folgende Projekte im Interesse der 
Verfolgten kommunistischer Gewaltherr-
schaft in Sachsen-Anhalt mit Unterstützung 
der Landesbeauftragten Sachsen-Anhalt 
durchführen können: 

1. Dezentrale Veranstaltungen (Projekt 1) 

Das Projekt „Dezentrale Veranstaltungen“ 
ist für die Durchführung von Veranstaltun-
gen der Gruppen Lutherstadt Wittenberg, 
Halle, Bernburg, Lutherstadt Eisleben, 
Gruppe Harz sowie die Teilnahme an aktu-
ellen Informationsveranstaltungen der poli-
tischen Bildung und Betreuungs- und Bera-
tungsveranstaltungen in allen Gruppen 
konzipiert.  
In fast allen Gruppen sind Veranstaltungen 
mit verschiedenen Themen durchgeführt 
worden. In Bernburg wurden unter ande-
rem Veranstaltungen mit dem Historiker 
Herrn Michael Münchow, Falk Opel und 
Herr Kurt Reimann mit folgenden Themen 
beraten und diskutiert: 
 Entstehung, Verlauf und Folgen der Ok-

toberrevolution von 1917 
 Marx und Engels Ungleiche Brüder 
 Umweltschutz in der DDR 
 Das Sputnik-Verbot in der DDR 1988 
Monatlich fanden Gruppenveranstaltungen 
in Halle im Zeitgeschichtenverein statt. Bei 
diesen Treffen werden alle politisch aktuel-
len Themen und Neues aus den Verbände-
treffen besprochen.  

 
Kranzniederlegung am 20.3.2022 zum Jahrestag der 
Hinrichtung von Ernst Jennrich. Foto: VOS. 

Es fanden folgende Gedenkveranstaltun-
gen in den einzelnen Gruppen statt: im 
März haben wir des Todestages von Ernst 
Jennrich gedacht. Nicht unerwähnt lassen 
möchten wir die Kranzniederlegungen am 
17.06.2022 in verschiedenen Orten, um an 
den Volksaufstand 1953 zu erinnern. Die 
geplante Gedenkveranstaltung in der Lu-
therstadt Wittenberg musste krankheitsbe-
dingt abgesagt werden. Die im Dezember 
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2022 geplante Veranstaltung in der Lu-
therstadt Eisleben musste leider auch sehr 
kurzfristig wegen Erkrankung ausfallen. In 
Bernburg fand die Gedenkveranstaltung 
am 14.12.2022 statt. In Derenburg mussten 
wir leider die Veranstaltung für die Gruppe 
Harz absagen.  
Diese Treffen sind von großer Bedeutung 
für die einzelnen Mitglieder, um den Ge-
dankenaustausch und den Zusammenhalt 
zu fördern.  

2. Gedenkfahrt nach Isenschnibbe zur 
Scheune am 07.09.2022 (Projekt 2) 

Am 07.09.2022 wurde von der VOS in 
Sachsen-Anhalt e. V. eine Gedenkfahrt 
nach Isenschnibbe organisiert und durch-
geführt. Unsere Gruppe bekam eine Füh-
rung durch das neu errichtete Haus und auf 
dem Gelände der Scheune, in welcher das 
Massaker an den Häftlingen verübt wurde. 
Die Führungen durch die Gedenkstätte 
wurden rechtzeitig vorher angemeldet. Der 
Leiter der Gedenkstätte, Herr Froese, führ-
te uns durch das Museum und beantwor-
tete viele Fragen unserer Mitglieder. Diese 
Führung war sehr informativ und lehrreich 
und hinterließ bei den Mitgliedern und Gäs-
ten einen tiefen Eindruck.  

 

Teilnehmer der Gedenkfahrt nach Isenschnibbe am 
7.9.2022. Foto: VOS. 

Anschließend fuhren wir zum Mittagessen. 
Das gemeinsame Kaffeetrinken hat zum 
Austausch unter den ehemaligen politi-
schen Häftlingen, Verfolgten und allen Be-
teiligten geführt. 

An der Gedenkfahrt nahmen 48 Mitglieder, 
ihre Angehörigen sowie einige Gäste teil. 
Die Rückfahrt traten wir am späten Nach-
mittag an, und im Bus gab es sehr positive 
Reaktionen auf die gesamte Gedenkfahrt. 

Teilnahme an den Verbändetreffen bei der 
Landesbeauftragten (Projekt 3) 
Jährlich finden ca. alle acht Wochen unsere 
Verbändetreffen bei der Beauftragten für 
die Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. 
Die Teilnahme von Vertretern aus Sach-
sen-Anhalt wurde durch das Projekt 3 ge-
währleistet. Am 29.04.2022 wurde durch 
die UOKG eine Tagung zum Thema „Ge-
raubte Heimat“ in Magdeburg abgehalten. 
[s. Kap. 6.2.1., S. 127] Wir waren mit eini-
gen Vertretern des Vereins anwesend. Von 
besonderer Bedeutung war das Treffen am 
22.06.2022. Wir sind zum Treffen mit dem 
Netzwerk Niedersachsen nach Hannover in 
den Landtag mit einer Abordnung des Ver-
eins gefahren. Wir konnten uns mit Frau 
Zupke austauschen und unsere dringen-
den Anliegen, die sie für uns im Bundestag 
vertreten soll, in Erinnerung bringen. Leider 
haben die Verbändetreffen nicht in Präsens 
stattgefunden.  
3. Zentrale Gedenkveranstaltung der VOS 

am 14.11.2022 (Projekt 4) 
Mit diesem Projekt wird die Zentrale Ge-
denkveranstaltung am Volkstrauertag in 
der Gedenkstätte am Moritzplatz in Magde-
burg für die Opfer des Kommunismus und 
der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt durch-
geführt. 

Gleichzeitig soll mit diesem Projekt der so-
zialen Ausgrenzung der Opfer des Kommu-
nismus begegnet werden. Dazu werden 
alle Mitglieder mit deren Partner sowie Ehe- 
partner/innen der verstorbenen Betroffenen 
eingeladen.  

 

Landtagsvizepräsidentin Anne-Marie Keding spricht 
auf der Gedenkveranstaltung am 14.11.2022 in der 
Gedenkstätte Moritzplatz. Foto: VOS. 
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Neben vielen eingeladenen Gästen aus Po-
litik und Gesellschaft hielt die Vizepräsiden-
tin des Landtages von Sachsen-Anhalt, 
Frau Anne-Marie Keding, eine Gedenk-
rede. 
Ein besonderer Höhepunkt der im An-
schluss stattfindenden Gedenkstunde im 
Hotel „Ratswaage“ war die Vorführung des 
Filmes „Sachsen-Anhalt ´89 – Die unbe-
kannten Geschichten der Wende“. 
Als Gäste unserer Veranstaltung konnten 
wir den Vorsitzenden der VOS, Hugo Die-
derich, und Herr Dr. Wolfram von Scheliha 
als Vertreter für Frau Neumann-Becker be-
grüßen.  
4. Gedenken an die Opfer der deutschen 

Teilung am Grenzdenkmal in Hötensle-
ben am 26.05.2022 anlässlich des 70. 
Jahrestages der Zwangsaussiedelung 
(Projekt 5) 

Die Zwangsaussiedelung im Jahre 1952 
stand unter dem Zeichen der „Aktion Unge-
ziefer“. Die Mitglieder der VOS Sachsen-
Anhalt besuchen seit Jahren an dem denk-
würdigen Tag – dem Gedenktag an die 
Zwangsaussiedelung am 26.05. – die Ge-
denkstätte Hötensleben. 

 
Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung in Hötens-
leben am 27.5.2022. Foto: VOS.  

Wie in jedem Jahr legten wir auch an die-
sem Tag am Grenzdenkmal in Hötensleben 
einen Kranz nieder. An der Busfahrt nah-
men 24 Mitglieder der VOS und deren An-
gehörige sowie einige Gäste teil.  

5. Bundeskongress in Rostock vom 20.-
22.05.2022 (Projekt 6) 

An dem Bundeskongress nahmen 14 Mit-
glieder der VOS in Sachsen-Anhalt e.V. teil. 
Der Kongress stand unter dem Motto: „Auf-

arbeitung – Ein bleibendes Thema für Be-
troffene, Gesellschaft und Politik“ [s. Kap. 
6.2.2., S. 129].   

 
Die VOS-Mitglieder Johannes Rink und Dieter Wendt 
besuchen während des Rahmenprogramms des 
Bundeskongresses zum ersten Mal seit ihrer Verhaf-
tung die MfS-Untersuchungshaftanstalt Rostock. Es 
bedurfte übe 60 Jahre, um sich diesem Trauma zu 
stellen. Foto: VOS.  

33 Jahre nach der Friedlichen Revolution 
im Herbst 1989 ist die Arbeit von Verfolg-
tenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen 
weiterhin unverzichtbar. Es kamen aus 
ganz Deutschland die Akteure zu diesem 
Kongress zusammen, um sich über die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Verfolgtenverbände und Aufarbeitungsiniti-
ativen auszutauschen.  
Mit der Forderung nach substantiellen Ver-
besserungen der Opfer der SED-Diktatur 
ist der 25. Bundeskongress zu Ende ge-
gangen. 
Mit einer ökumenischen Andacht in der Pet-
rikirche am Alten Markt in Rostock endete 
der Bundeskongress.  
6.  „Beratung und Betreuung von Opfern 

der SED-Diktatur“ (gefördert durch das 
Sozialministerium) (Projekt 8) 

Dieses Projekt wurde nicht von der Be-
hörde der Landesbeauftragten, sondern 
durch das Sozialministerium gefördert. Pro-
jektbearbeiterin: Evelin Heilmann 
Schwerpunkte waren die Beratung und Be-
treuung von Opfern der SED-Diktatur, ihren 
Angehörigen, Nachkommen und Hinterblie-
benen (Beratung bei Antragstellungen, Hil-
fe bei der Suche nach notwendigen Doku-
menten, Begleitung der Antragsverfahren 
durch Gesprächsangebote, Kontakt zu Re-
habilitierungs- und Leistungsbehörden so-
wie vertiefende Gespräche zur Schicksals-
klärung und -bewältigung). 
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Bei der Arbeit wurde besonderes Augen-
merk auf die historische Aufarbeitung der 
Schicksale der Betroffenen gelegt, so dass 
die Zusammenhänge der Verfolgungsge-
schichten erschlossen und für die weitere 
Beratungs- und Betreuungsarbeit aufberei-
tet werden konnten. 
Vom Sozialministerium wurde weiterhin die 
Teilnahme am jährlich stattfindenden Baut-
zen-Forum finanziert. Zwei Mitglieder der 
VOS nahmen in der Zeit vom 08.09. – 
09.09.2022 daran teil. Das 33. Bautzen-Fo-
rum fand unter dem Thema „Umbruchjahre 
im Osten. Vom geteilten zum wiederverein-
ten Deutschland“ statt. 

7.  „Zeitzeugen-Interviews“ (Projekt 7) 

Dieses Projekt wurde gefördert durch die 
Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur. 
Aufzeichnung, Schnitt und redaktionelle 
Betreuung von Zeitzeugen-Interviews zum 
Thema „Zwangsaussiedlung in der 
SBZ/DDR“ sowie Zusammenschnitt von 
Zeitzeugen-Interviews nach Vorlage und 
Weiterführung des Projektes aus dem Jahr 
2018. 
8. Sonstiges 

Weitere Aktivitäten wurden von einigen Mit-
gliedern des Vereins durchgeführt, zu er-
wähnen seien hier u. a. das  
 Halle-Forum vom 22.09.2022 – 

23.09.2022 und die 
 Besuche bei runden Geburtstagen eini-

ger Mitglieder bzw. viele 
 Krankenbesuche 
Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit 
der Behörde der Landesbeauftragten war 
es möglich, den per Zuwendungsbescheid 
vom 26.09.2022 bereitgestellten 
50.000,00 € Härtefallfonds des Landes 
Sachsen-Anhalt zielgerichtet an die Be-
rechtigten Personen auszureichen. 
Der jahrelange Kampf um den Härtefall-
fonds hat im Herbst 2022 zur parlamentari-
schen Anerkennung in Sachsen-Anhalt und 
somit zum Erfolg geführt. Bisher konnten 
13 Betroffene von dem Härtefallfonds profi-
tieren.  
Abschließend möchten wir uns für die fi-
nanzielle Förderung vorgenannter Projekte 
durch die Behörde der Landesbeauftragten 
bedanken. Diese ermöglichten es uns – wie 

all die Jahre zuvor - im Interesse der Opfer 
und Hinterbliebenen tätig zu sein. 
Wir hoffen auch in 2023 auf die Unterstüt-
zung durch die Beauftragte des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, damit wir auch in diesem Jahr die 
Interessen der Verfolgten kommunistischer 
Gewaltherrschaft in Sachsen-Anhalt vertre-
ten können. 
Magdeburg, den 31.01.2023 

3.3. Zeit-Geschichte(n) e. V. – Verein 
für erlebte Geschichte  

Der Verein teilte für das Jahr 2022 folgen-
des aus seiner Arbeit in Bezug auf die Auf-
arbeitung der SED-Diktatur mit: 
Der Verein Zeit-Geschichte(n) e. V. wurde 
1995 in Halle als Begegnungs- und Bera-
tungszentrum mit einer eigenen öffentli-
chen Bibliothek gegründet. Mit Veranstal-
tungen, Ausstellungen, eigens produzier-
ten Filmen und Publikationen, die teilweise 
kostenlos über die vereinseigene Webseite 
abrufbar sind, regt der Verein die Auseinan-
dersetzung mit der jüngeren deutschen 
Vergangenheit beider Diktaturen in 
Deutschland an. Das Vereinsarchiv steht 
interessierten Bürgern und Medien offen, 
auf Anfrage werden Zeitzeugen vermittelt. 
Der Verein unterstützt Betroffene bei Reha-
bilitierungsfragen, vermittelt bei Bedarf psy-
chosoziale Betreuung und stellt der Lan-
desbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur für die Bürgersprechstunde sowie 
einer Selbsthilfegruppe für Geschädigte 
der SED-Diktatur einmal monatlich seine 
Räumlichkeiten zur Verfügung.  

 
Der Zeitzeuge Ralf Steeg im Gespräch mit Dr. Udo 
Grashoff im ehemaligen Jugendhaus Halle. Foto: 
Marcus Andreas Mohr 

Für das Jahr 2022 sind einige Projekt her-
auszuheben:  
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Der Historiker Dr. Udo Grashoff führte im 
Jahr 2022 eine Forschungsarbeit zum „Ju-
gendhaus Halle“ (Frohe Zukunft) durch. 
Dort wurde in den 1970er Jahren ein 
neuartiger Jugendstrafvollzug erprobt, 
grundlegende Forschungen gab es noch 
nicht. Über einen Zeitzeugenaufruf wurden 
rund 30 ehemalige Inhaftierte gefunden 
und interviewt.  
Die Erarbeitung des Manuskripts wurde 
von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur gefördert. Die Druck-
legung, die 2023 erfolgen soll, wird eben-
falls von der Bundesstiftung gefördert so-
wie von der Landesbeauftragten zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur. Im Rahmen 
des Projekts wurden die Gebäude des ehe-
maligen Jugendhauses, die heute zur JVA 
Roter Ochse gehören, professionell foto-
grafiert. Mit den Bildern ist eine Ausstellung 
geplant.  
Betstübchen zum Herbst 1989 an der 
Marktkirche. Gemeinsam mit dem Förder-
verein der Marktkirche betreut der Verein 
eine Studentengruppe der Hochschule 
Merseburg. Aufgabe der Studenten ist es, 
eines der an der Außenmauer der Markt-
kirche liegendes Betstübchen dauerhaft 
zum Herbst 89 (Fokus auf den 9.10.1989) 
auszugestalten. Die Studenten arbeiten ab 
Oktober 2022 zwei Semester an diesem 
Projekt, das bis zum Sommer 2023 abge-
schlossen sein soll. Der Verein hat mit den 
Studenten ein Vorbereitungsseminar mit 
Führung durchgeführt und stellt Material 
und Inhalte zur Verfügung.  

 
Pavillon zu Umweltschutzaktionen in der DDR in der 
„Kinderstadt“. Foto: Zeit-Geschichte(n)-Verein 
Für die Kinderstadt, die zwischen 30. Juni 
und 24. Juli auf der Peißnitzinsel stattfand, 
wurde auf Anfrage kurzfristig eine Ausstel-
lung zu halleschen Umweltschutzaktivitä-
ten in der DDR erarbeitet. Diese war in ei-
nem der dortigen Pavillons zu sehen. Zeit-
zeugengespräche mit den besuchenden 
Schülern begleiteten das Angebot.  

Der Historiker Christian Sachse arbeitet im 
Auftrag des Vereins an einer Forschungs-
arbeit über den studentischen Widerstand 
rund um den 17. Juni 1953 in Halle. Das 
Erscheinen der Publikation ist für Juni 2023 
geplant.  
Der Verein verfasst und initiiert seit vielen 
Jahren Nachrufe für Menschen, die Opfer 
der DDR-Diktatur wurden oder sich dieser 
widersetzt haben. Um die Schicksale dieser 
überregional meist wenig bekannten Men-
schen dauerhaft sichtbar zu machen, wer-
den diese Nachrufe nun auf der Webseite 
des Vereins dargestellt. Im Jahr 2022 betraf 
das Frank Eigenfeld, Christof Prüfer sowie 
Ute Lohse und Peter Willms. 
2022 wurden die Aktivitäten des Vereins 
auf die „sozialen Netzwerke“ erweitert, 
um neue Zielgruppen für unsere Angebote 
zu erreichen. Auf einer Facebook- sowie In-
stagramseite wird über Arbeitsergebnisse 
und Veranstaltungen informiert und es wer-
den dort zeitgeschichtliche Themen aufge-
griffen.  
Im Jahr 2022 führten wir folgende öffentli-
che Veranstaltungen durch:  
 13. April 2022: Zeitzeugengespräch mit 

Rainer Müller aus Leipzig, der in den 
1980er Jahren einer der dort bedeu-
tendsten Oppositionellen war.   

 22./23. April 2022: Stadtrundgang „Poli-
tische Geschichte der Stadt Halle“ und 
Seminar zum Thema „Vertriebene in der 
DDR“ anlässlich der Tagung des Bun-
desverbandes der Dobrudschadeut-
schen in Halle. 

 4. Mai 2022 Verein Zeit-Geschichte(n): 
Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. 
Christian Teichert zu Gedenkaktivitäten 
an den Holocaust in der Steiermark/Ös-
terreich.  

 17. Mai 2022 Franckesche Stiftungen: 
Vortrag zum Leben des jüdischen 
Rechtsanwalts Richard Hesse im Rah-
men der Vortragsreihe der Katholischen 
Akademie. 

 17. Juni 2022, Musikbibliothek im Hän-
delkarree: Vortrag und Gespräch mit Dr. 
Hans-Peter Löhn zu den Ereignissen am 
17. Juni 1953 in Halle. 

 9. Juli 2022, Gedenkstein an der ehem. 
„Poli Mitte“: Vortrag zur Geschichte der 
Venerologischen Station in der DDR im 
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Rahmen eines mitteldeutschen, evange-
lischen Pilgerwegs zu Frauen-Orten.  

 23. Juni 2022 Tanzbar Palette: Lesung 
mit der Autorin Bettina Wilpert aus ihrem 
Roman „Herumtreiberinnen“ über die 
Venerologische Station Leipzig. Die 
Handlung des Buches beruht auf den 
Geschehnissen in Halle. Im Anschluss 
Publikumsgespräch mit der Landesbe-
auftragten zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur. Die Veranstaltung fand in Ko-
operation mit der Buchhandlung „heiter 
bis wolkig“ statt. 

 

Lesung aus „Herumtreiberinnen“ von Bettina Wilpert in 
der Tanzbar Palette. Foto: Zeitgeschichte(n) Verein. 

Im Rahmen der Lesung wurde auf der 
Bühne das Kunstwerk der BURG-Absol-
ventin Liane Pförtner präsentiert, das 
sich mit der ehem. geschlossenen vene-
rologischen Station auseinandersetzt. 
Für das gelungene Kunstwerk wird noch 
ein dauerhafter Ausstellungsort gesucht. 

 17. September 2022, Christuskirche: 
„Untergrund war Strategie“ – musikali-
sche Lesung von und mit Geralf Pochop 
über die DDR-Punkszene in Halle. Die 
Veranstaltung wurde in Kooperation mit 
der Landesbeauftragten, der Gedenk-
stätte Roter Ochse, dem Stasi-Unterla-
gen-Archiv und der Ev. Johannisge-
meinde durchgeführt.  

 

Punks in der DDR, Lesung in der Christuskirche mit 
Geralf Pochop Foto: Zeit-Geschichte(n) Verein.  

 23. September 2022: Stadtrundgang an 
Orte der Demokratie mit sog. Demokra-
tie-Botschaftern aus ganz Deutschland. 

 3.10.2022, Detmold: Festvortrag zum 
Tag der Deutschen Einheit anl. einer Ta-
gung im Museum für Russlanddeutsche 
Kulturgeschichte Detmold.  

 4.11.2022, Georgenkirche: Konzertle-
sung „Ich musste raus. 13 Wege aus der 
DDR.“ mit Stefan Weinzierl und Ludwig 
Blochberger. Gelesen wurde aus dem 
gleichnamigen Buch des gebürtigen 
Hallensers Constantin Hoffmann, der 
darin 13 ungewöhnliche Geschichten 
über Bürger, die die DDR verließen, ver-
sammelt. Die Veranstaltung wurde ge-
fördert von der Landesbeauftragten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und in 
Kooperation mit der Gedenkstätte Roter 
Ochse und der Evangeliumsgemeinde 
durchgeführt.  

 15. Dezember 2022: Zeitzeugenge-
spräch mit Siegmar Faust über seine 
Zeit als politischer Häftling in verschie-
denen Haftanstalten der DDR. 

 
Verleihung des Engagementspreises in Berlin. Foto: 
Zeitgeschichte(n) Verein.  

Fortgeführt hat der Zeit-Geschichte(n) Ver-
ein auch 2022 die Arbeit mit Schulen. Ins-
besondere zu den Stolpersteinen, deren 
Verlegung in Halle durch den Zeit-Ge-
schichte(n) Verein koordiniert wird, wurden 
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zahlreiche Schul- und Studentenprojekte 
begleitet. Neben vier Stolperstein-Verle-
gungen in Anwesenheit von Überlebenden 
und Nachfahren leiteten wir erneut das Pro-
jekt „Filme gegen das Vergessen“ der Mar-
tin-Luther-Universität an, in dem Studenten 
Filme über entsprechende Biographien 
herstellen, die dauerhaft über Youtube ab-
rufbar sind. 
Gemeinsam mit freiwilligen Jugendlichen 
wird an einer weiteren Actionboundtour 
zum Jüdischen Leben in Halle gearbeitet. 
Die Tour ist ein interaktiver digitaler Stadt-
rundgang, den man mit einem Smartphone 
selbstständig absolvieren kann. Dieses 
Projekt wurde vom Bundesbeauftragten 
gegen Antisemitismus und der Bundesin-
nenministerin im November 2022 mit dem 
erstmals vergebenen Engagementpreis ge-
gen Antisemitismus ausgezeichnet. 

3.4. Grenzdenkmalverein Hötensleben 
e. V. 

Bericht des Vorsitzenden René Müller für 
den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022. 
Mitgliederstand 

Der Verein hatte am Ende des Berichtszeit-
raumes 42 Mitglieder aus ganz Deutsch-
land. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ständige Aufgaben waren die Erledigung 
von Anfragen, der übliche Schriftverkehr, 
Pflege des Web-Auftritts, Pressearbeit und 
die anfallenden Führungen. 

 
Besucher am Grenzdenkmal Hötensleben. Foto: 
Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 
Bei den Führungen ist das Highlight, der 
Turm, leider immer noch nicht zugänglich. 
Das stand hier schon vor acht Jahren so und 
so langsam sollte sich dieser Zustand än-
dern. Der Zustand des Turmes ist katastro-
phal. Es dauert nicht mehr lange, und der 
Betonkrebs hat ihn so zerfressen, dass es 
nicht mehr zu reparieren ist. Das Gleiche gilt 
für die komplette Westseite des Denkmals 
und für die Mauer auf der Ostseite. Bricht ein 

Zaunpfeiler, fällt der komplette Zaun. Der 
müsste schnellsten neu verzinkt werden. 
Hier herrscht sofortiger und dringender 
Handlungsbedarf. 

Bei den angemeldeten Führungen wurden 
am Grenzdenkmal ca. 2.000 Personen ein-
gewiesen. In diesem Jahr war wieder alles 
anders als sonst. Es gab sehr viele Anfra-
gen, aber pandemiebedingt auch wieder 
viele Stornierungen. Allerdings ist es er-
staunlich, dass dennoch die Anzahl der Füh-
rungen trotz der Pandemie wieder sehr hoch 
war und sogar massiv zugenommen hat. 

 
Führung in deutscher und englischer Sprache für 
den Motoradclub der Freimaurer am Grenzdenkmal 
anlässlich 70 Jahre Grenzschließung Innerdeutsche 
Grenze am 29.04 2022. Foto: Grenzdenkmalverein 
Hötensleben e. V. 

Gedenkstunde am 26. Mai 

Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marien-
born, der Grenzdenkmalverein Hötensleben 
e.V. und Grenzenlos – Wege zum Nachbarn 
e.V. luden am 26. Mai 2022 zur Gedenkver-
anstaltung zum 70. Jahrestag der Schlie-
ßung der innerdeutschen Grenze ein. Am 
26. Mai 1952 veranlasste das DDR-Regime, 
die bis dahin noch durchlässige innerdeut-
sche Grenze komplett abzuriegeln. Sie er-
richtete Stacheldrahtzäune oder, wenn nicht  

 

Gedenken an die Opfer am 26.5.2022. Foto: Grenz-
denkmalverein Hötensleben e. V. 
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anders möglich, einfache Bretterzäune und 
ordnete die Überwachung des Grenzgebie-
tes an. Fluchtversuche sollten, wenn nötig, 
mit tödlicher Gewalt verhindert werden. Zu-
dem wurden vermeintlich „politisch unzuver-
lässige“ Bewohnerinnen und Bewohner aus 
grenznahen Ortschaften gezwungen, ihr Zu-
hause zu verlassen. Auch in den Folgejah-
ren vertrieb die SED-Diktatur immer wieder 
Menschen: Bis Ende 1961 wurden etwa 
12.000 Personen aus dem Sperrgebiet an 
der innerdeutschen Grenze in das Landes-
innere zwangsausgesiedelt. 
„Die Grenze durchschnitt Grundstücke und 
Felder, Arbeitswege, Familien, Freundes-
kreise und Biografien“, sagte Kai Langer, Di-
rektor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-
Anhalt. Dass tausende Menschen ab 1952 
aus dem Sperrgebiet zwangsausgesiedelt 
wurden, habe bis heute Auswirkungen. „Der 
Verlust ihrer Heimat und ihrer bisherigen so-
zialen Beziehungen hatte auch einen Ver-
lust der Vielstimmigkeit in den betroffenen 
Orten zur Folge“, sagte Langer. Schwer 
wiege auch, dass die Betroffenen bis 1989 
nicht über ihre traumatischen Erfahrungen 
und Ängste sprechen konnten. Die Aktio-
nen, mit denen „politisch unzuverlässige“ 
Bewohnerinnen und Bewohner aus grenz-
nahen Orten gezwungen wurden, ihr Zu-
hause zu verlassen, trugen zynische Namen 
wie „Aktion Ungeziefer“ oder „Aktion Korn-
blume“. Laut Gedenkstättenstiftung wurden 
bis Ende 1961 rund 12000 Menschen 
zwangsausgesiedelt. 

 
Die Teilnehmer nach der Gedenkfeier am 26.5.2022. 
Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 

Sehr einfühlsam und mit seinen ganz eige-
nen Worten unterstrich der niedersächsi-
sche Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung Bernd Althusmann die 
Worte. 

Die Rede zum Gedenken wurde von der 
Präsidentin vom Bund der DDR-Zwangs-
ausgesiedelten Marie-Luise Tröbst gehal-
ten. Als Zeitzeugin berichtete sie autobio-
grafisch an ihrem Schicksal, wie schrecklich 
die Zeit war. Es war ihr anzumerken, dass 
es sie noch heute mitnimmt. 
Danach stellten Schülerinnen und Schüler 
aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 
eine Kunstinstallation vor, die sie anlässlich 
des Gedenktages erarbeitet haben. 
Das Café der Begegnung lud im Anschluss 
zum gegenseitigen Austausch ein und öf-
fentliche Führungen über das Gelände des 
Grenzdenkmals Hötensleben fanden statt. 

 
Kränze zum Gedenken an die Zwangsaussiedlungen. 
Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 

Veranstaltung zu Zwangsaussiedlungen 

Am Samstag, den 11 Juni, fand um 10 Uhr 
im Theatersaal der Gemeinde Hötensleben 
und anschließend am Grenzdenkmal eine 
Veranstaltung der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Sachsen-Anhalt statt. Der His-
toriker Rainer Potratz hielt den Einführungs-
vortrag: „Die Zwangsaussiedlungen aus 
dem Grenzgebiet der DDR an der innerdeut-
schen Grenze 1952-1989. Hintergründe, 
Planungen und Durchführung“. 
Das anschließende Zeitzeugengespräch ist 
mit Marie-Luise Tröbs, Präsidentin des Bun-
des der in der DDR Zwangsausgesiedelten 
e.V. (BdZ), und Theodor Müller, Vizepräsi-
dent des BdZ, gewesen. 
Die Führung am Grenzdenkmal Hötensle-
ben war mit dem Vorsitzenden des Vereins, 
René Müller 

Jahreshauptversammlung 2022 

Am Samstag, 09. Juli 2022, um 16.00 Uhr 
fand im Theater der Gemeinde Hötensleben 
die Jahreshauptversammlung statt. Nach 
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der Verlesung und Genehmigung des Proto-
kolls der letzten Jahreshauptversammlung 
folgten die Berichte des Vorsitzenden, des 
Schatzmeisters und der Kassenprüfer. Wie 
gewohnt folgte danach eine Aussprache zu 
den Berichten. Der alte Vorstand wurde ent-
lastet. 
Es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vor-
sitzender bleibt René Müller auch der Kas-
senwart bleibt Sören Peter. Neu sind der 
stellvertretende Vorsitzende Thorben Ra-
datz, der Schriftführer Peter Simon und als 
Beisitzer Horst Scheibel. Dieter Buchwald 
schied als Schriftführer aus und wurde Bei-
sitzer. Achim Walter behielt seinen Beisitzer 
Posten. Neue Kassenprüfer wurden Tanja 
Rigalski und Jan-Hendrik Prüße. 
Eine Satzungsänderung wurde auch be-
schlossen, denn mit der bestehenden Sat-
zung ist der Verein bei Veranstaltungen 
nicht versichert. 
Des Weiteren wurde der Haushaltsplan für 
das Jahr 2022 beschlossen und ein Termin-
plan vorgestellt. 

 
Neuer Vorstand des Grenzdenkmalvereins: Achim 
Walter, Sören Peter, Peter Simon, Thorben Radatz 
und René Müller. Foto: Grenzdenkmalverein Hötens-
leben e. V. 

Das 24. Internationale Workcamp 

Das Workcamp war wieder für alle Beteiligte 
ein Erfolg. Jeder gab sich Mühe, das Camp 
zu einem Erlebnis für alle werden zu lassen. 
Die Highlights waren das Geschichtslabor in 
der Gedenkstätte „Deutsch Teilung“ in Mari-
enborn, der Besuch der Autostadt in Wolfs-
burg, die Reise ins Mittelalter nach Quedlin-
burg, die Spurensuche nach den Ottonen in 
Magdeburg, das Paläon oder die Tagebau-
landschaft der Region. 
Der Bauhof hat wieder sehr gute Arbeit ge-
leistet bei der Betreuung der Teilnehmer. 
Auch die Partner wie der Verkehrsgarten 
Völpke, jedes Jahr mit Fahrrädern dabei, 
waren sehr engagiert. Das gilt selbstver-
ständlich auch für unsere Feuerwehr und die 
Schützen. Das funktioniert auch schon seit 

Jahren sehr gut. Schön, dass die Angler 
auch dabei waren. 
Irgendwie hinterließ das Camp den Ein-
druck, dass die Vereine näher zusammen-
rücken. Das ist auch wichtig, denn überall ist 
ein Mitgliederschwund zu verzeichnen. In 
Zukunft wird es wohl nur so funktionieren, 
wenn alle Vereine an einem Strang ziehen. 
Danke für Euer Engagement. Nicht zu ver-
gessen ist der Förderverein „Schwimmbad 
Wackersleben“, denn bei diesen Tempera-
turen war das Schwimmbad fast ein tägli-
ches Ziel. Das Gleiche gilt hier auch für die 
Stadt Schöningen für das Angebot, die 
Schwimmhalle kostenfrei zu nutzen. Ein 
weiterer Dank geht noch an unseren Fotis 
vom Syrtaki, der uns spontan eingeladen hat 
und die komplette Rechnung übernahm. 

 
Die Teilnehmer des Workcamps zu Gast bei der Feu-
erwehr. Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 

Das offizielle Ende des Workcamps war ei-
gentlich der 14. August. Es waren für ein 
dreiwöchiges Camp zu wenig Teilnehmer 
angemeldet und so wurde das Camp auf 
zwei Wochen verkürzt, was dann auch noch 
Anmeldungen nach sich zog. Die Mexikaner 
und die Türkin hatten aber schon ihre Flüge 
gebucht und die Gemeinde wollte die Teil-
nehmer nicht einfach vor die Tür setzen. Au-
ßerdem haben sie ihr „Neun Euro Ticket“ 
und können täglich Ausflüge unternehmen. 
So war der Plan. 
Der funktioniert aber in Hötensleben nicht. 
Die Verkehrsanbindung ist so schlecht, dass 
es keinen Sinn macht, Tagesausflüge von 
Hötensleben aus mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu starten. Ohne Unterstützung von 
Fahrten zum Bahnhof, in der Regel nach 
Helmstedt und zurück, geht gar nichts. Die-
ses Ticket bietet leider nur in Ballungsräu-
men Vorteile oder allein schon in Nieder-
sachsen sind Verbindungen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln viel besser aufgestellt. So 
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gaben auch sehr schnell die Camper auf, 
denn schon die erste Fahrt nach Hannover 
verhagelt die Lust auf die weitere Nutzung 
des Tickets. David wollte sowieso auf Ah-
nenforschung gehen, denn sein Großvater 
stammt aus Antwerpen und brach somit am 
nächsten Tag auf. Esrin schaute sich das 
noch einen Tag an und verließ dann auch 
das Camp. 

 
Die Teilnehmer des Workcamps zu Gast bei den 
Schützen. Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben 
e. V. 

So blieb nur Noé, der sich das Camp von 
Hilfsarbeiten auf dem Bau neben seinem 
Studium abgespart hatte und finanziell keine 
größeren Sprünge machen konnte. Der 
Grenzdenkmalverein kümmerte sich aber 
um ihn. Es wurden Radtouren z.B. zum Rit-
tergut Üplingen mit Oktagon Kirche, zum 
Kloster Hamersleben oder zur Telegrafen-
station Neuwegersleben unternommen. Da-
raus ergab sich übrigens die Idee, diese 

 
Die Teilnehmer und Unterstützer des Workcamps 
2022. Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 

Touren öfter anzubieten. Mit allen Vereinen 
geführte Ausflüge zu organisieren und zum 
Abschluss treffen sich alle auf dem Rathaus-
hof, bei der Feuerwehr oder den Schützen 
zu Bratwurst und Bier. Alles gegen einen 
vertretbaren fairen Obolus, damit die Ver-
eine auch etwas davon haben. Wir werden 
auf die Vereine zugehen. Einen letzten Ein-
druck durfte die Band Norfolk hinterlassen, 

wo wir am Sonntag noch zur Probe waren. 
Allen nicht erwähnten Beteiligten gilt selbst-
verständlich auch ein herzliches Danke-
schön. 

Geschichtscamp der Gesamtschule Landau 

Zwei Jahre gab es coronabedingt eine 
Zwangspause. Am Sonntag, 04.09., traf Uli 
Roos, didaktischer Leiter der Integrierten 
Gesamtschule Landau, mit sieben Schülern 
wieder in Hötensleben ein. Die Schüler sind 
in der 10. Klasse, denn hier steht die Teilung 
Deutschlands auf dem Lehrplan. 
„Seit 2013 zählt diese Kooperation zu den 
festen Bestandteilen bei unseren Herausfor-
derungen und trägt zur Demokratiebildung 
unserer Schüler:innen bei. 2019 haben wir 
dafür eine Auszeichnung der Bundeszent-
rale für politische Bildung aus Berlin erhal-
ten“, so Uli Roos. 
Mit der Kooperation meint Uli Roos die Part-
nerschaft mit dem Grenzdenkmalverein. Mit 
im Boot sind aber auch immer die Gemeinde 
Hötensleben und die Stiftung Gedenkstätten 
Sachsen-Anhalt. Die Gedenkstätte „Deut-
sche Teilung“ wurde besucht und auch die 
Gedenkstätte Moritzplatz. 
Als Erstes fand aber eine Führung durch Hö-
tensleben und über das Grenzdenkmal statt. 
In Marienborn stand die Funktion der Grenz-
übergangstelle im Vordergrund. Es gab aber 
von den pädagogischen Mitarbeitern Insa 
Ahrens und Felix Ludwig auch eine Einwei-
sung, wie Zeitzeugengespräche geführt 
werden. Damit wurde dann auch noch vor 
Ort unter der Begleitung der Mitarbeiter be-
gonnen. Der nächste Tag gehörte dem The-
ma Flucht, den Grenzen heute und dem 
Thema, dass die Freiheit unser höchstes 
Gut ist. Der Nachmittag wurde mit einem 
ganz anderen Thema abgerundet, denn es 
ging auf Spurensuche des ersten deutschen 
Königs nach Quedlinburg. 
Dann konnten in Büddenstedt die Erfahrun-
gen zu Zeitzeugengesprächen umgesetzt 
werden. Wie immer werden beide Sichtwei-
sen betrachtet. Hier war die Sichtweise 
West dran. Wie in jedem Jahr fuhr die 
Gruppe am Wochenende nach Berlin. Auf 
dem Programm standen unter Anderem der 
Bundestag, das Mauermuseum, das Holo-
caustdenkmal, der Tränenpalast, das Aus-
wärtige Amt und natürlich ein Sightseeing. 
In der zweiten Woche standen die Zeit-
zeugengespräche zur Sichtweise Ost auf 
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dem Programm. Der Strukturwandel der Re-
gion wurde auch untersucht. Es gab eine In-
dustrialisierung, die durch die Kohleförde-
rung und -weiterverarbeitung sowie den Zu-
ckerfabriken geprägt war und zu einem 
Reichtum der Region führte. Heute sind vom 
einstigen Reichtum nur noch Löcher in der 
Landschaft, ein abgewracktes Kraftwerk, 
Reste von stillgelegten Zuckerfabriken und 
einige noch erhaltenen Rübenpaläste zu se-
hen. Vom Reichtum ist keine Spur mehr. Im 
19. Jahrhundert war eine enorme Zuwande-
rung vor allem durch Arbeitskräfte zu ver-
zeichnen. Heute wandern die Menschen ab 
und die Region wird zusehends zum Armen-
haus. Strukturwandel eben.  

 
Die Teilnehmer des Geschichtscamps in Quedlinburgs 
Hölle. Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 

Diese Projekte wie das Camp sind sehr 
wichtig, um der Jugend zu zeigen, was eine 
Diktatur anrichtet und wie wichtig eine De-
mokratie ist. Eine Demokratie ist aber kein 
Selbstläufer und sie erfordert Engagement. 
Dieses Engagement muss gerade bei unse-
rer Jugend geweckt werden. Es gab mittler-
weile mehrere Anfragen beim Grenzdenk-
mal zu weiteren Projekten dieser Art. Die 
mussten allerdings leider abgesagt werden, 
denn hier arbeiten alle ehrenamtlich und mit 
dem Workcamp, dem Schulcamp sowie 
dem Besuch in Landau wird neben dem Ta-
gesgeschäft schon sehr viel geleistet. Viel-
leicht kann das Projekt aber als Modell die-
nen. Möglicherweise bekommt ja Hötensle-
ben tatsächlich ein Infozentrum, an dem 
hauptberufliche Mitarbeiter diese Projekte 
über das ganze Jahr anbieten. Wichtig ist es 
allemal, denn Demokratie ist ein hohes Gut. 
Tag der Deutschen Einheit 

Am 3. Oktober hat der Grenzdenkmalverein 
wieder zusammen mit der Gemeinde Hö-
tensleben den Tag der Deutschen Einheit 

gefeiert. Führungen wurden rund um die Uhr 
durchgeführt. Dazu gab es ein Angebot an 
Getränken und vom Grill. Die Resonanz war 
sehr groß. Das Interesse am Grenzdenkmal 
nimmt schon seit Jahren spürbar zu. So wird 
es auch am 3. Oktober immer voller auf dem 
Grenzdenkmal. Zum Teil sind alle Park-
plätze belegt und die anliegenden Straßen 
werden zugeparkt. 

Start des Kunstprojekts im Mai 2022. Foto: Grenz-
denkmalverein Hötensleben e. V. 

Die AWO war mit dem Projekt „Engagement 
verbindet und überwindet Grenzen“ auch zu 
Gast auf dem Grenzdenkmal. 17 Menschen 
aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
hatten Ende Mai am Grenzdenkmal Hötens-
leben gemeinsam begonnen, das größte 
mobile Einheitskunstwerk Deutschlands zu 
schaffen: Dafür wurde ein 25 x 20 großes 
Vließgewebe zum Thema Demokratie und 
Freiheit gestaltet. Dieses Werk ging auf Rei-
sen und wurde durch weitere Flächen er-
gänzt. Bis zum 22. September wurden vier-
zehn Orte in zwölf Landkreisen in zwei Bun-
desländern bereist und die Bürger vor Ort 

 
Das Grenzdenkmal mit dem Kunstprojekt am 
3.10.2022. Foto: Grenzdenkmalverein Hötensleben 
e. V. 

zum Weiter- und Mitgestalten in Wort und 
Bild eingeladen. Damit entsteht durch den 
Austausch über 300 Kilometer ein „dynami-
sches und vielschichtiges Abbild einer diver-
sen Zivilgesellschaft.“ Jeder Teilnehmer o-
der Besucher hatte am Tag der Deutschen 
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Einheit die Möglichkeit, das künstlerische 
Schaubild im XXL-Format (31m x 25m) am 
Grenzdenkmal in Augenschein zu nehmen. 
Besuch von Staatssekretär Putz 

Am 9. November besuchte auf Einladung 
von Tim Teßmann, MdL, der Staatssekretär 
für Kultur, Dr. Sebastian Putz, das Grenz-
denkmal in Hötensleben. Für die Hötensle-
ben waren der Bürgermeister Stephan Löff-
ler, der stellvertretende Bürgermeister und 
Ortschronist Wulf Biallas sowie der Vorsit-
zende des Grenzdenkmalvereins und 
UKSA-Leiter René Müller vor Ort. Putz und 
Teßmann erkundigten sich nach den Prob-
lemen rund um Hötensleben und vorrangig 
um das Grenzdenkmal. Das sind leider nicht 
wenige. 

 
Staatssekretär Dr. Putz am Grenzdenkmal. Foto: 
Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. 
Das Grenzdenkmal ist in einem schlechten 
Zustand. Die Mauerteile drohen einzufallen, 
der Streckmetallzaun ist sehr stark korro-
diert und der Betonkrebs frisst alles kaputt. 
Fällt erst ein Zaunpfahl, fällt der ganze Zaun. 
Das Gleiche gilt für den Beobachtungsturm 
auf dem Grenzdenkmal. Wenn hier nicht zü-
gig Maßnahmen eingeleitet werden, ist 
nichts mehr zu retten, denn wenn die ge-
samte Armierung vom Rost befallen wird, 
dann ist es zu spät. Im BT ist immer noch 

kein Strom. Im Großen und Ganzen befindet 
sich das Grenzdenkmal in einem maroden 
Zustand. 
Ein weiteres Thema war die Führungsstelle 
auf dem Schützenplatz. Es ist die letzte 
noch erhaltene Führungsstelle der Inner-
deutschen Grenze und der Berliner Grenze. 
Das Besondere ist auch noch die Ausfüh-
rung als Bunker. Es verfällt hier ein wichtiges 
Zeitzeugnis, denn unsere Jugend muss se-
hen, was eine Diktatur anrichtet, um Enga-
gement für unsere Demokratie zu entwi-
ckeln. Dieses Engagement kommt selten 
von selbst. Es muss auch hier zügig etwas 
geschehen. 
Ein weiterer Schwerpunkt war der Bau eines 
Besucherzentrums. Hötensleben hat mit Ab-
stand den größten Anschauungswert, was 
die erhaltenen Grenzsicherungsanlagen be-
trifft. Dazu kommen viele Alleinstellungs-
merkmale, die eben nur in Hötensleben zu 
finden sind. Außerdem gibt es eine denk-
malpflegerische Zielstellung, die besagt, 
dass das Denkmal so zu erhalten ist, wie es 
zur Grenzöffnung war, eben den letzten ak-
tuellen Zustand. Da gehören dann auch 
keine Selbstschussanlagen auf das Denk-
mal, denn die gehören in ein Museum. Es 
gibt viele eindrucksvolle und hervorragende 
Museen entlang der ehemaligen Innerdeut-
schen Grenze und auch der Berliner. Dort 
sind aber die Grenzsicherungsanlagen nur 
noch rudimentär vorhanden. Des Weiteren 
soll auch der einzig positive Effekt der 
Grenze, das Grüne Band, den Besuchern 
nähergebracht werden. Das Naturparadies, 
das in vielen Abschnitten entstand, ist ein-
zigartig. Vom Todesstreifen zur Lebenslinie. 
Allen Beteiligten ist klar, welche Aufgaben 
zu bewältigen sind. Es ist auch allen klar, 
dass die aktuelle Situation alles andere als 
günstig ist. Dazu gehören zur Stiftung Ge-
denkstätten Sachsen-Anhalt auch noch an-
dere Standorte. Jeder davon hat seine Be-
rechtigung. Es wurde auch schon Lösungs-
ansätze besprochen. Dr. Putz wies darauf 
hin, dass er keine Versprechen abgeben 
kann, aber er wird sich für die Lösungsan-
sätze einsetzen. 

Dank! 
Dankbar sind wir wieder für die zuverlässige 
und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Be-
auftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur, Frau Birgit 
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Neumann-Becker! Ohne diese Hilfen wäre 
es weder möglich gewesen, solche Pro-
jekte, wie die alljährlichen Kranzniederle-
gungen für die Grenzopfer (seit 1994), das 
internationale Workcamp (seit 1998) und die 
Aktion „Bäume überwinden Mauern“ (1995 – 
2022) durchzuführen, noch hätten die Bü-
cher „Heringsbahn“, „Die eisige Naht“ (1999 
und 2011) und „Alles hat seine Zeit. Hötens-
leben. An der Grenze zwischen Gestern und 
Morgen.“ (2019), erarbeitet und herausge-
geben werden können. Unser Dank gilt so-
wohl den verdienstvollen Leitern der Be-
hörde, Edda Ahrberg, Gerhard Ruden und 
Birgit Neumann-Becker als auch ihren Mitar-
beitern.  
Gestärkt hat uns auch das kameradschaftli-
che Verhältnis zu den Verfolgtenverbänden 
und deren langjährige Teilnahme an unse-
ren Gedenkstunden für die Grenzopfer. Das 
zeigt uns immer wieder, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. 
Eine sehr wichtige, wertvolle und praktische 
Zusammenarbeit gibt es auch mit der Stif-
tung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt explizit 
mit der Gedenkstätte Deutsche Teilung Ma-
rienborn! Von dort erfahren wir eine zuver-
lässige Förderung unserer Vorhaben. Das 
betrifft nicht nur die tatkräftige Unterstützung 
bei der Organisation und Finanzierung un-
serer alljährlichen Gedenkstunde für die Op-
fer der innerdeutschen Grenze, sondern 
auch die beachtliche Förderung des alljähr-
lichen Workcamps und des Geschichts-
camps auf finanziellem und organisatori-
schem Gebiet. Auch so ist alles sehr koope-
rativ. Wir fühlen uns gut aufgehoben.  
Auch die Gemeinde Hötensleben um die 
Bürgermeister Horst Scheibel und Stephan 
Löffler lässt uns nie im Stich. 
Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit mit diesen Einrichtungen in 
der Zukunft! 
Unser Dank gilt auch in diesem Jahre wieder 
all denen, die unsere Arbeit tatkräftig unter-
stützt haben, die ohne Umschweife ange-
packt haben. 
Für das Jahr 2023 wünschen wir uns aber-
mals, dass die gesamte Denkmalsubstanz 
denkmalgerecht gepflegt und das Grenz-
denkmal in den Zustand versetzt wird, der in 
der denkmalpflegerischen Zielstellung von 
1993 durch das Landesamt für Denkmal-
pflege von Sachsen-Anhalt vorgegeben ist. 

Die Hundetrasse sollte dieses Jahr endlich 
fertig werden (Das steht hier schon viele 
Jahre geschrieben, nun aber.). 
Sehr am Herzen liegt uns eine Zugänglich-
keit des Turmes auf dem Denkmal! Mit 
Nachdruck möchten wir dieses Ziel errei-
chen. Leider liegt es nicht in der Macht des 
Grenzdenkmalvereins. 
Des Weiteren hoffen wir auf ein zügiges Vo-
ranschreiten bei der Planung der Sanierung 
des Turmes und der Führungsstelle auf dem 
Schützenplatz. Die Förderanträge wurden 
geschrieben und sogar bewilligt. Zumal wir 
dieses Jahr in Erfahrung bringen konnten, 
dass der Bunker in den 1980ger Jahren 
noch eine andere Bedeutung bekam. Er 
wurde zu einer Abhörstation für die Staats-
sicherheit. 
Wir hoffen nun auf die Bildungsstätte mit 
Museum am Grenzdenkmal, was mittler-
weile kein Traum mehr ist. Es ist kurz vor der 
Realität. 
Hötensleben, 28. Januar 2023 

3.5. Bürgerkomitee Magdeburg e. V. – 
Dokumentationszentrum Moritz-
platz 

Das Bürgerkomitee Magdeburg e. V. ver-
folgt das Ziel, Kenntnisse über SED-Diktatur 
und Staatssicherheit zu vermitteln sowie 
über Formen des politischen Widerstandes 
und oppositioneller Gruppierungen in SBZ 
und DDR zu informieren. 
Seine Mitglieder setzen sich überwiegend 
aus Zeitzeugen zusammen, die im Herbst 
1989 als vom Runden Tisch der Stadt Mag-
deburg berufene Angehörige des Bürgerko-
mitees die Dienststellen des ehemaligen Mi-
nisteriums für Staatssicherheit 1989/90 blo-
ckierten und auflösten. Diese gründeten 
1990 den Verein Bürgerkomitee Magdeburg 
e. V., um die Aufklärung über die Tätigkeit 
des MfS weiterhin zu unterstützen und sich 
in die politische Bildungsarbeit einzubrin-
gen. Darüber hinaus waren einige Mitglieder 
im Arbeitsstab des Komitees zur Auflösung 
des MfS sowie mit entsprechenden Tätigkei-
ten im Bundesverwaltungsamt betraut, 
ebenso in verschiedenen Personalkommis-
sionen zur Überprüfung der Angestellten 
des Öffentlichen Dienstes hinsichtlich einer 
Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. 
Der Verein ist parteiunabhängig und unter-
stützt die Verbreitung von Kenntnissen über 



Tätigkeitsbericht 2022/2023 | 89 

die politischen, ethischen und moralischen 
Wirkungen von politischer Willkür.  
Zu diesem Zweck unterhält das Bürgerkomi-
tee Magdeburg e. V. seit 1992 das Doku-
mentationszentrum in der ehemaligen Un-
tersuchungshaftanstalt des MfS am Moritz-
platz. Als außerschulischer Lernort trägt das 
Dokumentationszentrum am Moritzplatz zur 
Förderung eigenverantwortlicher und demo-
kratischer Verhaltensweisen bei. Das Pro-
jektteam verfügt über langjährige Erfahrun-
gen in der politischen und außerschulischen 
Bildungsarbeit. 

Ziele 
Forschungs-, Dokumentations- und Bil-
dungsarbeit zu politischen, ethischen und 
moralischen Wirkungen politischer Willkür in 
der SBZ/DDR zwischen 1945 und 1989, ins-
besondere durch die Sicherheitsorgane der 
ehemaligen DDR. 

Bildungsarbeit 
Mit dem Dokumentationszentrum am Mo-
ritzplatz ist eine bleibende Institution ge-
schaffen worden, die Raum bietet für die 
persönliche, soziale, öffentliche, politische 
und historische Aufarbeitung des SED-Staa-
tes. 
Besucher des Dokumentationszentrums wie 
Schüler, Jugendgruppen, Studenten, Bun-
deswehr, politische Stiftungen und Erwach-
senengruppen werden durch das nachste-
hende Themenfeld geführt. Es werden the-
matische Schwerpunkte gesetzt, die sich 
am Ablauf der in den Ausstellungsräumen 
und im authentischen Bereich vorgegebe-
nen Inhalten orientieren.  
Nicht die reine Faktenvermittlung steht im 
Mittelpunkt der bildungspolitischen Arbeit, 
sondern eine offene Gesprächsatmosphäre 
wird angestrebt. Der Besucher/ die Gruppe 
ist dazu eingeladen, eigene Erfahrungen 
und Wahrnehmungen einzubringen und in 
Beziehung zu anderen Denkweisen zu set-
zen. Berichte von Zeitzeugen können ver-
schiedene Sichtweisen erhellen. Auf diese 
Weise kann das Zusammenwachsen von 
Ost und West gefördert werden. 

Führungen 
Wie oben dargestellt, wird die Bildungsarbeit 
am Moritzplatz gemeinsam von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Dokumen-

tationszentrums und der Gedenkstätte Mo-
ritzplatz durchgeführt. Die Führungen und 
Rundgänge durch den authentischen Ort 
und die Dauerausstellung basieren auf ei-
nem offenen Dialog mit Vermittlung histori-
scher Fakten. Aufgabe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist es hierbei, die dialogische 
Führung kompetent zu moderieren und ggf. 
korrigierend unter Bezugnahme auch histo-
rische Sachverhalte und Erinnerungen von 
Zeitzeugen auf den Gesprächsverlauf ein-
zuwirken. Dabei wird eine offene Interaktion 
zwischen den Besucherinnen und Besu-
chern und den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bei Führungen aller Altersgruppen 
angestrebt.  

Schulklassen, die mehr als 20 Schüler zäh-
len, werden geteilt. Bei Führungen innerhalb 
von Projekttagen wird mitunter auf das me-
thodische Prinzip „Schüler führen Schüler“ 
an ausgewählten Stationen im Gedenkstät-
tenkomplex zurückgegriffen. Bei Projektta-
gen wurde sich bemüht, die Arbeit in Kleinst-
gruppen (ca. drei bis vier Schüler) und deren 
individuelle Betreuung zu gewährleisten. . 
Im Jahr 2021 wurden die Gruppen ab einer 
Teilnehmerzahl von 10 Personen geteilt. Die 
Rückmeldungen der Besucher und Besu-
cherinnen zeigen, dass eine kleinere Teil-
nehmerzahl den offenen Dialog mit den Be-
suchern und Besucherinnen enorm fördert, 
da intensiver auf einzelne Nachfragen und 
Wortmeldungen eingegangen werden kann. 
Gästeführungen wurden 2022 mit einer be-
grenzten Teilnehmerzahl von 10 – 20 Perso-
nen durchgeführt. 

Projekttage 
Das Dokumentationszentrum bietet Projekt-
tage überwiegend für die Jahrgangsstufen 9 
und 10 aller Schulformen an. Diese sind 
durch Arbeitsblätter, Quellenmaterial, audio-
visuelle Medien und Gedichtsammlungen in 
Themenmappen aufbereitet.  
Neben den bereits in den vergangenen Jah-
ren vom Dokumentationszentrum erarbeite-
ten pädagogischen Angeboten für Jugendli-
che ab Klasse 9 stehen seit Januar 2019 
den Schulen und Einrichtungen Projektthe-
men zur Verfügung, die z. B. das Thema 
Flucht und Ausreise komplex betrachten. 
Dabei wird ein Modul in leichter Sprache an-
geboten und ist somit auch für jüngere Jahr-
gänge einsetzbar.  
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2022 wurde intensiv daran gearbeitet, die 
Projektangebote noch stärker in einzelne 
Modulbausteine zu zerlegen, damit es in Zu-
kunft möglich ist, aus den Bausteinen ver-
schiedener Projekte neue Bildungsange-
bote zusammenzustellen. Diese Arbeit wird 
auch 2023 fortgeführt. Modulbausteine bie-
ten den Vorteil, dass man dadurch einzelne 
Bildungsangebote optimal auf eine be-
stimmte Schulklasse und deren Vorausset-
zungen anpassen kann, ohne den inhaltli-
chen Zusammenhang und/oder die Erwar-
tungshaltung an das Projekt einzubüßen.  
Prinzipiell stehen ausgewählte Projekte zur 
Verfügung, die ein Gespräch mit einem Zeit-
zeugen vorsehen. In einem Dialog mit den 
Schülerinnen und Schülern berichtet der je-
weilige Zeitzeuge von seiner Biografie und 
seinen ganz persönlichen Hafterfahrungen. 
Dabei wird überwiegend auf Zeitzeugen zu-
rückgegriffen, die in den 1980er Jahren in-
haftiert waren, da durch die zeitliche Nähe 
deren Lebensumstände für die Schülerin-
nen und Schüler meist greifbarer sind. Trotz 
der Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie konnten 2022 Zeitzeugengesprä-
che unter Einhaltung der allgemeinen Ab-
stands- und Hygienebestimmungen durch-
geführt werden. 
Da zu Beginn des Jahres keine Präsenzan-
gebote mit Schulklassen durchgeführt wer-
den konnten, wurden digitale Projektange-
bote entwickelt. Dazu wurden die bereits 
vorhandenen Angebote zum Herbst 1989 in 
Magdeburg, Jugendkulturen in der DDR und 
Musik in der DDR genutzt und digital aufbe-
reitet. Interessierte Schulen haben nun die 
Möglichkeit, über die auf unserer Internet-
seite angegebenen Kontaktmöglichkeiten 
diese digitalen Angebote nachzufragen. 
Ihnen wird dann ein Medienpaket zur Verfü-
gung gestellt, welches eine Präsentation 
zum Projektthema enthält, die anhand von 
Audio-Dateien durch das Bildungsangebot 
führt, die Aufgaben erklärt und durch die Er-
gebnispräsentation leitet. Darüber hinaus 
werden sogenannte „Input-Pakte“ angebo-
ten, wodurch die Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit zur thematischen Vertiefung 
erhalten. 
Für 2023 ist geplant, einige der vorhande-
nen Projektangebote (Bsp. „Arbeiten in der 
Dauerausstellung“ oder „Herbst 1989 in 
Magdeburg“) zu überarbeiten, neu zu struk-
turieren und die vorhandenen Materialien 

den aktuellen Lese- und Sehgewohnheiten 
der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 
Dabei wird angestrebt, alle bereits vorhan-
denen Projektangebote in einzelne Modul-
bausteine zu zerlegen, sodass bei entspre-
chenden Anfragen auch neue Projektange-
bote aus vorhandenen Bausteinen generiert 
werden können. 

Zielgerichtete Erweiterung der Biblio-
theken 
Der gemeinsame Bibliotheksbestand des 
Dokumentationszentrums und der Gedenk-
stätte umfasst ca. 160 lfd. Meter an Publika-
tionen zu Schwerpunkten wie der histori-
schen, politischen und psychologischen 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und des 
SED-Unrechts; der Geschichte, dem Auf-
bau, den Strukturen und der Arbeitsweise 
des MfS; der Partei- und Sicherheitspolitik 
der DDR; der DDR-Geschichte bis zur Fried-
lichen Revolution 1989; Entschädigung und 
Rehabilitierung, Belletristik, Graphic Novels 
und einen Bestand zum Nationalsozialis-
mus. 
Die Altbibliothek/Präsenzbibliothek umfasst 
einen Bestand von ca. 140 lfd. Metern (ca. 
8.900 Bücher) mit Publikationen, die vor 
1989 zu folgenden Schwerpunkten veröf-
fentlicht wurden: Klassiker des Marxismus-
Leninismus, Verfassung der DDR, Strafge-
setzbücher, Justiz in der DDR, Berichte des 
Politbüros der SED, Parteitagsmaterialien, 
Militärwesen der DDR, Ökonomie, Biogra-
fien und Nachschlagewerke, Belletristik, 
Schulbücher.  
Die Mediathek umfasst 325 DVDs mit ca. 
900 Beiträgen: Schulungsfilme des Staatssi-
cherheitsdienstes, Reportagen und Doku-
mentationen, DEFA-Spielfilme, didaktisch 
aufbereitetes Filmmaterial für den Einsatz 
bei Projekttagen sowie Zeitzeugen-Inter-
views zum 17. Juni 1953 und der Friedlichen 
Revolution 1989 in Magdeburg. 

3.6. Verein Heimatverdrängtes Land-
volk-Bauernverband der Vertrie-
benen e. V. (HvL-BVdV e. V.) 

Der Verein Heimatverdrängtes Landvolk-
Bauernverband der Vertriebenen e. V. 
(HvL-BVdV e. V.) berichtet am 7.3.2023 
über seine Tätigkeitsschwerpunkte in 
Sachsen-Anhalt und auf Bundesebene im 
Jahr 2022.  
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Auf Bundesebene arbeitet der Verein HvL-
BVdV wie in den vergangenen Jahren wei-
terhin intensiv an der Durchsetzung der Pe-
tition, die von zahlreichen Mitgliedern des 
Vereins an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages gerichtet worden 
ist mit dem Ziel, eine umfassende Rehabili-
tierung als unschuldige Opfer der kommu-
nistisch-stalinistischen Bodenreform in der 
sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zu er-
reichen. Durch die in Folge der Bundes-
tagswahl neue Zusammensetzung des Pe-
titionsausschusses war in 2022 erneut er-
hebliche Informationsarbeit erforderlich, 
um den einzelnen Mitgliedern unser Anlie-
gen überzeugend nahe zu bringen: Die For-
derung nach einem monetären Ausgleich, 
der sich an den Entschädigungsregelungen 
für Enteignungsmaßnahmen in den ehe-
maligen Westzonen orientiert, nachdem 
eine Vermögensrückgabe politisch unzwei-
felhaft nicht unterstützt wird. Trotz der für 
die meisten Opferfamilien durch das Land 
Sachsen-Anhalt erfolgten Vertreibungsre-
habilitierung ist bisher keine Rehabilitie-
rung von den Vorwürfen erfolgt, mit Hilfe 
derer Vertreibung und Enteignung einst ge-
rechtfertigt worden sind. 
In Sachsen-Anhalt verfolgt der Verein HvL-
BVdV weiterhin die Aufarbeitung des von 
1945-46 besehenden Zwischenlagers in 
Osterburg. Hier können wir uns inzwischen 
auf eine gute Zusammenarbeit mit einer 
Berliner Historikerin stützen. Die uns vorlie-
genden Berichte von Familien, die in Oster-
burg inhaftiert waren, belegen eindeutig die 
Existenz dieses Lagers. Informationen über 
die Verbringung der Opfer in verschiedene 
NKWD-Lager, in denen zahlreiche der Op-
fer den Tod fanden, haben dazu geführt, 
unsere Archivarbeit zu intensivieren, um 
weitere Informationen über das Zwischen-
lager in Osterburg zu erhalten. Hier finden 
wir erfreulicherweise Unterstützung durch 
die Archive. Unser langfristiges Ziel ist die 
Errichtung einer Erinnerungstafel in Oster-
burg oder nach dem Vorbild von „Die letzte 
Adresse“ Erinnerungstafeln am letzten 
Wohnort der Opfer, die nicht mehr zurück-
kehren konnten.  
Generell setzen wir uns dafür ein, dass der 
oft vernachlässigten Aufarbeitung der stali-
nistischen Diktatur während der SBZ ein 
größeres Gewicht beigemessen wird. 

3.7. Das Niedersächsische Netzwerk 
für SED- und Stasi-Opfer 

Seit fast zehn Jahren gibt es enge Bezie-
hungen zwischen der Landesbeauftragten 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus 
Sachsen-Anhalt und dem Niedersächsi-
schen Netzwerk für SED- und Stasi-Opfer.  
In Niedersachsen wohnende SED- und Sta-
si-Opfer und die in diesem Bundesland akti-
ven Opferverbände hatten sich bereits 2010 
auf Initiative des ehemaligen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hartmut Büttner zu ei-
nem Netzwerk zusammengeschlossen. 
Ein Ziel des Netzwerkes ist durch eine Bün-
delung der Opferinteressen ein gemeinsa-
mes Auftreten der Betroffenen gegenüber 
der Politik. Außerdem stehen Hilfen bei der 
strafrechtlichen, juristischen und beruflichen 
Rehabilitierung im Mittelpunkt der Aktivitä-
ten. Da die Traumatisierung vieler SED- und 
Stasi-Opfer bis zum heutigen Tag anhält, 
soll die bestehende Schwellenangst zu Be-
hörden durch die vermittelnde Hilfe von 
ebenfalls betroffenen Kameradinnen und 
Kameraden abgemildert werden.  
Seit Anfang 2014 besteht zwischen dem 
Netzwerk und der Landesbeauftragten ein 
besonders intensiver Austausch. So unter-
stützt die Behörde der Landesbeauftragten 
die Opferberatungsstelle im niedersächsi-
schen Innenministerium vor allem bei jähr-
lich zwei öffentlichen Beratungsterminen. 
Diese werden abwechselnd in zwei ver-
schiedenen niedersächsischen Orten durch-
geführt. Bis zur Corona-Pandemie kam au-
ßerdem eine jährliche Begegnung zwischen 
dem Netzwerk Niedersachsen und den Ver-
folgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiati-
ven aus Sachsen-Anhalt hinzu. 
So kam es bisher auch zu sieben offiziellen 
Treffen: 
 am 11.6.2015 im Innenministerium in 

Hannover, 
 am 8.6.2016 im Justizministerium und 

im Landtag in Magdeburg, 
 am 30.5.2017 im Landtag von Hanno-

ver, 
 am 30.5.2018 im Landtag von Magde-

burg, 
 am 12.6.2019 im niedersächsischen 

Salzgitter. Am Standort der früheren 
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Zentralen Erfassungsstelle für SED-Ver-
brechen (ZERV) gab es hochinteres-
sante Diskussionen. Salzgitters Ober-
bürgermeister Frank Klingebiel, Birgit 
Neumann-Becker und Rudolf Rückert, 
der ehemalige Oberbürgermeister Salz-
gitters, erinnerten an die besondere 
Rolle der ZERV zum Schutz der Politi-
schen Häftlinge in der DDR; 

 anstelle des durch die Pandemie ausge-
fallenen sechsten offiziellen Treffens im 
1. Halbjahr 2020 in Magdeburg wurde am 
22.10.2020 eine festliche Veranstal-
tung mit dem scheidenden Bundesbe-
auftragten Roland Jahn in Hannover 
durchgeführt. Ort war der historische 
Übergangsplenarsaal des Niedersächsi-
schen Landtages. Im Mittelpunkt der gut 
besuchten Veranstaltung standen viele 
Fragen, die sich aus der Einbringung der 
Stasi-Unterlagen unter das Dach des 
Bundesarchivs ergaben. „Der Zugang 
zu den Hinterlassenschaften des Minis-
teriums für Staatssicherheit der ehema-
ligen DDR wird auch zukünftig sicherge-
stellt,“ war die Kernaussage von Roland 
Jahn. Hartmut Büttner stellte heraus, 
dass dabei der Aktenzugang für die Be-
troffenen weiterhin nach den Bedingun-
gen des Stasi-Unterlagen-Gesetzes ge-
währleistet sein müsse. Ein weiteres 
Treffen gab es anlässlich des 24. Bun-
deskongress der Landesbeauftragten zu 
Aufarbeitung der SED-Diktatur vom 17. 
bis zum 19. September im thüringi-
schen Teistungen. Die an den Landes-
grenzen zu Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt gelegene Gedenkstätte bot 
die Plattform für ein persönliches Treffen 
von Verfolgtenverbänden und Aufarbei-
tungsinitiativen aus den neuen Bundes-
ländern. Als Gäste Sachsen-Anhalts wa-
ren auch Mitglieder des Niedersächsi-
schen Netzwerkes eingeladen. Der Thü-
ringer Ministerpräsident hatte im Spiegel 
erklärt: „Die DDR war eindeutig kein 
Rechtsstaat. Der Begriff Unrechtsstaat 
ist aber für mich persönlich und aus-
schließlich mit der Zeit der Naziherr-
schaft und dem mutigen Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer und seiner Verwen-
dung des Rechtsbegriffs Unrechtsstaat 
in den Ausschwitz-Prozessen verbun-
den.“ Hartmut Büttner argumentierte 

demgegenüber: „Wer versucht, die Ver-
brechen der Nazis durch den Verweis 
auf die DDR zu relativieren, handelt per-
fide. Mindestens genauso perfide ist es, 
wenn in jedem Hinweis auf DDR-Un-
recht eine solche Relativierung gesehen 
wird. Auch die DDR zerstörte Menschen 
– in ihrer bürgerlichen Existenz, psy-
chisch, und manchmal auch an Leib und 
Leben. Richter und Staatsanwälte wirk-
ten daran mit.“ Im Ergebnis der strittigen 
Diskussion, nahm der Thüringer Minis-
terpräsident Bezug auf den Koalitions-
vertrag seiner Landesregierung. Nach 
diesem Text war die „DDR eine Diktatur, 
kein Rechtsstaat und weil jedes Recht 
und jede Gerechtigkeit für diejenigen 
verloren waren, die sich nicht system-
konform verhalten, war die DDR in der 
Konsequenz ein Unrechtsstaat“. Von 
Seiten des niedersächsischen Netzwer-
kes hatten vor allem Christiane Qu-
enstedt-Querin und Jürgen Ritthaler auf 
Ramelow persönlich eingewirkt. Das Fa-
zit der Niedersachsen wurde in einem 
Schreiben am Bodo Ramelow zusam-
mengefasst: Es ist bemerkenswert, 
„dass Sie als Ministerpräsident, dessen 
selbst gewählte politische Heimat die 
Partei „Die Linke“ und damit die Rechts-
nachfolgerin der mehrfach umbenann-
ten SED geworden ist, sich künftig für 
die Opfer und Betroffenen der roten Dik-
tatur verwenden wollen. Wenn Sie diese 
Haltung tatsächlich praktisch umsetzen, 
empfinden wir dabei Genugtuung und 
sie stößt auf unseren Respekt.“  

 
Vor Beginn des Netzwerktreffens  

Die niedersächsischen Netzwerker wer-
den genau beobachten ob Ramelows 
erneute Wendung nur politische Rheto-
rik war oder tatsächlich zu einem Um-
denken führte.  
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 Eine Atempause in der von der Pande-
mie geprägten Zeit gab es im Juni 2022, 
Am 22. Juni 2022 kam die neu vom 
Deutschen Bundestag gewählte SED-
Opferbeauftragte Evelyn Zupke zu ei-
nem richtungsweisenden Vortrag in den 
Übergangsplenarsaal des Niedersächsi-
schen Landtages nach Hannover. In An-
wesenheit von niedersächsischen Land-
tagsabgeordneten verschiedener Par-
teien, der Landesbeauftragten Birgit 
Neumann-Becker und Vertretern von 
Aufarbeitungsinitiativen aus Sachsen-
Anhalt stellte Frau Zupke Ihre Leitlinien 
vor. 

Die von der Beauftragten des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur unterstützten und auch durchgeführten 
öffentlichen Sprechtage fanden im Berichts-
zeitraum am 10.5.2022 in Stadthagen im 
Landkreis Schaumburg und am 20.9.2022 in 
Wolfenbüttel statt. 

3.8.  Fortsetzungsausschuss „Respekt 
und Anerkennung“ – Vertragsar-
beiter aus Mosambik in der DDR 

Aufmerksamkeit für eine vergessene 
Opfergruppe im Land und in der Politik 
des Bundes 
In Folge der von der Landesbeauftragten 
unterstützten internationalen Tagung „Res-
pekt und Anerkennung“ in Magdeburg bil-
dete sich ein Fortsetzungsausschuss, der 
die hier bearbeiteten Fragen weiter disku-
tierte und Gespräche in die Politik hinein 
sucht. Die Landesbeauftragte nimmt ihren 
Auftrag in der Aufarbeitung und Beratung 
der Gruppe der ehemaligen Vertragsarbei-
terinnen und Vertragsarbeiter wahr. Sie un-
terstützt die Arbeit des Fortsetzungsaus-
schusses fachlich. 
In 2022 fanden vier Konsultationen des Fort-
setzungsausschusses statt. Dabei wurde 
auch ein Fachgespräch vorbereitet, das auf 
Einladung der SED-Opferbeauftragten Eve-
lyn Zupke am 19. Januar 2022 im deutschen 
Bundestag stattfand (vgl. auch Kap. 5.3., S. 
116). 
In 2022 jährte sich die Eröffnung der Schule 
der Freundschaft in Staßfurt zum 40. Mal. 
Die Landesbeauftragte unterstützte dazu 

                                                           
1 URL = https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/-
2020/11/26/test-beitrag-1/ ab 02:55 (14.3.2023) 

Veranstaltungen, die Eröffnung einer Aus-
stellung der Evangelischen Erwachsenen-
bildung im Sparkassengebäude in Staßfurt 
und den öffentlichen Austausch.  

  
Eröffnung der Ausstellung der eeb am 17.9.2022 mit 
Fotos von Aghi. MdB Karamba Diaby, Francisca 
Raposo, MdL Sven Rosomkiewicz, Birgit Neumann-
Becker, BM René Zok (v.l.) (Foto Christiane Hofmann) 

Am 3. Dezember 2021 fand per Zoom ein 
„Runder Tisch Mosambik“ statt, bei dem sich 
die Initiativgruppen aus verschiedenen 
mosambikanischen Orten und aus Deutsch-
land über den aktuellen Sachstand aus-
tauschten und über weitere Schritte berie-
ten.  
Am 6. September 2021 fand in der Bun-
desstiftung Aufarbeitung ein Strategiege-
spräch zwischen Vertretern aus Politik, Wis-
senschaft, Recht, Zivilgesellschaft und dem 
Fortsetzungsausschuss zur Klärung der of-
fenen Fragen statt. Die Vertreter des Aus-
wärtigen Amts erklärten dabei, dass die 
Bundesregierung die Forderungen nach 
Entschädigung zwar zurückweise, die ehe-
maligen Vertragsarbeiter aber moralisch als 
Opfer von DDR-Unrecht, deutscher Einheit 
und mosambikanischer Korruption aner-
kenne. 
Im April 2021 forderten über 100 Wissen-
schaftler in einem Offenen Brief an die 
Bundesregierung die Entschädigung der 
mosambikanischen Vertragsarbeiter und 
die Anerkennung des ihnen widerfahrenen 
Unrechts. Die Vizepräsidentin des Bundes-
tags, Dagmar Ziegler, erklärte das Thema 
daraufhin als moralischen Auftrag für die 
nächste Legislaturperiode. Im Rahmen der 
Debatte zu 30 Jahren Deutsche Einheit am 
26.11.2020 im Deutschen Bundestag for-
derte MdB Katrin Budde mehr Aufarbeitung 
zu den offenen Fragen der Vertragsarbeiter 
aus Mosambik.1 In der Aussprache zum 

https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2020/11/26/test-beitrag-1/
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2020/11/26/test-beitrag-1/
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Rentenüberleitungsgesetz erinnerte MdB 
Dr. Karamba Diaby daran, dass es Unge-
rechtigkeiten bei den ostdeutschen Renten 
gibt – hier dürfe auch die Gruppe der 
mosambikanischen Vertragsarbeiter nicht 
vergessen werden.2  

2020 startete – auch mit Unterstützung der 
Landesbeauftragten – das Webportal 
www.vertragsarbeit-mosambik-ddr.de, mit 
dem Vernetzung auch mit den mosambika-
nischen Partnern besser möglich wurde.

 

Historischer Hintergrund:  
Am 24. Februar 1979 schlossen die DDR und die Volksrepublik Mosambik einen Staatsvertrag, der 
den Einsatz mosambikanischer Arbeitskräfte im Alter zwischen 18 und 25 Jahren in der DDR regelte. 
Circa 17.000 mosambikanische Vertragsarbeiter haben zwischen 1979 und 1990 in DDR-Betrieben 
gearbeitet – jedoch nicht unter den Voraussetzungen, die ihnen laut Staatsvertrag zugebilligt wurden: 
Statt der versprochenen beruflichen Qualifizierung verrichteten sie meist körperlich harte Arbeit, die 
von DDR-Bürgern oft abgelehnt wurde. Ihre Verträge waren bewusst intransparent aufgebaut und 
die Vertragsarbeiter wurden nicht über die eigentliche Verwendung abgezogener Lohnanteile aufge-
klärt. Denn der sogenannte Nettolohn-Pflichttransfer, also der Abzug von bis zu 60 % des Entgelts 
über einem Selbstbehalt von 300 Mark der DDR, kam allein der Schuldentilgung staatlicher Kredite 
der Volksrepublik Mosambik bei der DDR zugute. Die hohen Kreditschulden der Volksrepublik 
Mosambik bei der DDR waren zumeist keine Kredite mit einer entwicklungspolitischen oder solidari-
schen Zielsetzung. Sie dienten primär der Abwendung der bereits 1976/1977 drohenden Zahlungs-
unfähigkeit der DDR auf dem internationalen Finanzmarkt. Die Kredite beliefen sich in US-Dollar. 
Ganz bewusst wurde das „Mosambik-geschäft“ der DDR– von dem der Einsatz der Vertragsarbeiter 
ein wichtiger Teil war – im Bereich Kommerzielle Koordinierung (KOKO) durch Alexander Schalck-
Golodkowski geführt. Bei KOKO gab es eine eigene Mosambikabteilung. 
Infolge der deutschen Einheit wurden die Verträge gekündigt, die Mehrheit der Vertragsarbeiter nach 
Mosambik zurückgeführt – unter abrupter Trennung der Familien, die Betroffene in der DDR gegrün-
det hatten. In Mosambik erlebten die Rückkehrer Diskriminierung und Anfeindung. Der Lohn (inkl. 
Rentenansprüche und Sozialleistungen), für den sie in der DDR gearbeitet hatten und der ihnen 
durch den Pflichttransfer abgezogen worden war, wurde ihnen nicht oder nur teilweise ausgezahlt. 
Der Staatsvertrag zwischen der DDR und der Mosambik wurde beendet, ohne eine Reihe offener 
Fragen abschließend zu klären. Auch der Einigungsvertrag von 1991 klammerte das Thema aus. 
Zwar zahlte die Bundesregierung bis 1992 75 Mio. DM „Entschädigung“ für die Vertragsarbeiter an 
die mosambikanische Regierung. Dieser Betrag ist aber bis heute nicht bei den Betroffenen ange-
kommen.  
Die bessere gesellschaftspolitische und moralische Anerkennung ist für die Betroffenen in Mosambik 
und in Deutschland ein wichtiges Anliegen zur Heilung postkolonialer Verletzungen. Darüber hinaus 
gibt es das Ziel, eine bessere Anerkennung zu realisieren 

 

                                                           

2 URL = https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2021-
/06/10/dr-karaba-diaby-im-bundestag-ueber-rentenan-
sprueche-der-madgermanes/ (14.3.2023) 

 

http://www.vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2021/06/10/dr-karaba-diaby-im-bundestag-ueber-rentenansprueche-der-madgermanes/
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2021/06/10/dr-karaba-diaby-im-bundestag-ueber-rentenansprueche-der-madgermanes/
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/2021/06/10/dr-karaba-diaby-im-bundestag-ueber-rentenansprueche-der-madgermanes/


Tätigkeitsbericht 2022/2023  | 95 
 

 

4. Zeitzeugenarbeit und Erinnerungskultur 

4.1. Zeitzeugenarbeit 
Die Arbeit mit Zeitzeugen stellt einen zent-
ralen und vielfältigen Teilbereich der Tätig-
keit der Landesbeauftragen dar. Eine wich-
tige Aufgabe ist es, die Erinnerungen von 
Zeitzeugen zu dokumentieren und für die 
Forschungs- und Bildungsarbeit auch der 
nachfolgenden Generationen zu konservie-
ren. Dies geschieht durch Ton- oder Film-
aufnahmen und schriftliche Erinnerungsbe-
richte. Die Befragung von Zeitzeugen spielt 
auch bei aktuellen Forschungsprojekten 
eine wichtige Rolle, wie beispielsweise 
beim Verbundprojekt „Gesundheitliche 
Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ (s. Kap. 
5.1.1., S. 111), aber auch bei historisch 
ausgerichteten Studien wie zur „Solidari-
schen Kirche“ (s. Kap. 6.3.5., S. 145). Eine 
sehr wichtige Funktion haben Zeitzeugen 
auch in der Bildungsarbeit sowohl mit 
Schülern als auch mit Erwachsenen. Die 
Konfrontation mit individuellen Schicksalen 
ruft Empathie mit den Betroffenen von 
SED-Unrecht hervor, sie erleichtert den Zu-
gang zur Vergangenheit, fördert eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit der SED-
Diktatur und setzt Reflexionsprozesse über 
die fundamentalen Menschenrechte sowie 
die Werte einer freiheitlichen-demokrati-
schen Grundordnung in Gang.  

4.1.1. Zeitzeugeninterviews  
Die Landesbeauftragte hat im Berichtszeit-
raum ihre Bemühungen verstärkt, Inter-
views mit Zeitzeugen zu führen. Dabei wer-
den sogenannte „lebensgeschichtliche In-
terviews“ nach der einschlägigen Methode 
der Oral History angefertigt, die das ge-
samte Leben des Betroffenen und somit 
seine gesamte Persönlichkeit abbilden. 
Diese Interviews dauern mitunter mehrere 
Stunden, in einigen Fällen auch über meh-
rere Tage. Im Berichtszeitraum wurden In-
terviews mit Betroffenen zu folgenden As-
pekten der Geschichte der SED-Diktatur 
geführt:  

- Verurteilung durch Sowjetische Mi-
litärtribunale 

- Zwangsaussiedlung an der inner-
deutschen Grenze  

- Inhaftierung von Jugendlichen we-
gen „Rowdytum“ 

- Staatliche Verwaltung von Kultur 
und Kirchenfragen. 

Diese Interviews wurden als Ton- bzw. Vi-
deo-Dokument aufgezeichnet. In Zusam-
menarbeit mit der Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sachsen-Anhalt konnten 
zudem mit einem professionellen Kamera-
team zwei Filminterviews mit Opfern von 
Zwangsumsiedlungen erstellt werden. 

 
Filmstill aus dem Zeitzeugeninterview mit Anneliese 
Fleischer. Die Familie der damals 13-jährigen Schü-
lerin ließ die SED-Führung am 29. Mai 1952 aus 
Cheine, Kreis Salzwedel, zwangsweise aussiedeln.  

Darüber hinaus haben mehrere Betroffene 
der Behörde ihre Erinnerungen sowie Ko-
pien persönlicher Dokumente zur Verwen-
dung in der Forschungs- und Bildungsar-
beit zur Verfügung gestellt.  
4.1.2. Zeitzeugenarbeit in Schulen  
Der Landesbeauftragten ist es ein beson-
deres Anliegen, die Zeitzeugenarbeit in den 
Schulen zu intensivieren. Auf Grund der 
durch die COVID-19-Pandemie verursach-
ten Einschränkungen war in den vergange-
nen Jahren eine schulische Zeitzeugenar-
beit nur sehr eingeschränkt möglich, auch 
um die Zeitzeugen im Seniorenalter vor 
möglichen Infektionen zu schützen. Die 
schulische Zeitzeugenarbeit der Landesbe-
auftragten versteht sich dabei als Ergän-
zung zu Angeboten anderer Einrichtungen 
wie zum Beispiel der Gedenkstättenstif-
tung.  
Kernstück der schulischen Zeitzeugenar-
beit der Landesbeauftragten sind die bei-
den Schulprojektreihen, die jeweils von 
Lothar Tautz und Wolfram Tschiche durch-
geführt werden. Beide treten dabei auch als 
Zeitzeugen in Erscheinung und können 
durch das Berichten ihrer persönlichen Er-
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fahrungen den Schülern den Stoff an-
schaulich und authentisch vermitteln. Das 
Schulprojekt von Lothar Tautz erreichte 
insgesamt 255 und das Projekt von Wolf-
ram Tschiche 569 Schüler. Detaillierte Dar-
stellungen beider Projekte finden sich in 
Kap. 6.1.1., 6.1.2. und 6.1.3., S. 121 ff.. 
Außer zu diesen Schulprojekten, die in der 
Regel im Klassenverband stattfanden und 
ihren Schwerpunkt auf einer themen-
zentrierten Projektarbeit haben, hat die 
Landesbeauftragte auch moderierte Zeit-
zeugenspräche in Schulen veranstaltet, die 
vor der gesamten Jahrgangsstufe der 
zehnten Klasse erfolgten. In der zehnten 
Klasse wird üblicherweise die DDR-Ge-
schichte im Unterricht behandelt. Gast der 
Landesbeauftragen war am 28. Juni 2022 
im Magdeburger Domgymnasium und am 
29. Juni 2022 im Magdeburger Editha-
Gymnasium der Zeitzeuge Jochen Stern. 
Jochen Stern (Jahrgang 1928) gehört zu 
den wenigen noch lebenden Zeitzeugen, 
die der sowjetische Geheimdienst NKWD 
in den 1940er-Jahren verfolgt und die ein 
sowjetisches Militärtribunal (SMT) aus poli-
tischen Gründen verurteilt hat. Trotz seines 
hohen Alters von 94 Jahren verfügt Jochen 
Stern als langjähriger Schauspieler auf der 

 
Jochen Stern im Gespräch mit Birgit Neumann-Be-
cker in der Aula des Dom-Gymnasiums in Magde-
burg am 28. Juni 2022.  

Bühne, in Film und Fernsehen über eine 
starke Ausstrahlungskraft, durch die er die 
Aufmerksamkeit und das Interesse seiner 
Zuhörer gewinnt. Dies zeigte sich auch bei 
den vielen Nachfragen zu der Erzählung 
von Jochen Stern. Diese beiden Zeit-
zeugengespräche erreichten rund 200 
Schüler.  
Am 21. September 2022 veranstaltete un-
ter Vermittlung der Landesbeauftragten die 
Evangelische Erwachsenenbildung (eeb) 
am Nobertusgymnasium in Magdeburg ein 

Zeitzeugengespräch mit Francisca Raposo 
vor Schülern der 12. Klasse. Francisca 
Raposo gehörte zu den rund 900 Schülern 
aus Mosambik an der Schule der Freund-
schaft, die im September 1982 in Staßfurt 
als ein Prestigeprojekt der SED-Führung 
gegründet worden war. Dazu berichtet die 
eeb:  
Zur Vorbereitung des Zeitzeugengesprä-
ches wurde zunächst in einer kurzen Ein-
führung über das Herkunftsland der Zeit-
zeugin, Mosambik, informiert sowie die Zu-
sammenarbeit der damaligen DDR mit der 
damaligen Volksrepublik Mosambik skiz-
ziert. Francisca Raposo berichtete ein-
drücklich von ihrer Ankunft in der DDR, den 
ersten Eindrücken im fremden Land. 
Schwerpunkt des Berichtes war der Schul-
alltag, das Internatsleben, die Rolle der 
deutschen und mosambikanischen Lehr-
kräfte, die Ziele und Inhalte des Unterrichts 
sowie die spätere Berufsausbildung. 

 
Francisca Raposo 

Sie reflektierte sehr eindrücklich die Ziele 
dieses einmaligen Prestigeprojektes und 
wie die Schüler zu Erfüllungsgehilfen und 
Objekten der sozialistischen Ideologie ge-
macht wurden, bei der die Bedürfnisse der 
Heranwachsenden gänzlich außer Acht ge-
lassen wurden.  

Die Schülerinnen und Schüler der 12. 
Klasse des Gymnasiums konnten Fragen 
zu ihrer Lebensgeschichte stellen und tra-
ten in einen regen Austausch. Zahlreiches 
Bildmaterial unterstützte die Veranstaltung. 
Zusammenarbeit mit dem LISA 
Unter den derzeitigen Bedingungen des 
Schulalltages ist es Lehrkräften mitunter 
zeitlich nicht möglich, Zeitzeugengesprä-
che in ihren Klassen zu organisieren. Zu-
dem erweist es sich trotz hervorragender 
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bundesweiter Angebote wie dem Zeitzeu-
genbüro der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur (zeitzeugenbu-
ero.de) oder das unter Federführung der 
Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen 
organisierte Koordinierende Zeitzeugen-
büro (ddr-zeitzeuge.de) und auch ange-
sichts des fortschreitenden Alters der Be-
troffenen zuweilen als schwierig, geeignete 
Zeitzeugen für den Schulunterricht zu fin-
den. Die Landesbeauftragte hat deshalb in 
Abstimmung mit dem Landesinstitut für 
Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA) ein Projekt gestartet, einen 
Pool von Kurzfassungen von Zeitzeugenin-
terviews von 15 bis 20 Minuten Länge zu 
verschiedenen Verfolgungsgeschichten zu 
erstellen, aufzubereiten und auf dem Medi-
enserver des LISA den Lehrkräften zur Nut-
zung im Unterricht zur Verfügung zu stel-
len. Mit den Arbeiten ist im Berichtszeit-
raum begonnen worden und sie werden 
fortgesetzt.  
4.1.3. Veranstaltungen mit Zeitzeugen  
Auch im Bereich der Erwachsenenbildung 
und auf Fachtagungen bindet die Landes-
beauftragte regelmäßig Zeitzeugen ein.  
Auf der Tagung „Geraubte Heimat!“: Ak-
tion ‚Ungeziefer‘. 70 Jahre Zwangsaus-
siedlungen an der innerdeutschen 
Grenze“ vom 29. bis 30. April 2022 in Mag-
deburg, die in Kooperation mit der Union 
der Opferverbände Kommunistischer Ge-
waltherrschaft e. V. (UOKG) veranstaltet 
wurde (s. Kap. 6.2.1., S. 127), fand ein Po-
diumsgespräch mit vier Betroffenen der 
Zwangsaussiedlungen des Jahres 1952 
statt. Marie-Luise Busse (Vockfey), Anne-
liese Fleischer (Cheine), Prof. Dr. Adolf E-
bel (Dömitz) und Gerd Schrimpf (Probst-
zella) berichteten über ihre Erlebnisse. Ihre 
Familien wurden nach der Abriegelung der 
innerdeutschen Grenze am 26. Mai 1952 
aufgefordert, innerhalb von einem Tag ihre 
angestammte Heimat in dem nun zur 
Sperrzone erklärtem Gebiet zu verlassen. 
Sie erzählten von den Schwierigkeiten, sich 
unter widrigen Umständen in einer neuen, 
meist feindlich gesinnten Heimat einzule-
ben und von den Hürden nach der Wieder-
vereinigung, das verlorene Eigentum zu-
rückzufordern und eine Kompensation für 
das erlittene Unrecht zu erhalten.  

  
Marie-Luise Busse, Prof. Dr. Adolf Ebel, Anneliese 
Fleischer und Gerd Schrimpf (v.r.n.l. berichten im 
Gespräch mit Wolfram von Scheliha über ihre Erfah-
rungen bei den Zwangsaussiedlungen an der inner-
deutschen Grenze im Jahr 1952.  

In Kooperation mit der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit führte die Landes-
beauftragte am 29. Juni 2022 in Halle 
(Saale) ein Zeitzeugengespräch mit Jo-
chen Stern durch. Stern berichtete, wie er 
sich 1946 als junger Erwachsener und so-
genannter Neulehrer in der Liberaldemo-
kratischen Partei Deutschlands (LDPD) en-
gagierte, dann aber vom sowjetischen Ge-
heimdienst NKWD verhaftet und von einem 
Sowjetischen Militärtribunal unter der An-
schuldigung, einer amerikanischen Spiona-
georganisation anzugehören, zu 25 Jahren 
Arbeits- und Besserungslager verurteilt 
wurde.  

 
Jochen Stern berichtet im Gespräch mit Birgit 
Neumann-Becker von der Folter und den menschen-
unwürdigen Bedingungen in der sowjetischen Unter-
suchungshaft.  

Im Frühsommer veranstaltete die Landes-
beauftragte in Kooperation mit der Landes-
zentrale für politische Bildung, der Evange-
lischen Erwachsenenbildung Sachsen-An-
halt und dem Lothar-Kreyssig-Ökumene-
zentrum drei Exkursionen zum Thema 
„Vergessene Vertreibung. ‚Aktion Unge-
ziefer‘ – 70 Jahre Zwangsaussiedlungen 
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an der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze“ (s. Kap. 6.2.6., S.137), in deren 
Verlauf jeweils auch Zeitzeugengespräche 
mit Betroffenen von Zwangsaussiedlungen 
stattfanden. Während der Exkursion in die 
Börde nach Hötensleben und Lockstedt 
veranschaulichten Marie-Luise Tröbs und 
Theodor Müller, Präsidentin und Vizepräsi-
dent des Bundes der in der DDR Zwangs-
ausgesiedelten e. V. (BdZ), den Teilneh-
mern das Schicksal der betroffenen Fami-
lien aus eigener Erfahrung. Während der 
Exkursion am 25. Juni 2022 in die Altmark 
(nach Jübar, Jahrsau und Salzwedel) re-
flektierten in der Jübarer Kirche Vertreter 
verschiedener Generationen einer Familie 
über die Auswirkungen der Zwangsaus-
siedlung auf ihr Leben und die Familiendy-
namik. Bei der Fahrt nach Sorge und 
Benneckenstein in den Harz am 3. Juli 
2022 berichtete Sieglinde Küster in der Kir-
che St. Laurentius zu Benneckenstein, wie 
ihre Familie 1952 den Ort verlassen musste 
und wie sie mit diesem einschneidenden 
Erlebnis umging. An dem Gespräch betei-
ligten sich auch weitere im Publikum sit-
zende Betroffene und Zeitzeugen, so dass 
sich ein sehr reger Austausch entwickelte.   

 
Sieglinde Küster beschreibt in der St. Laurentius-Kir-
che zu Benneckenstein, wie die DDR-Behörden ihre 
Familie 1952 aus der Stadt ausgewiesen haben. 
Foto: Marin Hanusch, LpB 

Gespräche mit Zeitzeugen standen auch 
im Mittelpunkt des Halle-Forums am 22. 
und 23. September 2022, das sich dem 
Thema „Zwischen KSZE-Prozess und ver-
schärfter Verfolgung. Die Bürgerrechtsbe-
wegung im SED-Staat der 1970er- und 
1980er-Jahre“ widmete. Lothar Tautz be-
richtete, wie sich im Frühjahr 1977 unter 
dem Eindruck der „Charta 77“ ein Kreis von 
evangelischen und katholischen Theologen 
zusammenfand, um mit dem „Querfurter 

Papier“ innerkirchliche Demokratisierungs-
prozesse in Gang zu setzen, die dann auch 
in die Gesellschaft hineinwirken sollten. 
Matthias Muth und Jürgen Schmidt erläu-
terten, wie sie aus religiösen Gründen zu 
der Gewissensentscheidung kamen, nicht 
nur den Wehrdienst in der Nationalen 
Volksarmee, sondern auch den Dienst als 
Bausoldaten zu verweigern. Als Konse-
quenz wurden beide im „Roten Ochsen“ in 
Halle inhaftiert.  
Über den „Berliner Appell“ von 1982 als ein 
Manifest der Friedensbewegung in der 
DDR referierte anschaulich deren Mitver-
fasser Rainer Eppelmann. In einem Podi-
umsgespräch reflektierten anschließend 
Rainer Eppelmann, Heidi Bohley (Christli-
che Frauen für den Frieden, Halle) und 
Matthias Waschitschka (Umweltbibliothek 
Halle) über die Bedeutung der Friedens-, 
Bürgerrechts- und Umweltinitiativen in der 
DDR der 1980er-Jahre als Wegbereiter der 
Friedlichen Revolution.  

 
Birgit Neumann-Becker spricht mit Heidi Bohley, 
Matthias Waschitschka und Rainer Eppelmann 
(v. l. n. r.) über die Bedeutung der Friedens-, Bürger-
rechts- und Umweltinitiativen in der DDR der 1980er-
Jahre.  

Bei der öffentlichen Vorstellung des Bu-
ches „Abgeholt, verschwunden, hinge-
richtet. Politische Verfolgung in Sach-
sen-Anhalt 1945 bis 1953“ berichtete als 
Zeitzeuge Wolfgang Bischoff vom Schick-
sal seines Vaters. Ernst Bischoff war 
Schlosser bei der Wismut AG, als ihn 1951 
der sowjetische Geheimdienst verhaftete. 
Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte 
ihn wegen angeblicher Spionage zum To-
de. Am 24. Juli 1951 wurde das Urteil im 
Moskauer Lefortowo-Gefängnis vollstreckt. 
Wolfgang Bischoff schilderte eindrücklich 
die prekäre Situation der Familie nach der 
Verhaftung, zumal sie von den Behörden 
über das Schicksal von Ernst Bischoff im 
Unklaren gelassen wurde. Erst nach der 
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Friedlichen Revolution erfuhren Ernst Bi-
schoff und seine Schwester von der Hin-
richtung. Die Asche der Hingerichteten hat-
ten die Sowjets in einem Massengrab auf 
dem Moskauer Donskoe-Friedhof ver-
scharrt. Bei einem Besuch an der inzwi-
schen von der Menschenrechtsorganisa-
tion Memorial würdig angelegten Grab-
stätte konnte sich Wolfgang Bischoff mit 
dem Schicksal seines Vaters aussöhnen.  
4.1.4. Begleitende Betreuung der Zeit-

zeugen  
Von dem eigenen erlittenen SED-Unrecht 
zu erzählen, bedeutet für die Zeitzeugen 
eine erneute Konfrontation mit ihren mitun-
ter traumatischen Erlebnissen. Manche Be-
troffene empfinden ein solches Erzählen 
als einen „Akt der Befreiung“ und der Selbs-
termächtigung. Bei anderen Zeitzeugen 
führt das Erinnern und das gedankliche 
Wiederdurchleben der Vergangenheit je-
doch häufig zu einer temporären Erhöhung 
der psychischen Belastung, die sich 
schlimmstenfalls zu einer erneuten Trau-
matisierung ausweiten kann.   
Vor diesem Hintergrund konnte Mitte No-
vember 2022 in Kooperation mit der Mag-
deburger Universitätsklinik für psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie und 
im Zusammenhang mit dem Projekt „Ge-
sundheitliche Langzeitfolgen von DDR-Un-
recht“ für einige Wochenstunden eine wei-
tere Psychologenstelle in der psychosozia-
len Beratung der Behörde geschaffen und 
besetzt werden. Dies ermöglicht in erster 
Linie eine psychosoziale Begleitung der im 
Rahmen des Verbundprojekts „Gesund-
heitliche Langzeitfolgen des SED-Un-
rechts“ befragten Zeitzeugen. Zugleich ist 
dieses Angebot aber auch offen für bedürf-
tige Zeitzeugen in anderen Forschungspro-
jekten oder in der Bildungsarbeit. 

4.2. Erinnerungskultur 

4.2.1. Die interaktive Internet-Karte „Or-
te der Repression in Sachsen-An-
halt 1945-1989“ 

Die konkreten Orte der Unterdrückung und 
des SED-Unrechts kenntlich zu machen 
und in die öffentliche Erinnerung zu rufen, 
ist ein großes Anliegen der Landesbeauf-
tragten. Sie hat deshalb das Projekt einer 
interaktiven, über das Internet abrufbaren 

Karte „Orte der Repression in Sachsen-An-
halt 1945-1989“ initiiert, das am 9. Novem-
ber 2021 der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wurde und kontinuierlich ergänzt 
und erweitert wird. Erarbeitet haben die In-
halte der Karte im Wesentlichen die Mitar-
beiter der Behörde im Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Die technische Realisierung erfolgte 
in enger und zuverlässiger Kooperation mit 
dem Landesamt für Vermessung und Geo-
physik (LVermGeo), das auch das Karten-
material zur Verfügung gestellt hat.  

 
Logo der interaktiven Karte „Orte der Repres-
sion in Sachsen-Anhalt 1945-1989“  

Die Karte enthält inzwischen 540 Datens-
ätze zu konkreten Verfolgungs- und Erinne-
rungsorten mit Bezug auf die SED-Diktatur 
in Sachsen-Anhalt.   

 
Über diesen QR-Code lässt sich die Karte „Orte 
der Repression in Sachsen-Anhalt“ leicht auf 
mobilen Endgeräten aufrufen.  

Abrufbar sind dabei: drei sowjetische Spe-
ziallager, 180 Gefängnisse, Haftarbeitsla-
ger und Einsatzorte zur Haftzwangsarbeit, 
mehr als 60 Schauplätze von Zwangsaus-
siedlungen, 49 Jugendwerkhöfe und Spezi-
alheime für Kinder und Jugendliche, 71 
Dienststellen des Ministeriums für Staatssi-
cherheit und der Volkspolizei, Orte des in-
nerdeutschen Grenzregimes sowie 68 Or-
te, an denen Menschen im Zusammenhang 
mit der Sicherung der innerdeutschen 
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Grenze zu Tode gekommen sind. Im Be-
richtszeitraum wurde die Karte durch Orte 
der Erinnerung als eine neue Kategorie er-
gänzt. Für das Jahr 2023 werden in diese 
auch Schauplätze eingearbeitet, die im Zu-
sammenhang mit dem Aufstand vom 17. 
Juni 1953 relevant waren. Diese Karte wird 
wiederum in die Plakatausstellung „Der 17. 
Juni 1953 in Sachsen-Anhalt“ eingebunden 
und mit ihr verknüpft.  
Die enge Kooperation mit dem LVermGeo 
ermöglicht es, die betreffenden Orte flur-
stückgenau zu kennzeichnen und somit 
eine in einem hohen Maße exakte Karte zu 
erstellen. Die Daten wurden dazu im Zent-
ralen Geodatenknoten Sachsen-Anhalt 
(ZGDK) zusammengeführt. Eine Flurstück-
genaue Kennzeichnung erfordert allerdings 
für die Bearbeiter mitunter einen großen 
Rechercheaufwand, wenn die historische 
Lage nicht oder nur vage bekannt ist oder 
ein Grundstück durch Neubaumaßnahmen 
neu zugeschnitten wurde. Die Online-Karte 
erlaubt zudem eine Darstellung der histori-
schen Grenzen des Landes Sachsen-An-
halt bis 1952, der Grenzen des Bezirke 
Magdeburg und Halle sowie der alten 
Landkreise. Auf der Karte kann nach ein-
zelnen Kategorien von Repressionsorten 
gesucht werden, die dann entsprechend 
farblich markiert werden. Es ist aber auch 
die Recherche nach einer bestimmten Ad-
resse möglich. Die Karte lässt sich prob-
lemlos über mobile Endgeräte aufrufen.  
Perspektivisch sollen auf der Karte auch 
Bilder und Dokumente hinterlegt und für 
den Nutzer abrufbar sein. Dadurch lassen 
sich die Nutzungsmöglichkeiten, beispiels-
weise im Schulunterricht erweitern.  
2022 ist die Geoanwendung in das Metada-
tenportal MetaVer aufgenommen worden. 
Dabei handelt es sich um einen Metadaten-
verbund der Länder Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Saarland, Sachsen und Sachsen-
Anhalt (metaver.de). Diese Maßnahme er-
höht die Auffindbarkeit der Karte in Such-
maschinen und damit die Verbreitung. Als 
analoges Werbemittel hat die Landesbe-
auftragte den Werbeflyer für die Karte neu 
aufgelegt. Die Karte wurde zudem auf der 

Tagung „Geraubte Heimat. „Aktion Unge-
ziefer“. 70 Jahre Zwangsaussiedlungen an 
der innerdeutschen Grenze“ (s. Kap. 6.2.1., 
S. 127) und auf dem Halle-Forum 2022 (s. 
Kap. 6.2.3., S. 130) vorgestellt. Die Karten-
präsentation auf der Tagung „Geraubte 
Heimat“ regte den anwesenden Journalis-
ten Sven Stephan an, einen Fernsehbei-
trag darüber zu erstellen, der am 17. Juni 
2022 im abendlichen Regionalprogramm 
des Mitteldeutschen Rundfunks ausge-
strahlt wurde.  

 
Dreharbeiten zum MDR-Beitrag zur Karte „Orte der 
Repression in Sachsen-Anhalt“ in der Gedenkstätte 
Moritzplatz. Christopher Raak, Mitarbeiter der Lan-
desbeauftragten im Freiwilligen Sozialen Jahr erläu-
tert dem Gedenkstättenleiter Dr. Daniel Bohse die 
Funktion der Karte.  

4.2.2. Grünes Band 
Im Zusammenhang mit der Verabschie-
dung des Grüne-Band-Gesetzes durch den 
Landtag hat die Landesbeauftragte vorge-
schlagen, in ihrem Etat Mittel für die Förde-
rung von kleineren Projekten bereitzustel-
len, die von örtlichen Vereinen und Initiati-
ven entlang der früheren innerdeutschen 
Grenze durchgeführt werden. Größere Pro-
jekte werden dagegen von der Staatskanz-
lei finanziert (s. Kap. 2.6., S. 65). 
Zwischen 2018 und 2022 hat die Landes-
beauftragte bereits 21 solcher kleineren 
Projekte gefördert (eine Aufstellung bis 
2021 findet sich im Tätigkeitsbericht 2021/ 
22). Im Jahr 2022 hat die Landesbeauftrag-
te sechs Anträge auf Projektmittel in Höhe 
von insgesamt 12.636,71 € im Zusammen-
hang mit dem Grünen Band bewilligt.  
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Von der Landesbeauftragten bewilligte Anträge auf Projektmittel im Zusammenhang mit dem 
Grünen Band 2022. 

Zuwendungsempfänger Zuwendungszweck Betrag 

Museumsverein Hohegeiß Gedenktafel für Heiko Runge 152,58 € 

Heimatverein Abbenrode Infotafel/Erinnerungstafel 3.759,13 € 
 

Heimatverein Abbenrode Zuschuss zur Heimatzeitung 1.500 € 
Rathaus Schierke (Wernigerode 
Tourismus GmbH) Konzertlesung „Ich musste raus“ 2.160 € 

 
Diakonisches Werk Altmark West 
e. V. Salzwedel Konzertlesung „Ich musste raus 2.565 €  

Grenzdenkmalverein Hötensleben Workcamp 2.500 €  

Grenzmuseum Böckwitz/Zicherie Ausbau des Grenzmuseums und 
Aufbau einer Homepage  5.000 € 

 SUMME 17.636,71 € 

Neuer Gedenkstein an die Zwangsaussied-
lungen in Benneckenstein 

Auf Initiative von Frau Ehrengard Fischer-
Hollander, einer Betroffenen der Zwangs-
aussiedlung, wurde im Frühjahr 2022 in 
Benneckenstein ein Gedenkstein an die 
Zwangsaussiedlungen aus diesem Ort ein-
geweiht. Frau Fischer-Hollander wurde 
1952 als 13-Jährige mit ihrer Familie und 
weiteren 23 Benneckensteiner Familien 
zwangsweise aus dem Sperrgebiet ausge-
siedelt. 70 Jahre später, am 14.5.2022, 
weihte sie den von ihr gestifteten Gedenk-
stein an die Zwangsaussiedlungen in Ben-
neckenstein 1952 und 1961 ein. Ihr und 
den weiteren vier anwesenden Betroffenen 
sind die Erinnerungen an das persönlich er-
fahrene Unrecht der Zwangsaussiedlung 
präsent: Die erzwungene Abfahrt aus der 
Heimat in Viehwaggons, das Erleben der 
Hilflosigkeit der Eltern, die dürftige Unter-
bringung an einem fremden Ort, an dem 
man nicht willkommen war, Schikanen 
durch Gleichaltrige, die Pflicht für den Va-
ter, sich täglich bei der Polizei zu melden 
und die Sehnsucht nach der Heimat. Diese 
Erfahrungen teilen sie mit insgesamt 
12.000 Personen, die in DDR-weiten Aktio-
nen 1952 und 1961 aus grenznahen Gebie-
ten zwangsausgesiedelt worden sind. 
Während der ca. einstündigen Zeremonie 
zur Einweihung sprach Bürgermeister Kay 

Rogge über die Situation in Bennecken-
stein 1952, und eine Mitarbeiterin der Be-
hörde der Landesbeauftragten hielt eine 
Gedenkrede zu den Zwangsaussiedlungen 
1952. Die zahlreich erschienenen Benne-
ckensteiner und Dr. Hauke Heidenreich 
vom Landesheimatbund wurden anschlie-
ßend in die Heimatstube in Benneckenstein 
zu Austausch und Gespräch eingeladen.  

 
Im Kurpark in Bennekenstein erinnert seit Mai 2022 
ein Gedenkstein an die aus dem Ort 1952 und 1961 
Zwangsausgesiedelten. (Foto vom Juli 2022). 

Das Thema der Zwangsaussiedlungen hat-
te in Benneckenstein der Ortschronist Jür-
gen Kohlrausch mit einem Artikel in der 
Wernigeröder Zeitung angestoßen. Auf sei-
nen Artikel meldete sich Frau Fischer-Hol-
lander und veröffentlichte einen Bericht 
über ihre Zwangsaussiedlung. Es erschie-
nen weitere Artikel zum Thema von Jürgen 
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Kohlrausch, ein Bericht über die Exkursi-
onsveranstaltung der Landesbeauftragten 
nach Benneckenstein und Sorge (s. Kap. 
6.2.6., S. 137) sowie ein weiterer Zeitzeu-
genbericht einer Betroffenen aus Benne-
ckenstein in der Wernigeröder Zeitung. Zu-
sammen mit der Einweihung des Gedenk-
steins und der Exkursionsveranstaltung 
nach Benneckenstein und Sorge ist konkret 
vor Ort 2022 auf vielfältige Weise an das 
vor 70 Jahren geschehene Unrecht erinnert 
worden.  
Dennert-Tanne für Heiko Runge 
Mit finanzieller Unterstützung der Landes-
beauftragten konnte im Harz zwischen 
Benneckenstein und Hohegeiß eine Ge-
denktafel für den an der Grenze erschosse-
nen Heiko Runge aufgestellt werden.  

 
Initiator Manfred Gille vom Museumsverein Hohe-
geiß enthüllt mit Birgit Neumann-Becker die Dennert-
Tanne für Heiko Runge. Foto: Jürgen Kohlrausch. 

Der Hallenser Schüler Heiko Runge war erst 15 
Jahre alt, als ihn die Schüsse der Grenzposten 
tödlich in den Rücken trafen. Er ist das jüngste 
Todesopfer an der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze. Die Landesbeauftragte unterstützte die 
Initiative von Manfred Gille vom Museumsver-
ein Hohegeiß zur Aufstellung einer Gedenktafel 
für Heiko Runge und berichtete bei ihrer Einwei-
hung am 15.9.2022, zu der zahlreiche Interes-
sierte aus Hohegeiß, Braunlage, Sorge und 
Bennekenstein sowie einige Touristen gekom-
men waren, über das Schicksal des Jugendli-
chen in ihrer Gedenkrede. Heiko Runge hatte 
im Dezember 1979 gemeinsam mit seinem 
Freund Uwe Fleischhauer in der Nähe von 
Sorge versucht, über die Grenze zu gelangen. 
Unwissentlich lösten die Schüler bei der Über-
querung eines Signalzaunes Alarm bei der 
Grenzkompanie aus. Zwei Grenzposten spür-
ten die Jugendlichen auf und eröffneten ein 
Dauerfeuer mit 51 Schüssen auf Heiko Runge 
und Uwe Fleischhauer. Heiko Runge wurde ge-
troffen und verstarb am Tatort. Uwe Fleisch-
hauer wurde in die Magdeburger Untersu-
chungshaftanstalt des MfS eingeliefert und zu 
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. 
Erst nach seiner Freilassung erfuhr er vom Tod 

Heiko Runges. Die Umstände des Todes wur-
den von der Staatssicherheit vertuscht, die Bei-
setzung kontrolliert und observiert. An die Tö-
tung des Jugendlichen Heiko Runge wird jetzt 
mit der Dennert-Tanne erinnert.  

Netzwerktreffen zum Engagement am 
Grünen Band 2022 
Unter dem Titel „Materielle Überreste? Das 
DDR-Grenzregime und die Gestaltung ei-
ner Erinnerungskultur in der Gegenwart“ 
fand am 19.11.2022 in der Gedenkstätte 
Deutsche Teilung Marienborn das dritte 
Netzwerktreffen statt, zu dem der Landes-
heimatbund und die Landesbeauftragte mit 
der Gedenkstättenstiftung eingeladen hat-
te. Vertreter aus Vereinen, ehrenamtlichen 
Initiativen und engagierte Privatpersonen 
trafen zusammen, um sich über Anknüp-
fungspunkte für eine Zusammenarbeit bei 
der historischen Aufarbeitung des DDR-
Grenzregimes als wichtiger Bestandteil des 
„Nationalen Naturmonuments Grünes 
Band“ auszutauschen und gegenseitig 
über die durch die Vereine und Kommunen 
bewahrten Gedenkorte und Erinnerungs-
zeichen sowie über die museale Erinne-
rungskultur am Grünen Band zu informie-
ren. Das Treffen eröffnete Dr. Andreas Lud-
wig vom Leibniz-Zentrum für Zeithistori-
sche Forschung Potsdam mit seinem Refe-
rat „Gegen Diktatur und Ostalgie? Die Ar-
beit von Museen mit materieller Kultur als 
Quelle“. 

 
Dr. Andreas Ludwig bei der Eröffnung des Netzwerk-
treffens am Grünen Band in der Gedenkstätte Deut-
sche Teilung Marienborn am 19.11.2022. Foto: 
Matthias Behne, lautwieleise.de 

In zwei Workshops tauschten die Teilneh-
menden, angeleitet von erfahrenen Akteu-
ren aus der Museumslandschaft in Sach-
sen-Anhalt, ihre Erfahrungen mit Erinne-
rungskultur und musealer Darstellung der 
DDR-Geschichte am Grünen Band in den 
eigenen Vereinen untereinander aus. Bei 
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einer Führung durch die Gedenkstätte be-
richtete der kommissarische Leiter der Ge-
denkstätte Felix Ludwig über den Umgang 
mit den materiellen Überresten des DDR-
Grenzregimes in Marienborn. 

 
Austausch auf dem Netzwerktreffen am Grünen 
Band in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marien-
born am 19.11.2022. Foto: Matthias Behne, lautwie-
leise.de 

Informationstafel zu den Zwangsaus-
siedlungen in Stapelburg 
Bericht von Helmut Gleuel, Mitglied des 
Grenzerkreises Abbenrode, für die Zeitung 
Harzer Panorama über die Einweihung der 
Schautafel in Stapelburg/Eckertal zu den 
Zwangsumsiedlungen im Rahmen der „Ak-
tion Ungeziefer“ 1952.  

Zwangsumsiedlungen vor Bad Harz-
burgs Haustür 
Mit der Aktion „Ungeziefer“ sollte die 
Flucht in den Westen verhindert werden. 
Eckertal. An der Eckerbrücke befindet sich 
seit dem 7. Dezember 2022 eine Informati-
onstafel, auf der über die durchgeführten 
menschenverachtenden Zwangsumsied-
lungen an der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze, die von der Staatsführung der 
DDR „Staatsgrenze West“ bezeichnet wur-
de, erinnert wird. 
Politisch als unzuverlässig eingeschätzte 
Einwohner, die im fünf Kilometer breiten 
Grenzsperrgebiet der 1.393 Kilometer lan-
gen innerdeutschen Grenze wohnten, das 
ist eine Fläche von 3000 Quadratkilome-
tern, wurden zwangsweise von der Staats-
führung der DDR im Mai und Juni 1952 als 
„Aktion Ungeziefer“ in das Landesinnere 
umgesiedelt, ohne ihnen den Grund und 
den Zielort zu nennen. Diese Menschen, 
von insgesamt zwischen 11.000 und 
12.000 waren es 186 Personen aus dem 
ehemaligen Kreis Wernigerode, hätten 

sich, so das Ministerium für Staatssicher-
heit (MfS), unter anderem negativ über die 
DDR geäußert, hätten Westkontakte oder 
wären Kirchgänger. Hauptsächlich waren 
es Personen, die durch ihr Verhalten eine 
Gefährdung der „antifaschistisch-demokra-
tischen Ordnung“ darstellten. 
Durchführung der Zwangsumsiedlun-
gen 
Mit der generalstabsmäßigen Durchfüh-
rung der Aktion „Ungeziefer“ hat das MfS 
die Volkspolizei beauftragt. Die politisch 
verdächtigen Personen mussten nicht nur 
ihre Heimat verlassen, sondern auch ihr 
Hab und Gut in wenigen Stunden zusam-
menpacken. Für den Transport ihres Haus-
rates stand jeder Familie maximal ein hal-
ber Güterwagen zur Verfügung. 

 
Die neue Informationstafel in Stapelburg/Eckertal. 
Foto: Herbert Gleuel  

Begründung der Maßnahme 
Die DDR begründete die Aktion als eine 
notwendige Maßnahme zur Friedenssiche-
rung. Außerdem musste dieser Personen-
kreis in sichere Gebiete gebracht werden, 
weil sie von westdeutscher Seite ständig 
belästigt würden. 
In Wirklichkeit sollte durch die menschen-
verachtende Zwangsumsiedlung die 
Grenzbevölkerung eingeschüchtert wer-
den.  
Keine Haftstrafe für die politisch Verant-
wortlichen 
Die für die Zwangsumsiedlungen in der 
DDR politisch Verantwortlichen, wurden 
nach der deutschen Wiedervereinigung 
nicht bestraft. 
Aufstellung und Einweihung der Infor-
mationstafel „Zwangsumsiedlungen in 
der DDR“ 
Lothar Engler vom Grenzerkreis Abben-
rode begrüßte die zur Einweihung eingela-
denen Gäste, insbesondere Dr. Wolfram 
von Scheliha, Historiker und Referent der 
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Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt, Ursula 
Säuberlich als Zeitzeugin der „Aktion Unge-
ziefer“ und den Ersten Stadtrat Andreas Si-
mon in Vertretung des Bürgermeisters der 
Stadt Bad Harzburg sowie zahlreiche Mit-
glieder des Grenzerkreises Abbenrode, die 
die Informationstafel aufgestellt haben. 
Die dort gezeigten Bilder wurden 350 Meter 
nördlich der Eckerbrücke gegenüber des 
Stapelburger Ortsteils Lerchenfeld vom 
Pressefotografen Herbert Ahrens aufge-
nommen. Den Text hat überwiegend Prof. 
Dr. Konrad Breitenborn aus Wernigerode 
verfasst, den Wolfgang Roehl vom Gren-
zerkreis Abbenrode ergänzt hat. Die Kos-
ten des Projektes, die mit rund 2.500 Euro 
beziffert werden, hat die Magdeburger Be-
hörde übernommen.  

 
Die Zeitzeugin Ursula Säuberlich berichtet von ihrer 
Zwangsaussiedlung im Jahr 1952. Foto: Herbert 
Gleuel  

Eine Zeitzeugin erinnert sich 
Nachdem Dr. Wolfram von Scheliha einen 
Einblick über die Zwangsumsiedlungen in 
der DDR gegeben hatte, erinnerte die da-
mals fast achtjährige Ursula Säuberlich 
(geb. Breustedt) eindrucksvoll an die am 
29. Mai 1952 durchgeführte Aktion „Unge-
ziefer“. 
Sie wurde mit ihrer Familie, die in Abben-
rode den Bauernhof von Familie Brauer-
Siebrecht gepachtet hatte, nach Jessen an 
der schwarzen Elster zwangsweise umge-
siedelt. 
Plötzlich umstellten Volkspolizisten ihr 
Wohnhaus und Angehörige des Ministeri-
ums für Staatssicherheit forderten ihre El-
tern, die im Kuhstall arbeiteten, auf, sofort 
die Arbeit einzustellen und ihre Sachen zu 
packen. Als Begründung sagten die Stasi-
Leute in ihren grünen Ledermänteln, dass 

sie heute in das Landesinnere umgesiedelt 
werden. Ihr Hausrat wurde teilweise auf 
Lastkraftwagen verladen und zum Güter-
bahnhof in Wernigerode gebracht und an-
schließend ausnahmsweise in einen gan-
zen Waggon umgeladen. Von dort fuhr der 
Sonderzug in Richtung Torgau. Nach etwa 
einem viertel Jahr zog ihre Familie nach 
Bageritz, wo sie zwei Jahre wohnte. Aus 
gesundheitlichen Gründen musste die Fa-
milie erneut umziehen und wohnte bis 1961 
in Bernburg (Saale). Noch rechtzeitig vor 
dem Mauerbau, im Mai 1961, ist die Zeit-
zeugin mit ihren Eltern nach West-Berlin 
geflüchtet. 
Anschließend haben sie Arbeit und Woh-
nung In der Nähe von Goslar gefunden. 
Gegenwärtig wohnt die Zeitzeugin mit ih-
rem Mann in Goslar. 
Dank und Anerkennung für den Grenzer-
kreis Abbenrode 
Die Idee, Gestaltung und Aufstellung der 
aus Holz angefertigten Informationstafel 
hat der Grenzerkreis Abbenrode einge-
bracht, in dem sich ehemalige Beamte des 
Bundesgrenzschutzes und Zollgrenzdiens-
tes sowie Soldaten der Grenztruppen der 
DDR engagieren. 

 
Lothar Engler, Wolfgang Roehl und Udo Künstel vom 
Grenzerkreis Abbenrode. Foto: Herbert Gleuel  

Dr. Wolfram von Scheliha und Andreas Si-
mon lobten die Initiative und das Engage-
ment der Ex-Grenzschützer, die zahlreich 
anwesend sind, bedauerten die in der DDR 
durchgeführten Zwangsumsiedlungen und 
sagten weitere Unterstützungen zu. 
Der MDR hat die Veranstaltung aufge-
zeichnet und am gleichen Tag ausge-
strahlt. 
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Ausriss aus der Goslarsche Zeitung, 13. Dezember 2022 

 

4.2.3. Diskussion um Gedenktafel in 
Staßfurt  

Im September 2022 jährte sich zum 40. Mal 
die Gründung der „Schule der Freund-
schaft“ in Staßfurt. Die 1982 entstandene 
Einrichtung war ein Prestigeprojekt der 
SED-Führung und sollte dazu dienen, jun-
gen Menschen aus der 1975 von der Kolo-
nialmacht Portugal unabhängig geworde-
nen Volksrepublik Mosambik zu einer 
Schul- und Berufsausbildung zu verhelfen.  

 
Der Plan zeigt das große Ausmaß des Neubaukom-
plexes der Schule der Freundschaft in Staßfurt. Foto: 
Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Archiv, BV Magde-
burg, KD Staßfurt, Nr. 15391.  

Obwohl die Volksrepublik Mosambik kein 
Mitglied im Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe war, verfolgte die DDR dort 
auch wirtschaftliche Interessen, da Mosam-

                                                           
1 Zur Schule der Freundschaft: Uta Rüchel: „…  auf 
deutsch sozialistisch denken. Mosambikaner in der 
Schule der Freundschaft. Hg. v. d. Landesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

bik den Außenhandel in US-Dollar abrech-
nete, was der DDR über Staatskredite den 
Zugang zu begehrten Devisen ermöglichte. 
Mit Aufnahme des Schulbetriebs 1982 ka-
men rund 900 Schülerinnen und Schüler 
nach Staßfurt; in späteren Jahren kamen 
noch Schüler aus Namibia hinzu.1  
Die Standortwahl Staßfurt erfolgte in Ost-
Berlin, die SED-Führung bezog dabei die 
Stadt und ihre Bürgerschaft nicht ein. Der 
Neubau einer vergleichsweise großen 
Schule mit Internat und die Versorgung von 
einer großen Schülerzahl führte angesichts 
der Mangellage an Wohnraum, Lebensmit-
teln und Konsumgütern zu Spannungen 
zwischen Teilen der Bevölkerung, zumal es 
die SED versäumte, mit der Bevölkerung 
auf eine angemessene Weise zu kommuni-
zieren.  
Am Abend des 19. September 1987 kam es 
zu einer Auseinandersetzung zwischen 
deutschen und mosambikanischen Ju-
gendlichen im örtlichen Jugendclub, die 
sich später auch außerhalb des Gebäudes 
fortsetzte. Der hinzukommende Schüler 
Carlos Conceição wurde in den Streit mit 
einbezogen und im weiteren Verlauf über 
ein Brückengeländer in den Fluss Bode ge-
worfen. Erst am folgenden Tag barg die 
Volkspolizei den Körper tot aus dem Fluss. 
Die Volkspolizei kam im Laufe ihrer Ermitt-
lungen schnell zu dem Ergebnis, dass ein 

der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt. Magdeburg 
2001 (= Sachbeiträge; 18). 
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Einzeltäter für den Tod des Schülers ver-
antwortlich sei. Den Beschuldigten verur-
teilte später das Kreisgericht Staßfurt we-
gen Körperverletzung mit Todesfolge zu ei-
ner Haftstrafe von fünf Jahren.  
Die bislang zugänglichen Ermittlungsakten 
enthalten allerdings einige Unstimmigkei-
ten. Es sind auch einige Anhaltspunkte do-
kumentiert, die der Einzeltäterthese wider-
sprechen und eine rassistische Motivlage 
nicht ausschließen. Diese These hat be-
reits 2016 der Historiker Harry Waibel ver-
treten.1 Ein Bericht des MDR veranlasste 
den Rechtsausschuss des Landtags von 
Sachsen-Anhalt, sich mit der Angelegen-
heit zu befassen, doch führte dies zu keiner 
wesentlichen Aufklärung. 
Im Herbst 2022 fand ein Treffen ehemaliger 
Schüler an der Schule der Freundschaft in 

Staßfurt statt. Im Zuge der Vorbereitung 
überreichte im Mai 2022 die Vereinigung 
der ehemaligen Schüler der Schule der 
Freundschaft (AEAMA) der Landesbeauf-
tragten eine Liste mit mehr als 40 Unter-
schriften ehemaliger Schüler mit der Bitte, 
sich bei den zuständigen Behörden für die 
Errichtung einer Gedenktafel für Carlos 
Conceição einzusetzen. Die Landesbeauf-
tragte wandte sich daraufhin an den Bür-
germeister der Stadt Staßfurt, der die An-
gelegenheit an die zuständigen Gremien 
weiterleitete. Parallel nahm die Landesbe-
auftragte eine erneute Recherche und Prü-
fung der Unterlagen im Landesarchiv Sach-
sen-Anhalt und im Bundesarchiv, Stasi-Un-
terlagen-Archiv vor, die jedoch zu keinem 
eindeutigen Ergebnis führte.

  

Die Schönebecker Volksstimme berichtete am 18.11.2022 ausführlich über die Diskussion in Staßfurt (Ausriss). 
 

Am 16. November 2022 lud der zuständige 
Kulturausschuss der Stadt Staßfurt die 
Landesbeauftragte zur Teilnahme an einer 
öffentlichen Diskussionsveranstaltung im 
Vorfeld der entscheidenden Ausschusssit-
zung ein. Die Landesbeauftragte legte auf 
der von zahlreichen Bürgerinnen und Bür-
gern besuchten Veranstaltung den Sach-
verhalt und die Ergebnisse der Quellenstu-
dien dar, unterstütze den Vorschlag der 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler an 
die Stadt nach Anbringung einer Gedenkta-
fel, empfahl jedoch eine neutrale Formulie-
rung, die den Sachverhalt wiedergeben 
sollte.  
In der Zwischenzeit hatte jedoch eine an-
dere Gruppe von Schülern einen Formulie-
rungsvorschlag vorgelegt, der rassistische 
                                                           
1 Waibel, Harry: Rassismus in der DDR. Drei charak-
teristische Fallbeispiele aus den 70er und 80er Jah-
ren. In: Zeitschrift des Forschungsverbunds SED-
Staat 39 (2016), S. 111-130. 

Motive als Todesursache benannten. Ins-
besondere dies führte in der Veranstaltung 
zu einer kontroversen, aber sachlich ge-
führten Diskussion, in der auch ehemalige 
Lehrkräfte und Erzieher von ihren Erinne-
rungen berichteten. Der Meinungsaus-
tausch zeigte auch, dass vor allem in der 
jüngeren Generation kaum Wissen über die 
Existenz der Schule der Freundschaft vor-
handen ist. Die Landesbeauftragte verwies 
deshalb auf die wichtige Funktion einer Er-
innerungstafel, als eines Ausgangspunktes 
für eine positive Erinnerungsarbeit, zumal 
auch bei den Vertretern der AEAMA der 
Versöhnungsgedanke und die Entwicklung 
eines positiven Verhältnisses zu den Bür-
gerinnen und Bürgern von Staßfurt im Vor-
dergrund steht.  
Auf der anschließenden Sitzung des Kultur-
ausschusses lehnte eine große Mehrheit 
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den Vorschlag, eine Gedenktafel für den 
1987 gewaltsam zu Tode gekommenen 
Carlos Conceição zu errichten, ab.  
Die Diskussion über die Gedenktafel, die 
auch medial ein gewisses Echo gefunden 
hat, veranlasst aber möglicherweise zivil-
gesellschaftliche Akteure in Staßfurt, sich 
auch weiterhin mit der Geschichte der 
Schule der Freundschaft zu befassen und 
die Erinnerungsarbeit lebendig werden zu 
lassen.  

4.2.4. Rückgabe der Namen 
Jedes Jahr werden am 29. Oktober, am 
Vorabend des in Russland offiziellen Ge-
denktages für die Opfer politischer Verfol-
gung, in vielen russischen Städten und 
weltweit die Namen derer gelesen, die Op-
fer des stalinistischen Terrors wurden. In 
Deutschland wurden in Berlin-Charlotten-
burg auf dem Steinplatz am Gedenkstein 
für die Opfer des Stalinismus die Namen 
von politisch Verfolgten verlesen. Neben 
dem Gedenkstein für die Opfer des Stalinis-
mus steht auf dem Steinplatz auch ein Ge-
denkstein für die Opfer des Nationalsozia-
lismus. MEMORIAL Deutschland e.V. und 
andere Veranstalter haben 2020 und 2021 
dort die Namen von Opfern der Terrorjustiz 
der Sowjetischen Militärtribunale aus Berlin 
und Brandenburg gelesen. 2022 wurden 
die Namen der Opfer aus Sachsen-Anhalt 
verlesen. 
Die Erinnerungskultur an die Opfer des Na-
tionalsozialismus und des Stalinismus ver-
binde die Hoffnung, so Sabine Erdmann-
Kutnevic aus dem Vorstand von MEMO-
RIAL Deutschland, die in einem Zitat aus 
dem Talmud zum Ausdruck komme: „Ein 
Mensch ist erst vergessen, wenn sein 
Name vergessen ist“. Solange ein Name 
gesprochen werde oder geschrieben stehe, 
sei dieser Mensch nicht vergessen. 
Während der Gedenkstein für die Opfer 
des Nationalsozialismus seit seiner Aufstel-
lung 1953 mit der Inschrift DEN OPFERN 
DER NATIONALSOZIALISMUS 1933–
                                                           
1 Kaminsky, Anna (2016): Orte des Erinnerns. Ge-
denkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Dikta-
tur in SBZ und DDR, S. 58. 
2 Drauschke, Frank (2022): „Verurteilt zum Tode 
durch Erschießen. Opfer des Stalinismus aus Sach-
sen-Anhalt 1950-1953“, in: Neumann-Becker (Hg.) 
Abgeholt, verschwunden, hingerichtet, S. 574, 581. 

1945 versehen ist, steht auf dem Gedenk-
stein für die Opfer des Stalinismus seit der 
Aufstellung 1951: DEN OPFERN DES 
STALINISMUS.1 Am Tag der Gedenkver-
anstaltung war die Inschrift von Unbekann-
ten durch ein beschriftetes gelbes Klebe-
band ergänzt worden. Bis zur Entfernung 
am Folgetag stand dort: DEN OPFERN 
DES STALINISMUS UND PUTINISMUS.  

 
Sabine Erdmann-Kutnevic von MEMORIAL Deutsch-
land e.V. erinnert am Steinplatz in Berlin-Charlotten-
burg an die Opfer des Stalinismus.  
Von den insgesamt 927 deutschen Zivilis-
ten, die zwischen 1950 und 1953 von Sow-
jetischen Militärtribunalen zum Tode verur-
teilt, nach Moskau transportiert, dort er-
schossen und in einem Massengrab ver-
scharrt wurden, kamen 140 aus Sachsen-
Anhalt.2 Die meisten dieser Opfer wurden 
nach dem Zerfall der Sowjetunion von der 
Haupt-Militärstaatsanwaltschaft der Russi-
schen Föderation rehabilitiert (von den 140 
Personen aus Sachsen-Anhalt betrifft dies 
bislang 93 Personen).3 Nacheinander tra-
ten von den insgesamt ca. 100 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der Veranstaltung 
einzelne Personen an das Mikrophon und 
verlasen einen der Namen der Opfer des 
Stalinismus aus Sachsen-Anhalt und dazu 
die jeweiligen Geburtsdaten sowie das Da-
tum der Verhaftung, der Verurteilung, der 
Hinrichtung und der Rehabilitierung. Viele, 
vor allem junge Menschen, lasen anschlie-
ßend auf Russisch, Belarussisch oder Uk-
rainisch4 von ihren Smartphones Namen 
von russischen Repressierten und ukraini-
schen Opfern des Angriffskrieges Putins 

3 Ebd. S. 577, 582–661. 
4 URL = https://www.memorial.de/index.php/aktu-
ell/veranstaltungen/8053-rueckgabe-der-namen-ak-
tionen-in-vielen-europaeischen-laendern [zuletzt ab-
gerufen am 9.2.2023] 

https://www.memorial.de/index.php/aktuell/veranstaltungen/8053-rueckgabe-der-namen-aktionen-in-vielen-europaeischen-laendern
https://www.memorial.de/index.php/aktuell/veranstaltungen/8053-rueckgabe-der-namen-aktionen-in-vielen-europaeischen-laendern
https://www.memorial.de/index.php/aktuell/veranstaltungen/8053-rueckgabe-der-namen-aktionen-in-vielen-europaeischen-laendern
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gegen die Ukraine. Viele nannten auch die 
Namen von Verwandten, die in der Sowjet-
union unter Stalin den Tod fanden.  
Für die Landesbeauftragte zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt 
war eine Mitarbeiterin der Behörde nach 
Berlin gefahren und richtete die Grüße der 
Landesbeauftragten und den herzlichsten 
Dank, für die Aufmerksamkeit für die Opfer 
aus Sachsen-Anhalt aus. Sie stellte den 
Teilnehmenden der Veranstaltung den kurz 
zuvor von der Landesbeauftragten heraus-
gegebenen Band „Abgeholt, verschwun-
den, hingerichtet. Politische Verfolgung in 
Sachsen-Anhalt 1945–1953“, der maßgeb-
lich auf der Arbeit von MEMORIAL Interna-
tional Moskau beruht, vor (s. Kap. 6.3.2., 
S. 142). 
Vergleichbare Veranstaltungen wie in Ber-
lin fanden zeitgleich oder am darauf folgen-
den Tag in Deutschland in Weimar sowie in 
etlichen anderen Ländern statt, darunter 
Frankreich, Tschechien, Polen, Serbien, 
Georgien sowie in zahlreichen Städten in 
Russland. Die Veranstaltung in Berlin 
wurde von Telekanal OstWest live auf Rus-
sisch übertragen und ist auf YouTube zu 
sehen. 1 
4.2.4. Gedenkzeichen „Die letzte Ad-

resse“ in Elbe-Parey  
Die Landesbeauftragte hat bereits in der 
Vergangenheit das Vorhaben unterstützt, 
Gedenkzeichen für Menschen, die infolge 
von Repressionen durch die sowjetische 
Besatzungsmacht ihr Leben verloren ha-
ben, zu setzen. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Buchpublikation „Abgeholt, ver-
schwunden, hingerichtet. Politische Verfol-
gung in Sachsen-Anhalt 1945-1950“ einzu-
ordnen, mit dem die Erinnerung an die Op-
fer des Stalinismus für das gesamte Bun-
desland wachgehalten wird (s. Kap. 6.2.9., 
S. 138).  
Im Jahr 2013 haben Historiker, Journalis-
ten und Mitglieder der in Russland inzwi-
schen verbotenen russischen Menschen-
rechtsorganisation Memorial die Stiftung 
„Die letzte Adresse“ (Fond ‚Poslednij 
Adress‘) ins Leben gerufen, um an letzten 
Wohnorten oder Arbeitsstellen eine einheit-
lich gestaltete Gedenktafel anzubringen 
und an die betroffenen und ihr Schicksal zu 
                                                           
1 Link zum Video: https://www.youtube.com/-
watch?v=Mxci1d31VfI (14.3.2023) 

erinnern. Die aus Edelstahl gefertigten 
Platten haben die Größe einer Postkarte 
(11 x 19 cm) und enthalten die zentralen 
Daten der betreffenden Person. Ein aus der 
Platte ausgestanztes Quadrat erinnert an 
die durch die stalinistische Verfolgung ver-
ursachte Lücke in der Gesellschaft, die 
diese Person hinterlassen hat. Inzwischen 
hat die Stiftung „Die letzte Adresse“ mehr 
als 1.100 solcher Gedenkzeichen ange-
bracht, die meisten davon in Russland, 
aber auch in der Ukraine, Moldawien, 
Tschechien, Georgien und Frankreich.  

 
Das Erinnerungszeichen „Die letzte Adresse“ für 
Horst Avemann (1917-1950) in Elbe-Parey. 
Am 24. Januar 2023 erfolgte an der Polizei-
station von Elbe-Parey die Anbringung der 
fünften Gedenktafel in Deutschland, der 
zweiten in Sachsen-Anhalt.  
Sie ist dem 1917 in Parey geborenen Horst 
Avemann gewidmet. Über sein Leben ist 
nur wenig bekannt. Avemann stammte aus 
einer Arbeiterfamilie und absolvierte eine 
Lehre als Maschinenschlosser. Von 1941 
bis 1945 diente er in der Wehrmacht an der 
Ostfront. Nach Kriegsende arbeitete er zu-
nächst als Handelsvertreter, später trat er 
in die Volkspolizei ein und versah seinen 
Dienst beim Kreispolizeiamt Genthin. 1950 
wurde er jedoch aus unbekannten Gründen 
aus der Volkspolizei entlassen. Am 12. 
März 1950 erfolgte seine Verhaftung. Das 
sowjetische Militärtribunal Nr. 48240 verur-
teilte ihn am 3. Juli 1950 wegen angeblicher 
Spionage für den britischen Geheimdienst 
zum Tode durch Erschießen. Die sowjeti-
schen Behörden verlegten ihn daraufhin in 
das berüchtigte Moskauer Butyrka-Gefäng-
nis. Avemann versuchte noch durch ein 
Gnadengesuch sein Leben zu retten, doch 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxci1d31VfI
https://www.youtube.com/watch?v=Mxci1d31VfI
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das Präsidium des Obersten Sowjets als 
das kollektive Staatsoberhaupt der Sowjet-
union lehnte dieses am 8. September 1950 
ab. Nur vier Tage später, am 12. Septem-
ber 1950, vollstreckte die Geheimpolizei 
das Urteil. Avemann war zu diesem Zeit-
punkt 26 Jahre alt. Am 10. Oktober 2001 
rehabilitierte ihn die Hauptmilitärstaatsan-
waltschaft der Russischen Föderation voll-
ständig.  

 
Der Journalist und Mitbegründer der Stiftung „Die 
letzte Adresse“ Sergei Parchomenko befestigt die 
Gedenktafel an der Außenwand der Polizeistation 
von Elbe-Parey.  

Die Initiative zu einer würdigen Erinnerung 
an Horst Avemann war von dem Verein Me-
morial Deutschland und einer örtlichen Be-
wohnerin ausgegangen. Bei der Gedenk-
feier zur Anbringung des Gedenkzeichens 
am 24. Januar 2023 sprachen die Bürger-
meisterin von Elbe-Parey, Nicole Golz, das 
Vorstandsmitglied von Memorial Deutsch-
land und der in Russland inzwischen verbo-
tenen Organisation Memorial International 
Anke Giesen, der Vorsitzende der Union 
der Opferverbände der Kommunistischen 

Gewaltherrschaft, Dieter Dombrowski, so-
wie die Landesbeauftragte zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Be-
cker. 
Die Installation erfolgte durch Sergei 
Parchomenko, Mitbegründer der Stiftung 
„Die letzte Adresse“. Parchomenko gehört 
zu den bekannten Gesichtern der russi-
schen Opposition. 2021 verhaftete ihn die 
russische Polizei wegen seiner Unterstüt-
zung von Alexei Nawalni, im April 2022 
setzte ihn das Moskauer Justizministerium 
auf die Liste der „ausländischen Agenten“. 
Die Stiftung „Die letzte Adresse“ gehört zu 
den wenigen unabhängigen NGOs, die der-
zeit in Russland noch tätig sein können. 
Erst am 25. Januar 2022 hat das Moskauer 
Stadtgericht die älteste unabhängige NGO 
in Russland, die 1976 gegründete Moskau-
er Helsinkigruppe endgültig verboten. Inso-
fern war die Anbringung der Gedenktafel in 
Elbe-Parey auch ein Zeichen der Unterstüt-
zung für die Erinnerungsarbeit in Russland. 

 
Die Landesbeauftragte Birgit Neumann-Becker und 
der Vorsitzende der UOKG Dieter Dombrowski nach 
der Kranzniederlegung am Gedenkzeichen für Horst 
Avemann. 
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5. Forschung und Aufarbeitung 
  
Mehr als 30 Jahre nach der Friedlichen Re-
volution besteht weiter ein hoher Bedarf an 
der Erforschung und Aufarbeitung der 
SED-Diktatur. Das Forschungs- und Aufar-
beitungsinteresse realisiert sich in histori-
scher Forschung, aber ergänzend und im-
mer stärker auch in der Weiterentwicklung 
von Beratungsansätzen, der Implementie-
rung von Selbsthilfeangeboten (siehe Be-
richt Kooperation mit der OvGU, (s. Kap. 
1.4.1., S. 26) und in medizinethischen so-
wie juristischen Fragen. 
Die Landesbeauftragte arbeitet sowohl mit 
Forschungsgruppen als auch mit einzelnen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zusammen, um gesicherte historische, 
kulturelle, sozialwissenschaftliche und me-
dizinische Erkenntnisse zu erhalten und in 
Praxisanwendungen zu überführen.  
In Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2022 
aus den Bereichen Forschung und Medien 
insgesamt 22 Forschungsanträge (2021: 
26) an das Stasi-Unterlagen-Archiv ge-
stellt. Von den Außenstellen des Stasi-Un-
terlagen-Archivs in Sachsen-Anhalt wurden 
aufgrund regionalen Bezugs 22 For-
schungs- (10 in Halle, 12 in Magdeburg) 
und vier Medienanträge (einer in Halle, drei 
in Magdeburg zur Bearbeitung übernom-
men. 
Neben der fachwissenschaftlichen For-
schung und dem Medienbereich findet die 
Aufarbeitung auch individuell statt. Das In-
teresse von Einzelpersonen zur Klärung bi-
ografischer Fragen ist weiterhin vorhanden. 
Im Jahr 2022 lag die Anzahl der gestellten 
Erstanträge in Sachsen-Anhalt bei 1.542 
(2021: 1.521), von insgesamt 2.711 (2021: 
2.869) gestellten Anträgen auf Aktenein-
sicht. 
Während Anfragen an das Stasi-Unterla-
gen-Archiv statistisch erfasst werden, gilt 
dies nicht für Anfragen von Bürgerinnen 
und Bürgern an andere Archive und Behör-
den zur Klärung der eigenen Biographie. 
Dazu berichtet auch das Landesarchiv in 
Kap. 2.5. auf S. 61.  
Aus den durch die Akteneinsicht bei der 
Aufarbeitung der persönlichen Biografie 
gewonnen Informationen entstehen immer 

wieder neue Fragestellungen. Die Landes-
beauftragte sieht einen wesentlichen Teil 
ihres gesetzlichen Auftrages in der Unter-
stützung der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung. Sie nimmt daher die Themen, die von 
Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsini-
tiativen sowie einzelnen Betroffenen von 
SED-Unrecht in Beratungsgesprächen an 
die Behörde herangetragen werden, auf. 
Wenn in den Gesprächen Erkenntnislücken 
in der Forschung aufgezeigt werden, über-
führt sie diese systematisch in Forschungs-
vorhaben. 
Ein besonders starker Impuls zu wissen-
schaftlicher Reflexion und Forschung er-
wächst aus den Beratungsgesprächen und 
der Beratungsarbeit mit ehemals Verfolg-
ten und Betroffenen von SED-Unrecht. 
Denn in diesen Gesprächen wird das Feh-
len angemessener und ausreichender Hil-
festrukturen aufgedeckt. Hier nutzt die Lan-
desbeauftragte sozialpädagogische, bera-
terische und psychologische Kompeten-
zen, um angemessene Hilfestrukturen auf-
zubauen. Dabei bewährt sich die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit mit der Klinik für 
psychosomatische Medizin an der Otto-
von-Gericke-Universität Magdeburg und 
Professor Dr. Jörg Frommer bzw. seit April 
2021 auch mit dessen Nachfolger Profes-
sor Dr. Florian P. Junne.  
Im Folgenden wird über einzelne Schwer-
punkte der Forschung und Aufarbeitung bei 
der Landesbeauftragten berichtet.  
5.1. Schwerpunkte der Forschung 

und Aufarbeitung 
5.1.1. Das Verbundprojekt „Gesund-

heitliche Langzeitfolgen von 
SED-Unrecht“ 

Die Landesbeauftragte unterstützt den län-
derübergreifenden Forschungsverbund 
„Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-
Unrecht“ an den Standorten Jena, Leipzig, 
Magdeburg und Rostock, welcher 2021 die 
Arbeit aufnahm. An den genannten Stand-
orten werden die gesundheitlichen Lang-
zeitfolgen bei ehemals Verfolgten der SED-
Diktatur erforscht und spezifische Schädi-
gungsformen nach Zersetzungsmaßnah-
men, Hepatitis-C-kontaminierter Anti-D-
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Prophylaxe, Doping und Leistungssport be-
leuchtet. Es werden die somatischen und 
psychischen Erkrankungen durch politi-
sche Verfolgung auf einer klinischen und ei-
ner grundlagenwissenschaftlichen Ebene 
erforscht. Außerdem werden Formen rituel-
ler Gewalt in der DDR untersucht und an-
haltende Stigmatisierungsprozesse der Be-
troffenen in verschiedenen sozialen Kon-
texten erforscht. Das Verbundprojekt soll 
zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Versorgung der Betroffenen führen und 
enthält deshalb Teilprojekte zur Erfor-
schung von professionellen Hilfesystemen 
allgemein und von Beratungs- und Begut-
achtungsprozessen im speziellen im Hin-
blick auf systematische Fehlerquellen. In 
einem Teilprojekt wird eine curriculare Wei-
terbildung für die Fallarbeit mit ehemals 
Verfolgten befassten Professionen entwi-
ckelt (s. Kap. 6.1.6., S. 126).1   
Das Forschungsprojekt wird von einem 
Fachbeirat begleitet, an dessen Arbeit u.a. 
die UOKG, die Landesbeauftragten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bun-
desbeauftragte für die Opfer der SED-Dik-
tatur beim Deutschen Bundestag, die Di-
rektorin der Bundesstiftung Aufarbeitung 
und Wissenschaftler beteiligt sind. Die Lan-
desbeauftragte ist seit Gründung des Fach-
beirates im November 2021 gemeinsam mit 
Prof. Dr. Andreas Maercker Co-Sprecherin 
des Beirats. 
Die Landesbeauftragte erwartet gemein-
sam mit den Opferverbänden durch die 
Forschung in den Teilprojekten eine zeit-
nahe Kompetenz-Verbesserung bei der 
medizinischen und sozialen Betreuung von 
ehemals Verfolgten der SED-Diktatur. 
Die Professoren Jörg Frommer (Magde-
burg), Georg Schomerus (Leipzig), Carsten 
Spitzer (Rostock) und Bernhard Strauß 
(Jena) leiten jeweils drei Teilprojekte.  
Bericht über die durch Prof. Dr. From-
mer in Magdeburg an der Universitäts-
klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie der Universitätsme-
dizin Magdeburg betreuten Teilprojekte: 
Die Beauftragte des Landes Sachsen-An-
halt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur un-
terstützte 2022/23 das Verbundprojekt in 

                                                           
1 URL = https://www.uniklinikum-jena.de/sedge-
sundheitsfolgen/ (8.3.2023) 

vielfältiger Hinsicht.  
TEILPROJEKT 3.1 „Psychosomatische 
Langzeitfolgeschäden nach Hepatitis-C-
kontaminierter Anti-D-Prophylaxe“ wird 
durch Frau Aylin Kuruçelik bearbeitet und 
war im letzten Jahr hauptsächlich mit der 
Datenaufnahme beschäftigt. Diese besteht 
im Teilprojekt aus leitfadengestützten Inter-
views mit betroffenen Frauen. Dazu wurden 
intensive Rekrutierungsbemühungen 
durchgeführt, wozu neben Kontaktaufnah-
men zu Kooperationspartnern (z. B. Bera-
tungsstelle Gegenwind, Bundesverband 
HCV-geschädigter Frauen nach Immunpro-
phylaxe Anti-D e. V., Deutscher Verein 
Anti-D HCV-Geschädigter e. V.) auch der 
Feldzugang durch Betreuung einer Betrof-
fenengruppe gehört, welche durch die Lan-
desbeauftragte angeboten wird. Frau 
Kuruçelik hat inzwischen 16 Interviews von 
einer geplanten Fallzahl von 15-20 durch-
geführt und schon bereits die Hälfte trans-
kribiert, was für die Auswertung ein essen-
zieller Schritt ist. Die Analysen laufen eben-
falls parallel. 

TEILPROJEKT 3.2 „Spezifische Wirkfakto-
ren bei Beratungsprozessen von SED-Un-
rechtsopfern“ wird durch Herrn Florian 
Schoppe bearbeitet. Ziel seiner Erhebung 
sind hauptsächlich Interviews mit Beraten-
den für Betroffene von SED-Unrecht, wo-
von er bereits 17 geführt hat. Die Landes-
beauftragte unterstützte ihn hierbei im Feld-
zugang (eigene beratende Mitarbeiter stan-
den für Interviews zur Verfügung) sowie in 
der Kontaktvermittlung zu anderen Organi-
sationen. Auch an Veranstaltungen der 
Landesbeauftragten nahm Herr Schoppe 
teil. Weiterhin hat Herr Schoppe auch neun 
Ratsuchende selbst interviewt und ein Be-
ratungsgespräch aufgenommen. Die Tran-
skription und Analyse wird aktuell durchge-
führt und schreitet gut voran. 
TEILPROJEKT 3.3 „Psychiatrische Begut-
achtungen im Rahmen der SED-Unrecht-
Entschädigungsverfahren“ wird durch 
Herrn Kris Per Schindler bearbeitet. Seine 
Zielgruppe stellen Betroffene von SED-Un-
recht mit sozialrechtlicher Begutachtung 
dar, die er interviewt. Auch hierzu war die 
Landesbeauftragte vermittelnd und unter-

https://www.uniklinikum-jena.de/sedgesundheitsfolgen/
https://www.uniklinikum-jena.de/sedgesundheitsfolgen/
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stützend tätig, sodass Herr Schindler letzt-
lich 19, von geplanten 10-20, Personen be-
fragen konnte. Die Transkription ist abge-
schlossen und der Analyseprozess ist im 
Gange. Herr Schindler konnte auch an eini-
gen Veranstaltungen der Landesbeauftrag-
ten teilnehmen. 
Darüber hinaus ist die Landesbeauftragte 
Sprecherin des Fachbeirates des Verbund-
projektes, der sich 2022 zweimal (einmal 
digital, einmal im Rahmen des Jahrestref-
fens) traf und die Projekte beratend unter-
stützt. Auch andere Teilprojekte des Ver-
bundes konnten bereits von Vermittlungs-
bemühungen im Rahmen der verschiede-
nen Rekrutierungsbemühungen profitieren. 

5.1.2. Gesundheitliche Situation, medi-
zinische Versorgung sowie politi-
sche Einflussnahme im Strafvoll-
zug in den Jugendhäusern Halle 
und Dessau 

In diesem Forschungsprojekt werden die 
gesundheitliche und soziale Situation und 
die medizinische Versorgung von Jugendli-
chen in den Jugendhäusern Halle und Des-
sau sowie die politische Einflussnahme – 
auch durch das MfS – auf den Jugendstraf-
vollzug der DDR untersucht sowie der Ver-
dacht der politischen Inanspruchnahme 
des Jugendstrafvollzugs geprüft. Außer-
dem soll die Bedeutung des bekannten mi-
litärischen Drills, von Disziplinarmaßnah-
men (z.B. Isolation) und Gewaltanwendung 
untersucht werden. Zudem wird das in den 
Jugendhäusern angewandte Prinzip der 
Selbsterziehung untersucht. Dieses impli-
zierte die Duldung und Förderung von Ge-
walt unter den Jugendlichen. Misshandlun-
gen und sexueller Missbrauch in Jugend-
häusern führten zu schweren gesundheitli-
chen Langzeitfolgen, in einer unbekannten 
Anzahl von Fällen zum Tod von Insassen, 
auch, aber nicht nur, durch Suizid. 
Die medizinische Versorgung in den Ju-
gendhäusern scheint nicht adäquat gewe-
sen zu sein. Eine rudimentäre medizinische 
Versorgung scheint es in Sanitätsstuben 
gegeben zu haben, in denen auch Häftlinge 
als Sanitäter eingesetzt wurden. Bei 
schwerwiegender Erkrankung kam es wohl 
zu Verlegungen in ein Haftkrankenhaus.  
Im Rahmen des Forschungsprojektes, wel-
ches von Prof. Dr. Florian Steger, Direktor 
des Instituts für Geschichte, Theorie und 

Ethik der Medizin in Ulm, durchgeführt wird, 
soll u.a. geklärt werden, ob, wann und wo-
hin Inhaftierte bei Erkrankungen verlegt 
wurden und wie dies dokumentiert wurde. 
5.1.3. Die Kinderpathologie an der Me-

dizinischen Akademie Magde-
burg (MAM) – zum Umgang mit 
Fehl- und Frühgeburten und dem 
Säuglingstod 1959-1989/90 

An der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg forscht Prof. Dr. Eva Brinkschulte, 
Leiterin des Instituts für Geschichte, Ethik 
und Theorie der Medizin der Medizinischen 
Fakultät, zur Kinderpathologie an der ehe-
maligen Medizinischen Akademie Magde-
burg (MAM). Anhand von Interviews mit 
Müttern, Vätern und Geschwistern und mit-
tels einer Literatur- und Archivrecherche 
wird der Umgang des medizinischen Perso-
nals mit Schwangeren und Gebärenden so-
wie mit kranken oder toten Säuglingen von 
der Schwangerschaftsvorsorge bis zur Kin-
derpathologie und Bestattungspraxis re-
konstruiert.  
Die bei der Recherche zusammengetrage-
nen (archivalischen) Bestände (Stadtarchiv 
Magdeburg, Landesarchiv Sachsen-An-
halt, Bundesarchiv Berlin) werden in einer 
Datenbank erfasst und zusammengeführt. 
Im Zuge der Forschungsarbeit wurde be-
reits der gesamte überlieferte Bestand der 
Pädopathologie von 1959 bis 1989/90 ein-
gescannt. Die Datenbank dient der For-
schung sowie der Aufarbeitung individuel-
ler Schicksale. Mehrere Dissertationspro-
jekte wurden bereits in das Forschungspro-
jekt eingebunden. Unter Zuhilfenahme der 
Aktenbestände der Pädopathologie 1959 
bis 1989/90 wird den z.T. schriftlich geäu-
ßerten Annahmen von Betroffenen nachge-
gangen, ihr lebendes Kind sei ihnen gegen-
über für tot erklärt worden. Falls sich Unter-
lagen (Obduktionsbefunde etc.) finden las-
sen, werden die Materialien in Kopie an El-
tern und Geschwister ausgehändigt. Die 
Landesbeauftragte unterstützt das For-
schungsprojekt durch Begleitung und Bera-
tung. Prof. Brinkschulte hat im Rahmen ei-
nes Kolloquiums beim HAIT im April 2022 
bereits öffentlich darüber informiert und 
wird im Rahmen der Online-Veranstal-
tungsreihe „SED-Unrecht: Aufarbeitung 
und Rehabilitierung kompakt in 60 Minuten“ 
im April 2023 erneut Einblicke geben. 
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5.1.4. Der Einfluss des Ministeriums für 
Staatssicherheit auf den Arbeits-
kreis „Frauen für den Frieden 
Halle“ 

In dem Forschungsprojekt soll herausgear-
beitet werden, wie das Ministerium für 
Staatssicherheit die Gruppe „Frauen für 
den Frieden“ in den Jahren 1982 bis 1989 
in Halle (Saale) beobachtet, bearbeitet und 
beeinflusst hat. Dabei sollen insbesondere 
die Maßnahmenpläne des MfS gegen die 
Gruppe insgesamt, gegen einzelne Mitglie-
der der Gruppe und deren Angehörige (da-
runter auch Kinder), die Rolle einzelner IM 
sowie in diesem Kontext die Einwirkung 
des MfS auf die Leitungsstrukturen der 
Evangelischen Kirchen der Kirchenprovinz 
Sachsen beleuchtet werden. 
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
werden die Recherchen für eine Wander-
ausstellung zur nichtstaatlichen Frauenbe-
wegung in der DDR unterstützt, welche von 
der Agentur für Bildung – Geschichte, Poli-
tik und Medien e.V. erstellt wird. Die Wan-
derausstellung soll die Geschichte der 
nichtstaatlichen Frauenbewegung in der 
DDR von den 1980er-Jahren bis zur Fried-
lichen Revolution als Teil der Protest- und 
Oppositionsbewegung auf dem gesamten 
Gebiet der ehemaligen DDR erzählen. An-
statt sich einseitig auf das Geschehen in 
Berlin zu beschränken wird u.a. die Frauen-
bewegung in Halle in der Ausstellung the-
matisiert.  
5.1.5. Der Aufstand am 17. Juni 1953 in 

Sachsen-Anhalt 
Zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes 
am 17. Juni 1953 erstellt die Landesbeauf-
tragte eine Plakatausstellung, die ihren in-
haltlichen Schwerpunkt auf der Darstellung 

                                                           
1 Wahl, Stefanie (2003): Die Ereignisse um den 17. 
Juni 1953 im Bezirk Halle. Schlaglichter, Landesbe-
auftragte für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der Ehemaligen DDR Sachsen-Anhalt 
(Sachbeiträge / LStU Sachsen-Anhalt; 29), Magde-
burg. 
2 Haertel, Anne (2003): Die Ereignisse um den 17. 
Juni 1953 im Bezirk Magdeburg. Schlaglichter, Lan-
desbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der Ehemaligen DDR Sachsen-Anhalt 
(Sachbeiträge / LStU Sachsen-Anhalt; 28), Magde-
burg. 
3 Ollendorf, Marie (2013): Zielvorgabe Todesstrafe. 
Der Fall Jennrich, der 17. Juni 1953 und die Jus-
tizpraxis in der DDR, Studienreihe der Beauftragten 

der Ereignisse jenseits der beiden Bezirks-
zentren Halle (Saale) und Magdeburg, ins-
besondere auch im ländlichen Raum hat (s. 
Kap. 6.4.3. S. 148). Die Behörde der Lan-
desbeauftragten hat seit ihrer Errichtung 
wiederholt Forschungsprojekte durchge-
führt und gefördert, die sich mit dem 17. Ju-
ni 1953 in Sachsen-Anhalt beschäftigen. 
So sind im Vorfeld des 50. Jahrestages des 
17. Juni im Jahr 2003 alle Kommunen des 
Landes Sachsen-Anhalt einschließlich der 
ihnen nachgeordneten Archive und Mu-
seen zu dort vorhandenen Materialien über 
die lokalen Ereignisse in diesem Zusam-
menhang angefragt worden. Dieses Mate-
rial, das auch eine Vielzahl von Zeitzeuge-
nerinnerungen umfasst, ist weitgehend in 
zwei Veröffentlichungen (Wahl 20031; 
Haertel 20032) dokumentiert worden. Dar-
über hinaus sind bei der Behörde Studien 
zu den beiden einzigen Prozessen vor 
DDR-Gerichten zum 17. Juni, die mit einer 
Todesstrafe endeten, gegen Ernst Jennrich 
(Ollendorf 20133) und Erna Dorn (Gursky 
19964), entstanden. Zudem erschien eine 
Dokumentensammlung zum Schicksal des 
Bitterfelder Streikführers Paul Othma 
(Schmidt/Wagner 20015). Das Ausgangs-
material zu diesen Veröffentlichungen wird 
bei der Behörde verwahrt und bildet eine 
wesentliche Grundlage für die Ausstellung.  
5.2. Weitere Vorhaben zur Unterstüt-

zung der Forschung 
Durch die Behörde der Landesbeauftragten 
wurden im Berichtszeitraum folgende For-
schungsanträge neu beim Bundesarchiv 
gestellt bzw. fortlaufend weiterbearbeitet.  

des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur, Bd. 1, Halle. 
4 Gursky, André (1996): Erna Dorn. „... zum Tode ver-
urteilt ...“. 22. Juni 1953 in Halle (Saale). Magdeburg: 
Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der Ehemaligen DDR Sachsen-
Anhalt (Sachbeiträge / LStU Sachsen-Anhalt; 1). 
5 Schmidt, Heidemarie/Wagner, Paul Werner (2001): 
„...man muss doch mal zu seinem Recht kommen...“: 
Paul Othma – Streikführer am 17. Juni 1953 in Bitter-
feld. Landesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg. 
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5.2.1. Neue Forschungsanträge, die die 
Landesbeauftragte unterstützt 

Der 17. Juni 1953 und die Landwirt-
schaftliche Fakultät der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
In diesem Forschungsprojekt werden die 
Ereignisse um den 17. Juni 1953 an der 
Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg er-
forscht. Dabei wird zu einzelnen Akteuren 
des Aufstandes, insbesondere zu dem 
noch lebenden Herbert Priew und zu den 
gegen ihn vorgenommene Repressionen 
recherchiert. Die Forschung leistet der His-
toriker Dr. Christian Sachse. Eine Veröf-
fentlichung der Forschungsergebnisse ist 
zum 70. Jahrestag des 17. Juni 2023 in Ko-
operation mit dem Zeit-Geschichte(n) e.V. 
Halle vorgesehen.  
Der Einfluss des Ministeriums für 
Staatssicherheit auf den Lebensweg 
von Herrmann Beleites  
In diesem Forschungsprojekt soll heraus-
gearbeitet werden, wie das Ministerium für 
Staatssicherheit Herrmann Beleites beo-
bachtet, bearbeitet und beeinflusst hat. 
Herrmann Beleites hat sich als Student öf-
fentlich der Verpflichtung zum Wehrdienst 
widersetzt und wurde ‚zur Bewährung in die 
Produktion‘ geschickt. Christiane Berg (†) 
und Prof. Dr. Gunnar Berg erforschen den 
beruflichen und wissenschaftlichen Le-
bensweg von Herrmann Beleites, der durch 
disziplinierende politisierende Einflussnah-
me und durch Maßnahmen des MfS be-
stimmt und teilweise behindert wurde, im 
Rahmen einer Fallstudie. Die Forschungs-
ergebnisse sollen in der wissenschaftlichen 
Publikationsreihe der Landesbeauftragten 
veröffentlicht werden. 
5.2.2. In der Bearbeitung befindliche 

Forschungsvorhaben  
Willkür Sowjetischer Militärtribunale 
und des MfS im Fall von Ernst Thiele. 
In diesem Forschungsprojekt werden Ein-
zelheiten des Schicksals von Ernst Thiele 
erforscht. Thiele, von den Nazis nach 
Auschwitz deportiert, wurde nach dem 
Krieg willkürlich durch ein Sowjetisches Mi-
litärtribunal verurteilt. Durch den Einsatz 
des MfS blieb ihm eine Revision des SMT-
Urteils in der DDR verwehrt. 

Geschichte des Jugendhauses Halle. 
Im diesem Forschungsprojekt wird erstmals 
systematisch und unter Nutzung bisher 
nicht verwendeter Quellen eine Dokumen-
tation zur Geschichte des Jugendhauses 
„Frohe Zukunft“ Halle (Saale) erarbeitet. 
Das Jugendhaus in Halle war die moderns-
te und größte Jugendhaftanstalt der DDR 
und einer der wenigen Gefängnisneubau-
ten der DDR. Im Gegensatz zum inzwi-
schen gut erforschten Geschlossenen Ju-
gendwerkhof in Torgau ist über das Ju-
gendhaus in Halle bisher nur wenig be-
kannt. Daher ist das Forschungsvorhaben 
breit aufgestellt. 
Zum einen wird die Gründungsgeschichte 
des Jugendhauses Halle erforscht. Die lei-
tenden Fragen sind: Wie kam es zur Initiie-
rung des Baus des Jugendhauses Halle, 
welche Rolle spielte das MfS dabei und 
welche Rolle war für das Jugendhaus Halle 
im Gesamtsystem des Jugendstrafvollzu-
ges in der DDR vorgesehen? Zum anderen 
werden die Entwicklung der Belegungszah-
len erforscht und genaue Daten über die 
Form der Unterbringung, Verpflegung und 
gesundheitlichen Betreuung erhoben. Zu-
dem wurde das „Klima der Gewalt“ von den 
Zeitzeugen analysiert und auch eingeord-
net. Darüber hinaus ist untersucht worden, 
ob Vorkommnisse wie Gewaltexzesse, 
Fluchtversuche, Suizide oder Arbeitsver-
weigerungen Konsequenzen für die Ab-
läufe und Routinen im Jugendhaus Halle 
hatten. Generell wurde außerdem unter-
sucht, mit welchem theoretischen Erzie-
hungskonzept im Jugendhaus gearbeitet 
wurde und was die Jugendlichen in der Pra-
xis für eine Erziehung erlebten. Schließlich 
wird in diesem Forschungsprojekt auch 
zum Thema der Zwangsarbeit in Jugend-
häusern geforscht. 
Die umfassende Dokumentation des Histo-
rikers Dr. Udo Grashoff vom Zeit-Ge-
schichte(n) e.V. Halle über das Jugend-
haus Halle wird in der ersten Jahreshälfte 
2023 erscheinen. 
Verlauf der Sperrgebiete zur innerdeut-
schen Grenze in Sachsen-Anhalt an-
hand des Kartenmaterials des MfS bzw. 
der Grenztruppen. 
Anhand von Kartenmaterial soll in diesem 
Forschungsprojekt der genaue Verlauf des 
Sperrgebiets zur innerdeutschen Grenze 
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im heutigen Sachsen-Anhalt erfasst wer-
den. Es wurde mit der Akteneinsicht begon-
nen. 
Leistungssport und die Einwirkung des 
Ministeriums für Staatssicherheit – 
Olympiasieger der Stadt Halle (Saale) 
In diesem Projekt soll der Einfluss des MfS 
auf den Leistungssport in Halle während 
der DDR-Zeit untersucht werden. Es geht 
um Olympiakader sowie um die Kinder- und 
Jugendsportschule Halle und den Sport-
club Halle. Hier hat bereits Akteneinsicht 
stattgefunden, die noch nicht abgeschlos-
sen ist.  
Schule der Freundschaft in Staßfurt 
1982-1990 
Wiederaufnahme der Forschung zur Schu-
le der Freundschaft in Staßfurt, insbeson-
dere zu den Umständen des gewaltsamen 
Todes des ehemaligen Schülers Carlos 
Conçeicão im September 1987. 
5.2.3. Längerfristige Forschungsprojekte 
Durchgangsheim „Goldberg“ in Halle 
(Saale) 
Die Landesbeauftragte versucht Dokumen-
te, Pläne und Fotos zum Durchgangsheim 
„Goldberg“ in Halle zu recherchieren. Re-
gelmäßig laufen Recherchenachfragen da-
zu ins Leere und können nicht beantwortet 
werden. Die Suche nach Akten der Jugend-
hilfe zum Durchgangsheim „Goldberg“ 
bleibt aber ein fortlaufendes Anliegen für 
die Landesbeauftragte, weil diese Akten 
zur Unterstützung von Betroffenen einer 
Unterbringung im damaligen Durchgangs-
heim am „Goldberg“ in Rehabilitierungsver-
fahren benötigt werden. Bisher blieb in ei-
ner Zahl von Fällen die Rehabilitierung ver-
sagt, weil der Nachweis über den Aufent-
halt am „Goldberg“ bisher nicht gelang. 
Einfluss des Ministeriums für Staatssi-
cherheit der DDR auf die Zusammenar-
beit mit Ländern im Nahen Osten und Af-
rika und auf den Einsatz von Spezialisten 
der DDR dort, sowie auf den Einsatz von 

                                                           
1 Sachse, Christian/ Knorr, Stefanie/ Baumgart, Ben-
jamin (2018): Sexueller Missbrauch in der DDR. His-
torische, rechtliche und psychologische Hintergründe 
des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugend-
lichen in der DDR, Wiesbaden. 
2 Mitzscherlich, Beate/ Wustmann, Cornelia/ Ahbe, 
Thomas/ Diedrich, Ulrike/ Eisewicht, Paul (2009): Se-

Vertragsarbeitern in der DDR von 1958 bis 
1989. 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie als 
Abteilung der Klinik und Poliklinik für Psy-
chiatrie und Neurologie der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg unter der Be-
obachtung des Ministeriums für Staatssi-
cherheit der ehemaligen DDR von 1968 bis 
1990.  
Die Einwirkungen und der Einfluss des 
Ministeriums für Staatssicherheit auf die 
Arbeit der Evangelischen Landeskirche 
Anhalts, insbesondere auf ihr kirchenlei-
tendes Handeln in der Zeit von 1961 bis 
1989. 
Strafverfahren/Todesurteile gegen 
hauptamtliche MfS-Mitarbeiter an Bei-
spielen. 
Verdiente Erfinder der DDR und ihre Zu-
sammenarbeit mit dem MfS. 
Konzeptionelle Methodik von MfS-Er-
mittlungsverfahren sowie möglicher Ein-
satz von Drogen bei den Verhören. 
Der Einfluss des MfS auf das Projekt 
„Entwicklung der Wirbelschichttrock-
nungsanlage“. 
Die Explosion des Kalksilos in Piesteritz 
1986 – die Ermittlungen des MfS. 
Konspirative Wohnungen des MfS in 
Halle (Saale). 

5.3. Forschungsthemen aus Bürgeran-
fragen und Beratungskontexten  

Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs  

Aus den Einsichten der Forschungsarbeit 
„Sexueller Missbrauch in der DDR. Histori-
sche, rechtliche und psychologische Hin-
tergründe des sexuellen Missbrauchs an 
Kindern und Jugendlichen in der DDR“ 
(2018),1 der Fallstudie „Sexueller Kindes-
missbrauch in Institutionen und Familien in 
der DDR“ (2019)2 sowie der, ein Kapitel zu 
sexualisierter Gewalt im Rahmen des 
Sports der DDR enthaltenden Fallstudie 

xueller Kindesmissbrauch in Institutionen und Fami-
lien in der DDR. Fallstudie der unabhängigen Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs. URL = https://www.aufarbeitungs-
kommission.de/mediathek/sexueller-kindesmiss-
brauch-in-institutionen-und-familien-in-der-ddr/. 

https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexueller-kindesmissbrauch-in-institutionen-und-familien-in-der-ddr/
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexueller-kindesmissbrauch-in-institutionen-und-familien-in-der-ddr/
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexueller-kindesmissbrauch-in-institutionen-und-familien-in-der-ddr/
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„Sexualisierte Gewalt und sexueller Kin-
desmissbrauch im Kontext des Sports“ 
(2022)1 folgt ein erheblicher Bedarf an Auf-
arbeitung und Beratung für Betroffene. Da-
mit könnte die Situation der in der Vergan-
genheit sexuell missbrauchten Kinder und 
Jugendlichen verbessert werden. In Bera-
tungen wird häufig deutlich, dass betroffene 
Bedürftige nur schwer in der Lage sind, An-
gebote zur Teilhabe wahrzunehmen.  
Insgesamt ist dieses Themenfeld nur 
schwer kommunizierbar und bedarf einer 
allgemeinen Aufmerksamkeit für die in den 
Berichten der Betroffenen angesprochenen 
begünstigenden Faktoren wie repressive 
Erziehungsmethoden, fehlende Bindung 
und mangelndes Vertrauen zwischen Kin-
dern und Eltern bzw. Erwachsenen. 
Darüber hinaus bedarf es aus Sicht der 
Landesbeauftragten zusätzlich auch der 
Aufklärung der Täterstrukturen und der 
Verantwortlichen für sexuellen Missbrauch 
in Institutionen in der DDR. Auch nach Ver-
jährung der Rechtsbrüche ist es wichtig, die 
Bedingungen und Voraussetzungen zu ver-
stehen, unter denen sexueller Missbrauch 
in Institutionen der DDR-Jugendhilfe, an 
Schulen, in Massenorganisationen und im 
Sport usw. möglich war. Aus diesen Er-
kenntnissen muss dauerhaft sichergestellt 
werden, dass derartige Bedingungsgefüge 
keinesfalls fortgeführt oder rekonstruiert 
werden können. Die Landesbeauftragte be-
reitet gemeinsam mit der Unabhängigen 
Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs ein Fachgespräch zum 
Thema „Sexueller Kindesmissbrauch in der 
DDR – Fokus Totale Institutionen“ vor, wel-
ches im Juli 2023 in Magdeburg stattfinden 
wird. 
Die Fallkonstellationen und die Folgewir-
kungen sexuellen Missbrauchs Jugendli-
cher werden auch im Forschungsprojekt zu 
den Jugendhäusern Halle und Dessau so-
wie im Forschungsprojekt „Gesundheitliche 
Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ bearbei-
tet. 
                                                           
1 Rulofs, Bettina/ Wahnschaffe-Waldhoff, Kathrin/ 
Neeten, Marilen/ Söllinger, Annika (2022): Sexuali-
sierte Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im 
Kontext des Sports Auswertung der vertraulichen An-
hörungen und schriftlichen Berichte der Unabhängi-
gen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs. URL = https://www.-
aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisiert

Geschlossene Venerologische Stationen  
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
kam es in der Sowjetischen Besatzungs-
zone zu einer Reihe von Neuregelungen im 
Umgang mit krankheitsverdächtigen und 
geschlechtskranken Personen, die bis weit 
in die DDR wirkten. Die Selbstbestimmung 
betroffener Personen wurde eingeschränkt, 
die Rechte der Gesundheitsbehörden er-
weitert, und mit dem Fürsorgeheim für Ge-
schlechtskranke wurde ein vollkommen 
neuer Typ einer totalen Institution in 
Deutschland eingeführt. Angelehnt an das 
sowjetische Modell der Prophylaktorien 
sollten zwangseingewiesene Personen in 
den Fürsorgeheimen isoliert, therapiert und 
durch Arbeit erzogen werden. 
Eine solche geschlossene Venerologi-
schen Station mit einem besonders repres-
siven Charakter befand sich in der Zeit von 
1961 bis 1982 mitten in der Stadt Halle 
(Saale). Aufgrund von Berichten Betroffe-
ner hat die Landesbeauftragte die Aufarbei-
tung zu diesem Themenbereich unterstützt 
und berät fortlaufend betroffene Frauen.  
Mit den Einsichten der medizinhistorischen 
Aufarbeitung durch die Behörde der Lan-
desbeauftragten2 ist es den betroffenen 
Frauen – im Übrigen auch in anderen Bun-
desländern – ermöglicht worden, straf-
rechtlich rehabilitiert zu werden.  
Dieses Thema wird im Zusammenhang mit 
Anfragen von Studierenden, Medien und 
betroffenen Frauen und im Austausch mit 
Professor Florian Steger fortlaufend weiter-
bearbeitet.  
Angezweifelter Säuglingstod 
Auch im vergangenen Jahr wandten sich 
Frauen und Familien an die Landesbeauf-
tragte, um den Verlust ihrer Neugeborenen 
aufzuklären.  
Seit 2015 werden fortlaufend Fragen an die 
Landesbeauftragte gerichtet, bei denen es 
um in der DDR verstorbene Neugeborene 
geht. Die Mütter haben die Sorge, dass 

e-gewalt-und-sexueller-kindesmissbrauch-im-
kontext-des-sports/  
2 Steger, Florian / Schochow, Maximilian (2014): Dis-
ziplinierung durch Medizin. Die geschlossene Vene-
rologische Station in der Poliklinik Mitte in Halle 
(Saale) 1961–1982; Studienreihe der Landesbeauf-
tragten, hg. von der Beauftragten des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Son-
derband. 

https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisierte-gewalt-und-sexueller-kindesmissbrauch-im-kontext-des-sports/
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisierte-gewalt-und-sexueller-kindesmissbrauch-im-kontext-des-sports/
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisierte-gewalt-und-sexueller-kindesmissbrauch-im-kontext-des-sports/
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisierte-gewalt-und-sexueller-kindesmissbrauch-im-kontext-des-sports/
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ihnen ihre Kinder entzogen und möglicher-
weise zur Adoption freigegeben worden 
seien. Die Landesbeauftragte geht allen 
diesen Fällen im Einzelnen gründlich nach 
und hat den Weg der Kinder nachverfolgt. 
Dabei wurde und wird sie von Expertinnen 
und Experten unterstützt. Die Landesbe-
auftragte ist hier zu Ergebnissen gekom-
men, die die Sorge der Mütter objektiv 
nachvollziehbar macht. Sie konnte aber in 
keinem Fall die Annahme belegen, dass die 
Kinder nicht verstorben wären. Die Ergeb-
nisse der Nachforschungen wurden in ein-
gehenden Beratungsgesprächen mit den 
Müttern bzw. Familienangehörigen erörtert.  
Alle Fälle wurden von der Landesbeauf-
tragten sehr ernst genommen. Die Anfra-
gen wurden häufig von Familien an die Lan-
desbeauftragte herangetragen, die vorher 
keine Verfolgungserfahrung gemacht hat-
ten. Diese Familien hielten es aber jetzt für 
möglich, dass der SED-Staat so hart in ihr 
Leben eingegriffen haben könnte. 
Der Landesbeauftragten ist es wichtig, bei 
der persönlichen Aufarbeitung zu unterstüt-
zen, um für die Familien Klarheit hinsicht-
lich des Verbleibs ihrer Kinder zu erlangen. 
Deshalb hatte sie Professor Florian Steger 
gebeten, in einem Projekt diese Vorgänge 
zu klären. Gegenstand der Recherche war 
die Vermutung von Müttern, dass ihnen in 
der ehemaligen DDR lebend geborene Kin-
der entzogen und ihnen gegenüber als tot 
erklärt wurden. Dabei sollte auch der Ein-
fluss des MfS auf diese Vorgänge unter-
sucht werden. Insgesamt hatten sich 134 
Familien auf die medienöffentliche Einla-
dung hin gemeldet. Die Ergebnisse dieses 
Forschungsvorhabens sind als Sonder-
band der Studienreihe der Landesbeauf-
tragten unter dem Titel: „Wo ist mein Kind? 
Familien auf der Suche nach der Wahrheit. 
Ein Beitrag zur Aufarbeitung.“ im März 
2020 publiziert worden. 
Eine fortlaufende Bearbeitung dieses The-
mas erfolgt im Zusammenhang mit Anfra-
gen von Medien und Betroffenen, im Aus-
tausch mit Professor Florian Steger und im 
Forschungsprojekt zur Pädopathologie an 
der Medizinischen Akademie Magdeburg. 

                                                           
1 Darstellung der offenen Fragen in Bezug auf den 
Einsatz mosambikanischer Vertragsarbeiter in der 
DDR. Ein Gutachten im Auftrag der Bundesstiftung 

Aufarbeitung der Geschichte der mo-
sambikanischen Vertragsarbeiter und 
Linderung der Folgen 
Die Landesbeauftragte unterstützt die Auf-
arbeitung der Fragen um die mosambikani-
schen Vertragsarbeiter seit 2018. Regel-
mäßig berät der Fortsetzungsausschuss 
über die weiteren Schritte. In 2022 legte 
Uta Rüchel in Zusammenarbeit mit der 
BStA eine fachliche Zusammenfassung 
des bisherigen Erkenntnisstandes vor.1 
Dieses Gutachten diente als Grundlage für 
ein am 19. Januar 2023 im Deutschen Bun-
destag, zu dem die SED-Opferbeauftragte 
auch Bundestagsabgeordnete und Mitar-
beiter aller Fraktionen eingeladen hatte. 
Die Landesbeauftragte nahm an diesem 
Fachgespräch als Sachverständige teil. 

 
Teilnehmer am Fachgespräch (v.l.n.r.): Markus Me-
ckel Außenminister a.D., Ibrahimo Alberto, Birgit 
Neumann-Becker, Evelyn Zupke, Staatsministerin 
Katja Keul, Dr. Karamba Diaby, Adelino Massuvira 
Joao. 

Im Folgenden die Erklärung der SED-Op-
ferbeauftragten:  
Zupke: Geschichte der mosambikani-
schen Vertragsarbeiter ist auch unsere 
Geschichte 
Sehr schnell, möglichst im Lauf dieser 
Wahlperiode, müssten die ehemaligen mo-
sambikanischen Vertragsarbeiterinnen und 
-arbeiter in der DDR eine Würdigung ihres 
Einsatzes erfahren sowie Entschädigungs-
und Rentenzahlungen erhalten, waren sich 
Betroffene, Experten und Politiker in einem 
öffentlichen Fachgespräch mit der SED-
Opferbeauftragten beim Deutschen Bun-
destag, Evelyn Zupke, am Donnerstag, 19. 
Januar 2023 einig. 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 2022. URL = 
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/hintergru-
ende/ (9.3.2023) 

https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/hintergruende/
https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/hintergruende/
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Viele der etwa 17.000 von 1979 bis 1989 in 
der DDR tätigen sogenannten Vertragsar-
beiterinnen und -arbeiter seien bereits ver-
storben, doch Tausende von ihnen würden 
bis heute auf die ihnen damals zugesagten 
Leistungen warten und um Anerkennung 
ringen. 

Das Schicksal der mosambikanischen 
Vertragsarbeiter 
Der SED-Staat habe diese Menschen be-
wusst getäuscht, ihnen Rechte genommen 
und sie ausgebeutet, sagte Zupke. Deut-
schland stehe auch nach der Wiederverei-
nigung in der Verantwortung. Das Schick-
sal der Arbeiter aus Mosambik müsse in 
unserer Erinnerungskultur sichtbarer wer-
den. 

 
Blick in den Sitzungssaal (Foto: OpfB) 
„Die Geschichte der mosambikanischen 
Vertragsarbeiter ist auch unsere Ge-
schichte.“ Zudem dürfe man jenseits der 
Fragen der zwischenstaatlichen Beziehun-
gen nicht den einzelnen Betroffenen aus 
dem Blick verlieren. „Was hilft eine Unter-
stützung, die die Betroffenen nicht erreicht 
hat, sondern zu großen Teilen im Sumpf ei-
nes korrupten Staates versickert ist?“  

Jenseits von rechtlichen und finanziel-
len Fragen 
Das Schicksal der mosambikanischen Ver-
tragsarbeiter sei die Geschichte einer ver-
gessenen Opfergruppe, sagte Markus Me-
ckel, Vorsitzender des Stiftungsrates der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur. Zum DDR-Unrecht seien Fehler 
im deutschen Einigungsprozesses gekom-
men. In der Schnelle des Einigungsprozes-
ses habe man Dinge, die man zugesagt 
hatte, nicht mehr sauber und vollständig 
umsetzen können.  

 
Massuvira und Windfuhr im Gespräch (Foto: OpfB) 

Das Thema habe nun, nach 33 Jahren, 
eine hohe Dringlichkeit. Jenseits von recht-
lichen und finanziellen Fragen habe 
Deutschland eine moralische Verantwor-
tung. Er hoffe, dass das jetzt vom Parla-
ment aufgegriffen werde. Es gelte Entschä-
digungen für entgangene Lohnzahlungen 
zu leisten, Rentenansprüche zu prüfen, 
aber auch darum, diesen Teil der deut-
schen Geschichte stärker ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken. Eine Stiftung kön-
ne geschaffen, ein Härtefallfonds einge-
richtet werden. Die Befassung mit der Ge-
schichte der mosambikanischen Vertrags-
arbeiter solle aber auch in die Zukunft ge-
richtet geschehen, die nachfolgenden Ge-
nerationen im Blick behalten und die Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Mo-
sambik intensivieren. 

Zeitzeuge: Erst jetzt erfahren wir Auf-
merksamkeit 
Er sei nun 61 Jahre alt, sagte Adelino Mas-
suvira, ehemaliger Vertragsarbeiter in der 
DDR, viele seiner Landsleute würden nicht 
mehr leben. Es gehe darum, den Verblie-
ben, aber auch den Hinterbliebenen, nun 
rasch zu helfen. „Lassen Sie nicht zu, dass 
sich das Problem auf biologische Wiese 
löst.“ Die systematisch um ihre Rechte ge-
brachten Vertragsarbeiterinnen und Ver-
tragsarbeiter seien auch ein Menschen-
rechtsthema. In der DDR hätten die Ver-
tragsarbeiter keine Lobby gehabt. Die Ge-
werkschaft habe sich nicht gekümmert, ob 
Löhne ausgezahlt wurden, und auch nicht 
darum, wohin die Gelder aus Deutschland 
gingen. Rückkehrer hätten in Mosambik 
keine Wiedereingliederung erfahren, son-
dern seien auf Ablehnung und Verachtung 
gestoßen. Sie hatten nichts in der Hand, 
ihre Arbeitszeugnisse seien ihnen abge-
nommen worden, berichtete Massuvira.  
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„Erst jetzt erfahren wir Aufmerksamkeit, 
von der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschland über die Stiftung Aufarbeitung 
bis hin zum persönlichen Einsatz Einzel-
ner.“ Die Bundesregierung habe die Ange-
legenheit bislang als abgeschlossen be-
trachtet und als innere Angelegenheit Mo-
sambiks. „Aber das Versprechen, dass die 
ehemaligen Vertragsarbeiter ihr Geld aus-
gezahlt bekommen, ist nicht vollumfänglich 
geschehen.“ Deutschland habe Geld an 
eine korrupte Regierung überwiesen. Das 
Thema müsse nun politisch aufgearbeitet 
werden. Über Entschädigungszahlungen 
und einen Hilfsfonds hinaus müsse es da-
rum gehen, das getrübte Image der ehema-
ligen Vertragsarbeiter zu verbessern, ihre 
Leistungen zu würdigen, und in einem 
nachhaltigen Programm in den Austausch 
zwischen Deutschland und Mosambik zu 
investieren, von Studienplatzzusagen bis 
zum Tourismus. 
„Keine Erwähnung im Einigungsvertrag“ 

Die Soziologin Uta Rüchel skizzierte die 
Hintergründe des Vertragsarbeiter-Deals 
zwischen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik und der Republik 
Mosambik. Im am 24. Februar 1979 unter-
zeichneten Abkommen sei der Einsatz der 
Arbeitskräfte aus dem südafrikanischen 
Land vereinbart worden. Darin wurde fest-
gehalten, einen Teil des Arbeitslohns zur 
Schuldentilgung Mosambiks bei der DDR 
einzubehalten. Den Arbeitskräften aber sei 

zugesagt worden, dass sie die nicht ausge-
zahlte Differenz zum vereinbarten Lohn 
nach ihrer Rückkehr bekommen würden.  

17.000 Vertragsarbeiterinnen und Ver-
tragsarbeiter waren zwischen 1979 und 
1989 in 245 Betrieben der DDR beschäftigt. 
Bis 1995 habe so die Verschuldung der Re-
publik Mosambik gegenüber der DDR ab-
gebaut werden sollen. Über diese Hinter-
gründe seien die Vertragsarbeiter jedoch 
nicht unterrichtet und somit vorsätzlich ge-
täuscht worden. In der Zeit der Wende und 
Wiedervereinigung seien die DDR und ihre 
Handlungsträger nur noch eingeschränkt 
handlungsfähig gewesen, viele Fragen 
seien offengeblieben. Im Einigungsvertrag 
hätten die Vertragsarbeiter keine Erwäh-
nung gefunden. 

Rund 2.000 ehemalige Vertragsarbeiter 
plus deren Nachkommen lebten heute noch 
in Deutschland. Alle anderen seien nach 
Mosambik zurückgekehrt und hätten dort 
Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt. 
Die Auszahlung der einbehaltenen Lohnan-
teile sei nicht transparent und nachvollzieh-
bar erfolgt und bedürfe ebenso wie die 
Frage von Rentenansprüchen der Aufklä-
rung, sagte Rüchel, ebenso wie der Ver-
bleib der 1992 von Deutschland im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit an 
Mosambik gezahlten 75 Millionen D-Mark. 
Der Fall des Abkommens von 1979 sei 
nicht abgeschlossen und auch keine inner-
mosambikanische Angelegenheit.1 

 
 

 
 

                                                           
1 URL = https://www.bundestag.de/parlament/sed-
opferbeauftragte/Termine_Besuche/20230119-
mosambik-930680 (9.3.2023) 

   

https://www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Termine_Besuche/20230119-mosambik-930680
https://www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Termine_Besuche/20230119-mosambik-930680
https://www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Termine_Besuche/20230119-mosambik-930680
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6. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit  
 

Die Landesbeauftragte erfüllt ihren gesetz-
lichen Auftrag, Kenntnisse über das Ge-
samtsystem der politischen Verfolgung, 
insbesondere die Struktur, Methoden, Wir-
kungsweise und Folgen während der Zei-
ten der sowjetischen Besatzung und der 
Deutschen Demokratischen Republik auf 
dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt zu 
vermitteln. So hatte die Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Behörde auch im 
Jahr 2022 das Ziel, alle Bevölkerungs-
schichten zu erreichen und über die SED-
Diktatur und deren Folgen zu informieren. 
Die Landesbeauftragte kooperiert bei ihren 
Veranstaltungen mit vielen der im Lande 
ansässigen Bildungsträgern und führt mit 
ihnen gemeinsame Veranstaltungen durch. 
Dabei ist es der Landesbeauftragten wich-
tig, Veranstaltungen zu verschiedenen 
Themenbereichen der Aufarbeitung und für 
verschiedene Zielgruppen in allen Regio-
nen des Landes anzubieten. Dies war in 
der ersten Jahreshälfte 2022 pandemiebe-
dingt nur eingeschränkt möglich, zugleich 
eröffnete das Online-Format per Video-
Konferenz neue Möglichkeiten für Veran-
staltungs-Formate und eine Teilnahme 
auch aus den ländlichen Bereichen. 
Ein Teil der Tagungen und Konferenzen 
wurden auch im vergangenen Jahr in ei-
nem hybriden Format angeboten bzw. im 
Livestream übertragen, so dass sowohl 
eine Teilnahme in Präsenz wie online mög-
lich war. Diese Veranstaltungen sind auch 
weiterhin online abrufbar.  
Der monatlich erscheinende Rundbrief in-
formiert die Bevölkerung regelmäßig über 
aktuelle Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Fernseh- und Radioberichte zum Thema. 
Der Rundbrief hat einen Verteilerschlüssel 
von 285 Empfängern und erfährt großen 
Zuspruch.  
Die Landesbeauftragte informierte die Öf-
fentlichkeit weiter mittels Publikationen, 
Pressemitteilungen, Interviews, sie beant-
wortete Medienfragen und thematisierte 
aktuelle Themen der Aufarbeitung.  
Mit ihren Aus- und Fortbildungsangeboten 
vermittelt die Landesbeauftragte Menschen 
aus verschiedenen Berufsgruppen, wie 
Lehrkräften, Therapeuten, Sozialarbeitern, 
die in ihrer Arbeit mit Betroffenen von SED-

Unrecht konfrontiert sind, die notwendige 
Kompetenz, um deren Schicksal und Le-
bensgeschichte einordnen und mit den oft-
mals traumatisierten Personen adäquat 
umgehen zu können.  
Ein besonderer Schwerpunkt der Bildungs-
arbeit liegt in der Arbeit an Schulen und mit 
jungen Menschen. Wie in den Vorjahren 
hat die Landesbeauftragte wieder mehrere 
Schulprojekte durchgeführt und gefördert 
sowie auch in Kooperation mit dem Lan-
desinstitut für Schulqualität und Lehrerbil-
dung Fortbildungen für Lehrkräfte durchge-
führt.  
Die Landesbeauftragte könnte – gemessen 
an den Nachfragen und bei besserer Mittel-
ausstattung – das Angebot an schulischen 
und öffentlichen Projekte künftig weiter 
ausbauen.  
6.1. Bildung und Fortbildung  
Die Landesbeauftragte führte im Jahr 2022 
insgesamt drei verschiedene Schulprojekte 
bzw. Schulprojektwochen mit 27 Einzelver-
anstaltungen durch. Hinzu kamen an Schu-
len durchgeführte Zeitzeugengespräche. 
Insgesamt erreichten diese Veranstaltun-
gen rund 1.100 Schülerinnen und Schüler 
und ihre Lehrkräfte.  
Die Landesbeauftragte kooperierte bei die-
sen Veranstaltungen auch mit Trägern der 
politischen Bildung und der Erwachsenen-
bildung, insbesondere mit dem Verein „Ge-
gen Vergessen – für Demokratie“ und der 
Evangelischen Erwachsenenbildung Sach-
sen-Anhalt. 

6.1.1. Schulprojekte zur DDR-Ge-
schichte 2022  

Aus dem Sachbericht von Lothar Tautz:  
Der Landesbeauftragten und dem Verein 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
war es im Jahr 2022 wieder ein besonderes 
Anliegen, die Weitergabe von Diktaturer-
fahrungen in authentischer Weise zu beför-
dern. Die DDR wird dabei allerdings nicht 
nur von ihren Defiziten her betrachtet, son-
dern es werden genauso demokratische 
Entwicklungen und das vielfältige Engage-
ment für die Menschenrechte durch Bürger-
rechtler in der Gesellschaft in den Blick ge-
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nommen. Beides wurde in den vier Jahr-
zehnten des „real existierenden Sozialis-
mus“ zwar konsequent seitens des Staates 
unterdrückt, ist aber immer wieder neu ent-
standen und führte 1989/90 zum erfolgrei-
chen Aufbau einer parlamentarischen De-
mokratie.  
Darauf aufbauend werden mit den Schülern 
Schlussfolgerungen für ein friedliches 
Zusammenleben heute gezogen: Schwer-
punkte waren (nach Absprache mit den 
Lehrkräften vor Ort) das Engagement op-
positioneller (kirchlicher) Gruppen in der 
DDR zur Durchsetzung der Menschen-
rechte und der Stärkung demokratischer 
Initiativen sowie die Bewahrung und der 
Schutz der Demokratie, die Wahrung der 
Menschenrechte heute. Das Thema lautete 
daher: „Demokratie und Menschenrechte in 
der DDR und heute“, wurde aber nach dem 
24. Februar aus aktuellem Anlass umgeän-
dert in „Nie wieder Krieg!“ Charakteristisch 
ist bei diesem Projekt, dass in der Ergebni-
sphase die Frage nach der aktuellen Be-
wertung der Deutschen Einheit und den 

Wirkungen des Vereinigungsprozesses bis 
in unsere Gegenwart gestellt und gemein-
sam mit den Jugendlichen nach Antworten 
gesucht wird. Genau in diesem Zusammen-
hang stand der Überfall Russlands auf die 
Ukraine im Kontext der Diktaturerfahrun-
gen im 20. Jahrhundert. Eine besondere 
Rolle spielte dabei Putins Prägung als 
KGB-Offizier in Dresden. 

 
Feedback der Klasse 11b der Freien Schule Köthen 
zum Schulprojekt von Lothar Tautz (Foto: Lothar 
Tautz)  

 

Hier die Übersicht über die im Jahr 2022 durchgeführten Schulprojekte: 

Nr. 
 

Termin Dauer Schule/Institution Zielgruppe 

1 Di 05.04. 
09:00-13:00 Uhr 2x90ʼ 

Herder-Gymnasium  
Am Saalehang 1,  
06217 Merseburg 

2x 10. Klasse, 48 SuS 
2 Lehrkräfte 

2 Mi 06.04. 
09:00-13:00 Uhr 2x90ʼ 

Herder-Gymnasium  
Am Saalehang 1,  
06217 Merseburg 

2x 10. Klasse, 45 SuS 
2 Lehrkräfte 

3 Mi 20.04. 
08:25-12:00 Uhr 2x90ʼ 

Agricola-Gymnasium  
Agricolaweg 1 
06679 Hohenmölsen 

Klassenstufe 10  
21SuS, 
1 Lehrkraft, 
 

4 Do 21.04. 
09:30-13:10 Uhr 2x 2x45ʼ 

Albert-Einstein-Gymnasium  
Olvenstedter Graseweg 36 
39128 Magdeburg 
 

2x 10. Klasse, 50 SuS 
2 Lehrkräfte 

5 Fr 22.04. 
09:30-13:10 Uhr 2x 2x45ʼ 

Albert-Einstein-Gymnasium 
Olvenstedter Graseweg 36 
39128 Magdeburg 

2x 10. Klasse,48 SuS 
2 Lehrkräfte 

6 Mo 13.06.  
08:00-11:30 Uhr 2x90´ 

Freie Schule Anhalt 
Augustenstraße 1 
06366 Köthen 

Klasse 11b, 21 SuS 
1 Lehrkraft 

7 Di 14.06.  
08:00-11:30 Uhr 2x90ʼ 

Freie Schule Anhalt 
Augustenstraße 1 
06366 Köthen 

Klasse 11a, 22 SuS 
1 Lehrkraft 

    255 SuS 
11 Lehrkräfte 
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6.1.2. Schul- und Bildungsprojekt „Der 
‚Archipel Gulag‘ in der sowjeti-
schen Literatur“ 

Vom 17. Juni bis zum 1. Juli 2022 fand un-
ter dem Titel „Der ‚Archipel Gulag‘ in der 
sowjetischen Literatur: Warlam Schalamow 
als Überlebender und Zeuge des sowjeti-
schen Lagersystems“ unter der Leitung von 
Wolfram Tschiche und mit der Referentin 
Iryna Herasimovich ein Schul- und Bil-
dungsprojekt mit zehn Einzelveranstaltun-
gen statt. Veranstaltungsorte waren: Frau-
enzentrum Wernigerode, Lyonel-Feininger-
Gymnasium Halle (Saale), Volkshoch-
schule Salzwedel, Berufsbildende Schu-
len II Stendal (zwei Veranstaltungen), Win-
ckelmann-Buchhandlung Stendal, Philan-
thropinum Dessau-Roßlau (zwei Veranstal-
tungen) und das Stephaneum Gymnasium 
Aschersleben (zwei Veranstaltungen). 
Diese Veranstaltungen erreichten 289 Per-
sonen.  
Ziel des Projektes war es, Informationen 
zum „Archipel Gulag“ als dem zentralen Be-
standteil des sowjetischen Herrschaftssys-
tems zu geben, Kenntnisse über den Cha-
rakter totalitärer Systeme zu vermitteln, 
sich mit literarischen Zeugnissen von War-
lam Schalamow über das sowjetische La-
gersystem auseinanderzusetzen und zu 
problematisieren, wie das gegenwärtige 
Russland mit der stalinistischen Vergan-
genheit umgeht.  
Aus dem Sachbericht von Wolfram 
Tschiche:  
Nach der Begrüßung und Einführung in das 
Thema vermittelte Tschiche in einem ers-
ten Schritt mittels eines Dokumentarfilms 
Kenntnisse über das sowjetische System 
der Stalinzeit. Auf der Grundlage des Ge-
sehenen diskutierten die Referenten mit 
den Schülern und den erwachsenen Teil-
nehmern die Charakteristika des stalinisti-
schen Terrors (u.a. Kollektivierung und Ver-
folgung der sog. Kulaken, Verfolgung von 
Fachleuten während der brachialen Indust-
rialisierung, der „große Terror“ 1937/1938, 
Propaganda und Lüge, Spitzelsystem und 
Denunziation, Folter und Schauprozesse, 
Lager und Massenerschießungen).  
Sodann führte in einem zweiten Schritt 
Iryna Herasimovich mittels einer Power-
Point-Präsentation in Leben und Werk von 

Schalamow ein, wobei sein Leidensweg im 
sowjetischen Straflager im Mittelpunkt 
stand. Schalamow, der einen großen Teil 
seiner Lagerhaft an der Kolyma verbrachte, 
beschreibt in seiner Literatur den Internie-
rungsort von Hunderttausenden illusionslos 
als einen Ort des Leidens und Grauens. Die 
Häftlinge starben in Scharen an Hunger, 
Kälte, Erschöpfung Krankheit, Folter oder 
worden erschossen. 
In einem dritten Schritt erörterte Herasimo-
vich anhand von ausgewählten Texten aus 
Schalamows Erzählzyklus „Erzählungen 
aus Kolyma“ die Besonderheiten von des-
sen Prosa. Danach verfasste Schalamow 
eine kristalline Prosa, nicht bevormundend, 
nicht deutend, nicht Themen abhandelnd, 
vielmehr an Menschen in Ausnahmesituati-
onen orientiert, in denen das Negative un-
geschminkt hervortritt. Schalamow ver-
stand sich im Unterschied zu Solschenizyn 
nicht als Verkünder, und er entschied sich 
gegen die Darstellung eines Gesamtbildes. 
Vielmehr bevorzugte Schalamow Aus-
schnitte aus einer überwältigenden Fülle, 
Fragmente und Anekdoten, besonders 
sprechende Einzelschicksale, in der Hoff-
nung, dass auf diese Weise ein Gesamtbild 
vom Leser erschlossen werden könnte. Im 
Unterschied zu Solschenizyn glaubte er 
nicht an die kathartische Funktion der gro-
ßen Literatur. Seine Prosastücke sind Be-
lege eines unaufhörlichen Anrennens ge-
gen die Unvorstellbarkeit dessen, was er-
zählt wird. Das Erzählen bleibt dem gegen-
über, was Realität war, immer ungenügend 
und unausgeschöpft. Damit verleiht Scha-
lamow seiner Prosa eine erdrückende 
Dringlichkeit.  
In einem vierten Schritt gingen Herasimo-
vich und Tschiche auf den gegenwärtigen 
offiziellen revisionistischen Umgang mit der 
stalinistischen Vergangenheit in Russland 
ein. In diesem Zusammenhang erläuterten 
sie die Arbeit von „Memorial International“, 
die sich dem doppelten Ziel einer ehrlichen 
Aufarbeitung der stalinistischen Vergan-
genheit und der Beförderung von Men-
schenrechten und Demokratie verpflichtet 
wusste. Dieses Engagement war wohl auch 
der Grund, warum „Memorial“ kürzlich von 
einem russischen Gericht als „ausländi-
scher Agent“ verboten wurde.  
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Die Teilnehmer betonten wiederholt, dass 
es der Referentin und dem Referenten an-
schaulich gelungen sei, nicht nur die Lager-
erfahrung Schalamows in seiner Prosa auf-
zuzeigen, sondern mittels seiner Texte zu 
verdeutlichen, worin der stalinistische Ter-
rorstaat seinen Ausdruck fand. Die Teilneh-
mer bekundeten ihre Bereitschaft, das 
Thema als lohnenswertes Projekt an ihr Le-
bensumfeld (z. B. an Schulen) zu vermit-
teln. Sie äußerten den Wunsch, dass auch 
in Zukunft solche Projekte angeboten wer-
den sollten, weil die Verbindung von Litera-
tur und Geschichte gut geeignet sei, histo-
rische Tatsachen wie den ‚Archipel Gulag‘ 
als zentralen Aspekt stalinistischer Herr-
schaft verstehbar zu machen. 

6.1.3. Schul- und Bildungsprojekt „Op-
position und Widerstand gegen 
eine Diktatur“ 

Vom 17. bis 21. Oktober 2022 fand unter 
dem Titel „Leben unter realsozialistischen 
Verhältnissen: Lohnen sich Opposition und 
Widerstand in einer Diktatur?“ ein Schul- 
und Bildungsprojekt unter der Leitung von 
Wolfram Tschiche mit dem Referenten 
György Dalos in zehn Einzelveranstaltun-
gen statt. Die Veranstaltungsorte waren: 
Domgymnasium Naumburg (zwei Veran-
staltungen), Jahn-Gymnasium Salzwedel 
(zwei Veranstaltungen), Berufsbildende 
Schule II Stendal, Philantropinum Dessau-
Roßlau (zwei Veranstaltungen), Gemein-
schaftsschule Sülzetal. Diese Veranstal-
tungen erreichten 280 Personen.  
Ziel des Bildungs- und Schulprojektes war 
es, Informationen über das politische Sys-
tem der DDR und der Volksrepublik Ungarn 
als Beispiele für die politische Ordnung im 
sowjetischen Machtbereich sowie Kennt-
nisse über die Hintergründe und Ziele der 
Opposition in der DDR und der Volksrepub-
lik Ungarn zu vermitteln und eine Auseinan-
dersetzung mit der Frage, ob Opposition 
unter diktatorischen Verhältnissen ein loh-
nenswertes Unterfangen sei, anzuregen.  
Aus dem Sachbericht von Wolfram 
Tschiche:  
Nach der Begrüßung und Einführung in das 
Thema erläuterten Dalos und Tschiche als 
Zeitzeugen ihre Motive, Aktivitäten und Ziel 
in der ungarischen Opposition und in der 
DDR-Opposition. Um diesen Gesichts-

punkt zu veranschaulichen, las Dalos aus-
gewählte Textausschnitte aus seinen Erin-
nerungen mit dem Titel: „Für, gegen und 
ohne Kommunismus“. Die Lektüre und Dis-
kussion der Textausschnitte mit den Teil-
nehmern konfrontierte diese von Anfang an 
mit der Fragestellung von Opposition und 
Widerstand in der sozialistischen Diktatur.  
In zweiten Schritt charakterisierte Tschiche 
mittels einer Power-Point-Präsentation die 
politische Grundstruktur des „realen Sozia-
lismus“ u.a. das Machtmonopol der kom-
munistischen Partei, die zentralistische 
Wirtschaftsform, die ideologische Indoktri-
nation und Lüge, Verletzung von Men-
schen- und Bürgerechten, Zensur, politi-
sche Geheimpolizei und Repressalien, mo-
ralische und politische Korruption, Militari-
sierung der Gesellschaft. Dieser Schritt ver-
deutlichte den Teilnehmern, unter welchen 
Voraussetzungen Oppositionelle in sozia-
listischen Staaten lebten und agierten.  
In einem dritten Schritt machten Dalos und 
Tschiche mittels einer Power-Point-Prä-
sentation und ausgewählten Texten ungari-
scher und DDR-Dissidenten die Teilnehmer 
mit den zentralen Themen der ungarischen 
und DDR-Oppositionen vertraut: Engage-
ment für die Abrüstung in Ost und West so-
wie für den Weltfrieden, für die Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte; 
für den Umweltschutz und eine ökologische 
Lebensweise.  
In einem vierten Schritt ging Tschiche auf 
die bis heute kontroverse Frage ein, wer o-
der was die „Friedliche Revolution“ im Jahr 
1989/90 in der DDR maßgeblich getragen 
und vorangebracht habe. Den Ausführun-
gen Tschiches zufolge ist die Liste der Ak-
teure jener Emanzipationsbewegung von 
unten lang, und ihre Motivationen und geis-
tigen Verwurzelungen waren vielfältig, nicht 
selten sogar gegensätzlich. Diejenigen, die 
den staatlichen Repressionen widerstan-
den, waren beispielsweise Christen, die 
den staatlich oktroyierten Atheismus aus 
religiösen Gründen ablehnten, abtrünnige 
Marxisten, die den Stalinismus überwinden 
wollten oder auch vom „Sozialismus mit 
menschlichem Antlitz“ träumten, Liberale, 
die von vornherein ein westliches Demo-
kratiemodell anstrebten. Und was die deut-
sche Frage betraf, gab es in den Jahren 
1989/ 90 unter den Oppositionellen diejeni-
gen, die eine Demokratisierung der DDR 
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unter Beibehaltung ihrer staatlichen Souve-
ränität befürworteten, und diejenigen, die 
die deutsche Teilung überwinden wollten 
und damit die Deutsche Einheit anstrebten.  
In einem fünften Schritt gingen Dalos und 
Tschiche auf die Folgen für öffentliche Kritik 
an der Staatspolitik und das oppositionelle 
Verhalten ein. Dissidenten waren von staat-
lichen Repressalien betroffen, wie z.B. Un-
terbindung der beruflichen Laufbahn und 
Berufsverbote, Überwachung und „Zerset-
zung“, Inhaftierung und Ausbürgerung.  
Gemeinsam mit den Teilnehmern diskutier-
ten Dalos und Tschiche die Frage, inwie-
fern angesichts solcher Repressalien Op-
position und Widerspruch ein lohnenswer-
tes Unterfangen war. Trotz aller Unter-
schiede der Erfahrungen im Einzelnen wa-
ren sich Dalos und Tschiche in einem zent-
ralen Punkt einig: Lohnenswert war opposi-
tionelles Verhalten, nicht, weil es zum poli-
tischen Erfolg führte, sondern moralische 
Integrität erlaubte. Um es mit Vaclav Havel 
auszudrücken. Es ging den Oppositionellen 
in einem Meer von Lügen um den „Versuch, 
in der Wahrheit zu leben“.  
Die Teilnehmer betonten wiederholt, dass 
es den Referenten anschaulich gelungen 
sei, nicht nur die Lebensumstände in den 
sozialistischen Staaten am Beispiel der 
DDR und der Volksrepublik Ungarn aufzu-
zeigen, sondern auch als Zeitzeugen so-
wohl die Anliegen der Dissidenten zu erör-
tern als auch die Frage überzeugend zu be-
antworten, warum Opposition unter diktato-
rischen Verhältnissen lohnenswert gewe-
sen war.  
Die Teilnehmer bekundeten ihre Bereit-
schaft, das Thema als Projekt an ihr Leben-
sumfeld (z. B. an Schulen) zu vermitteln. 
Sie äußerten den Wunsch, dass auch in 
Zukunft solche Projekte angeboten werden 
sollten, weil die Verbindung von Zeitzeu-
genschaft und Information gut geeignet 
seien, oppositionelles Verhalten in den so-
zialistischen Diktaturen verstehbar zu ma-
chen.  

6.1.4. Moderierte Zeitzeugengespräche 
in Schulen  

Neben der themenzentrierten Projektarbeit, 
die in der Regel im Klassenverband stattfin-
det, veranstaltet die Landesbeauftragte 
auch regelmäßig moderierte Zeitzeugenge-

spräche in Schulen, die auch vor einer grö-
ßeren Zuhörerschaft, beispielsweise vor ei-
nem oder gar mehreren Jahrgängen, statt-
finden können. Diese Gespräche dauern in 
der Regel eine Doppelstunde (90 Minuten), 
lassen sich leichter als Projekttage in den 
Schulalltag integrieren, erreichen mitunter 
eine größere Schülerzahl und kommen 
auch häufig der Disposition vieler Zeitzeu-
gen entgegen. Andererseits beschränkt 
sich bei längeren Phasen des Zuhörens der 
interaktive Anteil auf das Fragen, so dass 
dieses Format nicht für jede Schulform und 
für jedes Alter von Schülerinnen und Schü-
lern geeignet ist.   

 
Jochen Stern berichtet im Gespräch mit der Landes-
beauftragten den Schülerinnen und Schülern des 
Magdeburger Domgymnasiums von seinen Erlebnis-
sen in sowjetischer Gefangenschaft in Bautzen.  

Im Berichtszeitraum fanden drei solcher 
moderierten Zeitzeugengespräche statt: 
am 28. Mai 2022 im Dom-Gymnasium und 
am 29. Mai 2022 im Editha-Gymnasium 
(beide in Magdeburg) mit dem 94-jährigen 
Jochen Stern, der als angeblicher Spion 
1946 von einem sowjetischen Militärtribu-
nal verurteilt worden war sowie am 21. Sep-
tember 2022 im Magdeburger Nobertus-
gymnasium mit der ehemaligen Schülerin 
an der Schule der Freundschaft in Staßfurt 
Francisca Raposo (s. dazu ausführlich Kap. 
4.1.2., S. 95).  
6.1.5. Fortbildungen für Lehrkräfte 
Im Zuge der Veröffentlichung der von 
Lothar Tautz und Annette Hildebrandt ver-
fassten und von der Landesbeauftragten 
gemeinsam mit dem LISA herausgegebe-
nen Handreichung für Lehrkräfte in den 
Klassenstufen zehn bis zwölf an den allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schu-
len „Die DDR ist Geschichte“ (s. Kap. 
6.3.1., S. 141) hat die Landesbeauftragte in 
Kooperation mit dem Landesinstitut für 
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Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA) zwei Fortbildungen für Lehr-
kräfte angeboten.  
Die erste Fortbildung fand am 11. Mai 2022 
in Präsenz in Halle (Saale) statt. Im ersten 
Veranstaltungsteil informierten Mitarbeiter 
des Stadtmuseums Halle über die dortigen 
museumspädagogischen Angebote zur 
Geschichte der DDR. Während des zweiten 
Teils in den Räumen des LISA stellten 
Lothar Tautz und Annette Hildebrandt den 
Inhalt der Handreichung vor und illustrier-
ten anhand des Themas „universale Men-
schenrechte“ die verschiedenen Einsatz-
möglichkeiten des zur Verfügung stehen-
den Materials. Bei den 13 teilnehmenden 
Lehrkräften von verschiedenen Schulfor-
men aus allen Teilen des Landes stieß das 
Angebot der Handreichung auf sehr großes 
Interesse. So hieß es unter anderem in den 
anonymen Feedback-Bögen unter dem 
Stichwort „Ich lobe…“: „… den Umfang des 
Materials“, „… den Gegenwartsbezug“; „… 
die Vielfalt an Anknüpfungspunkten für den 
Unterricht“; „die Authentizität der Referentin 
und des Referenten“.  

 
Annette Hildebrandt (links, stehend) und Lothar 
Tautz (rechts, stehend) erläutern den Lehrkräften 
den Aufbau der Handreichung „Die DDR ist Ge-
schichte“. 

Da angesichts des Lehrkräftemangels und 
des mitunter hohen Krankenstandes für 
Lehrer eine persönliche Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen oft schwierig ist, 
vor allem wenn der schulische Einsatzort in 
weiter Entfernung von den LISA-Standor-
ten in Halle und Magdeburg gelegen ist, hat 
die Landesbeauftragte zusammen mit dem 
LISA auch ein Online-Format dieser Veran-
staltung entwickelt, das am 28. September 
2022 nachmittags, also außerhalb der Un-
terrichtszeit, zum ersten Mal stattfand. Die 
Zahl von mehr als 30 Anmeldungen und 26 

tatsächlichen Teilnehmern zeigt die Attrak-
tivität dieses Formats, aber auch das große 
Interesse von Lehrkräften aus wiederum al-
len Schularten an dem Thema der DDR-
Geschichte. Deshalb werden das LISA und 
die Landesbeauftragte auch im Jahr 2023 
entsprechende Fortbildungen sowohl in 
Präsenz als auch in Onlineform erneut an-
bieten.  
6.1.6. Multiprofessionelle Weiterbildung 

„Fallarbeit mit Betroffenen von 
SED-Unrecht“  

Die Landesbeauftragte unterstützt das im 
Rahmen des Verbundprojekts „Gesund-
heitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ 
an der Universität Jena durchgeführte Teil-
projekt „Curriculare Weiterbildung für die 
Fallarbeit in mit ehemals Verfolgten befass-
ten Professionen – Strukturaufbau“, wel-
ches durch Adrian Gallistl bearbeitet wird. 
Hier steht vor allem die Pilotierung einer 
Weiterbildungsveranstaltung im Mittel-
punkt, die an dreimal zwei Tagen 2022/ 
2023 (Dezember, Januar, März) in Magde-
burg durchgeführt wurde. Die Landesbe-
auftragte war Ko-Veranstalterin, wobei ihre 
Behörde insbesondere die Vor-Ort-Organi-
sation durchgeführt und eine personelle 
Unterstützung bereitgestellt hat. Die Lan-
desbeauftragte war aber auch an drei der 
Teilmodule als Referentin beteiligt. Unter 
den ca. 20 Teilnehmern befanden sich Mit-
arbeiter von mehreren Landesbeauftrag-
ten-Behörden, der Bundesopferbeauftrag-
ten, des Stasi-Unterlagen-Archivs sowie 
von freien Trägern, die eine Beratung von 
Betroffenen des SED-Unrechts anbieten.  

 
Birgit Neumann-Becker referiert auf der Fortbildung 
zum Thema Seelsorge und psychosoziale Beratung 
mit konfessionellem Hintergrund.  

Die Weiterbildungsveranstaltung ist modu-
lar aufgebaut und umfasst die Themenbe-
reiche „Multiple Problemlagen“, „Psychoso-
ziale Hilfe“, „Stigma“, „Selbstreflexion und 



Tätigkeitsbericht 2022/2023 | 127 
 

Fremdverstehen“ sowie „Anerkennung von 
gesundheitlichen Folgeschäden“. Die Teil-
nehmer nahmen für jedes Teilmodul eine 
detaillierte Evaluation vor, um davon aus-
gehend das Konzept der Fortbildung zu op-
timieren, damit die Veranstaltung künftig re-
gelmäßig Interessenten angeboten werden 
kann.  
6.1.7. Ausbildungsmodul „SED-(Justiz-) 

Unrecht vermitteln im Rechtsrefe-
rendariat“  

Nach § 5a Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz des 
Deutschen Richtergesetzes (DRiG) erfolgt 
die Vermittlung der Pflichtfächer des juristi-
schen Studiums „[…] auch in Auseinander-
setzung mit dem nationalsozialistischen 
Unrecht und dem Unrecht der SED-Dikta-
tur. […]“. Um eine Auseinandersetzung mit 
dem Justiz-Unrecht der SED-Diktatur inner-
halb der juristischen Ausbildung zu gewähr-
leisten, wird seit Juli 2022 für das Rechts-
referendariat im Land Sachsen-Anhalt das 
Ausbildungsmodul „SED-(Justiz-)Unrecht 
vermitteln im Rechtsreferendariat“ entwi-
ckelt. Ziel des Moduls ist neben der Vermitt-
lung des historischen Kontexts zur Recht-
sprechung in der SED-Diktatur auch das 
Anregen einer kritischen Reflexion der da-
maligen Rechtstheorie sowie der damit ver-
bundenen Rechtspraxis, deren Auswirkun-
gen für Betroffene bis heute anhalten. 
Um die Prägnanz des Anliegens zu ver-
deutlichen sowie einen nachhaltigen Effekt 
zu erzielen, basiert die Methodik der Aus-
bildungseinheit vor allem auf einer die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aktivieren-
den Vermittlung. Mit der Einbindung histori-
scher Orte, wie der Gedenkstätte Moritz-
platz in Magdeburg und der Gedenkstätte 
Roter Ochse in Halle (Saale), den origina-
les Archivmaterial bereithaltenden Außen-
stellen des Bundesarchivs, Stasi-Unterla-
gen-Archiv in Halle (Saale) und Magdeburg 
sowie der Inszenierung des Theaterstücks 
„Der Massenmensch“ durch das Ernst-
Jennrich-Theater unterscheidet sich das 
als dreitägiger Workshop geplante Angebot 
stark von den üblichen Ausbildungsteilen 
des Vorbereitungsdienstes für das zweite 
juristische Staatsexamen. Auf diese Weise 
wird erwartet, die Aufmerksamkeit und das 
Interesse der Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare an der Thematik zu we-
cken. 

Das Ausbildungsmodul hat Justizministerin 
Franziska Weidinger im Gespräch mit der 
Landesbeauftragten angeregt. Für die Um-
setzung kooperiert die Landesbeauftragte 
seit dem Sommer 2022 mit dem Landesjus-
tizprüfungsamt, der Gedenkstättenstiftung, 
dem Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Ar-
chiv Halle und Magdeburg sowie mit der 
Landeszentrale für politische Bildung. Eine 
erste Durchführung des für bis zu 30 Teil-
nehmende konzipierten Workshops ist für 
April 2023 in Halle sowie Magdeburg vor-
gesehen.  
6.2. Öffentliche Veranstaltungen 
6.2.1. Tagung „Geraubte Heimat – Aktion 

„Ungeziefer“. 70 Jahre Zwangs-
aussiedlungen an der innerdeut-
schen Grenze 

Vom 29. bis 30. April 2022 veranstaltete die 
Landesbeauftragte in Kooperation mit der 
Union der Opferverbände Kommunisti-
scher Gewaltherrschaft e. V. (UOKG) und 
gefördert von der Bundesstiftung Aufarbei-
tung in Magdeburg die Tagung „Geraubte 
Heimat!“: Aktion ‚Ungeziefer‘. 70 Jahre 
Zwangsaussiedlungen an der innerdeut-
schen Grenze“. Anlass der Tagung war der 
70. Jahrestag der Zwangsaussiedlungen 
aus der Sperrzone an der innerdeutschen 
Grenze im Jahr 1952. Am ersten Tag war 
das Programm ganz den Erfahrungen der 
von Zwangsaussiedlung Betroffenen und 
den Fragen von Rehabilitierung und Ent-
schädigung gewidmet. Am zweiten Tag 
wurden die Zwangsaussiedlungen in den 
Perspektiven von historischer Forschung, 
Traumabewältigung und Gedenk- und Erin-
nerungskultur thematisiert.  

  
Die Landesbeauftragte Birgit Neumann-Becker 
spricht zur Eröffnung der Tagung „Geraubte Heimat“ 
am 29.4.2022. Foto: Magdalena Kuhn. 
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Elisabeth Freyer, Vorsitzende des Vereins 
Opfer des Stalinismus in Thüringen, eröff-
nete die Tagung mit einer feierlichen Ge-
denkrede. Schüler des Konservatoriums 
Georg Philipp Telemann untermalten dies 
mit angemessener Musik. Zur Begrüßung 
sprachen für die Veranstalter die Landes-
beauftragte Birgit Neumann-Becker, der 
Bundesvorsitzende der UOKG Dieter Dom-
browski sowie Martin-Michael Passauer für 
die Bundesstiftung Aufarbeitung. 

 
Grußwort von Staatssekretär Dr. Sebastian Putz  

 
Grußwort von Dietmar Krause, MdL 

Nach einem Grußwort der Landesregie-
rung von Dr. Sebastian Putz, Staatssekre-
tär für Kultur in Sachsen-Anhalt, sowie von 
der Bundesopferbeauftragten Evelyn Zup-
ke berichteten vier Zeitzeugen davon, wie 
ihre Familien 1952 von einem Tag auf den 
Anderen aus dem Sperrgebiet ausgesiedelt 
wurden (s. auch Kap. 4.1.3. S. 97). 

 
Marie-Luise Busse, Prof. Dr. Adolf Ebel, Anneliese 
Fleischer und Gerd Schrimpf berichten im Gespräch 
mit Dr. Wolfram von Scheliha (v.r.n.l) über ihre Erfah-
rung bei den Zwangsaussiedlungen im Jahr 1952 
Im Anschluss diskutierten auf einem Po-
dium die Bundesopferbeauftragte Evelyn 
Zupke, die SPD-Bundestagsabgeordnete 
und Vorsitzende des Ausschusses für Kul-
tur und Medien, Katrin Budde, der juristi-
sche Referent der Brandenburger Landes-
beauftragten Michael Körner sowie Inge 
Bennewitz (Aufarbeitungsinitiative Zwangs-
aussiedlungen), Elisabeth Freyer (Verein 
der Opfer des Stalinismus in Thüringen) 
und Marie-Luise Tröbs (Bund der in der 
DDR Zwangsausgesiedelten) Probleme 
der Rehabilitierung und Entschädigung von 
Zwangsausgesiedelten. Das Gespräch mo-
derierte die Journalistin Isabel Fannrich-
Lautenschläger.  

 
Isabell Fannrich-Lautenschläger, Marie-Luise Tröbs, 
Evelyn Zupke (verdeckt), Katrin Budde, Michael Kör-
ner, Inge Bennewitz, Elisabeth Freyer (v.l.n.r.) bei der 
Podiumsdiskussion auf der Tagung „Geraubte Hei-
mat“ am 29.4.2022 in Magdeburg. Foto: M. Kuhn. 

Der zweite Veranstaltungstag begann mit 
einem Panel zur historischen Einordnung 
der Zwangsaussiedlung. In ihren Beiträgen 
beleuchteten Prof. Dr. Stefan Creuzberger, 
Rainer Potratz und Dr. Anke Geier die Hin-
tergründe, die zu dieser für die Betroffenen 
folgenreichen Maßnahme führten. Aus 
journalistischer Perspektive berichtete 
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Sven Stephan über seinen 2020 erschiene-
nen Dokumentarfilm zu den Zwangsaus-
siedlungen, der einen wichtigen Beitrag zur 
Information der Öffentlichkeit über diese Art 
des SED-Unrechts darstellte. Insbesonde-
re dies ist ein großes Anliegen der Betroffe-
nen.  

 
Veranstalter und Kooperationspartner: Marie-Luise 
Tröbs, MdB Katrin Budde, Evelyn Zupke, Birgit 
Neumann-Becker, Alexandra Titze, Inge Bennewitz, 
Elisabeth Freyer, Dieter Dombrowski, Karl-Hein-
Bomberg 

Im Anschluss ging der Arzt und Liederma-
cher Dr. Karl-Heinz Bomberg auf das Prob-
lem der Traumabewältigung ein. Ein Ab-
schlusspanel widmete sich der Gedenk- 
und Erinnerungskultur. Birgit Neumann-Be-
cker beleuchtete die Erinnerungskultur am 
Nationalen Naturmonument Grünes Band 
in Sachsen-Anhalt mit seinen Europäi-
schen Verbindungen, während Dr. Hauke 
Heidenreich vom Landesheimatbund das 
geplante Multimediaportal zum Grünen 
Band und dessen Beitrag zur Erinnerungs-
kultur vorstellte. Schließlich erläuterte Chri-
stopher Raak, Mitarbeiter im Freiwilligen 
Sozialen Jahr bei der Landesbeauftragten, 
die digitale Karte „Orte der Repression in 
Sachsen-Anhalt 1945-1989“ und die dort 
vorgenommene Darstellung der Orte der 
Zwangsaussiedlungen.  

 
Abschlussandacht zum Gedenken in der Kathedral-
kirche St. Sebastian  

Den Abschluss der Veranstaltung bildete 
eine Andacht in der in der Kathedralkirche 
St. Sebastian.  

 
Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der UOKG 
bei der Gedenkandacht  

6.2.2. 25. Bundeskongress Rostock 
Vom 20. bis 22. Mai 2022 fand in Rostock 
der 25. Bundeskongress der Landesbeauf-
tragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
und der Folgen der kommunistischen Dik-
tatur sowie der Bundesstiftung Aufarbei-
tung der SED-Diktatur statt. Die Veranstal-
ter laden zu dem Bundeskongress vor al-
lem die Vertreter von Verfolgtenverbänden 
und Aufarbeitungsinitiativen zu einem ge-
genseitigen Austausch ein. Der Bundes-
kongress ist die einzige deutschlandweite 
Zusammenkunft von Opferverbänden und 
Aufarbeitungsinitiativen und hat bei ihnen 
einen besonders hohen Stellenwert. Des-
halb war es erfreulich, dass der Bundes-
kongress in Rostock weitgehend ohne Co-
rona-Beschränkungen stattfinden konnte.  
Der 25. Bundeskongress stand unter dem 
Thema „Aufarbeitung. Ein bleibendes The-
ma für Betroffene, Gesellschaft und Politik“. 
Den Festvortrag hielt die Schriftstellerin 
und Psychologin Helga Schubert. Sie war 
1990 die Pressesprecherin des Zentralen 
Runden Tisches gewesen und hatte 2020 
für ihre Erzählung „Vom Aufstehen“ den In-
geborg-Bachmann-Preis erhalten.  
Die Vorträge und Diskussionen am 21. Mai 
widmeten sich der juristischen und politi-
schen Aufarbeitung des SED-Unrechts. 
Der Abgeordnete in der ersten frei gewähl-
ten Volkskammer und Mitglied des Deut-
schen Bundestages (1990-2013) Hans-
Joachim Hacker reflektierte über das The-
ma „30 Jahre SED-Unrechtsbereinigungs-
gesetze“. Der Schweriner Staatsanwalt 
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Thomas Bardenhagen bilanzierte die straf-
rechtliche Aufarbeitung des SED-Unrechts 
durch die Justiz. Einen weiten Blick über 
den deutschen Tellerrand gab Prof. Dr. 
Anja Mihr (OSZE-Akademie in Bischkek, 
Kirgistan). Sie berichtete am Beispiel der 
zentralasiatischen Staaten über die politi-
sche Aufarbeitung in postsowjetischen Ge-
sellschaften. Die Teilnehmer des Bundes-
kongresses hatten anschließend die Gele-
genheit, in sogenanten Fishbowls, parallel 
stattfindenden moderierten Gesprächsrun-
den mit den Referenten, die Themen zu 
vertiefen und zu diskutieren.  

 
Birgit Neumann-Becker während der Fishbowl-Dis-
kussion mit Staatsanwalt Thomas Bardenhagen.  

Für das nachmittägliche Rahmenpro-
gramm standen wahlweise die Besichti-
gung der Dokumentations- und Gedenk-
stätte Rostock (ehemaliges MfS-Untersu-
chungsgefängnis) oder eine Hafenrund-
fahrt auf dem Programm. Abends berichte-
ten die Verfolgtenverbände und Aufarbei-
tungsinitiativen von ihrer vielfältigen Arbeit.  
Der anschließende Kongresstag widmete 
sich den psychischen Folgen des SED-Un-
rechts. Prof. Dr. Michael Linden (Charité 
Berlin) legte seine Thesen zur „Psychologie 
der leidvollen Erinnerungen und des heilsa-
men Vergessens“ dar. Prof. Dr. Dr. An-
dreas Maercker (Universität Zürich) be-
trachtete die Problematik aus der Perspek-
tive „Historisches Trauma, anhaltende 
Trauer“. Beide durchaus kontroverse An-
sätze konnten in der anschließenden Podi-
umsdiskussion, an der auch die Bundesop-
ferbeauftragte Evelyn Zupke teilnahm, kon-
kretisiert und vertieft werden.  
Die abschließende ökumenische Ge-
denkandacht in der Petrikirche hielten Lan-
desbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt 
und Dompropst Prälat Tobias Przytarski.  

Der 26. Bundeskongress findet vom 8. bis 
10. September 2023 in Wernigerode statt.  
6.2.3. 27. Halle-Forum 2022:  
Das 27. Halle-Forum fand am 22. und 23. 
September 2022 in Halle (Saale) statt. Es 
war wiederum eine Kooperationsveranstal-
tung der Landesbeauftragten mit der Ge-
denkstätte Roter Ochse, der Landeszent-
rale für politische Bildung, der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, der Stiftung Rechtsstaat 
Sachsen-Anhalt, dem Politischem Bil-
dungsforum Sachsen-Anhalt, der Vereini-
gung der Opfer des Stalinismus Sachsen-
Anhalt e. V. und dem Verein Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e. V.  
Das Thema des Halle-Forums war „Zwi-
schen KSZE-Prozess und verschärfter Ver-
folgung. Die Bürgerrechtsbewegung im 
SED-Staat der 1970er- und 1980er-Jahre“. 
Der Staatssekretär für Kultur Dr. Sebastian 
Putz betonte in seinem Grußwort die Be-
deutung des KSZE-Prozesses für die Sta-
bilisierung der Friedensordnung im Nach-
kriegseuropa, aber auch für die Anerken-
nung der Menschenrechte durch die Staa-
ten des Warschauer Paktes. Anstelle des 
kurzfristig erkrankten Wolfram Tschiche 
gab Dr. Wolfram von Scheliha einen Über-
blick zur Vorgeschichte der KSZE-Schluss-
akte von Helsinki und die Verhandlungen 
über den „Korb 3“ der Vereinbarung zu den 
Menschenrechten und den zwischen-
menschlichen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Kontakten. Anschließend 
führte er ein Zeitzeugengespräch mit 
Lothar Tautz, einem der Mitverfasser des 
Querfurter Papiers über die Frage, wie der 
„Korb 3“ der Helsinki-Schlussakte die Bür-
gerrechtsbewegung in der DDR und Osteu-
ropa dazu inspirierte, die darin verbrieften 
Rechte bei ihren Regierungen einzuklagen.  
Das Projekt eines sozialen Friedensdiens-
tes (SoFD) als eine „verborgene Alterna-
tive“ zum Wehrdienst in der NVA beleuch-
tete die Historikerin Dr. Anke Silomon in ih-
rem Vortrag.  
Zum Abschluss des ersten Tages stellten 
Dr. Daniel Bohse die von der Gedenkstät-
tenstiftung herausgegebene Wanderaus-
stellung „Politische Strafjustiz in der Sowje-
tischen Besatzungszone und frühen DDR – 
Sachsen-Anhalt“, Dr. Wolfram von Scheliha 
die von der Landesbeauftragten initiierten 
interaktiven Karte „Orte der Repression in 
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Sachsen-Anhalt“ und Birgit Neumann-Be-
cker den Band: „Abgeholt, verschwunden, 
hingerichtet. Politische Verfolgung 1945-
1953 in Sachsen-Anhalt“ vor.  

 
Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politi-
sche Bildung, im Gespräch mit Dr. Anke Silomon und 
Rainer Eppelmann (v.l.n.r.). (Foto: Kurt Neumann) 

Abends hatten die Teilnehmer noch die Ge-
legenheit, die Gedenkstätte Roter Ochse 
und die dort gezeigten Ausstellungen zu 
besichtigen. Von dieser Möglichkeit wurde 
rege Gebrauch gemacht.  
Am zweiten Tag des Halle-Forums behan-
delte der Niklas Poppe (Gedenkstätte Roter 
Ochse) die Frage, wie das Ministerium für 
Staatssicherheit in Halle auf die Friedens- 
und Bürgerrechtsbewegung in den 1970er- 
und 1980er-Jahren reagierte und Verhaf-
tungsmaßnahmen einleitete.  
Das rigorose Vorgehen des MfS gegen 
Wehrdienst-Totalverweigerer verdeutlichte 
das Zeitzeugengespräch des Leiters der 
Gedenkstätte Roter Ochse Michael Viebig 
mit Matthias Muth und Jürgen Schmidt. 
Beide hatten als Mitglieder der Zeugen Je-
hovas aus Glaubensgründen den Wehr-
dienst verweigert und auch den Dienst als 
Bausoldaten abgelehnt. Deshalb verfolgte 
und inhaftierte sie das MfS. 

 
Michael Viebig im Gespräch mit den Zeitzeugen 
Matthias Muth und Jürgen Schmidt (Foto: Kurt 
Neumann) 

Neben dem Querfurter Papier war ein zwei-
tes zentrales Dokument der DDR-Friedens- 
und Bürgerrechtsbewegung der soge-
nannte „Berliner Appell“. Dessen Mit-Ver-
fasser Rainer Eppelmann stellte die Motive, 
die zu diesem Schriftstück führten, und 
dessen Inhalte und Folgen vor.  
Zum Abschluss des Halle-Forums führte 
Birgit Neumann-Becker mit Heidi Bohley 
als Vertreterin der Hallenser Gruppe 
„Frauen für den Frieden“, Matthias Wa-
schitschka als Mitarbeiter der Umweltbibli-
othek Halle und Rainer Eppelmann ein Zeit-
zeugengespräch über die Situation und 
Perspektiven der Friedens- und Bürger-
rechtsbewegung in den 1970er- und 
1980er- Jahren. 

 
Birgit Neumann-Becker im Gespräch mit Heidi 
Bohley, Matthias Waschitschka und Rainer Eppel-
mann (Foto Kurt Neumann) 

Das Halle-Forum wurde aufgezeichnet und 
kann auf der Plattform YouTube unter  
https://www.youtube.com/live/hInJ7jZPjVI?fea-
ture=share (1. Tag )  

und  
https://www.youtube.com/live/O_3OeWr-
I4E?feature=share (2. Tag) 

aufgerufen werden.  
6.2.4. Fachtag „Kulturgutentzug in 

Sachsen-Anhalt 1945 – 1990: Per-
spektiven der Aufarbeitung und 
der musealen Provenienzfor-
schung“ 

Kulturgutentziehungen fanden in der der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ, 1945 
– 1949) und in der DDR (1949 – 1990) im 
Zusammenhang mit der Bodenreform, Ent-
eignungen, Aussiedlungen und Republik-
flucht, aber auch durch andere willkürliche 
staatliche Zwangsmaßnahmen wie über-

https://www.youtube.com/live/hInJ7jZPjVI?feature=share
https://www.youtube.com/live/hInJ7jZPjVI?feature=share
https://www.youtube.com/live/O_3OeWr-I4E?feature=share
https://www.youtube.com/live/O_3OeWr-I4E?feature=share
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höhte, rückwirkende und dadurch unbe-
zahlbare Steuerbescheide statt.1 Zu Un-
recht gelangten so Kunstwerke, Möbel, 
Porzellane, Bücher usw. in den staatlichen 
Kunsthandel der DDR zum Verkauf in die 
Bundesrepublik und andere westliche Län-
der oder in den Besitz von Privatpersonen 
und Museen in der DDR.  
Obwohl die Antragsfristen zur Restitution 
entzogener Kulturgüter bereits zum 31. Mai 
1995 abgelaufen sind, haben die für die Re-
gelung offener Vermögensfragen zuständi-
gen Behörden noch längst nicht alle Ver-
fahren abgeschlossen. Allein schon diese 
Tatsache deutet die riesige Menge an 
Kunstwerken und kunsthandwerklichem 
Kulturgut an, die aus politischen Gründen 
zwischen 1945 und 1990 Privatbesitzern 
entschädigungslos weggenommen wur-
den. Aber auch unabhängig von konkreten 
Rückgabeforderungen machen sich zuneh-
mend Museen daran, ihre Sammlungen 
nach entzogenem Kulturgut zu durchfors-
ten. Hierbei spielen museumsethische Mo-
tive, nämlich die genaue Herkunft eines 
Objekts genau nachzuweisen, ebenso eine 
Rolle wie die Frage von Rechtssicherheit: 
Lohnt es sich, ohnehin knappe Mittel in die 
aufwändige Restaurierung eines Objektes 
zu investieren, wenn unsicher ist, ob es 
dem Museum auch wirklich gehört? Gerade 
kleinere Museen auf Kreis- und kommuna-
ler Ebene sind jedoch aufgrund ihrer gerin-
gen personellen Ausstattung oft nicht in der 
Lage, die Provenienz ihrer Objekte gründ-
lich zu erforschen. Ziel des von der Landes-
beauftragten und dem Museumsverband 
Sachsen-Anhalt organisierten Fachtags 
war es, die verschiedenen Akteure auf dem 
Gebiet von Kulturgutentzug und Proveni-
enzforschung in Sachsen-Anhalt, Muse-
umsfachleute, Betroffene von Kulturgutent-
zug, Vertreter von Politik, Verwaltung und 
Kommunen erstmals zusammenzubringen, 
um sich gemeinsam über die Perspektiven 
der künftigen Arbeit auszutauschen. Der 
Fachtag fand am 20. Oktober 2022 im Kul-
turmuseum Magdeburg – Kloster Unser 
Lieben Frauen statt. 
Staatssekretär für Kultur, Dr. Sebastian 
Putz, dankte in seinem Grußwort den Ver-

                                                           
1 Eine leicht modifizierte Fassung dieses Berichts ist 
erschienen unter: https://www.hsozkult.de/con-
ferencereport/id/fdkn-134067 (14.4.2023) 

anstaltern der Tagung, weil sie eine wich-
tige Plattform für den Austausch und Ver-
netzung des gemeinsamen Anliegens böte. 
Provenienzforschung sei sehr komplex, es 
bedürfe dabei Gewissenhaftigkeit, Genau-
igkeit, Beharrlichkeit und Langmut. Er sei 
froh, dass in Sachsen-Anhalt eine aktive 
Provenienzforschung betrieben werde und 
er dankte ausdrücklich den anwesenden 
Mitgliedern des Landtages, dass sie im 
Haushalt des Ministeriums für Kultur in den 
vergangenen Jahren dafür Fördermittel be-
reitgestellt hätten. Er hoffe, dass dies auch 
bei den künftigen Landeshaushalten der 
Fall sein werde.  

 
Staatssekretär für Kultur Dr. Sebastian Putz bei sei-
nem Grußwort zum Fachtag.  

Prof. Dr. Konrad Breitenborn (Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt) berichtete in seinem Er-
öffnungsvortrag von den Anfängen der Kul-
turgut-Restitution in den 1990er-Jahren 
und den Bemühungen, dabei möglichst 
praktikable Lösungen für alle Beteiligte zu 
finden. Er verwies auf eine von ihm miterar-
beitete und manchen jüngeren Forschern 
heute unbekannte Handreichung2, die spä-
ter in allen ostdeutschen Bundesländern 
Verwendung fand.  

2 Handreichung zur Verfahrensweise bei Anwendung 
des Ausgleichsleistungsgesetzes und zum Umgang 
mit Kunst- und Kulturgut, das in der Nachkriegszeit 

https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-134067
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-134067
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Eine zunehmende Sensibilität bei Muse-
umsleuten mit Blick auf die Herkunft der 
Sammlungsobjekte konstatierte Dr. Ma-
thias Deinert (Deutsches Zentrum Kultur-
gutverluste, Magdeburg). Während früher 
die Auffassung vorherrschte, die Museen 
müssten alle Objekte sichern, und man 
Provenienzfragen allenfalls als ein notwen-
diges und von außen herangetragenes 
Übel betrachtete, habe die museumsethi-
sche Selbstverpflichtung des International 
Council of Museums (ICOM) von 1987 ei-
nen allmählichen Paradigmenwechsel ein-
geleitet. Deinert warb dementsprechend für 
eine „proaktive und transparente Prove-
nienzforschung“, die über den Herkunfts-
nachweis auch einen Erkenntnisgewinn zur 
inhaltlichen Erschließung und Kontextuali-
sierung der Objekte biete.  
Die sehr komplexe Geschichte des Kultur-
gutenzugs im Zuge der sogenannten Bo-
denreform beleuchtete Dr. Jan Scheune-
mann (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt). 
Denn der euphemistisch in den Quellen als 
„Bergung“ bezeichnete Kunstraub zog sich 
oft über mehrere Jahre hin. Aus den etwa 
3.000 enteigneten Gütern Sachsen-Anhalts 
transportierten die Behörden 1.133 Tonnen 
Kulturgut ab. Ein Teil der Stücke strandete 
in Lokalmuseen, aber auch in den beiden 
Zentraldepots auf der Moritzburg in Halle 
und im Schloss Wernigerode. Von dort er-
folgte die weitere Verwertung. Viele Stücke 
landeten im staatlichen Kunsthandel, der 
sie für westliche Zahlungsmittel, Devisen, 
verkaufte. Weite Teile des Bestandes lie-
ßen die Verantwortlichen aber auch ver-
nichten, weil sie beschädigt waren oder als 
künstlerisch nicht wertvoll erachtet wurden.  
Über die Verfahrensschritte bei der Bear-
beitung von Restitutionsanträgen im Lan-
desamt für die Regelung offener Vermö-
gensfragen (LaRoV) informierte Gundula 
May (LaRoV). Der Beitrag machte deutlich, 
welche umfangreichen Prüfschritte vorge-
nommen werden müssen, bis ein früherer 
Eigentümer einen Gegenstand wieder ent-
gegennehmen kann. Die Diskussion zu den 
Vorträgen dieses Panels drehte sich um die 
Frage, inwieweit sich die vom LaRoV ge-
sammelten Daten für die allgemeine Prove-
nienzforschung nutzbar machen lassen. 
                                                           
auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungshoheitli-
cher Grundlage enteignet wurde. Hg. Kultusministe-
rium Sachsen-Anhalt. Magdeburg 1997. 

Dem stehen jedoch individuelle Datenerhe-
bungssysteme einzelner LaRoV-Mitarbei-
ter mit einer mitunter veralteten Software 
sowie vor allem Gründe des Datenschutzes 
entgegen. In dieser Frage wäre jedoch die 
Erarbeitung einer Lösung sehr wünschens-
wert.  
Aus der Perspektive eines Kreismuseums 
verwies Dr. Nadine Panteleon (Börde Mu-
seum Ummendorf) auf drei Probleme in ih-
rer Arbeit. Im Zuge von Museumsauflösun-
gen oder Zusammenlegungen habe ihr 
Haus größere Sekundärbestände in die 
Sammlung aufgenommen, wobei diese Se-
kundärbestände mitunter lückenhaft doku-
mentiert und auch Bestandsverluste zu be-
klagen sind. Probleme verursachten auch 
eine mitunter lückenhafte Inventarisierung, 
wenn beispielsweise eine Tasche, nicht 
aber deren Inhalt verzeichnet worden ist. 
Kann bei einer Rückerstattung der Tasche 
auch der Inhalt an den früheren Eigentümer 
zurückgegeben werden? Zudem werde es, 
so Panteleon, mit fortschreitender Zeit im-
mer schwerer, die tatsächlichen Rückgabe-
berechtigten zu identifizieren, weil Erb-
scheine häufig nicht über Generationen 
hinweg aufbewahrt werden.  
Über Dachbodenfunde und seit Jahrzehn-
ten ungesichtete, in Kisten verpackte Se-
kundärbestände mit teilweise fehlender Do-
kumentation berichtete Dr. Antje Gornig 
(Städtisches Museum Halberstadt). Hier sei 
man dann meistens auf Hinweise von au-
ßen angewiesen, um überhaupt erst An-
sätze für eine Provenienzforschung zu fin-
den. Durch Rücksprachen mit anderen Mu-
seen ließen sich im Zuge der Bodenreform 
und im Laufe der Museumsprofilierung ver-
lorene Sammlungszusammenhänge wie-
derherstellen. Die Veröffentlichung der 
Funde und Forschungsschritte finde große 
Aufmerksamkeit auch in den Sozialen Me-
dien und zeige die Relevanz der Objektge-
schichten. 
Ihre Recherchen zum Rücklass des im Mai 
1953 in den Westen geflohenen Arztes Dr. 
F., der sich im Schlossmuseum Bernburg 
befindet, stellte Sophie Kamprad (Leipzig) 
vor. Sie veranschaulichte den sehr hohen 
Aufwand selbst bei einem vergleichsweise 
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überschaubaren Bestand, der bei der Pro-
venienzforschung erforderlich ist. Gleich-
zeitig verdeutlichte ihr Beitrag das große 
Erkenntnispotential, das mit der Proveni-
enzforschung einhergeht, indem Kamprad 
Ausschnitte eines Zeitzeugeninterviews – 
ein bis dato kaum in dem Zusammenhang 
gebrauchtes, aber relevantes Recherche-
mittel – mit einer Nachbarin der Familie F. 
hinsichtlich der Zeit deren Flucht abspielte. 
Die Gegenstände können dadurch über 
ihre Bedeutung als künstlerische oder 
kunstgewerbliche Objekte hinaus auch für 
die Erzählung der kulturhistorischen und 
gesellschaftlichen Zustände zum Zeitpunkt 
ihres Entzuges in der musealen Arbeit nutz-
bar gemacht werden und erhalten dadurch 
eine zusätzliche Dimension.  

 
Sophie Kamprad zeigt, welche Detektivarbeit manch-
mal bei der Provenienzforschung nötig ist. Oft ver-
weisen nur kleine Details auf den ursprünglichen Ei-
gentümer.  

Die abschließende Podiumsdiskussion un-
ter Leitung von Birgit Neumann-Becker ar-
beitete die Problematik des konkreten Ei-
gentumsnachweises heraus. Elisabeth Sa-
lomon (Heimatverdrängtes Landvolk e. V.) 
verwies darauf, dass die von Kulturgutent-
zug Betroffenen nur in Ausnahmefällen In-
ventarbücher geführt hätten, ein schriftli-
cher Eigentumsbeleg sei daher schwierig. 
Die Betroffenen wünschen sich eine Um-
kehr der Beweislast sowie die Möglichkeit 
einer erneuten Antragstellung auf Restitu-
tion. Prof. Dr. Gilbert Lupfer (Deutsches 
Zentrum Kulturgutverluste) sprach in die-
sem Zusammenhang von einem Dilemma, 
denn viele Museen seien zur Rückgabe be-
reit, könnten aber ohne genaue Identifizie-
rung des tatsächlichen Eigentümers nicht 
handeln. Das Deutsche Zentrum Kulturgut-
verluste habe aber ein Rechtsgutachten zu 
dieser Frage in Auftrag gegeben, das ge-
eignete Handlungsoptionen enthalten soll. 
Es werde in absehbarer Zeit veröffentlicht.  

 
Prof. Dr. Gilbert Lupfer, Bernward Küper, Ulf Dräger, 
Elisabeth Salomon und Birgit Neumann-Becker dis-
kutieren über die Perspektiven der Provenienzfor-
schung in Sachsen-Anhalt.  

Lupfer verwies auch auf die unterschiedli-
che Rechtslage in Ost und West. Bei Kul-
turgut, das über einen Verkauf durch die 
Kommerzielle Koordinierung in ein west-
deutsches Museum gelangt sei, bestehe 
keine Aussicht auf Rückgabe. Bernward 
Küper (Städte und Gemeindebund Sach-
sen-Anhalt) berichtete aus eigener Erfah-
rung von einem weitgehend fehlenden Be-
wusstsein bei kommunalen Amts- und 
Mandatsträgern für die Problematik des 
entzogenen Kulturguts und schlug die Erar-
beitung einer Handreichung für die Verwal-
tungs- und Museumsmitarbeiter vor. Diese 
Anregung griff Ulf Dräger (Museumsver-
band Sachsen-Anhalt) bereitwillig auf und 
betonte, dass man bei der Restitution keine 
Fehler machen dürfe, denn ein einmal zu-
rückgegebenes Objekt würde man kaum 
mehr zurückbekommen. Einig waren sich 
alle Gesprächsteilnehmer, dass vor allem 
die Politik gefordert sei, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Rückgabe 
von entzogenem Kulturgut zu setzen und 
auch die institutionelle und finanzielle 
Grundlage für die Provenienzforschung ge-
rade auch für kleinere und mittlere Museen 
zu erweitern. Aufgrund der begrenzten Zeit 
ließen sich nicht alle Fragen mit der gebo-
tenen Ausführlichkeit diskutieren. So kam 
zum Beispiel die wichtige Chance zur Ver-
mittlung der Herkunftsgeschichten derarti-
ger Objekte sowie der damit verbundenen 
Schicksale der von SBZ/DDR-Unrecht Be-
troffenen in den Museen nur am Rande zur 
Sprache. In einer Broschüre der Veranstal-
ter heißt es zum Beispiel zum zurückgelas-
senen Hab und Gut einer in die Bundesre-
publik geflüchteten Familie: „Was würden 
die Nachfahren davon halten, wenn sie da-
von erführen? Wie würde die Aufarbeitung 
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die Vermittlungsarbeit am Museum beein-
flussen?“1  

 

Die Tagung hat gezeigt, wie fruchtbar eine 
engere Vernetzung der verschiedenen Ak-
teure auf dem Gebiet der Aufarbeitung von 
Kulturgutentzug und Provenienzforschung 
ist, um das Verständnis für die unterschied-
lichen Perspektiven zu schärfen und Syner-
gien für die künftige notwendige Arbeit, am 
besten eine fallbezogene Provenienzfor-
schung, zu gewinnen. Offengeblieben ist, 
wer welche Ressourcen für Forschungsar-
beit, Weiterbildung und Auskunftsfähigkeit 
unserer Museen bereitstellt. Im Fazit bleibt 
der auf dem Fachtag thematisierte Bereich 
der Provenienzforschung – in Abgrenzung 
zur Erforschung von NS-Raubgut und kolo-
nialen Kontexten – ein wichtiger Baustein, 
um deutsch-deutsche Geschichte zu ver-
stehen und ein Stück eigene Identität wie-
derherzustellen. 
6.2.5. Veranstaltungsreihe „SED-Un-

recht: Aufarbeitung und Rehabili-
tierung kompakt in 60 Minuten“ 

Die Landesbeauftragte veranstaltete von 
März bis Juli sowie von November bis De-
zember eine thematisch breit aufgestellte 
                                                           
1 Fremdes Eigentum. Entzogene Kunstwerke in Mu-
seen und die Erforschung ihrer Provenienzen. (an-
lässlich des Fachtages „Kulturgutentzug in Sach-

öffentliche Online-Veranstaltungsreihe mit 
insgesamt siebzehn Terminen. In 60 Minu-
ten wurden aktuelle Fragen der Aufarbei-
tung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt 
sowie Fragen der Rehabilitierung allgemein 
verständlich präsentiert und im Anschluss 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
diskutiert. Der inhaltliche Schwerpunkt lag 
2022 auf der historischen Aufarbeitung. 
Dazu gab es neun Veranstaltungen: mit 
historischen Themen und sechs Veranstal-
tungen zur Aufarbeitung psychischer Fol-
gen von SED-Unrecht und Fragen der Re-
habilitierung und Entschädigung. Des Wei-
teren stellte die Bundesbeauftragte für die 
Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen 
Bundestag, Evelyn Zupke, in der Veranstal-
tungsreihe ihr neu geschaffenes Amt vor 
und die Brandenburger Landesbeauftragte 
Dr. Maria Nooke berichtete über die Ergeb-
nisse der von ihr in Auftrag gegebenen Stu-
die zur sozialen und gesundheitlichen Situ-
ation von politisch Verfolgten in der 
SBZ/DDR und deren mitbetroffenen Fami-
lien in Brandenburg. 
Die Veranstaltungsreihe richtete sich als 
Bildungs- und Weiterbildungsangebot an 
die interessierte Öffentlichkeit, Betroffene 
und deren Angehörige, Aufarbeitungsinitia-
tiven, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter 
von Gedenkstätten und Vereinen, Opfer-
verbände, Mitarbeiter des Landesversor-
gungsamtes und der Sozialpsychiatrischen 
Dienste, Lehrerinnen und Lehrer, Koopera-
tionspartner der Landesbeauftragten und 
Beschäftigte in den Bereichen Therapie, 
Beratung und Seelsorge. Da die Veranstal-
tungsreihe von März bis Juli sehr gut ange-
nommen wurde, setzte die Landesbeauf-
tragte die Reihe im November und Dezem-
ber fort. Anfang März 2023 startete die 
Fortsetzung des Formats mit einem Referat 
der Landesbeauftragten zum Thema: „Ein-
weisung in den Jugendwerkhof. Möglich-
keiten der Anerkennung des Leids und Re-
habilitierung nach Heimeinweisung“. Bis 
Juli 2023 sind weitere neun Termine ge-
plant. 

sen-Anhalt 1945 – 1990: Perspektiven der Aufarbei-
tung und der musealen Provenienzforschung“, 20. 
Oktober 2022), hrsg. von Museumsverband Sach-
sen-Anhalt e. V., 2022, S. 15. 
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Themen der Veranstaltungsreihe 2022 

22.3. Sozialismus auf dem Lande. Die Kol-
lektivierung der DDR-Landwirtschaft 
1952/53 

Ref.: Dr. Jens Schöne, stellvertretender Berli-
ner Aufarbeitungsbeauftragter 

29.3. ZERV – Die zentrale Ermittlungsstelle 
für Regierungs- und Vereinigungskri-
minalität – im Gespräch / zur Diskus-
sion  

Ref.: Bernhard Jahntz, Oberstaatsanwalt a.D., 
Anklagevertreter in den Politbüro- und 
Mauerschützenprozessen 

5.4. Frauen im Strafvollzug der DDR im 
„Roten Ochsen“ in Halle (S.). Erhe-
bungen zur Häftlingsgesellschaft im 
„Roten Ochsen“ / Bereich Strafvollzug 
der Frauen in den 1950er- und 1960er-
Jahren 

Ref.:  Dr. André Gursky, Mitarbeiter der Ge-
denkstätte „Roter Ochse“ Halle (Saale) 

19.4. Opfer von SED-Diktatur und kommu-
nistischer Herrschaft in der Sowjeti-
schen Besatzungszone  

Ref.:  Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die 
Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen 
Bundestag 

3.5. Politische Strafjustiz in Sachsen-An-
halt während der SBZ und frühen DDR 

Ref.:  Dr. Daniel Bohse, Leiter der Gedenk-
stätte Moritzplatz Magdeburg 

17.5. Vorstellung der Sozialstudie zu SED-
Verfolgten im Land Brandenburg  

Ref.: Dr. Maria Nooke, Beauftragte des Lan-
des Brandenburg zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Diktatur 

2.6. Rehabilitierung von Personen, die in 
Kinderheimen und Jugendhäusern 
der DDR untergebracht waren. Aktu-
elle Gerichtsentscheidungen  

Ref.: Philipp Mützel, Jurist und Dr. Wolfgang 
Laßleben, Referent und Justiziar bei der 
Landesbeauftragten 

14.6. Therapeutische Angebote zur Milde-
rung der Folgen andauernder Stigma-
tisierung der Betroffenen von SED-Un-
recht 

Ref.: Dr. Stefan Trobisch-Lütge, Beratungs-
stelle Gegenwind Berlin 

16.6. SED-Unrechtsbereinigungsgesetze – 
Neuerungen im Gesetz 

Ref.:  Dr. Wolfgang Laßleben, Referent und 
Justiziar bei der Landesbeauftragten 

21.6. „Nach den Haftunterlagen war das Ver-
halten der Klägerin problemlos …“ 
Rückendeckung für die Diskreditie-
rung von DDR-Unrechtsopfern durch 
richterliche Fehlbeurteilung in Sach-
sen-Anhalt. Ein Fallbericht  

Ref.:  Prof. Dr. med. Jörg Frommer, Universi-
tätsklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Medizinische Fakul-
tät Magdeburg 

28.6. Jugendstrafvollzug in der DDR: Die 
Jugendhäuser Dessau und Halle (S.) 

Ref.:  Maud Rescheleit, Jugend- und Familien-
zentrum St. Georgen Halle (S.) und Dr. 
Udo Grashoff, Zeit-Geschichte(n) e.V. 
Halle (S.) 

12.7. Operative Zersetzungsaßnahmen der 
Staatssicherheit und deren psychi-
sche Folgen 

Ref.:  Prof. Uwe Wolfradt, Institut für Psycholo-
gie der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 

15.11. Der Osten im Westen: Fluchtbewegun-
gen aus der DDR 1952/1953 

Ref.: Dr. Frank Hoffmann, Historiker, Ruhr-
Universität Bochum 

21.11. Langzeitfolgen von politischer Haft in 
der DDR. Besonderheiten bei der psy-
chiatrischen Begutachtung von Be-
troffenen mit chronischen Haft- und 
Folterfolgen 

Ref.: Dr. med. Ferdinand Haenel, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin 

29.11. SM-70 – Die Selbstschussanlagen an 
der innerdeutschen Grenze 

Ref.: Marit Krätzer, Leiterin Stasi-Unterlagen-
Archiv Halle (Saale) 

6.12. Menschenrechte als Preis der Aner-
kennung: Die Bedeutung des KSZE-
Prozesses für die DDR  

Ref.:  Dr. Wolfram von Scheliha, Historiker, Re-
ferent der Landesbeauftragten zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur in Sachsen-An-
halt 

13.12. Der Osten vom Westen: Das Zonen-
randgebiet entlang der innerdeut-
schen Grenze  

Ref.: Prof. Dr. Astrid M. Eckert Professorin für 
deutsche und europäische Geschichte 
an der Emory University, Atlanta (USA)
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6.2.6. 70 Jahre Zwangsaussiedlungen 
an der innerdeutschen Grenze –
Exkursionen 

Im Juni und Juli 2022 veranstaltete die Lan-
desbeauftragte gemeinsam mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung, dem 
Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum, der 
Evangelischen Erwachsenenbildung Sach-
sen-Anhalt und mit lokalen Partnern vor Ort 
drei ganztägige Exkursionen an die ehema-
lige innerdeutsche Grenze. Der Titel der 
Exkursionsreihe lautete: Vergessene Ver-
treibung. „Aktion Ungeziefer“ – 70 Jahre 
Zwangsaussiedlungen an der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze.  

 
Die Exkursionsteilnehmer besichtigen ein Grenztor 
im Freilandmuseum des Grenzmuseums Sorge e. V. 
Foto: Martin Hanusch, LpB. 

Zum Programm der in die Börde (Hötensle-
ben und Lockstedt), die Altmark (Jübar, 
Jahrsau und Salzwedel) und in den Harz 
(Sorge und Benneckenstein) führenden Ex-
kursionen gehörten jeweils Vorträge von 
Historikern, Zeitzeugengespräche (s. Kap. 
4.1.3., S. 97) und Ortsbegehungen in de-
nen über den Grenzaufbau und die 
Zwangsaussiedlungen informiert und zum 
Austausch darüber angeregt wurde. In der 
Börde und in der Altmark zeigte zudem 
Sven Stephan seinen Dokumentarfilm „Ak-
tion Ungeziefer“ und im Harz führten Inge 
Winkel vom Grenzmuseum Sorge e.V. und 
der ehemalige Bundesgrenzschützer Man-
fred Gille eine Grenzwanderung.  
Durch lokale Kooperationen und einen Bus-
transfer ab Magdeburg wurden Begegnun-
gen von in ganz Sachsen-Anhalt lebenden 
Bürgerinnen und Bürgern mit den in den 
ehemaligen Grenzgebieten lebenden Bür-
gerinnen und Bürgern zum Thema Grenze 
und Zwangsaussiedlungen ermöglicht. 

 
Pfarrer Ernst Wachter begrüßt die Teilnehmer an der 
Exkursion in der Kirche St. Laurentius in Bennecken-
stein.  

6.2.7. „Die jüngsten Opfer der Mauer“ 
Filmvorführungen und Gespräch 

Die Landesbeauftragte veranstaltete von 
November 2022 bis Januar 2023 drei öf-
fentliche Filmvorführungen an verschiede-
nen Orten in Sachsen-Anhalt: am 28. No-
vember im Filmmuseum Schloss Bal-
lenstedt, am 5. Dezember in den Volkslicht-
spielen Wernigerode und am 23. Januar in 
der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg. 
Gezeigt wurde der 2019 von Sylvia Nagel 
und Carsten Opitz für den WDR produzierte 
Dokumentarfilm „Die jüngsten Opfer der 
Mauer“. Der Film erzählt von minderjähri-
gen Todesopfern, ihren Familien und 
Freunden, von staatlich autorisierter Ge-
waltanwendung und unterlassener Hilfe-
leistung. Die Schicksale von mehr als 30 
Kindern und Jugendlichen, die an der Ber-
liner Sektorengrenze und an der innerdeut-
schen Grenze ihr Leben verloren, sind ein 
Abbild der vom ideologischen Kampf ge-
prägten innerdeutschen Beziehungen. Was 
sie von den anderen Opfern, die an den 
Grenzen starben unterscheidet: Sie sind 
zwischen fünf bis 15 Jahre alt und damit die 
jüngsten Opfer der Mauer. Ihre Freunde 
und Geschwister berichten über diese bis-
lang wenig bekannten Todesfälle. Der Film 
kehrt zurück an die Schicksalsorte und 
zeigt eindrückliches Archivmaterial. 
Im Anschluss an die Filmvorführungen fand 
jeweils eine Diskussionsrunde mit der Re-
gisseurin Sylvia Nagel und der Landesbe-
auftragten bzw. einer Vertreterin der Lan-
desbeauftragten statt. 
Die drei Veranstaltungen wurden in Koope-
ration mit dem Stasi-Unterlagen-Archiv Au-
ßenstelle Magdeburg durchgeführt. Für die 
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Veranstaltung in Magdeburg kooperierte 
die Landesbeauftragte darüber hinaus mit 
der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg 
und dem Dokumentationszentrum am Mo-
ritzplatz Trägerverein Bürgerkomitee Mag-
deburg e.V.  

 
Sylvia Nagel im Gespräch mit dem Publikum nach der Film-
vorführung in der Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg, 
Foto: Carmen Rosenburg. 

6.2.8. Zeitzeugengespräch mit Jochen 
Stern 

Unter dem Titel „Ein Liberaler als sowjeti-
scher Staatsfeind“ veranstaltete die Lan-
desbeauftragte in Kooperation mit der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
am 29. Juni 2022 in Halle (Saale) ein Zeit-
zeugengespräch mit Jochen Stern. Stern 
berichtete, wie er als sog. Neulehrer 1946 
in die Liberaldemokratische Partei einge-
treten ist und ein Jahr später vom sowjeti-
schen Geheimdienst verhaftet wurde mit  

 

Jochen Stern berichtet im Gespräch mit Birgit Neu-
mann-Becker von seinen Erfahrungen in sowjetscher 
Haft.  

der Beschuldigung, als Mitglied einer illega-
len „Liberal Organization“ für einen ameri-
kanischen Geheimdienst spioniert zu ha-
ben. Etwa 20 Zuhörer verfolgten seinen 

Schilderungen von den Folterungen wäh-
rend der Untersuchungshaft, der Verhand-
lung vor dem Sowjetischen Militärtribunal 
und den schweren Haftbedingungen im 
Zuchthaus Bautzen.  
6.2.9. Öffentliche Vorstellung des Bu-

ches „Abgeholt, verschwunden, 
hingerichtet“ 

Am 14. Dezember 2022 stellte die Landes-
beauftragte in den Räumen der Behörde 
das von ihr herausgegebene Buch „Abge-
holt, verschwunden, hingerichtet. Politische 
Verfolgung in Sachsen-Anhalt 1945-1953“ 
der Öffentlichkeit vor (s. unten Kap. 6.3.2, 
S. 142). Bei der Veranstaltung sprachen 
auch zwei der Co-Autoren, Edda Ahrberg, 
die ehemalige Landesbeauftragte, und Dr. 
Andreas Weigelt, sowie Wolfgang Bischof, 
der Sohn eines durch ein sowjetisches Mi-
litärtribunal hingerichteten und in Moskau 
erschossenen Bürgers aus Sachsen-An-
halt als Zeitzeuge der familiären Folgen der 
politischen Verfolgung seines Vaters.  
Ahrberg berichtete von ihren Recherchen 
bei den Angehörigen der von der sowjeti-
schen Besatzungsmacht verhafteten Men-
schen und wie schwer für sie der Umgang 
mit dem „spurlosen Verschwinden“ und der 
damit verbundenen Ungewissheit war. Wei-
gelt ordnete die sowjetische Verhaftungs-
politik in den historischen Kontext ein und 
betonte, dass die Todesurteile der sowjeti-
schen Militärtribunale unmittelbar nach 
Kriegsende überwiegend NS- und Kriegs-
verbrecher betrafen, während nach der 
Wiedereinsetzung der Todesstrafe im März 
1950 vor allem tatsächliche und vermeintli-
che Gegner der Sowjetisierung der DDR 
davon betroffen waren. Wolfgang Bischof 
gab eine bewegende Schilderung des 
Schicksals seines Vaters Ernst, der am 24. 
Juli 1951 wegen angeblicher Spionage in 
Moskau hingerichtet worden war (s. dazu 
ausführlich oben Kap. 4.1.3, S. 97).  
6.2.10. Öffentliche Veranstaltungen – 

Erwachsenenbildung 

Die nachfolgend aufgeführten Veranstal-
tungen wurden von der Landesbeauftrag-
ten initiiert und unter ihrer Federführung (in 
Kooperation mit Partnern) realisiert und 
hier aufgelistet. 
22.6.2022 Hannover; Treffen mit dem 

Netzwerk Niedersachsen und 
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mit der Opferbeauftragten 
Evelyn Zupke 

23.6.2022 Halle; Lesung und Gespräch 
über die geschlossene vene-
rologische Station. Die Veran-
staltung wurde organisiert 
durch den Zeit-Geschichte(n) 
e.V. und die Buchhandlung 
„heiter bis wolkig“. 

29.6.2022 Halle; Zeitzeugengespräch mit 
Jochen Stern „Ein Liberaler als 
sowjetischer Staatsfeind“. Eine 
Kooperationsveranstaltung mit 
der Friedrich-Naumann-Stif-
tung für die Freiheit.  

17.9.2022 Halle; Lesung „Untergrund war 
Strategie. Punk in der DDR: 
Zwischen Rebellion und Re-
pression“ mit Geralf Pochop. 
Die multimediale Lesung mit 
Musik wird veranstaltet von der 
Landesbeauftragten zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur, dem 
Stasi-Unterlagen-Archiv Halle, 
der Gedenkstätte Roter Ochse, 
der Evangelischen Johannes-
gemeinde und dem Zeit-Ge-
schichte(n) e.V. 

6.10.2022 Halle; Filmpräsentation: „Die 
Grenze“ Moderation Frau Fal-
gowski. In Kooperation mit dem 
Zeitgeschichte(n) Verein e.V., 
der Gedenkstätte „Roter Och-
se“ und dem Bundesarchiv 

4.11.2022 Halle; Konzertlesung „Ich muss-
te raus. Wege aus der DDR“, in 
Kooperation mit dem Zeitge-
schichte(n) Verein e.V. und der 
Gedenkstätte „Roter Ochse“ 

11.11.2022 Salzwedel; Konzertlesung „Ich 
musste raus. Wege aus der 
DDR“, in Kooperation mit dem 
Diakonischen Werk Sachsen-
Anhalt e.V. und der Diakoni-
schen Flüchtlingshilfe  

19.11.2022 Marienborn; Netzwerktreffen 
zum Engagement am Grünen 
Band 2022: Materielle Über-
reste? Das DDR-Grenzregi-
me und die Gestaltung einer 
Erinnerungskultur in der Ge-
genwart in Kooperation mit 
der Gedenkstätte Marienborn 

und Landesheimatbund Sach-
sen-Anhalt 

28.11.2022 Ballenstedt; Filmvorführung 
„Die jüngsten Opfer der Mau-
er“ mit anschließender Dis-
kussionsrunde. Teilnehmerin-
nen: Regisseurin Sylvia Nagel 
und die Landesbeauftragte 
Birgit Neumann-Becker 

8./9.12.2022; 19./20.01.2023; 2./3.3.2023 
 Magdeburg; Weiterbildung 

„Fallarbeit mit Betroffenen von 
SED-Unrecht“. In Kooperation 
mit der Universität Jena, dem 
Universitätsklinikum Magde-
burg und der SED-Opferbe-
auftragten des Bundestages 

6.2.11. Weitere Veranstaltungen 
Veranstaltungen, an denen die Landesbe-
auftragte auf Einladung – teilweise mit ei-
genen Redebeiträgen – teilgenommen hat: 
19.1.2022 Halle; Theologische Tage, 

Theologische Fakultät 
27.1.2022 Magdeburg; Tag des Geden-

kens an die Opfer des KZ-Au-
ßenlagers MAGDA, Mahn-
mahl „MAGDA“ 

26.5.2022 Hötensleben; Gedenkstunde - 
An die Ereignisse des Jahres 
1952 und ihre Folgen. In der 
bundesweit einzigen Gedenk-
stunde zu diesem Jahrestag 
werden all jene Menschen, 
die durch das DDR-Grenzre-
gime ihre Heimat verloren, 
Leid und Unrecht erfuhren o-
der getötet wurden gewürdigt. 
Die Gedenkstunde findet in 
Kooperation der Gedenkstätte 
Deutsche Teilung Marienborn/ 
Stiftung Gedenkstätten Sach-
sen-Anhalt mit dem Grenzdenk-
malverein Hötensleben e.V. 
und dem Verein Grenzenlos – 
Wege zum Nachbarn e.V. statt. 

11.5.2022 Halle; Lehrerfortbildung: Die 
DDR ist Geschichte, in Ko-
operation mit LISA 

20.-22.5.2022 Rostock; 25. Bundeskon-
gress der Landesbeauftragten 
zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur und der Folgen der 
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kommunistischen Diktatur so-
wie der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED- Dikta-
tur mit den Verfolgtenverbän-
den und Aufarbeitungsinitiati-
ven 

17.7.2022 Hohegeiß; Ausstellungseröff-
nung: An der Grenze erschos-
sen. Todesopfer an der Gren-
ze Sachsen-Anhalt-Nieder-
sachsen. Vortrag und Ge-
spräch  

3.9.2022 Neuburxdorf; Mahn- und Ge-
denktreffen Initiativgruppe La-
ger Mühlberg. Gefördert mit 
Mitteln der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur und der Beauftragten des 
Landes Brandenburg zur Auf-
arbeitung der Folgen der kom-
munistischen Diktatur (LAkD) 

15.9.2022 Hohegeiß; Aufstellung und 
Einweihung der Dennert-Tan-
ne für Heiko Runge. Zwei An-
gehörige der Grenztruppen, 
hatten 1979 Heike Runge bei 
seinem Fluchtversuch unter 
Dauerfeuer genommen und 
erschossen. 

17.9.2022 Staßfurt; Vernissage anlässlich 
des 40. Jahrestages der Eröff-
nung der Schule der Freund-
schaft in Staßfurt. Fotoausstel-
lung mit Porträts ehemaliger 
Schülerinnen und Schüler der 
Schule der Freundschaft in 
Staßfurt mit Fotografien von 
Angelo Ghidoni, die ev. Er-
wachsenenbildung und die Kir-
chengemeinden Staßfurts la-
den ein. 

22./23.9. Halle; 27. Halle-Forum: Zwi-
schen KSZE-Prozess und 
verschärfter Verfolgung. Die 
Bürgerrechtsbewegung im 
SED-Staat der 1970er-und 
1980er-Jahre. 

3.10.2022 Erfurt; Festakt zum Tag der 
deutschen Einheit 

4.-6.11.2022 Neudietendorf; Tagung "Un-
ruhestifter in Staat und Kirche 
– Lernen von den Gruppen 
der DDR-Opposition?“ 

13.11.2022 Magdeburg; Zentrale Gedenk-
stunde zum Volkstrauertag im 
Landtag von Sachsen-Anhalt 

16.11.2022 Staßfurt; öffentliche Anhörung 
und Sitzung des Kulturaus-
schusses der Stadt Staßfurt: 
Diskussion und Abstimmung 
über die Anbringung einer Ge-
denktafel an der Bodebrücke 

15.12.2022 Magdeburg; Ökumenisches 
Neujahrsgespräch mit Lan-
desbischof Friedrich Kramer 
und Bischof Dr. Gerhard Fei-
ge im Gespräch mit Markus 
Meckel, Minister a.D. 

6.2.11. Weitere Veranstaltungen, bei de-
nen die Landesbeauftragte durch 
einen Mitarbeiter der Behörde 
vertreten war  

27.1.2023 Magdeburg; Tag des Geden-
kens an die Opfer des KZ-Au-
ßenlagers MAGDA, Mahn-
mahl „MAGDA“ 

19.2.2022 Webex-Meeting ; Was wir wei-
tergeben. Vom Begreifen des 
Traumas zum Gestalten trag-
fähiger Beziehungen in Zeiten 
gesellschaftlicher Spannung. 

1.3.2022 Online Seminar; „Freisetzung 
der Kräfte – Wie kann die Er-
innerung an Kolonialgewalt, 
Versklavung, Zwangsarbeit, 
Enteignung und Zerstörung 
zum Ausgangspunkt für die 
Gestaltung einer postkolonia-
len Zukunft werden?“ 

27.4.2022 Livestream; Buchvorstellung: 
„Im Laboratorium der Markt-
wirtschaft. Neue Forschungen 
zur Geschichte der Treuhand-
anstalt“ 

14.5.2022 Benneckenstein, im Kurpark: 
Einweihung Gedenkstein an 
Zwangsaussiedlung  

17.6.2022 Gedenkveranstaltung zum 17. 
Juni 1953 in der Gedenkstätte 
Moritzplatz  

19.6.2022 Diesdorf (Altmark); 70 Jahre 
“Aktion Ungeziefer” – Zwangs-
aussiedlungen in der DDR aus 
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lokaler und europäischer Per-
spektive, veranstaltet vom Lan-
desheimatbund, dem Freilicht-
museum Diesdorf und dem Alt-
markkreis Salzwedel 

24.8.2022 Abbenrode; Grenzertreffen 
9./9.9.2022 Bautzen; Bautzenforum: Um-

bruchsjahre im Osten – Vom 
geteilten zum wiedervereinten 
Deutschland 

11.9.2022 Magdeburg; Einweihung Zeit-
strahl/Gedenktafel Opfer des 
Eisernen Vorhangs. Erfah-
rungsbericht von Schüler*in-
nen des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums mit anschließen-
der Niederlegung von Blumen 
und einer Schweigeminute 

28.9.2022 Online; Lehrerfortbildung: 
Kurzvorstellung der neuen 
Handreichung „Die DDR ist 
Geschichte“ 

3.10.2022 Erfurt; Bürgerfest zum Tag 
der Deutschen Einheit: Infor-
mationsstand der Konferenz 
der Landesbeauftragten 

3.10.2022 Marienborn; Fest der Begeg-
nung / Informationsstand der 
Landesbeauftragten zum Tag 
der Deutschen Einheit mit Be-
ratungsangeboten 

29.10.2023 Berlin; Gedenkveranstaltung 
„Rückgabe der Namen“. Ge-
denken an von Sowjetischen 
Militärtribunalen zum Tode 
Verurteilte, veranstaltet von 
MEMORIAL Deutschland e.V. 

12.11.2022 Magdeburg; Gedenkfeier und 
Kranzniederlegung anlässlich 
des Volkstrauertages unter 
dem Motto „Die Opfer dürfen 
nicht vergessen werden“ in 
der Gedenkstätte Moritzplatz 

24.11.2022 Halle; „Flüchtiges Glück“. Le-
sung mit anschließendem Ge-
spräch mit Ulla Mothes 

7.12.2022 Stapelburg; Einweihung einer 
Gedenktafel zur „Aktion Un-
geziefer“ 

6.3. Bücher, Broschüren und Info-
Blätter 

Seit 2013 gibt die Landesbeauftragte in Zu-
sammenarbeit mit dem Mitteldeutschen 
Verlag (mdv) eine eigene Studienreihe her-
aus. Erschienen sind Bände 1 bis 11 nebst 
6 Sonderbänden, und zwei Einzelwerke. 
Die Aufteilung der Informationsmaterialien 
in die Reihen „Betroffene erinnern sich“, 
„Sachbeiträge“ und „Informationen der Be-
hörde“ wurde aufgegeben. Die Bände 1 bis 
20 der Reihe „Betroffene erinnern sich“ und 
die Bände 1 bis 38 der Reihe „Sachbei-
träge“ gelten als Bände 1 bis 58 der Schrif-
tenreihe der Landesbeauftragten, die Bro-
schüren der Jahre 2006 bis 2014 als Bände 
59 bis 69. 
Die Broschüren werden auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt und sind – wenn nicht 
über den Buchhandel erhältlich – nach wie 
vor (soweit die Nutzungsrechte vorhanden 
sind, s. unten Kap. 6.7., S. 149) in das In-
ternet auf der Homepage der Landesbeauf-
tragten eingestellt und werden, sofern ver-
griffen, gelegentlich auch auf Wunsch ko-
piert, da nicht alle Interessenten über einen 
Internetzugang verfügen. 
6.3.1. Die DDR ist Geschichte. Eine 

Handreichung 
Annette Hildebrandt/Lothar Tautz: Die DDR 
ist Geschichte. Eine Handreichung für den 
Unterricht zur DDR-Geschichte in den Klas-
senstufen 10-12 der allgemeinbildenden 
Schulen und in den Berufsschulen. Hg. v.: 
Die Beauftragte des Landes Sachsen-An-
halt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
Print und Digitalausgabe. Magdeburg 
2022. 272 Seiten + 24 digital abrufbare Me-
dien (nur für registrierte Lehrkräfte des Lan-
des Sachsen-Anhalt).  
Mit der Handreichung „Die DDR ist Ge-
schichte“ stellt die Beauftragte des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur den Lehrerinnen und Lehrern für 
Geschichte und Sozialkunde sowie Ethik 
und Religion an den allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen des Landes um-
fangreiches Unterrichtsmaterial zur DDR-
Geschichte und zur SED-Diktatur zur Ver-
fügung. Die vielseitigen Materialien erleich-
tern es den Lehrkräften, diese wichtige Pe-
riode der jüngsten deutschen Vergangen-
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heit den Schülerinnen und Schülern fun-
diert und abwechslungsreich näher zu brin-
gen.  

 
Die Autoren der Handreichung Annette Hil-
debrandt und Lothar Tautz haben in diese 
Arbeit ihre jahrzehntelangen Erfahrungen 
bei Schulprojekten zur DDR-Geschichte 
eingebracht.  
Die Handreichung deckt vor allem den Zeit-
raum vom Bau der Berliner Mauer 1961 bis 
zur Friedlichen Revolution von 1989 ab. 
Themenschwerpunkte sind neben dem 
Mauerbau: „SED und Staatssicherheit“, 
„Kirche im Sozialismus“, „Menschenrechte 
in der DDR und heute“ und „Die Friedliche 
Revolution“. Durch den modularen Aufbau 
und die Berücksichtigung verschiedener 
Unterrichtssituationen – Unterricht mit oder 
ohne Computer, E-Unterricht – ist die 
Handreichung sehr flexibel einsetzbar. Ne-
ben umfassenden Erläuterungen, Quellen 
und Arbeitsblättern enthält die Handrei-
chung auch zahlreiche Stundenablaufpläne 
in verschiedenen Varianten. Die Lehrerin-
nen und Lehrer können sie so bequem für 
ihre Unterrichtsplanung anpassen.  

                                                           
1 URL = https://www.bildung-lsa.de/informationspor-
tal/unterricht/sekundarschule/geschichte/lernbiblio-
thek/weitere_materialien_und_anregun-
gen.htm#art41264 (14.3.2023) 

Die Handreichung ist in Kooperation mit 
dem Landesinstitut für Schulqualität und 
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) ent-
standen. Sie erscheint in einer Druckaus-
gabe und in einer Digitalausgabe, die den 
Lehrerinnen und Lehrern auf dem Bildungs-
server des Landes Sachsen-Anhalt kosten-
frei zur Verfügung steht.1 Die Handreichung 
wird ergänzt durch 24 Begleitmedien (Film 
und Audio-Dateien), die über den Medien-
server des LISA emuTube abrufbar sind.  
6.3.2. Abgeholt, Verschwunden, hinge-

richtet 
Birgit Neumann-Becker (Hg.): Abgeholt, 
verschwunden, hingerichtet. Politische Ver-
folgung in Sachsen-Anhalt 1945 bis 1953. 
Beiträge von Edda Ahrberg, Frank 
Drauschke und Andreas Weigelt; Studien-
reihe der Beauftragten des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur, Sonderband Sachbuch. Halle 
(Saale): Mitteldeutscher Verlag, August 
2022. 708 Seiten mit umfangreichem Ort- 
und Personenregister und zahlreichen Ab-
bildungen. ISBN 978-3-96311-463-2. Preis: 
40,00 €  

Das Ende des Zweiten Weltkriegs war im 
Osten Deutschlands und damit auch auf 
dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt 
mit dem Übergang in die kommunistische 
Diktatur verbunden. In der sowjetisch be-
setzten Zone und auch in der späteren 
DDR kam es während dieser Zeit zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen. 
Viele der davon Betroffenen wurden nach 
1990 durch die russische Hauptmilitär-
staatsanwaltschaft rehabilitiert. Mit dem 
vorliegenden Band wird der Forschungs-
stand zu diesen Vorgängen für Sachsen-
Anhalt neu zusammengefasst und durch 
die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur Birgit Neumann-Becker 
neu herausgegeben. Verfolgt werden damit 
zwei Anliegen: Ein Dreivierteljahrhundert 
nach Kriegsende sollen in Sachsen-Anhalt 
die Informationen zu diesem Themenkom-
plex bestmöglich zugänglich gemacht wer-
den. Außerdem soll die Erinnerung an die 
Opfer sowjetischer Militärtribunale und 

https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/sekundarschule/geschichte/lernbibliothek/weitere_materialien_und_anregungen.htm#art41264
https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/sekundarschule/geschichte/lernbibliothek/weitere_materialien_und_anregungen.htm#art41264
https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/sekundarschule/geschichte/lernbibliothek/weitere_materialien_und_anregungen.htm#art41264
https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/sekundarschule/geschichte/lernbibliothek/weitere_materialien_und_anregungen.htm#art41264
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auch an die nicht verurteilten Zivildeportier-
ten durch die Publikation vor Ort lebendig 
gehalten werden. 

 
Die Beiträge von Edda Ahrberg beruhen 
auf den 2009 und 2012 von ihr und Do-
rothea Harder veröffentlichten Broschüren 
„Abgeholt und verschwunden. Von sowjeti-
schen Militärtribunalen Verurteilte aus 
Sachsen-Anhalt und ihre Angehörigen“. 
Diese wurden neu bearbeitet und ergänzt.  
Der Band wird durch umfangreiche Ort- und 
Personenregister ergänzt, die seine Er-
schließung wesentlich erleichtern. Er kann 
damit für Kommunen, Schulen, Geschichts-
vereine, aber auch für private Forscher zur 
Grundlage wie zum Ausgangspunkt für wei-
tere Recherchen dienen.  
6.3.3. Zeitzer Schicksale 
Oskar Schmidt: Zeitzer Schicksale. Über 
Oskar Brüsewitz, Arthur Jubelt, Martin 
Meißner und andere Opfer kommunisti-
scher Gewaltherrschaft im Kreis Zeitz 
1945-1989. Hg. v. d. Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sachsen-Anhalt e. V. 
2022. 425 Seiten mit Register und zahlrei-
chen Abbildungen. Preis: 19,00 €.  

Dieser Band entstand im Nachgang zur An-
bringung einer Gedenktafel am Altmarkt in 

Zeitz zur Erinnerung an die Opfer der kom-
munistischen Diktatur in Kooperation von 
Dr. Oskar Schmidt und der VOS Sachsen-
Anhalt e.V. Mit diesem Buch wird ganz kon-
kret an die Opfer der Gewaltherrschaft er-
innert. 
Das Buch kann bezogen werden über:  

Vereinigung der Opfer des Stalinismus in 
Sachsen-Anhalt e. V.  
Umfassungsstr. 76 
39134 Magdeburg 
Tel.: 0391-2522551 
E-Mail: vos.s-a@gmx.de 

 
Klappentext: „In der Stadt Zeitz (bei Leip-
zig) gibt es mehrere Gedenkorte für die Op-
fer kommunistischer Gewaltherrschaft 
(1945-1989). Schwere, zum Teil bis heute 
tabuisierte Schicksale zahlreicher Betroffe-
ner werden hier erstmals beschrieben. Au-
ßerdem widmen sich ausführliche Artikel 
Arthur Jubelt (1894-1947) und Oskar Brü-
sewitz (1929-1976). Erstmals wird die Zeit-
zer Rede des Journalisten Peter Mersebur-
ger (1928-2022) veröffentlicht, in der er 
über seine Inhaftierung in Zeitz und die 
„Vertreibung des Bürgertums“ aus der 
Stadt sprach. Weitere Artikel betreffen das 
Schicksal der Vertriebenen aus den deut-
schen Ostgebieten, die ab 1944 nach Zeitz 
kamen sowie die Enteignungen von großen 

mailto:vos.s-a@gmx.de
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Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben 
nach 1945. Von Zeitzeugen wird erstmalig 
ausführlich über den Widerstand gegen die 
SED-Diktatur und über die Friedliche Revo-
lution in Zeitz 1989 berichtet. Das mit zahl-
reichen farbigen Abbildungen ausgestat-
tete Buch trägt dazu bei, den heutigen Zu-
stand der Stadt besser zu verstehen und ist 
eine wesentliche Ergänzung der DDR-Re-
gionalgeschichte sowie der bisher vorlie-
genden Zeitzer Geschichtsbücher und 
Chroniken.“ 
Autor des Buches ist der in Zeitz gebürtige 
und aufgewachsene Oskar Schmidt, der 
1984 in die Bundesrepublik übersiedelte. 
Nach der Friedlichen Revolution kehrte er 
in seine Heimatstadt zurück und engagierte 
sich dort für die Rettung und Restaurierung 
der durch sozialistische Misswirtschaft rui-
nierten Altstadt. In späteren Jahren setzte 
er sich für das Anbringen von Gedenkzei-
chen an die Opfer der SED-Diktatur in Zeitz 
ein. Seinem jahrelangen und unermüdli-
chen Bemühen ist es zu verdanken, dass 
am 11. September 2021 am Zeitzer Ge-
wandhaus eine Gedenktafel für die Opfer 
der SED-Diktatur eingeweiht werden konn-
te (vgl. Tätigkeitsbericht 2021/22, Kap. 
4.2.3, S. 141-143).  
Die Landesbeauftragte hat die Druckle-
gung des Buches finanziell unterstützt und 
zu dem Buch ein Geleitwort beigesteuert.  
6.3.4. Grenzschicksale zwischen Alt-

mark und Harz 
Ines Godazgar: Grenzschicksale. Als das 
Gründe Band noch grau war. Herausgege-
ben von Kai Langer, Birgit Neumann-Becker, 
Maik Reichel mit Fotografien von Maike 
Glöckner und János Stekovics; 592 Seiten, 
Verlag Janos Stekovics.  
Die Landeszentrale für politische Bildung, 
die Gedenkstättenstiftung und die Landes-
beauftragte tragen nach §4 Grünes Band 
Gesetz Sachsen-Anhalt (GBG LSA) Ver-
antwortung für die Erinnerungskultur an 
diesem Erinnerung-und Naturmonument. 
In einer Kooperation haben diese Partner 
einen repräsentativen Band mit 30 Inter-
views, einem Essay und fotografischen Ein-
drücken gestaltet, der zur Leipziger Buch-
messe 2023 erscheinen wird. Der Minister-
präsident des Landes hat dem Band ein 
Geleitwort hinzu gestellt.  

 
Klappentext: Entlang der ehemaligen inner-
deutschen Grenze zwischen Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt, wo früher Sta-
cheldraht und Grenztürme die Freiheit der 
Menschen beschnitten, erstreckt sich heute 
das Grüne Band. Dieses ehemalige Grenz-
gebiet ist inzwischen zu einer Oase für 
Pflanzen, Tiere und Menschen geworden.  

In diesem Buch erzählen dreißig Zeitzeu-
gen von ihrem Leben an und mit der frühe-
ren deutsch-deutschen Grenze. Die Ge-
schichten bestechen durch ihre Nahbarkeit: 
Sie sind naturgemäß häufig erschreckend, 
brutal oder tragisch, mindestens so oft aber 
auch bewegend, detailreich und spannend, 
oft sogar klug und weise. 

Die Schilderungen zeigen, wie stark die 
deutsche Teilung in das persönliche Leben 
und Arbeiten der Menschen hineinwirkte. 
Aber auch, wie unterschiedlich die Men-
schen mit dieser lange als unabänderlich 
geltenden Grenze umgingen. Die Erinne-
rungen addieren sich so zu einem Kaleido-
skop der Schicksale links und rechts des 
Eisernen Vorhangs. Sie sollen die Vorstel-
lung nachgeborener Generationen von ei-
ner Epoche der deutschen Geschichte be-
reichern, die bis in die Gegenwart nach-
wirkt. 
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6.3.5. Die Solidarische Kirche  
Lothar Tautz: Die Solidarische Kirche als 
Wegbereiterin der Friedlichen Revolution. 
Studienreihe der Beauftragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, Bd. 10. Erscheint voraussichtlich 
im Sommer 2023.  

 
Das im Laufe des Jahres 2023 erschei-
nende Buch geht auf das von der Landes-
beauftragten geförderte Forschungsprojekt 
„Der ‚Arbeitskreis Solidarische Kirche‘ 
(AKSK) in der DDR im Spiegel seiner eige-
nen Dokumente und der Berichte des MfS“ 
zurück. Der Autor Lothar Tautz war selbst 
Gründungsmitglied des Arbeitskreises und 
hat seine Tätigkeit bis zur Friedlichen Re-
volution aktiv mitgestaltet. Er wertet in dem 
Buch erstmals einen reichen Fundus inter-
ner Dokumente des AKSK aus.  
Lothar Tautz: „Beispiel für eine herrschafts-
kritische oppositionelle Theologie“ (Ehrhart 
Neubert) und Praxis, entwickelt und umge-
setzt von einigen hundert jungen Kirchen-
leuten in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. 

Die neue Publikation zu diesem DDR-weit 
aufgestellten Netzwerk ermöglicht eine fak-
tenbezogene Würdigung seiner maßgebli-
chen Wirkung auf die (kirchen-) politische 

Entwicklung vom Lutherjahr 1983 bis in die 
Friedliche Revolution hinein und schließt 
signifikante Lücken in der zeitgeschichtli-
chen Betrachtung. 

Quellenorientiert macht der Verfasser deut-
lich, wie vielfältig und umfangreich sich das 
revolutionäre Potenzial des Herbstes 1989 
in den Jahren davor unter dem Dach der 
Kirche entfalten konnte und wie sich die 
handelnden Personen in diesem Prozess in 
allen Politikbereichen qualifiziert haben. 
Nicht zuletzt wird die aktuelle Diskussion 
über die vertanen Chancen und die Defizite 
des Einheitsprozesses mit neuen Aspekten 
ergänzt. Diese vertiefen dialektisch die zeit-
geschichtlichen Erkenntnisse über die 
Friedliche Revolution.“ 
Das Buch wird erstmals im Rahmen von 
„Halle liest mit“ am 27. April 2023 in der Au-
ßenstelle des Bundesarchivs, Stasi-Unter-
lagen-Archiv in Halle öffentlich vorgestellt. 
6.3.6. An der Schule der Freundschaft  
Franziska Raposo: Von Mosambik in die 
DDR. Meine Zeit an der „Schule der 
Freundschaft“ in Staßfurt. Halle (Saale): 
Mitteldeutscher Verlag, ca. 2023 
Das im Laufe des Jahres 2023 erschei-
nende Buch schließt an die Zusammenar-
beit der Landesbeauftragten mit der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung und dem 
Fortsetzungsausschuss „Vertragsarbeit 
Mosambik in der DDR“ an. Francisca Rapo-
so hatte schon auf der internationalen Ta-
gung „Respekt und Anerkennung“ 2019 in 
Magdeburg über ihre Erfahrungen als 
Schülerin an der Schule der Freundschaft 
in Staßfurt und ihre Rückkehr nach Mosam-
bik berichtet. Kinder wurden über Jahre aus 
ihren Familien gerissen und Versprechun-
gen nicht eingehalten. Sie waren Gegen-
stand sozialistischer staatlicher Planungen 
ohne eigene Rechte.  
Francisca Raposo, geboren 1968, lebte in 
einem kleinen mosambikanischen Dorf als 
eines Tages der Direktor ihrer Schule eine 
Ankündigung machte, die ihr Leben verän-
dern sollte: Landesweit wurde nach begab-
ten Kindern gesucht, die ihre Schullaufbahn 
in der DDR fortsetzen durften. Francisca 
wusste weder wo dieses Land lag, noch 
hatte sie eine Ahnung, wie es dort sein 
könnte. Aber sie wusste eines: Sie wollte 
unbedingt in diese DDR. 
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Gemeinsam mit 900 anderen Kindern aus 
Mosambik kam sie 1982 nach Staßfurt an 
die „Schule der Freundschaft“. Was sie dort 
erlebte, aber auch, wie ihr Leben nach dem 
Ende der DDR weiterging, darüber berich-
tet Francisca Raposo in diesem Buch. Ihre 
authentischen Schilderungen geben Einbli-
cke in ein Kapitel der jüngeren Geschichte, 
das vielen Menschen bis heute verborgen 
geblieben ist. 
6.3.7. Tätigkeitsbericht und Info-Blätter 
• Tätigkeitsbericht 2021/2022 der Landes-

beauftragten: Unterrichtung (Bericht) Beauf-
tragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur 12.04.2022 Druck-
sache 8/1010 (251 S.) Online-Publikation 

• Heft „Publikationsverzeichnis“ (24 Seiten, 
Neuauflage Oktober 2021) 

• Ausstellungsbegleitheft zur Ausstellung 
„Hammer-Zirkel-Stacheldraht. Zwangsar-
beit politischer Häftlinge in der DDR“ 
(Neuauflage November 2021) 

• Faltblatt „Rehabilitierung von SED-Un-
recht“ (Januar 2022) 

• Infoblatt „Die DDR ist Geschichte. Eine 
Handreichung für den Unterricht zu DDR-
Geschichte in den Klassenstufen 10-12 
der allgemeinbildenden Schulen“ (August 
2022) 

• Faltblatt „Gedenkstätten, Vereine, und 
Behörden zur Aufarbeitung der DDR-Ver-
gangenheit in Sachsen-Anhalt“ (Neuauf-
lage September 2022) 

• Infoblatt „Orte der Repression in Sach-
sen-Anhalt 1945-1989“ (Neuauflage Au-
gust 2022) 

• Faltblatt „Informieren – Beraten – Aufar-
beiten“ (Neuauflage September 2022) 

• Faltblatt „Rehabilitierung von SED-Un-
recht“ (Neuauflage September 2022) 

• Infoblatt Buchveröffentlichung „Abgeholt, 
verschwunden, hingerichtet. Politische 
Repression in Sachsen-Anhalt 1945 bis 
1953“ (Dezember 2022)  

• Info-Blatt „Wanderausstellungen“ (De-
zember 2022) 

 

 
 

6.4. Wanderausstellungen 

Die Landesbeauftragte informierte weiter-
hin die Öffentlichkeit mittels von ihr erarbei-
teter Wanderausstellungen. Die Wander-
ausstellungen konnten wegen der Corona-
Pandemie im vergangenen Jahr nur an we-
nigen Orten gezeigt werden. Langsam neh-
men die Nachfrage nach und die Möglich-
keit für Ausstellungen wieder zu. Die Lan-

desbeauftragte regt Ausstellungen insbe-
sondere auch im Zusammenhang mit 
Sprechtagen an.  
6.4.1.  Wanderausstellung Zwangsarbeit 

politischer Häftlinge in der DDR. 
Ausstellung „Hammer-Zirkel-Sta-
cheldraht“ – Stationen 

Die Ausstellung ist im Jahr 2015 von der 
Landesbeauftragten in Kooperation mit der 
Union der Opferverbände kommunistischer 
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Gewaltherrschaft (UOKG), der Landes-
zentrale für politische Bildung (LpB) und 
dem Bürgerkomitee Magdeburg e.V. her-
ausgegeben worden. Die Ausstellung infor-
miert die Öffentlichkeit über die Bedingun-
gen des Strafvollzugs für politische Häft-
linge in der DDR. Zugleich gibt sie ehema-
ligen Häftlingen die Gelegenheit, über ihre 
persönlichen Erfahrungen als Zeitzeugen 
zu sprechen. Mit diesen individuellen Erleb-
nisperspektiven erfüllt sie insbesondere 
auch in Westdeutschland eine wichtige Auf-
gabe. Zugleich leistet die 22 Roll-Ups um-
fassende Ausstellung einen wichtigen Bei-
trag zur Öffentlichkeitsarbeit, da sie bislang 
die einzige zu diesem Thema ist. 
Seit 2018 ist die Ausstellung fortlaufend im 
Westen und Süden der Bundesrepublik zu-
meist in Schulen erfolgreich unterwegs ge-
wesen. Aufgrund ihres Formats kann die 
einfach aufzubauende Wanderausstellung 
zudem in Gedenkstätten und Rathäusern, 
aber auch in Kulturzentren und Museen 
präsentiert werden.   
Trotz erschwerter Bedingungen durch die 
weiterhin anhaltende Corona-Pandemie, 
war es 2022 möglich, die Ausstellung an 
drei Standorten in Baden-Württemberg zu 
zeigen. So war sie ab Januar bis März im 
Gymnasium in Hechingen, von März bis 
April im Martin-Gebert-Gymnasium in Horb 
am Neckar sowie von April bis Juni im Otto-
Hahn-Gymnasium in Nagold zu sehen. 
Eine vergleichbare Darstellung des Arbeits-
einsatzes und der Haft-Bedingungen gibt 
es für ein anderes Bundesland nicht. Die 
Landesbeauftragte wird sich auch in Zu-
kunft diesem Thema widmen, indem sie 
Betroffene berät und ergänzend in ihrem 
Öffentlichkeitsprojekt „Orte der Repression 
in Sachsen-Anhalt 1945–1989“ (s. Kap. 
4.2.1., S. 99) auf die Haftanstalten, Haftar-
beitslager und Orte des Arbeitseinsatzes 
hinweist. Das Thema der Haftzwangsarbeit 
ist auch von der SED-Opferbeauftragten 
als wichtige Frage hinsichtlich der Anerken-
nung und Härtefallregelungsnotwendigkeit 
identifiziert worden.  
6.4.2. Wanderausstellung „An der Gren-

ze erschossen. Die Todesopfer 
des DDR-Grenzregimes in Sach-
sen-Anhalt“ 

Auf elf Roll-Ups informiert die Ausstellung 
aus dem Jahr 2019 über das Grenzregime 

an der innerdeutschen Grenze, erläutert 
mehrere Einzelfälle und listet erstmalig alle 
bekannten Todesfälle mit sachsen-anhalti-
nischen Bezug auf. 68 Frauen und Männer 
wurden von 1949 bis 1989 im Zusammen-
hang mit dem Grenzregime an der 342 Ki-
lometer langen Grenze des heutigen Lan-
des Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen ge-
tötet. Zusätzlich kamen in diesem Gebiet 
sieben Männer in Ausübung ihres Grenz-
dienstes ums Leben. 31 Bürger aus Städ-
ten des heutigen Sachsen-Anhalts wurden 
an der Berliner Mauer oder in anderen eu-
ropäischen Staaten am „Eisernen Vorhang“ 
getötet. 

 
Eine Begleitbroschüre zur Ausstellung mit 
einem Aufsatz von Dr. Jan Kostka, Histori-
ker und Mitarbeiter im Forschungsverbund 
SED-Staat an der Freien Universität Berlin, 
gibt Auskünfte über die wissenschaftlichen 
Recherchemethoden. Zudem werden in 
mehreren Tabellen die Todesfälle doku-
mentiert und um Einzelheiten zum Gesche-
hen ergänzt.  
Zusätzlich zu der Roll-Up-Variante existiert 
die Ausstellung zudem in Plakatform (For-
mat A1). Beide Versionen wurden vielfach 
von Kommunen, Schulen, Bildungsträgern, 
Kirchengemeinden, Vereinen und anderen 
Interessierten bei der Landesbeauftragten 
bestellt und eingesetzt. 
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Die Roll-Up-Version der Ausstellung wurde 
2022 in der Harz-Region auf niedersächsi-
scher sowie sachsen-anhaltinischer Seite 
der einstigen Grenze präsentiert. Stationen 
waren: die Kirche „Zur Himmelspforte“ in 
Hohegeiß (Juli), die evangelischen Stadt-
kirche St. Jakobi in Elbingerode (Septem-
ber) und die historische Trink- und Wandel-
halle in Bad Harzburg (September bis Ok-
tober). Am 17. Juli 2022 wurde die Ausstel-
lung in Hohegeiß von der Landesbeauftrag-
ten und Pfarrer Andreas Widlowski eröffnet. 
6.4.3. Wanderausstellung „Der 17. Juni 

1953 in Sachsen-Anhalt“ (in Vor-
bereitung) 

Zum 70. Jahrestag des Aufstandes vom 17. 
Juni 1953 bereitet die Landesbeauftragte 
eine Wanderausstellung vor. Sie soll 
schwerpunktmäßig die Ereignisse jenseits 
der damaligen Bezirkszentren Magdeburg 
und Halle (Saale) darstellen und zeigen, 
dass weite Teile des heutigen Landes 
Sachsen-Anhalt, gerade auch Bewohner 
der ländlichen Regionen gestreikt und de-
monstriert haben. Die Ausstellung wird auf 
25 Roll-Ups konzipiert und wird neben den 
ortsgeschichtlichen Ereignissen auch den 
historischen Kontext beleuchten, die Ver-
folgung der Teilnehmer am Aufstand be-
trachten und einen Ausblick auf weitere 
Aufstände gegen diktatorische Regime bis 
in die Gegenwart geben, um die Relevanz 
der Thematik zu unterstreichen.  
Die Ausstellung soll vor allem, aber nicht 
nur, junge Menschen ansprechen. Deshalb 
enthält sie, entsprechend dem Medienver-
halten jüngerer Generationen, viele interak-
tive Elemente, die es erlauben, vertiefende 
Informationen, Ton- und Filmdokumente 
abzurufen. Für die Arbeit in Schulen wird 
auch eine Plakatversion der Ausstellung er-
stellt. Darüber hinaus wird differenziertes 
pädagogisches Begleitmaterial erstellt, 
dass Schülerinnen und Schülern auf ver-
schiedenen Kompetenzstufen einen Zu-
gang zu der Thematik erlaubt.  
Die Realisierung der Ausstellung wird 
durch die Landeszentrale für politische Bil-
dung und zu einem wesentlichen Teil durch 
die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur gefördert.  

                                                           
1 URL = https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/ak-
tuelles/termine-rundbrief (14.3.2023) 

6.5. Monatlicher Rundbrief 
Der monatlich erscheinende Rundbrief ent-
hält Hinweise auf Veranstaltungen und 
Ausstellungen, welche sich mit totalitärer 
Herrschaft und deren Folgen für den Ein-
zelnen beschäftigen. Zudem finden sich im 
Rundbrief umfangreiche Hinweise auf Sen-
dungen im Hörfunk- sowie Fernsehpro-
gramm, auf Podcasts und auf Streams von 
Veranstaltungen, die zu diesem Themen-
gebiet gehören. Der Rundbrief ist nach wie 
vor das einzige Informationsmedium dieser 
Art, welches regelmäßig in Sachsen-Anhalt 
erscheint. Der Rundbrief wird an Multiplika-
toren, Einrichtungen der politischen Bil-
dung und mit dem Thema befasste Behör-
den sowie interessierte Einzelpersonen 
versandt. Die Anzahl der Empfänger liegt 
gegenwärtig bei 285 (Auflage: 700 Stück, 
zur Auslage in öffentlichen Einrichtungen, 
insbesondere der politischen Bildung und 
bei den Beratungstagen). Auf der Website 
der Landesbeauftragten stehen die Rund-
briefe in einer Langversion digital zur Ver-
fügung.1 
6.6. Bibliothek 
Die Landesbeauftragte unterhält eine um-
fangreiche Bibliothek mit Literatur aus allen 
Wissensbereichen zur Geschichte der DDR 
einschließlich der Zeit der sowjetischen Be-
satzungszone. Der Bestand umfasst haupt-
sächlich wissenschaftliche Arbeiten und 
Studien, Belletristik mit DDR-Bezug, wis-
senschaftliche Reihen sowie Lehr- und In-
formationswerke. Enthalten sind auch Wer-
ke mit Fokus auf die UdSSR, die Publikati-
onen der anderen Landesbeauftragten, des 
Bundesarchivs sowie der Enquete-Kom-
missionen und Erfahrungsberichte politisch 
Gefangener, DDR-Flüchtlinge, Opfer des 
DDR-Dopingsystems, ehemaliger DDR-
Heimkinder und DDR-Vertragsarbeiter vor-
zugsweise mit Bezug zu Sachsen-Anhalt. 
Neben dem ständig weiter ausgebauten 
Angebot an Büchern wird das Bibliothek-
sangebot durch Fachzeitschriften, unter 
anderem die „Zeitschrift für offene Vermö-
gensfragen, Rehabilitierungs- und Wieder-
gutmachungsrecht“ ergänzt. Das Medien-
angebot der Bibliothek enthält außerdem 
VHS-Kassetten, Disketten, CDs und DVDs.  

https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/aktuelles/termine-rundbrief
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/aktuelles/termine-rundbrief
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Insgesamt gibt es 566 solcher Medien (Vor-
jahr: 528). Der allgemeine Bestand beläuft 
sich auf 6.917 Bücher und Zeitschriftenaus-
gaben (Vorjahr: 5.944), wovon 3.082 (Vor-
jahr 2.223) zu fortlaufenden Reihen gehö-
ren und 3.835 auf Monographien entfallen 
(Vorjahr: 3.721). Der starke Anstieg der 
Zahlen ist auf die noch laufende tiefgrün-
dige Erfassung der Zeitschriftenbestände 
zurückzuführen, von denen ein Teil bisher 
nur summarisch in den Bibliothekslisten er-
fasst war. Ebenso ermöglichen die überar-
beiteten Bibliothekslisten eine bessere 
Übersicht und dadurch eine genauere Be-
stimmung der Bestandsgröße. 

 
Dazu kommen 511 Exemplare Originallite-
ratur aus der ehemaligen DDR. Oft gibt es 
mehrere Exemplare eines Werks, deshalb 
liegt die tatsächliche Zahl der Medienein-
heiten bei mehr als 9.000.  
Der Bibliotheksbestand wird fortlaufend 
durch Fachbücher und -zeitschriften zu ver-
schiedenen Themengebieten der Aufarbei-
tung der kommunistischen Diktatur erwei-
tert. Diese Themengebiete umfassen vor 
allem: historische und geschichtspolitische 
Fragen, Erinnerungskultur, Psychologie in 
Bezug auf psychosoziale Theorie und Pra-
xis sowie Traumabewältigung und Gedenk-
stättenpädagogik.  
Die Zusammenarbeit mit der Bibliothek des 
Landtages erfolgt regelmäßig. Zudem be-
steht ein kontinuierlicher Austausch neuer 
Publikationen mit den anderen Landesbe-
auftragten, der Bundesstiftung Aufarbei-
tung, dem Bundesarchiv sowie der Ge-
denkstättenstiftung. 

Die Bibliothek ist öffentlich zugänglich und 
steht allen Interessierten, die sich im Stu-
dium, beruflich oder privat rund um das 
Thema der DDR-Vergangenheit informie-
ren möchten, offen. Zur Nutzung des Bü-
cherbestandes der Behörde steht den Be-
suchern ein Leseraum mit mehreren Ar-
beitsplätzen zur Verfügung. Ein Großteil 
der Bestände kann auch ausgeliehen wer-
den. 
Eine optimale Literaturrecherche ermög-
licht das Bibliotheksprogramm Allegro-C. 
Allegro-C ist eine Software für Bibliotheks-
kataloge und wird auch von der Bibliothek 
des Landtages von Sachsen-Anhalt ge-
nutzt. Dieses Programm erlaubt der Biblio-
theksverwaltung eine verbesserte Katalogi-
sierung und Recherche der Bestände. Da 
alle Bücher fortlaufend in das Allegro-Sys-
tem eingepflegt und mit entsprechenden 
Schlagwörtern versehen wurden, ist es Mit-
arbeitern und Besuchern nun auf einfache 
Weise möglich, den Buchbestand zu durch-
suchen.  
6.7. Internet 

Seit Ende 1998 besteht ein Internetangebot 
der Landesbeauftragten. Seit 1.1.2017 ist 
das Internetangebot der Behörde im Lan-
desportal erreichbar unter: 

https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de 

Über E-Mail ist die Behörde seit dem 
22.2.2017 zu erreichen unter der Adresse:   

info@lza.lt.sachsen-anhalt.de 

Der Internetauftritt ist in das Layout des 
Landesportals eingebettet und wird von der 
Staatskanzlei koordiniert. Auf diese Weise 
kann der erleichterte Zugang für mobile 
Endgeräte ermöglich werden. 
Weiterhin werden die erscheinenden 
Druckwerke zum Download bereitgestellt 
(Ausnahme: Druckkostenzuschüsse), wo-
mit (abgesehen von auf andere Seiten füh-
renden Links) gegenwärtig 108 (z. T. mehr-
teilige) Broschüren, dazu zehn Faltblätter 
als PDF zum Abruf verfügbar sind, sowie 
167 Pressemitteilungen. Monatlich werden 
der Rundbrief und dazu im Bedarfsfall Er-
gänzungsdateien eingestellt.

  

https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/
mailto:info@lza.lt.sachsen-anhalt.de
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Aus der Kooperation mit dem MDV sind 
zwei Publikationen des Autors Dr. Freihart 
Regner online verfügbar:  

„SED-Verfolgte und das Menschenrecht 
auf Gesundheit“ unter: https://aufarbei-
tung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Biblio-
thek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterla-
gen/Studienreihe/SED-Verfolgte_mdv.pdf  
und  

„Sich-frei-Sprechen“ unter: https://aufar-
beitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Biblio-
thek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterla-
gen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Spre-
chen_mdv.pdf.  

Es handelt sich um je eine PDF-Datei. Ei-
ner unbeschränkten Veröffentlichung steht 
nach der Vereinbarung mit dem Verlag („o-
pen access“) nichts im Wege. 
Audio-Mitschnitte wurden im Jahr 2017 
vom Bundeskongress (67 Dateien); im Jahr 
2018 von der Tagung am 28.2. im Landtag 
(13 Dateien) und vom Fachtag am 16.11. 
im Sozialministerium (18 Dateien); im Jahr 
2019 von den Fachtagen im Landtag am 
15.5.2019 (10 Dateien) sowie im Roncalli-
Haus am 22.11.2019 (19 Dateien); im Jahr 
2020 vom Online-Fachtag am 13.11.2020 
(16 Dateien); im Jahr 2021 Einbettung von 
YouTube-Videos (mit Datenschutzhinweis) 
des „Halle-Forum 2021–Zersetzung: Psy-
chologie im Auftrag der Staatssicherheit“ 
am 21. und 22. 10 2023 in der Gedenk-
stätte Roter Ochse Halle (Saale), durchge-
führt in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Gedenkstätten, der Landeszentrale für po-
litische Bildung, der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, dem Politischen Bildungsforum Sach-
sen-Anhalt, der Vereinigung der Opfer des 
Stalinismus sowie dem Verein „Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie“ e.V.; Verlinkung 
auf YouTube-Video des gesamten Fachta-
ges „Haftbedingungen für politische Gefan-
gene in der DDR und die Bewältigung von 
Langzeitfolgen durch Trauma- und Sucht-
therapie“ in Magdeburg am 26.11.2021 be-
reitgestellt. 
Im aktuellen Berichtszeitraum wurde eine 
Verlinkung auf ein YouTube-Video der ge-
samten Tagung „Geraubte Heimat – Aktion 
„Ungeziefer“. Zwangsaussiedelungen an 
der innerdeutschen Grenze“ in Magdeburg 
am 29. und 30.4.2022, durchgeführt in Ko-
operation mit der Union der Opferverbände 

Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. 
(UOKG) vorgenommen. Zudem wurden 
zwei YouTube-Videos vom „Halle-Forum 
2022 – Zwischen KSZE-Prozess und ver-
schärfter Verfolgung. Die Bürgerrechtsbe-
wegung im SED-Staat der 1970er und 
1980er Jahre“, am 22. und 23.9.2022 ein-
gebettet. Dabei werden die erforderlichen 
Datenschutzhinweise angezeigt. Verlinkt 
wurde ebenfalls ein Tagungsbericht über 
den Fachtag „Kulturgutentzug in Sachsen-
Anhalt 1945–1990: Perspektiven der Aufar-
beitung und der musealen Provenienzfor-
schung“, am 20.10. 2022 in Magdeburg. Zu 
den einzelnen Veranstaltungen, s. oben.  
6.8. Pressearbeit 
Der Presse fällt eine wichtige Bedeutung in 
der Kommunikation der Landesbeauftrag-
ten mit der Öffentlichkeit zu. Über die 
Presse informiert die Landesbeauftragte 
proaktiv die Bürgerinnen und Bürger über 
die stattfindenden Sprech- und Beratungs-
tage, über Veranstaltungen oder zu aktuel-
len Themen der Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur und der Rehabilitierung der Betroffe-
nen von SED-Unrecht. Die Landesbeauf-
tragte steht aber auch den Pressevertretern 
für Interviews, Hintergrundgespräche und 
für sachliche Nachfragen zur Verfügung.  
6.8.1. Presseinformationen  

Die Landesbeauftragte informiert regelmä-
ßig die Presse über aktuelle Ereignisse im 
Zusammenhang mit ihrem gesetzlichen 
Auftrag. Um die Adressaten zielgenau an-
sprechen zu können hat sie zwei Reihen 
von Presseinformationen mit unterschiedli-
chem Empfängerkreis und unterschiedli-
chen Inhalten eingerichtet. Die Presseinfor-
mationen der Serie A enthalten Mitteilun-
gen aus der aktuellen Arbeit der Landesbe-
auftragten, zu Fragen von Aufarbeitung und 
Rehabilitierung, zu neuen Veröffentlichun-
gen sowie Ankündigungen von Veranstal-
tungen. Im Kalenderjahr 2022 hat die Lan-
desbeauftragte 48 Pressemitteilungen der 
Serie A veröffentlicht.  

Die Presseinformationen der Serie B ent-
halten Ankündigungen von Bürgersprech-
tagen, die die Landesbeauftragte regelmä-
ßig in allen Teilen des Landes Sachsen-An-
halt anbietet (s. Kap. 1.1., 1.5. und 1.6., 

https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/SED-Verfolgte_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/SED-Verfolgte_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/SED-Verfolgte_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/SED-Verfolgte_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Sprechen_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Sprechen_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Sprechen_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Sprechen_mdv.pdf
https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Stasi-Unterlagen/Studienreihe/Regner_Sich-frei-Sprechen_mdv.pdf
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S. 22-23, 33-37). Diese Presseinformatio-
nen richten sich in der Regel an lokale Me-

dien. Im Kalenderjahr 2022 hat die Landes-
beauftragte 138 Presseinformationen der 
Serie B veröffentlicht. 

Übersicht über thematische Pressemitteilungen der Landesbeauftragten 
(ohne Veranstaltungshinweise) 

Nr. Datum Thema 

 21.1.2022 Debattenbeitrag: Ein Museum in der Propaganda-Falle – die SED-Opfer 
bleiben im Dunkeln 

A001 28.2.2022 Landesbeauftragte bestürzt über die russische Invasion in der Ukraine – 
verstärkte Beratungsangebote für SED-Verfolgte 

A005 24.3.2022 Nachruf auf Dr. Frank Eigenfeld (1943-2022) 
A009 12.4.2022 Übergabe des Tätigkeitsbericht 2021/2022 der Landesbeauftragten 
A011 30.4.2022 „Aktion Ungeziefer“: Vor 70 Jahren ließ das SED-Regime zwangsweise 

Tausende Familien aus dem Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze 
aussiedeln (gemeinsam mit der Union der Opferverbände Kommunisti-
scher Gewaltherrschaft e. V.)  

A020 15.6.2022 Zum Gedenken an den Volksaufstand vor 69 Jahren: Die Ereignisse 
vom 17. Juni 1953 sind heute so aktuell wie selten zuvor.  

A022 22.6.2022 „Wir ziehen an einem Strang!“. Landesbeauftragte Birgit Neumann-Be-
cker begrüßt den ersten Tätigkeitsbericht der Bundesopferbeauftragten 
Evelyn Zupke 

A026 28.6.2022 „An der Grenze erschossen. Erinnerung an die Todesopfer des DDR-
Grenzregimes in Sachsen-Anhalt“ 
Ausstellungseröffnung am 17. Juli 2022 10 Uhr in Hohegeiß (Nieder-
sachsen) 

A029 13.8.2022 Erinnerung an den Mauerbau in Berlin vor 61 Jahren – Erinnerung an 
die endgültige Abschottung der eigenen Bevölkerung 

A030 2.9.2022 Widerständig, engagiert, freiheitsliebend und stark demokratisch: Koch 
– Priester – Zeitzeuge. Nachruf auf Michael (Mischa) Naue 1963–2022. 

A034 6.9.2022 „Gedenkzeichen für eines der jüngsten Todesopfer an der Grenze“. Auf-
stellung und Einweihung der Dennert-Tanne für Heiko Runge am 15. 
September 2022 in Hohegeiß (Niedersachsen) 

A036 13.10.2022 Von der SED-Diktatur geraubte Kunstwerke in den Museen von Sach-
sen-Anhalt (gemeinsam mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt) 

A044 28.11.2022 Mit Humor und Kunst gegen die Diktatur: Nachruf auf Ute Lohse (1941 – 
2022) 

A048 10.12.2022 Internationaler Tag der Menschenrechte – Beauftragte des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und LISA veröffentli-
chen Handreichung „Die DDR ist Geschichte“ (gemeinsame Presseer-
klärung mit dem Ministerium für Bildung) 

A002 23.1.2023 Das neue Gedenkzeichen „Die letzte Adresse“ in Elbe-Parey – ein wich-
tiger Beitrag zur Erinnerungskultur in Sachsen-Anhalt 

 
6.8.2. Pressekonferenzen/-gespräche 
Zu besonderen Anlässen nimmt die Lan-
desbeauftragte an Pressekonferenzen teil 
oder lädt zu Pressegesprächen ein.  

Am 12. April 2022 stellte sie den fristge-
recht an Herrn Landtagspräsidenten Dr. 
Gunnar Schellenberger überreichten Tätig-
keitsbericht für das Jahr 2021/22 in einer 
gemeinsamen Landespressekonferenz der 
Öffentlichkeit vor.  

 
Birgit Neumann-Becker übergibt auf der Landespres-
sekonferenz symbolisch dem Landtagspräsidenten 
Dr. Gunnar Schellenberger den Tätigkeitsbericht für 
das Jahr 2021/22. Foto: ltlsa/smü 
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Ein weiteres Pressegespräch fand im 
Nachgang zur öffentlichen Vorstellung des 
Buches „Abgeholt, verschwunden, hinge-
richtet. Politische Repression in Sachsen-
Anhalt 1945 bis 1953“ (s. Kap. 6.2.9., 
S. 138) am 14. Dezember 2022 statt. Die 
Landesbeauftragte, die beiden Autoren 
Edda Ahrberg und Dr. Andreas Weigelt so-
wie der Sohn des nach Verurteilung durch 
ein sowjetisches Militärtribunal in Moskau 
1950 erschossenen Ernst Bischoff infor-
mierten die Pressevertreter über die Hinter-
gründe der Veröffentlichung sowie über das 
Schicksal der Betroffenen von sowjetischer 
Repression.  

 

Die Volksstimme berichtet am 16.12.2022 zur neuen 
Veröffentlichung der Landesbeauftragen „Abgeholt, 
verschwunden, hingerichtet.“ (Ausriss) 

6.8.3. Präsenz der Behörde in Funk und 
Fernsehen 

Die Landesbeauftragte und die Tätigkeit ih-
rer Behörde sind regelmäßig auch in Rund-
funk- und Fernsehen in Berichten und mit 
Interviews präsent. Hier eine Auswahl von 
gesendeten Beiträgen. 

 16.6.2022, 18:40 Uhr, Deutschland-
funk: Wie die Aufarbeitung der DDR-
Vergangenheit weitergeht. 

 17.6.2022, 19.00 Uhr, MDR-Fernse-
hen: Beitrag über die Karte „Orte der 
Repression“ 

 3.12.2022, 08.05 Uhr, MDR-Aktuell: 
Kaum Entschädigungen: SED-Opfer-
hilfe zieht negative Bilanz 

 14.12.2022, 17:40 Uhr, Deutschland-
funk: Aufarbeitung der Besatzungszeit 
in Sachsen-Anhalt.  

 18.1.2023, 18.40 Uhr, Deutschland-
funk: Warum zu wenig Opfer rehabili-
tiert und entschädigt werden.  

6.8.4. Präsenz der Behörde in Print- 
und Online-medien  

Die von der Landesbeauftragten Pressein-
formationen finden regelmäßig Eingang in 
die aktuelle Berichterstattung der Print- und 
Onlinemedien.

 
 



Tätigkeitsbericht 2022/2023 | 153 
 

 

 

  



Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit | 154 
 

 

 



Tätigkeitsbericht 2022/2023  | 155 

 

7. Zuwendungen der Behörde der Landesbeauftragten  

 

 

Die Verfolgtenverbände sowie die Aufar-
beitungsinitiativen leisten in Sachsen-An-
halt durch ihre größtenteils ehrenamtliche 
Tätigkeit einen eigenständigen und unver-
zichtbaren Beitrag bei der zivilgesellschaft-
lichen Aufarbeitung politischen und poli-
tisch motivierten Unrechts in der ehemali-
gen DDR. Das gilt besonders auch für die 
Arbeit mit den SED-Verfolgten, bei der Zeit-
zeugenarbeit, in Schulprojekten und in der 
Erwachsenenbildung. Mehr als 30 Jahre 
nach der deutschen Einheit sind Schülerin-
nen und Schüler darauf angewiesen, dass 
(Groß-)Eltern und Bildungsträger ihnen 
Wissen über die DDR-Geschichte und 
SED-Diktatur vermitteln. Diese Aufgaben 
können durch staatliche Institutionen selbst 
nur eingeschränkt wahrgenommen wer-
den. Aus diesem Grund müssen Bund, 
Länder und Kommunen die wichtige Arbeit 
der Zeitzeugen sowie der Dokumentation 
politischer Verfolgung ideell und finanziell 
langfristig, verlässlich und ausreichend 
unterstützen. Diese Arbeit der Vereine 
kann durch die Mitgliedsbeiträge nicht fi-
nanziert werden. Das „Dokumentations-
zentrum am Moritzplatz“ des Bürgerkomi-
tees Sachsen-Anhalt e. V. in Magdeburg 
und das Beratungs- und Begegnungszent-
rum des Vereins Zeit-Geschichte(n) e. V. in 
Halle werden seit 2009 institutionell vom 
Ministerium des Innern des Landes Sach-
sen-Anhalt gefördert. Die Jahresberichte 
finden sich im Kapitel 3, S. 75 ff. 
Finanzielle Unterstützung der Arbeit von 
Vereinen ehemaliger politischer Häft-
linge, Beratungs- und Betreuungspro-
jekte für ehemalige politische Häftlinge 
und Aufarbeitungsinitiativen durch Zu-
wendungen 
Die Landesbeauftragte hat im Berichtszeit-
raum entsprechend ihrem gesetzlichen 

Auftrag die Arbeit von Vereinigungen ehe-
maliger politischer Häftlinge und von Aufar-
beitungsinitiativen durch Zuwendungen wie 
folgt finanziell unterstützt: 
Einzelplan: 01 (seit 1.1.2017 in Epl. 

01 als Kapitel 0103) 
Kapitel: 0103 Haushalt der Beauf-

tragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur 

Titel: 684 03 Zuschüsse für psy-
chosoziale Begleit-
beratung der Pro-
bandinnen und Pro-
banden zum bundes-
geförderten Projekt 
„Gesundheitliche 
Langzeitfolgen von 
SED-Unrecht“ 

Haushaltsansatz: 2021 (in der Fassung 
des Zweiten Nach-
tragshaushaltsgeset-
zes 2020/2021, § 1 
Nr. 3) 30.000 € 

Die Landesbeauftragte hat im Berichtszeit-
raum für diesen Titel im Dezember 2021 
erstmalig einen entsprechenden Antrag für 
das Haushaltsjahr 2022 erhalten. Über das 
bundesgeförderte Projekt wird an anderer 
Stelle (s. Kap. 5.1.1, S. 111) berichtet. 
Kapitel: 0103 Haushalt der Beauf-

tragten des Landes 
Sachsen-Anhalt zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur 

Titel: 685 11 Zuschüsse zu Maß-
nahmen der Erwach-
senenbildung 

Haushaltsansatz: 2022 32.200 €
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Institution Projekt Summe 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V.  

Bustagesfahrt mit Opfern der SED-Diktatur zum 
Besuch der Gedenkstätte Isenschnibbe  3.768,75 € 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V. 

Durchführung einer zentralen Gedenkveranstal-
tung für die Bezirksgruppen Bernburg, Halle, 
Magdeburg und Wernigerode in Magdeburg ein-
schl. Bustransfer zum Gedenkort Moritzplatz 

1.673,50 € 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V. 

Gedenkveranstaltung an die Opfer der deutschen 
Teilung am 26. Mai 2022 1.062,20 € 

Grenzdenkmalverein 
Hötensleben e. V. 

Beteiligung am internationalen Workcamp 2022 
in Hötensleben 2.500,00 € 

   

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V. 

Gedenkveranstaltungen in Eisleben und Witten-
berg und Beratung und Betreuung in den Orts-
gruppen 

2.824,01 € 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V.  

Teilnahme am Erfahrungsaustausch bei der LzA 65,50 € 

   

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e. V 

Unterstützung der Anreise zum Bundeskongress 
2022 nach Rostock 2.500,00 € 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e.V. 

Zeitzeugenprojekt / Interviews 9.534,28 

Vereinigung der Opfer 
des Stalinismus in Sach-
sen-Anhalt e.V. 

Zuschuss zum Buchprojekt „Zeitzer Schicksale“ 1.000,00 € 

   

Flüchtlingshilfe Salzwe-
del/Kunsthaus 

Konzertlesung „ Ich musste raus – Wege aus der 
DDR“ 2.565,00 € 

Tourismus GmbH Wer-
nigerode/Schierke 

Konzertlesung „Ich musste raus – Wege aus der 
DDR“ 2.160,00 € 

Zeit-Geschichte(n) e.V. Konzertlesung „Ich musste raus – Wege aus der 
DDR“ 2.115,00 € 

   

Summe  31.768,24 € 

Rest   231,76 € 

Die Mittel wurden fristgemäß abgerufen und angeordnet.  
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Titel: 685 51 Sonstige Zuschüsse 

Haushaltsansatz: 2022: 68.400,00 € 

Institution Projekt Summe 

Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg AöR 

Verstetigung eines Kompetenznetzwerkes für psy-
chosoziale Beratung und Therapie in Sachsen-
Anhalt für Menschen, die Opfer von SED-Unrecht 
geworden sind 

21.991,95 € 

Caritasverband für das 
Bistum Magdeburg e. V.  

Förderung und Durchführung von Einzelgesprä-
chen in Form der aufsuchenden Sozialarbeit für 
Betroffene von SED-Unrecht 

14.500,00 € 
 

Zeit-Geschichte(n) e. V. Layout zum Buch über das Jugendhaus Dessau 2.273,04 

Evangelische Kirchen-
gemeinde Bad Schmie-
deberg 

Präsentation einer Ausstellung zu DDR-Ge-
schichte in der evangelischen Stadtkirche inkl. 
Begleitprogramm 

450,00 € 

Heimat-, Kultur und Mu-
seumsverein Abbenrode 
e. V. 

Informationstafeln/Erinnerungstafeln am Grünen 
Band 3.759,13 € 

Heimat-, Kultur und Mu-
seumsverein Abbenrode 
e. V. 

Zuschuss zur Heimatzeitung 1.500,00 € 

Museumsverein Hohe-
geiß e. V. 

Gedenktafel für Heiko Runge (Grenzopfer) an 
der innerdeutschen Grenze zwischen 
Benneckenstein und Hohegeiß 

152,58 € 

Grenzmuseum Böck-
witz/Zicherie 

Ausbau des Grenzmuseums mit einer Wandge-
staltung zur dt. Geschichte sowie Aufbau einer 
Homepage zur Information der Öffentlichkeit 

5.000,00 

   

   

Summe   49.626,70 € 

Rest   18.773,30 € 

Die Mittel wurden fristgemäß abgerufen und angeordnet.  
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8. Informationen zum Stand der Rechtsprechung 

 

8.1. Stand der Rechtsprechung im Be-
reich der Überprüfung des Öffent-
lichen Dienstes in Sachsen-Anhalt  

Durch Anfragen bei den Arbeits- und Ver-
waltungsgerichten in Sachsen-Anhalt infor-
miert sich die Behörde der Landesbeauf-
tragten über den Stand der Rechtspre-
chung bei Verfahren mit MfS-Bezug. 
Gemäß Mitteilung des Stasi-Unterlagen-
Archivs wurden im Jahr 2022 immerhin 
noch 29 (Vorjahr 45) leitende Mitarbeiter öf-
fentlicher Stellen (öffentlicher Dienst) über-
prüft. In Abhängigkeit vom Ergebnis der 
Überprüfung wurden beim MWU zwei Mit-
arbeiter weiter beschäftigt, im Bereich MB 
stehen noch zwei Auskünfte auf Ersuchen 
aus.  
Auf die Anfrage bei den Arbeitsgerichten 
des Landes Sachsen-Anhalt teilte das Lan-
desarbeitsgericht in Halle für das Jahr 2022 
mit, dass in seinem Geschäftsbereich mit 
Stichtag 31.12.2022 keine Klage- oder Be-
rufungsverfahren mit MfS-Bezug anhängig 
sind (betrifft auch die Arbeitsgerichte Mag-
deburg, Halle, Dessau und Stendal). 
Auf die Anfrage bei den Verwaltungsgerich-
ten des Landes Sachsen-Anhalt teilte das 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-
sen-Anhalt in Magdeburg und die Verwal-
tungsgerichte Halle und Magdeburg für 
2022 mit, es seien keine Klagen ehemaliger 
Mitarbeiter des MfS wegen der Rücknahme 
einer Beamtenernennung und keine kom-
munalen Organstreitigkeiten anhängig ge-
wesen. 
8.2. Rechtsprechung und Verwaltungs-

entscheidungen zur Rehabilitierung 
(auch von Heimkindern und Jugend-
lichen, die in Jugendwerkhöfen un-
tergebracht waren), zu Renten und 
zum Vermögensrecht (in Sachsen-
Anhalt und bundesweit) 

Die Tätigkeitsberichte der Landesbeauf-
tragten in den vergangenen Jahren enthiel-
ten eine möglichst umfangreiche Auflistung 
und Darstellung der jeweils neu ergange-
nen Gerichts- und Verwaltungsentschei-
dungen. Indes war die Position des Juristen 
der Behörde von Oktober 2022 bis Ende 

Februar 2023 vakant. Infolge der dement-
sprechend verringerten Personalkapazitä-
ten insgesamt konnte in dem vorliegenden 
Tätigkeitsbericht bedauerlicherweise nur 
ein Teil der aktuellen Entscheidungen auf-
gearbeitet werden.  
8.2.1. Rehabilitierung allgemein 

BVerfG, Beschluss vom 9.3.2022  
2 BvR 1668/17 u.a. 
Die Antragsteller begehrten die Rehabilitie-
rung ihrer Vorfahren wegen deren Enteig-
nung in der sowjetischen Besatzungszone. 
Die Fachgerichte lehnten eine Rehabilitie-
rung nach § 1 V StrRehaG mit der Begrün-
dung ab, die vorgenommenen Enteignun-
gen seien keine strafrechtlichen Maßnah-
men gewesen. Die Enteignungen seien 
vielmehr durchweg wegen der Größe des 
Grundbesitzes erfolgt, nicht wegen eines 
individuellen strafrechtlichen Schuldvor-
wurfes. Das BVerfG nahm die Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
an und sah von einer Begründung diesbe-
züglich gemäß § 93d I 3 BVerfGG ab. 
OLG Brandenburg, Beschluss vom  
4.8.2022 – 2 Reha 2/22 

Hebt das Beschwerdegericht eine Verurtei-
lung nach § 1 I StrRehaG als rechtsstaats-
widrig auf und besteht zwischen der mit ei-
ner unbedingten Freiheitsentziehung ver-
bundenen Rechtsfolge und der zugrunde-
liegenden Tat angesichts des noch verblei-
benden Schuldspruchs ein grobes Missver-
hältnis, so ist die Beschwerde nach § 13 I 
StrRehaG auch gegen die einstimmig und 
auf begründeten Antrag der Staatsanwalt-
schaft ergangene Entscheidung der Vo-
rinstanz zulässig, weil das Beschwerdege-
richt dann eine neue Bewertung der Frage 
eines groben Missverhältnisses der er-
kannten Rechtsfolge zu treffen hat (Rn. 11-
12).  

Das Kreisgericht Finsterwalde verurteilte 
den damals 17-jährigen Betroffenen am 
26. August 1971 wegen fahrlässiger Her-
beiführung eines schweren Verkehrsunfalls 
(§ 196 Abs. 1 und 2 StGB/DDR) und wegen 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
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durch asoziales Verhalten (§ 249 Abs. 1 
StGB/DDR) zu einer Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr und drei Monaten. 

Entscheidung: Das OLG Brandenburg er-
klärte die Entscheidung des Kreisgerichts 
Finsterwalde für rechtstaatswidrig und hob 
diese auf, soweit der Betroffene wegen Ge-
fährdung der öffentlichen Ordnung durch 
asoziales Verhalten verurteilt und auf eine 
Freiheitsstrafe ohne Bewährung erkannt 
worden war. Die weitere Beschwerde ver-
warf das OLG als unbegründet. 

Zu den Gründen: 
Die Verurteilung durch das Kreisgericht 
vom 26. August 1971 erweise sich als 
rechtsstaatswidrig, soweit der Betroffene 
wegen Gefährdung der öffentlichen Ord-
nung durch asoziales Verhalten (§ 249 Abs. 
1 StGB/DDR) verurteilt und gegen ihn eine 
nicht zur Bewährung ausgesetzte Freiheits-
strafe verhängt worden sei. Hinsichtlich der 
Verurteilung wegen fahrlässiger Herbeifüh-
rung eines schweren Verkehrsunfalls un-
terliege der Schuldspruch demgegenüber 
nicht der Aufhebung, weil ein rehabilitie-
rungsfähiger Sachverhalt diesbezüglich 
nicht vorliege.  
Verurteilungen nach § 249 StGB/DDR 
seien anerkanntermaßen nicht schlechthin 
rechtsstaatswidrig (...), unterlägen jedoch 
dann der Aufhebung, wenn die festgestellte 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung nicht 
eine Intensität erreicht habe, bei der eine 
strafrechtliche Ahndung unter dem Ge-
sichtspunkt der Verhältnismäßigkeit rechts-
staatlich noch tragbar sei, weil durch die 
Nichtarbeit zugleich andere Strafvorschrif-
ten erfüllt seien oder Dritte in ihren Rechten 
in nicht unerheblichem Maße verletzt wor-
den seien.  
Der Aufhebung unterliege das Urteil ferner 
insoweit, als das Kreisgericht gegen den 
Betroffenen eine nicht zur Bewährung aus-
gesetzte Freiheitsstrafe verhängt habe, 
weil diese mit einer unbedingten Freiheits-
entziehung verbundene Rechtsfolge ange-
sichts des noch verbleibenden Schuldspru-
ches in einem groben Missverhältnis zu der 
zugrundeliegenden Tat stehe (§ 1 Abs. 1 
Nr. 2 StrRehaG). Da nach den noch vor-
handenen Unterlagen und den glaubhaften 
Angaben des Betroffenen nichts dafür spre-
che, dass er als damals Jugendlicher be-
reits (erheblich) vorbestraft gewesen sei 

und im Übrigen auch der Hergang und die 
Folgen des Verkehrsunfalls sowie sein zu-
grundeliegendes Verschulden keinerlei An-
haltspunkte dafür lieferten, inwieweit hier 
die Verhängung der schwerwiegendsten in 
Betracht kommenden Sanktionsart veran-
lasst gewesen sein könnte, sei bei der inso-
weit anzustellenden Abwägung zwischen 
dem Tatunrecht, das unter Berücksichti-
gung aller für die Schuldschwere relevan-
ten Umstände zu gewichten sei, und der 
Schärfe der verhängten Sanktionen die 
ausgeurteilte Rechtsfolge nach rechts-
staatlichen Grundsätzen nicht hinzuneh-
men. 
Bescheid des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt vom 24.2.2022 
Als Folge eines vor dem Landessozialge-
richt Sachsen-Anhalt (Az. L 7 VE 6/17) ge-
schlossenen Vergleiches hob das Landes-
verwaltungsamt einen früheren Bescheid 
auf, soweit bei der Betroffenen darin für den 
Zeitraum von Dezember 2009 bis Novem-
ber 2018 eine Anpassungsstörung mit der 
Sonderform Angst und depressiver Reak-
tion gemischt im Sinne einer posttraumati-
schen Verbitterungsstörung als Schädi-
gungsfolge nach StrRehaG anerkannt und 
mit einem GdS von 20 bewertet wurde. Zu-
gleich gewährte es Versorgungsbezüge 
nach einem GdS von 30 ab Dezember 
2018 und Heilbehandlung ab Dezember 
2009. 
Bescheid des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt vom 23.5.2022 

Der Betroffene war wegen „ungesetzlichen 
Grenzübertritts“ in der Zeit vom 13.12.1988 
bis zum 6.11.1989 inhaftiert gewesen. Hier-
für wurde er rehabilitiert und erhielt eine 
Entschädigung nach § 17 StrRehaG sowie 
laufende Zuwendungen nach § 17a StrRe-
haG. In dem vorliegenden Verfahren be-
gehrte der Betroffene eine Beschädigten-
versorgung nach § 21 StrRehaG. Das Lan-
desverwaltungsamt lehnte den Wider-
spruch gegen die ablehnende Entschei-
dung des Versorgungsamtes ab. 

Zu den Gründen: 
Vor der Feststellung eines Grades der 
Schädigungsfolgen sei zu prüfen, ob vor 
dem schädigenden Ereignis bereits eine 
Teilhabebeeinträchtigung durch eine nicht 
schädigungsbedingte Gesundheitsstörung 
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vorlag. So sei für die Beurteilung der ver-
sorgungsmedizinischen, haftungsbegrün-
denden sowie haftungsausfüllenden Kau-
salität lebensbelastende Ereignisse sowohl 
vor dem schädigenden Ereignis der rehabi-
litierten Haftzeit, also Ereignisse in der 
Kindheit/Jugend zu bewerten. Im Zuge der 
Inhaftierung sei für den Betroffenen ein fo-
rensisch-psychiatrisches Gutachten erstellt 
worden, das bereits bestehende Gesund-
heitsstörungen belegt habe. Daraus ergebe 
sich, dass bei dem Betroffenen mindestens 
seit dem 21. Lebensjahr ein massiver Alko-
holkonsum dokumentiert gewesen sei. Als 
Nebenbefund seien bereits in dem Gutach-
ten eine Polytoxikomanie sowie eine „ak-
zentuierte Persönlichkeit“ attestiert worden. 
8.2.2. Rehabilitierung von Heimkindern 

und von Jugendlichen in Jugend-
werkhöfen 

KG Berlin, Beschluss vom 1.4.2022 – 
7 Ws 49/21 Reha, 7 Ws 50/21 Reha 

Die gesetzliche Vermutung des § 10 III 1 
StrRehaG kann nicht schon durch die bloße 
Benennung oder Wiederholung der gängi-
gen – nach der Verordnungslage und der 
Rechtspraxis der DDR zu erwartenden – 
Anordnungsgründe in der Einweisungsent-
scheidung widerlegt werden. Andernfalls 
liefe § 10 III 1 StrRehaG in all denjenigen 
Fällen leer, in denen es keine ausreichend 
dokumentierte Begründung der Einwei-
sungsentscheidung (mehr) gibt, sondern 
nur noch Dokumente, die – wenn über-
haupt – pauschal und kursorisch fürsorge-
rische Gründe benennen, ohne diese wei-
ter zu belegen (Rn. 20-21). 

Mit Beschluss vom 26.4.1979 ordnete der 
Rat des Stadtbezirks Berlin-Prenzlauer 
Berg – Jugendhilfeausschuss – die Einwei-
sung und Unterbringung der Betroffenen in 
das/in dem Spezialkinderheim (…) in der 
Zeit vom 27.8.1979 bis zum 4.7.1981 bzw. 
bis zum 3.7.1982 an. 
Nachdem die Betroffenen im Jahr 2018 
erstmals erfolglos eine Rehabilitierung be-
antragt hatten, beantragten sie im März 
2020 erneut die strafrechtliche Rehabilitie-
rung wegen der vorgenannten Einweisung 

                                                           
1 Die Anträge waren nur insoweit unbegründet, als 
sie sich auf einen Zeitraum erstreckten, der von dem 

und Unterbringung, und zwar der Be-
troffene (…) für den Zeitraum vom 3.7.1979 
bis zum 2.0.1981 und der Betroffene (…) 
für den Zeitraum vom 3.7.1979 bis zum 
2.7.1982. 

Entscheidung: Das KG Berlin erklärte den 
vorbezeichneten Beschluss des Rates des 
Stadtbezirks Berlin-Prenzlauer Berg – Ju-
gendhilfeausschuss – für rechtsstaatswid-
rig, hob diesen auf und rehabilitierte die Be-
troffenen.1 

Zu den Gründen:  
Eine Zwecksetzung der politischen Verfol-
gung bzw. sonst sachfremder Zwecke 
werde gemäß § 10 III 1 StrRehaG in der 
seit dem 29. November 2019 geltenden 
Fassung (§ 10 III 1 StrRehaG n.F.) vermu-
tet, wenn eine Einweisung in ein Spezial-
heim oder in eine vergleichbare Einrich-
tung, in der eine zwangsweise Umerzie-
hung erfolgt ist, stattgefunden habe. Fest-
stellungen, dass die Unterbringung der Be-
troffenen in diesem Spezialkinderheim an-
deren als sachfremden Zwecken gedient 
hat, könne der Senat auch angesichts der 
noch vorhandenen Unterlagen aus der Akte 
der Jugendhilfe nicht treffen.  
Bei der Einrichtung (…), in der die Betroffe-
nen untergebracht gewesen seien, habe es 
sich um ein Spezialkinderheim der Jugend-
hilfe der damaligen DDR gehandelt. Solche 
Spezialheime hätten – anders als soge-
nannte Normalkinderheime (…), die für el-
ternlose und entwicklungsgefährdete Kin-
der und Jugendliche gedacht waren (…) – 
der „Umerziehung“ schwererziehbarer und 
straffälliger Jugendlicher sowie schwerer-
ziehbarer Kinder, deren Umerziehung in ih-
rer bisherigen Erziehungsumgebung „trotz 
optimal organisierter erzieherischer Einwir-
kung der Gesellschaft nicht erfolgreich ver-
lief“, gedient (…).  
Ausweislich der im Auftrag der Bundesre-
gierung erstellten Expertisen zur Aufarbei-
tung der DDR-Heimerziehung sei die Un-
terbringung in Spezialheimen gekennzeich-
net gewesen von inadäquaten Erziehungs-
methoden mit ständigem Drill, unwürdigen 
Strafen und Demütigungen, psychischer 
und körperlicher Gewalt und Zwangsarbeit. 

Einweisungs-/Unterbringungsbeschluss nicht um-
fasst gewesen war. 
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Dies sei dem Senat im Übrigen auch in An-
hörungen Betroffener in anderen Verfahren 
mehrmals in eindrücklichen Schilderungen 
bestätigt worden. 
Die gesetzliche Vermutung des § 10 III 1 
StrRehaG könne nicht schon durch die 
bloße Benennung bzw. Wiederholung der 
gängigen – nach der Verordnungslage und 
der wissenschaftlich belegten Rechtspraxis 
in der DDR zu erwartenden – Anordnungs-
gründe in der Einweisungsentscheidung 
widerlegt werden (…). Denn ließe man zur 
Widerlegung der Vermutung ausreichen, 
dass es pauschal bzw. kursorisch und ohne 
Begründungstiefe beschriebene erzieheri-
sche Defizite oder Verhaltensmuster bei 
den jeweiligen Betroffenen gab, die sie als 
„schwer erziehbar“ im Sinne der damaligen 
Vorschriften und der gelebten Rechtspraxis 
der DDR einordbar machten, so wäre im 
Ergebnis jede Einweisung in ein Spezialkin-
derheim oder in einen Jugendwerkhof bei 
entsprechend irgendwo in damaligen Do-
kumenten erwähnten bzw. beschriebenen 
Auffälligkeiten auch fürsorgerisch motiviert 
gewesen. 
Ob nur atypische – über eine Schwerer-
ziehbarkeit im vorbeschriebenen Sinne der 
damaligen Vorschriften der DDR hinausge-
hende – Umstände die gesetzliche Vermu-
tung widerlegen könnten (…), brauche der 
Senat im hiesigen Fall nicht zu entschei-
den. Denn die Einweisung von Kindern und 
Jugendlichen in Spezialheime der Jugend-
hilfe sei in der Regel unverhältnismäßig, 
wenn die Eingewiesenen nicht zuvor durch 
massive Straffälligkeit aufgefallen seien o-
der sich gemeingefährlich verhalten hätten 
(vgl. Oberlandesgericht des Landes Sach-
sen-Anhalt, Beschluss vom 22.3.2018, 2 
Ws (Reh) 32/17…) 

KG Berlin, Beschluss vom 21.4.2022 – 
7 Ws 56-57/21 Reha 
Eine heute nicht mehr feststellbare Institu-
tion der Jugendhilfe der DDR ordnete für 
die Zeit vom 10.3.1986 bis 8.4.1986 die 
Einweisung und Unterbringung in das/in 
dem Durchgangsheim für Kinder und Ju-
gendliche (…) an. Am 9.4.1986 ordnete so-
dann der Rat des Stadtbezirks Mitte – Ab-
teilung Volksbildung/Referat Jugendhilfe/ 
Jugendhilfeausschuss – die Einweisung 
und Unterbringung der Betroffenen in das/ 

in dem Durchgangsheim für Kinder und Ju-
gendliche (…) in der Zeit vom 9. April 1986 
bis zum 13. Mai 1986 sowie in den/in dem 
Jugendwerkhof (…) in der Zeit vom 
14.5.1986 bis zum 6.11.1987 an. 

Entscheidung: Das KG Berlin erklärte die 
Einweisung und die Unterbringung jeweils 
unter Aufhebung der zugrundeliegenden 
Einweisungsanordnungen für rechtsstaats-
widrig und rehabilitierte die Betroffenen.  

Das KG Berlin knüpfte an seine Rechtspre-
chung aus dem kurz zuvor ergangenen Be-
schluss 1.4.2022 – 7 Ws 49/21 Reha, 7 Ws 
50/21 Reha an. 

KG Berlin, Beschluss vom 20.1.2023 – 
7 Ws 5/22 Reha 
Der Rat des Stadtbezirks Berlin-Hohen-
schönhausen – Jugendhilfeausschuss – 
ordnete durch Beschluss vom 4.5.1988 die 
Einweisung des Betroffenen in den Jugend-
werkhof (…) an. Die Unterbringung dauerte 
vom 16.9.1988 bis zum 22.3.1990.  

Entscheidung: Das KG Berlin erklärte auf 
die Beschwerde des Betroffenen hin die 
Einweisung/Unterbringung des Betroffenen 
unter Aufhebung der Einweisungsentschei-
dung insgesamt für rechtsstaatswidrig und 
rehabilitierte den Betroffenen.  

Zu den Gründen: 
Das KG Berlin bestätigte seine Rechtspre-
chung zu § 10 StrRehaG aus den Be-
schlüssen vom 1.4.2022 – 7 Ws 49/21 Re-
ha, 7 Ws 50/21 Reha und vom 21.4.2022 – 
7 Ws 56-57/21 Reha. 
Gemessen an den gesetzlichen Vorgaben 
des § 10 III 1 StrRehaG habe der Antrag 
des Betroffenen auf vollständige Rehabili-
tierung für seine Heimeinweisung und Un-
terbringung im Jugendwerkhof (…) in (…) 
für den gesamten Zeitraum seiner Unter-
bringung vom 16.9.1988 bis zum 22.3.1990 
Erfolg, denn Feststellungen, dass die Un-
terbringung des Betroffenen in diesem Ju-
gendwerkhof anderen als sachfremden 
Zwecken gedient habe, könne der Senat 
angesichts der noch vorhandenen Unterla-
gen nicht treffen. 
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Beschluss des LG Berlin vom 11.8.2022 – 
(551 Rh) 152 Js 136/21 Reha (181/21 [182/21]) 
Auf der Grundlage einer Erziehungsverein-
barung vom 4.4.1978 und infolge einer Ver-
fügung des Aufnahmeheims der Jugend-
hilfe Eilenburg befand sich der Betroffene – 
mit Unterbrechungen – vom 5.9.1978 bis 
zum 5.7.1980 in dem Spezialkinderheim 
(…). Mit Beschluss vom 30.1.1986 ordnete 
der Rat des Stadtbezirks Berlin-Lichten-
berg – Jugendhilfeausschuss – erneut die 
Heimerziehung für den Betroffenen bis zur 
Volljährigkeit an. Vom 11.4.1986 bis zum 
5.3.1987 befand sich der Betroffene – mit 
Unterbrechungen – im Jugendwerkhof (…) 
in (…). 

Entscheidung: Das LG Berlin erklärte so-
wohl die Einweisung und Unterbringung in 
das/in dem Spezialkinderheim (…) als auch 
die Einweisung und Unterbringung in das/in 
dem Jugendwerkhof (…) für rechtsstaats-
widrig und rehabilitierte den Betroffenen. 

Zu den Gründen:  
Schon aus der für die Spezialheime gelten-
den Zweckbestimmung ergebe sich, dass 
die erstrebte Verhaltensänderung in diesen 
Heimen durch strikte Maßnahmen herbei-
geführt werden musste und sollte.  
Auch die spätere Einweisung des Betroffe-
nen in einen Jugendwerkhof sei unverhält-
nismäßig gewesen. Anlass der Einweisung 
sei das auffällige Verhalten des Betroffenen 
– unter anderem Respektlosigkeit und teil-
weise obszöne Beschimpfungen – gewe-
sen, das auf Erziehungsdefizite im Eltern-
haus auf der Grundlage einer frühkindli-
chen Hirnschädigung zurückgeführt wor-
den sei. Gleichwohl sei auch vor dieser Ein-
weisung keine Diagnostik erfolgt. Demge-
genüber sei der Betroffene weder – massiv 

– straffällig geworden noch gemeingefähr-
lich gewesen. Vor diesem Hintergrund hät-
ten es die seinerzeit als einweisungsrele-
vant bewerteten Auffälligkeiten nicht er-
laubt, den Betroffenen in einem Jugend-
werkhof unterzubringen, also in einer Ein-
richtung, in der mehr oder weniger ausge-
prägt den gesetzlichen Vorgaben wider-
sprechende und die Menschenwürde der 
Jugendlichen verletzende Lebensbedin-
gungen geherrscht hätten und in denen die 
gewünschte „Umerziehung“ zu einer Zer-
störung der Persönlichkeit der Jugendli-
chen führen konnte bzw. teilweise sogar 
sollte.  
Die Erziehungsvereinbarung zwischen der 
Jugendhilfe und den Erziehungsberechtig-
ten stehe der Rehabilitierung ausnahms-
weise nicht entgegen, weil nicht davon aus-
gegangen werden könne, dass die Eltern 
die Erziehungsvereinbarung freiwillig abge-
schlossen hätten. Wie sich aus den Eintra-
gungen der Jugendhilfeakte ergebe, seien 
die Eltern zunächst strikt gegen eine Unter-
bringung ihres Sohnes in einem Heim. Der 
Kammer sei aus ihrer langjährigen Praxis 
bekannt, dass die Jugendhilfe den Eltern 
häufig klargemacht habe, dass ihr Kind oh-
nehin eingewiesen werden würde. 
LG Magdeburg, Beschluss vom 21.2.2022 
– Reh. 25/21 
Mit Beschlüssen vom 28.3.1984, vom 
12.5.1987 und vom 1.7.1988 ordnete der 
Rat des Kreises Osterburg die Unterbrin-
gung der Betroffenen in dem Spezialkinder-
heim (…) in (…) an. Das LG Magdeburg er-
klärte die Beschlüsse und die Anordnung 
für rechtsstaatswidrig, hob diese auf und 
stellte die Dauer des zu Unrecht erlittenen 
Freiheitsentzuges auf die Zeit vom 
30.4.1984 bis Juli 1989 fest. 
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III. Ausstattung der Behörde 

 

1. Personalausstattung 

§ 4 Absatz 2 AufarbBG LSA vom 10. De-
zember 2015 bestimmt: „Die Landesbeauf-
tragte erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
die notwendige Personal- und Sachaus-
stattung; diese ist im Haushalt des Landes 
im Einzelplan des Landtages in einem eige-
nen Kapitel auszuweisen.“ 
Hinsichtlich der Personalausstattung stan-
den der Landesbeauftragten zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur bis zum Beschluss 
des Doppelhaushalts 2017/2018 nur fünf 
Stellen zur Verfügung. Davon waren seit 
1.1.2008 nur vier Stellen besetzt, wiederum 
zwei davon in Teilzeit. Die fünfte Stelle ei-
ner Mitarbeiterin war mit der Haushaltszu-
weisung 2014 der Landesbeauftragten wie-
der zugelegt worden und konnte zu Beginn 
des Jahres 2017 mit einer Mitarbeiterin neu 
besetzt werden. 
Mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 
1.1.2017 erarbeitete die Landesbeauftragte 
ein fachliches Konzept zur Erfüllung der im 
Gesetz neu formulierten Aufgaben, das mit 
einem entsprechenden Personalkonzept 
unterlegt ist. 
Der Stellenaufwuchs ab 2017 sah eine Re-
ferentenstelle im Bereich psychosoziale 
Beratung (E 13), für Bildung und Forschung 
(E 13) sowie für den Schwerpunkt Zeit-
zeugenarbeit, Erwachsenenbildung und 
Zusammenarbeit mit Museen und Gedenk-
stätten (E 13) vor. Ergänzt werden musste 
das Personal um eine Stelle E 9, für Aufga-
ben der inneren Verwaltung.  
Die Referentenstelle im Bereich psychoso-
ziale Beratung und die Stelle Sachbearbei-
tung wurden nach Ausschreibungsverfah-
ren in 2018, die Referentenstelle Bildung 
und Forschung wurde nach Ausschrei-
bungsverfahren zum Jahresende 2021 be-
setzt.  
Mit Beschluss des Haushalts 2020/2021 ist 
der Landesbeauftragten eine weitere Refe-
rentenstelle Zeitzeugenarbeit (E 13) mit 
dem Schwerpunkt für schulische Bildungs-
arbeit, Arbeit mit Zeitzeugen, Museen und 
Gedenkstätten (Grünes Band) bewilligt 
worden. Die Stelle wurde ebenfalls bundes-

weit ausgeschrieben und nach erfolgrei-
chen Auswahlgesprächen zum Jahresende 
2021 besetzt. 
Mit Beschluss des Haushalts 2019 und der 
Zuweisung der Mittel und des Stellenplans 
an die Behörde der Aufarbeitungsbeauf-
tragten stand für die Beauftragte auch eine 
neue Stelle E 9 für die Besetzung ab 2019 
zur Verfügung. Die Stelle wurde 2021 in-
tern ausgeschrieben und mit einer Mitarbei-
terin aus der Behörde besetzt. Die nun frei-
gewordene Stelle E 8 wurde im Frühjahr 
2022 ausgeschrieben und konnte im Som-
mer 2022 besetzt werden.  
Damit war der Personalaufbau der Behörde 
nach der Aufgabenerweiterung durch Ge-
setzesänderung zum 1. Januar 2017 im Juli 
2022 zunächst abgeschlossen.  
Zum 1. Juli 2022 trat der Stellvertreter der 
Landesbeauftragten, Christoph Koch, nach 
mehr als 27 Jahren Zugehörigkeit zur Be-
hörde in den Ruhestand. Er wurde mit Dank 
und Anerkennung aus seinem Dienst ver-
abschiedet. Die Stelle war bereits im Früh-
jahr 2022 ausgeschrieben worden und 
konnte im Juli 2022 mit einer neuen Mitar-
beiterin besetzt werden. 

 
Verabschiedung des langjährigen stellvertretenden 
Landesbeauftragten Christoph Koch in den Ruhe-
stand. Landtagsdirektor Dr. Torsten Gruß, Birgit Neu-
mann-Becker, Christoph Koch, Dr. Wolfgang Laßleben 

Zum 30. September 2022 beendete nach 
ebenfalls langjähriger Zugehörigkeit der Ju-
rist der Behörde auf eigenen Wunsch seine 
Tätigkeit. Diese Stelle konnte im Oktober 
2022 ausgeschrieben werden und ist Ende 
Februar 2023 neu besetzt worden. 
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Die Behörde ist nun mit zwei neuen Mitar-
beitern in der Leitungsebene (E14) neu be-
setzt. Die Mitarbeiter sind in der Einarbei-
tungsphase und lernen alle Tätigkeitsfelder 
der Landesbeauftragten kennen.  
Somit verfügt die Aufarbeitungsbeauftragte 
aktuell über zehn Stellen, davon zwei in 
Teilzeit.  
Neu hinzugekommen ist seit 2022 die Be-
arbeitung eines Härtefallfonds in Höhe von 
50.000 €, der bedürftige SED-Verfolgte un-
terstützt.  
Arbeitsschutz zur Vermeidung einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2  

Hausintern erstellte und veröffentlichte Vor-
gaben und Schutzmaßnahmen verfolgten 
das Ziel, die Gesundheit der Bediensteten 
der Landesbeauftragten, sowie die der 
Gäste, Besucher und externen Dienstleis-
ter im Zuge der Wiederherstellung des re-
gulären Dienstbetriebes bestmöglich zu 
schützen. Die Vorgaben und Schutzmaß-
nahmen ergaben sich in der ersten Version 
vom 28. Mai 2020 aus dem vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales veröffent-
lichten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dard vom 16.4.2020 und den darauf auf-
bauenden Handlungsempfehlungen. 
Dabei war davon auszugehen, dass die 
Corona-Pandemie über einen längeren 
Zeitraum eine Herausforderung für den In-
fektionsschutz bei der Arbeit darstellen 
würde. Die Einhaltung dieser Rahmenvor-
gaben und Schutzmaßnahmen wurde des-
halb als eine wesentliche Voraussetzung 
für die Absicherung des Dienstbetriebs der 
Landesbeauftragten hervorgehoben. 
Mit Rücksicht auf die SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung Stand 22.11.2021 und 
auf die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
Stand 24.11.2021 waren diese Vorgaben 
und Schutzmaßnahmen anzupassen; 
ebenso erneut zum aktualisierten Stand 
des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
vom 22.2.2021 und insbesondere den da-
rauf aufbauenden Handlungsempfehlun-
gen vom 7.12.2021 (nun Stand 4.1.2022). 
Durch Verfügung des stellvertretenden 
Landtagsdirektors vom 16. März 2020 
wurde ab dem 17.3.2020 der Zugang zu 
den Diensträumen beschränkt und der Be-
sucherverkehr ausgeschlossen. Diese 
Maßnahmen wurden von der Landtagsprä-
sidentin bzw. dem Landtagspräsidenten 

mehrfach, bis zum 18.3.2022 verlängert 
und schließlich am 11.4.2022 gänzlich auf-
gehoben. 
Die Regelung des Zugangs zu den Dienst-
räumen leitete sich, da es sich um ein Ob-
jekt im Zuständigkeitsbereich des Land-
tagspräsidenten handelt, von der von ihm 
erlassenen Allgemeinverfügung ab. In de-
ren Umsetzung wurde aus Anlass der Be-
endigung der absoluten Zugangssperre für 
Personen von außerhalb der Landtagsver-
waltung (einschließlich der LzA) zum 
1.6.2020 eine eigene Hausverfügung sowie 
ein behördeneigener Gesundheitsfragebo-
gen erstellt und mehrfach überarbeitet. Die-
ser wurde nach Auslaufen der Corona-
Schutzmaßnahmen nicht mehr eingesetzt. 

Arbeitszeitordnung  

Zum 1.4.2019 trat eine Änderung der Ar-
beitszeitverordnung in Kraft. Aus diesem 
Anlass wurde die Handhabung der Geneh-
migung von Dienstreisen, insbesondere für 
die landesweit angebotenen Beratungs-
tage, einer kritischen Prüfung unterzogen. 
In der Folge konnten die Angebote im bis-
herigen Umfang (8 Stunden Beratungszeit) 
leider nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Besonders betroffen sind alle Orte, die 
nicht innerhalb einer Fahrstunde von Mag-
deburg aus zu erreichen sind, wie z. B. die 
Hansestadt Salzwedel, die Hansestadt Ha-
velberg, Wernigerode, die Lutherstadt Wit-
tenberg, Jessen (Elster), Merseburg und 
Naumburg (Saale). 

Im vergangenen Jahr wurden in erhebli-
chem Umfang Erfahrungen mit der Durch-
führung von Beratungs- und Sprechtagen 
mit Anmeldeerfordernis gesammelt. Dar-
aus hat die Landesbeauftragte ein Konzept 
für die Sicherstellung der Beratung in den 
weiter entfernten Orten erarbeitet, welches 
bereits seit Mai 2022 zum Tragen kommt 
und sich bewährt hat. Im Zusammenhang 
mit der Aufhebung der Corona-Schutzmaß-
nahmen fanden in diesem Jahr auch wie-
der mehr Beratungen ohne Anmeldung 
statt. Es ist aber auch zu beobachten, dass 
sich die Inanspruchnahme von Beratungs-
angeboten verändert hat und weiter mehr 
Gespräche per Telefon oder per Videokon-
ferenz stattfinden. 
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Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen sich mit neuen gesetzlichen Bestim-
mungen, u. a. dem Haushalts- und Verwal-
tungsrecht, dem Umgang mit Bürgerinnen 
und Bürgern und dem Blick auf fachliche 
Fragen regelmäßig fortbilden. Dies dient 
der Qualitätssicherung der Arbeit der Be-
hörde. 

 
Behördenexkursion in das Stasi-Unterlagen-Archiv in 
Magdeburg 

Eine Fortbildungsexkursion aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Behörde zur 
Gedenkstätte Moritzplatz und zum Stasi-
Unterlagen-Archiv wurde im September 
2022 durchgeführt. Diese ganztägige Ex-
kursion diente dem Kennenlernen der Haft-

bedingungen, der heutigen Gedenkstätten-
arbeit, dem Kennenlernen des Stasi-Unter-
lagen-Archivs und zugleich zur kollegialen 
Kontaktpflege mit diesen Einrichtungen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nah-
men an der Online-Veranstaltungsreihe 
„SED-Unrecht: Aufarbeitung und Rehabili-
tierung kompakt in 60 Minuten“ als Fortbil-
dung teil.  
Die Mitarbeitenden waren zu verschiede-
nen Fortbildungsveranstaltungen des AFI 
angemeldet. Im Berichtszeitraum konnte 
eine Mitarbeiterin jedoch nur an der Weiter-
bildung zu Hamissa teilnehmen. Die übri-
gen Veranstaltungen wurden auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. Ähnlich verhielt 
es sich bei Fortbildungen zu haushälteri-
schen Themen, wie „Kassenrecht und 
Zahlstelle“ oder „Vergaberecht in der Ver-
wendungsnachweisprüfung“. Aufgrund von 
kurzfristigen Absagen durch das AFI konn-
ten von den Mitarbeitenden keine dieser 
vier Fortbildungen besucht werden.   
Anfang 2022 wurden die vom AFI angebo-
tenen Weiterbildungen auch digital zur Ver-
fügung gestellt. Im Berichtszeitraum konn-
ten folgende Fortbildungsveranstaltungen, 
teilweise online, besucht werden:

Fortbildung Datum Ort 

Die Aufgaben und Rechte der ehrenamtli-
chen Gleichstellungsbeauftragten 28.3.2022 Magdeburg 

Outlook – Die Datenflut organisieren – Data-
port 7.4.2022 Magdeburg 

Ersthelferschulung 14.3.2022 Magdeburg 
Arbeits- und Tarifrecht des öD Grundlagense-
minar 13.5.-14.5.2022 Thale 

Stellenbewertung und Eingruppierung im TV-
L 1.6.-2.6.2022 Magdeburg 

Dienstliche Beurteilungen der Beamten und 
Beschäftigten 11.7.-12.7.2022 Benneckenstein 

Methoden der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
in der Verwaltung 

27.4.-29.4.2022 
24.8.-25.8.2022 

Thale sowie 
Benneckenstein 

Neu in der öffentlichen Verwaltung 14.11.2022 Halle (Saale) 
Word 2016 Grundkurs 7.11.-8.11.2022 Magdeburg 
Excel 2016 – Datenbanken und Listen 4.10.-5.10.2022 Halle (Saale) 
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Zur Qualitätssicherung und im Interesse 
der Prävention erhalten die Mitarbeitenden 
in der Beratung regelmäßig Supervisionen. 
In der Behörde werden regelmäßig Fallbe-
sprechungen durchgeführt. 
Am 12. und 19.09. 2022 führte Dr. Laßle-
ben je eine interne Fortbildung zu den ak-
tuellen Regelungen im Rehabilitierungs-
recht (Überblick) und zur Akteneinsicht für 
alle, insbesondere die neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Behörde durch. 

Einsatzstelle für Praktikanten 
Die Behörde der Landesbeauftragten steht 
als Einsatzstelle für Studierende verschie-
dener Fachrichtungen zur Verfügung. Dazu 
gibt es regelmäßig Kontakte zu den Univer-
sitäten in Magdeburg und Halle (Saale).  
FSJ 
Die Behörde ist anerkannte Einsatzstelle 
für das Freiwillige Soziale Jahr im politi-
schen Leben, das von der Landesregierung 
wesentlich unterstützt wird. Wie auch im 
vergangenen Jahr stellte die Landesbeauf-
tragte zwei FSJ-Einsatzstellen zur Verfü-
gung. Sie reagiert damit zum einen auf die 
noch immer anhaltenden Schwierigkeiten, 
die junge Menschen bei der Suche nach 
Praktikumsplätzen haben und zum ande-
ren ermöglicht die Doppelbesetzung die 
Bearbeitung komplexerer Aufgaben. 
Von September 2021 bis Februar 2023 war 
Christopher R., seit September 2022 zu-
dem auch Paul Z. in der Behörde einge-
setzt.  
Wie auch im vorherigen Jahr liegt der 
Schwerpunkt der zweifach besetzten FSJ-
Stelle bei der Betreuung des Projektes 
„Orte der Repression in Sachsen-Anhalt 
1945–1989“. Hierbei handelt es sich um 
eine interaktive Onlinekarte, auf der u. a. 
Standorte von Einrichtungen und Institutio-
nen zur systemischen Unterdrückung der 
DDR-Bevölkerung eingezeichnet und mit 
einigen Informationen versehen sind. Die 
Erarbeitung liegt bei den FSJlern, die Karte 
selbst aber wird vom Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation bereitge-
stellt. Weiterhin begann die Erarbeitung 
mehrerer ergänzender Themen wie die 
Sammlung der Erinnerungs- und Gedenk-
orte, die ebenfalls 2022 der Karte offiziell 
hinzugefügt wurde. Benutzer der Anwen-

dung haben die Möglichkeit, sich bei dies-
bezüglichen Anliegen an die Behörde zu 
wenden. Die Auswertung dieser Rückmel-
dungen wird ebenfalls von den FSJlern 
übernommen. 
Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung von 
Veranstaltungen, zu denen die Landesbe-
auftragte die FSJler im Regelfall einlädt. 
Auf Veranstaltungen wie dem Bundeskon-
gress der Aufarbeitungsbeauftragten oder 
dem Halle-Forum wurden bspw. die Stände 
der Behörde u. a. von Herrn R. und Herrn 
Z. betreut. Der zweite Schwerpunkt der Tä-
tigkeiten der FSJler ist die Arbeit an und in 
der öffentlichen Bibliothek der Behörde, die 
knapp 7.000 Medien in vier Räumen um-
fasst. Hauptsächlich geht es darum, das 
Schriftgut sowohl in einer Excelliste, als 
auch im Bibliotheksprogramm allegro im 
Zusammenhang von Neuanschaffungen zu 
erfassen. Ebenso wird der Bücherverleih 
dokumentiert, und Bibliotheksbesucher 
werden betreut und bei Fragen beraten. 
Allgemein werden die FSJler auch oft bei 
Hilfstätigkeiten im Büroalltag eingeplant. 
Die Tätigkeiten sind sehr vielfältig und rei-
chen vom Türdienst und der Begrüßung 
von Besuchern, über Hilfen bei Umräumar-
beiten und technischen Problemen, bis hin 
zur Sortierung der Altablage und Inven-
tarerfassung von Mobiliar und Werbemate-
rial der Behörde. 
Die beiden FSJler Herr R. und Herr Z. 
konnten durch ihre vielseitige Beschäfti-
gung eine Vielzahl von Fähigkeiten erler-
nen und verbessern, wie: soziale Kompe-
tenz, Verwaltungskompetenz, Projektma-
nagement und Zeitmanagement. Herrn R. 
wurden die Teilnahme an einer Weiterbil-
dung und ein Praktikum in einer anderen 
Behörde ermöglicht. 
Die Freiwilligen besuchten außerdem re-
gelmäßig die Projekttage und Seminarwo-
chen des Landesverbandes der Internatio-
nalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) 
Sachsen-Anhalt und trafen sich dort mit Ju-
gendlichen aus anderen Einsatzstellen. 
2. Personalrat und ehrenamtliche 

Gleichstellungsbeauftragte  

Mit der Umressortierung zum Landtag von 
Sachsen-Anhalt und dem gleichzeitigen 
Aufwuchs auf mehr als fünf Tarifbeschäf-
tigte wurde in der Behörde ein Personalrat 
gewählt, der seinen Aufgaben nachkommt. 
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Auch ein Gleichstellungsbeauftragter ist 
bereits gewählt. Das wurde notwendig, weil 
die Behörde zwischenzeitlich über mehr als 
fünf weibliche Bedienstete verfügt. 
Die Landesbeauftragte und der Personalrat 
haben seit 2017 mehrere Vereinbarungen 
bezüglich der Ordnung der Arbeitszeit, 
BEM, zu Internet- und E-Mail-Zugängen 
sowie Mehrarbeit und Überstunden getrof-
fen. 
Beide ehrenamtlich besetzten Funktionen 
werden in die Auswahlgespräche bei Stel-
lenbesetzungen einbezogen. 
Der Personalrat wurde regelmäßig in Ent-
scheidungen hinsichtlich der Umsetzung 
der personellen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie einbezogen.  

3. Finanzielle Ausstattung der Behörde 

Der von der Landesregierung eingebrachte 
Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2023 
wurde am 4. November 2022 eingebracht 
und am 2. Februar 2023 in erster Lesung 
beraten. Das vom Landtag noch zu be-
schließende Haushaltsgesetz 2023 (Land-
tags-Drucksache 8/1825) wird erst nach 
dem Redaktionsschluss unseres Tätig-
keitsberichts verkündet werden, zum Ent-
wurf 2023 siehe auch die nebenstehende 
Tabelle.  
Kleine Umschichtungen zwischen den Ti-
teln resultieren aus den IST-Werten von 
2021. Für das Jahr 2023 wird allerdings, 
bedingt durch verschiedene Faktoren nach 
Jahren der Ausgabenstabilität ein geringfü-
giger Aufwuchs vorzusehen sein.

Auszug / Zusammenfassung; Haushaltplan-Entwurf, Stand vom 4.11.2022: 

Titel Zweckbestimmung 
Zuweisung 

2022 
Kapitel 0103 

Ansatz  
2023 

Kapitel 0103 

443 03 
Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dien-
ste sowie betriebliches Gesundheitsmanagement 

4.000 € 2.500 € 

511 01 
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge-
räte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

22.200 € 20.200 € 

517 01 
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 
Räume 

45.500 € 45.500 € 

518 01 Mieten und Pachten 51.000 € 65.000 € 

523 01 
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und 
Bibliotheken  

 
7.000 € 

 
6.000 € 

525 01 Aus- und Fortbildung  6.000 € 6.000 € 

525 02 Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen 6.000 € 35.000 € 

527 01 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 11.000 € 9.000 € 

531 01 Veröffentlichungen 23.600 € 28.000 € 

532 01 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit 37.000 € 37.000 € 

533 01 Dienstleistungen Außenstehender 22.000 € 28.000 € 

537 01 Umzugskosten 2.000 € 1.000 € 

546 01 
Betreuungskosten im Rahmen der Beratung 
durch die Landesbeauftragte 

1.000 € 1.000 € 
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Titel Zweckbestimmung 
Zuweisung 

2022 
Kapitel 0103 

Ansatz  
2023 

Kapitel 0103 

684 01 
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen 
(Mittel der Bundesstiftung Aufarbeitung – Bera-
tungsoffensive: durchlaufende Bundesmittel) 

(25.000 €) (25.000 €) 

684 02 
Druckkostenzuschüsse (Mittel der Bundesstiftung 
Aufarbeitung: durchlaufende Bundesmittel) 

(0 €) (0 €) 

684 03 

Zuschüsse für psychosoziale Begleitberatung der 
Probandinnen und Probanden zum bundesgeför-
derten Projekt „Gesundheitliche Langzeitfolgen 
von SED-Unrecht“ 

30.000 € 30.000 € 

684 04** Härtefallfonds 50.000 € 50.000 € 

685 11 
Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbil-
dung (umfassen auch das Projekt „Psychosoziale 
Erstberatung …“) 

32.200 € 33.800 € 

685 51 Sonstige Zuschüsse 68.400 € 69.700 € 

812 15 
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenständen  

6.000 € 3.400 € 

511 99 Geschäftsbedarf … IuK* 17.800 € 17.800 € 

525 99 Fortbildung IuK 2.500 € 2.500 € 

533 99 Dienstleistungen Außenstehender IuK 2.000 € 2.000 € 

* IuK: Titelgruppe 99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik im Epl. 01 
** hierzu Beschluss FIN vom 2.2.2023 zur Einrichtung neuer Titelgruppen zur Ausreichung des Härtefallfonds  
 

4. Sächliche Ausstattung der Behörde 

Nach dem Personalaufwuchs und aufgrund 
des erfolgten Beschlusses des Haushalts-
gesetzgebers sind weitere sächliche Aus-
stattungen, so Büroeinrichtungen für die im 
Berichtszeitraum besetzten Stellen, not-
wendig geworden. Ergänzungen erfolgen 
in Anpassung an den laufenden Geschäfts-
betrieb.  
5. Zuordnung  

Mit Inkrafttreten des AufarbBG am 
1.1.2017 ist die Landesbeauftragte mit ihrer 

Behörde dem Landtag zugeordnet. Der re-
gelmäßige Austausch auf der Leitungs-
ebene und eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene bil-
den die Basis der Gestaltung dieser Ver-
waltungsbeziehung. Der Landesbeauftrag-
ten ist an einer guten Arbeitsbeziehung mit 
der Verwaltung des Landtags, dem Präsi-
denten und den Fraktionen sehr gelegen. 
Sie bedankt sich für die Unterstützung und 
die gute Zusammenarbeit. 
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